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Bundestag: Gesetz zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationen (Public Country-by-Country 

Reporting) beschlossen 

Das Bundeskabinett hatte am 07.12.2022 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen 

durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen beschlossen und in das Gesetzge-

bungsverfahren eingebracht (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 44/2022 und zum Referentenentwurf be-

reits TAX WEEKLY # 35/2022). Die Offenlegungspflicht der Länderberichte soll für multinationale 

Unternehmen und grenzüberschreitend tätige unverbundene Unternehmen mit einem (konsoli-

dierten) Umsatz von mehr als € 750 Mio. in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren gelten. 

Am 11.05.2023 hat nun der Bundestag den Regierungsentwurf in der Fassung „Beschlussempfeh-

lung und Bericht“ seines Rechtsausschusses in 2./3. Lesung beschlossen. Die vom Ausschuss 

empfohlenen Änderungen an der Vorlage betreffen nicht nur den bisherigen Regelungsgegen-

stand des Regierungsentwurfs, sondern auch eine Klarstellung im Verbraucherstreitbeilegungsge-

setz sowie eine Änderung im Pflichtversicherungsgesetz. Folglich lautet der Gesetzestitel nun 

„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertrag-

steuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen sowie zur Ände-

rung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes“. 

Gegenüber der Regierungsvorlage erhöhte der Bundestag – bezogen auf den bisherigen Rege-

lungsgegenstand des Regierungsentwurfs – die Obergrenze des Buß- und Ordnungsgeldrahmens 

von € 200.000 auf € 250.000 (§ 342o Abs. 2 HGB-E bzw. § 342p Satz 4 HGB-E). § 342k HGB-E ge-

währt Unternehmen in begründeten Fällen die Möglichkeit einer zeitweisen Nichtveröffentlichung 

bestimmter Angaben, wenn die Offenlegung dieser Angaben dem Unternehmen einen erhebli-

chen Nachteil zufügen würde. Von fünf auf vier Jahre wurde diesbezüglich vom Bundestag die 

maximale Dauer für das Weglassen nachteiliger Angaben in § 342k Abs. 2 Satz 2 HGB-E verkürzt. 

In seiner Beschlussempfehlung ermutigt und bestärkt der Rechtsausschuss zudem Unternehmen 

zu einer über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden freiwilligen länderbezogenen Berichter-

stattung auch in Bezug auf nicht in § 342i Abs. 1 Satz 1 HGB-E genannte Steuerhoheitsgebiete. 

Unternehmen könnten sich auf diese Weise positiv hervorheben und einen weiteren Beitrag zu 

einer informierten öffentlichen Debatte über Steuerzahlungen leisten. Im Rahmen der bis zum 

22.06.2027 durchzuführenden Evaluation der Richtlinie sollte die EU-Kommission nach dem Dafür-

halten des Rechtsausschusses insbesondere auch prüfen, ob sich der von der Richtlinie gewählte 

geographische Radius als angemessen erwiesen hat oder, etwa im Hinblick auf die Entwicklung in 

den Ländern des globalen Südens bzw. der Ländergruppe der am wenigsten entwickelten Län-

der, angepasst werden sollte. Der Rechtsausschuss hält an dem Katalog der Pflichtangaben fest, 

die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden (§ 342h HGB-E). Er fordert die Bundesregie-

rung aber dazu auf, sich in den Verhandlungen über den noch ausstehenden EU-Durchführungs-

rechtsakt zur Festlegung des Formblatts für den Ertragsteuerinformationsbericht (vgl. § 342l 

Abs. 1 HGB-E) dafür einzusetzen, dass das Formblatt ein Textfeld enthält, in das Unternehmen zu-

sätzliche freiwillige Angaben aufnehmen können, um die Pflichtangaben in geeigneter Weise un-

terfüttern und ergänzen zu können. 

Im Bundesrat wird das Gesetz voraussichtlich am 16.06.2023 und damit vor Ablauf der Umset-

zungsfrist (22.06.2023) final behandelt. Der Bundesrat hatte aber schon im ersten Durchgang 

keine Einwendungen gegen das Gesetz erhoben. 
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Rheinland-Pfalz / Thüringen: Grundsteuererhebung trotz Einspruch – Ruhen des Verfahren bei 

ausschließlicher Berufung auf eine Verfassungswidrigkeit  

Das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz hat sich mit Pressemitteilung vom 08.05.2023 zu Fra-

gen der Grundsteuererhebung und den Umgang mit Einsprüchen geäußert. Danach gelte für die 

Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz Folgendes: 

Legen Bürgerinnen und Bürger Einsprüche gegen Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbe-

scheide ein, so werden diese in den Datenbanken der Finanzämter erfasst. Eine schriftliche oder 

telefonische Eingangsbestätigung bei in Papierform übermittelten Einsprüchen erfolgt nicht. Die 

Finanzämter bitten daher von solchen Anforderungen abzusehen. Wer jedoch den Einspruch über 

das ELSTER-Portal abgibt, erhält, ebenso wie bei der Übermittlung einer Steuererklärung, auto-

matisch eine Versandbestätigung.  

Trotz des Einspruchs stellen die Finanzämter den Kommunen die Daten der Grundsteuermessbe-

träge zur Verfügung, so dass Städte und Gemeinden mit dem jeweils geltenden Hebesatz die ab 

2025 zu zahlende Grundsteuer berechnen und die Grundsteuerbescheide versenden können. 

Sollten zwischenzeitlich Einsprüche zugunsten von Bürgerinnen und Bürgern entschieden werden, 

so erlässt das Finanzamt geänderte Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide und stellt 

den Kommunen entsprechend neue Messbeträge zur Verfügung. Diese werden seitens der Kom-

munen zu gegebener Zeit berücksichtigt. 

Auch zu Einsprüchen zur Verfassungsmäßigkeit enthält die Pressemitteilung einen wichtigen Hin-

weis. Danach gewähren die Finanzämter bei Einsprüchen, die sich ausschließlich auf die Verfas-

sungsmäßigkeit des Bewertungsrechts beziehen auch ohne ausdrücklichen Antrag Verfahrens-

ruhe, so dass die weitere Bearbeitung des Einspruchs zunächst zurückgestellt wird. Sofern Be-

troffene im Rahmen ihres Einspruchsverfahrens jedoch deutlich machen, dass sie ein eigenes Ge-

richtsverfahren führen möchten, sind die Finanzämter angehalten, diesem Begehren nachzukom-

men und über den Einspruch zu entscheiden. 

Auch das Finanzministerium Thüringen hat sich auf seiner Internetseite mit Medienmitteilung vom 

18.04.2023 in ähnlicher Weise zu Fragen der Grundsteuererhebung und den Umgang mit Einsprü-

chen geäußert. Einspruchsverfahren gegen den Grundsteuerwertbescheide wegen verfassungs-

rechtlichen Bedenken ruhen bis auf Weiteres aus Zweckmäßigkeitsgründen, da bereits in anderen 

Bundesländern Verfahren gegen das Bundesmodell mit vergleichbarem Inhalt rechtshängig sind. 

Die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger wird von den Thüringer Finanzämtern aus verwal-

tungsökonomischen Gründen grundsätzlich unterstellt. 

 

Elster: Der Digitale Gewerbesteuerbescheid startet  

Der „Digitale Gewerbesteuerbescheid“ wurde nach einer Information der projektbetreuenden init 

AG in das Onlineportal ELSTER integriert. Rund 3,9 Mio. Unternehmen und über 50.000 Steuerbe-

ratungen und Konzernsteuerabteilungen in Deutschland können ab sofort direkt bei Abgabe der 

Gewerbesteuererklärung mitteilen, ob sie den Gewerbesteuerbescheid in digitaler Form erhalten 

wollen. Dazu müssen sie bei „Mein ELSTER“, dem Onlineportal der Steuerverwaltungen, den so-

genannten „Elektronischen Zustellwunsch“ auswählen. Der Gewerbesteuerbescheid wird dann – 

wenn bei der zuständigen Kommune die technischen Voraussetzungen abgeschlossen sind – on-

line in das Postfach von „Mein Unternehmskonto“ zugestellt, das bundesweite Unternehmenspor-

tal auf Basis von ELSTER. 
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Der „Digitale Gewerbesteuerbescheid“ ist für Gewerbesteuererklärungen ab dem Erhebungszeit-

raum 2022 möglich. „Mein ELSTER“ wurde entsprechend angepasst. Die Online-Formulare stehen 

seit April 2023 in ELSTER zur Verfügung. 

Für die digitale Bekanntgabe der Gewerbesteuerbescheide müssen auf Seiten der Kommunen 

ggfs. noch unterschiedliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungssysteme angepasst werden. Es 

wird daher noch dauern, bis in einem größeren Umfang und in allen Fallkonstellationen eine digi-

tale Bekanntgabe erfolgen wird. Aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ergibt sich gleichwohl die 

Verpflichtung der Verwaltung, Steuerbescheide auf Wunsch elektronisch bekanntzugeben. 

 

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen im Rahmen eines Sponsoringver-

trags 

Mit BFH-Urteil vom 23.03.2023 (III R 5/22) hatte der BFH zu entscheiden, ob im Rahmen eines 

Sponsorings gezahlte Entgelte der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung unterliegen.  

Im Streitfall sponsorte die Klägerin, eine GmbH, einen Sportverein. Für die im Streitjahr 2015 auf-

gewendeten Beträge durfte sie aufgrund der Sponsoringverträge für die Saison 2014/2015 und 

2015/2016 u.a. das Logo des Sportvereins zu Werbezwecken nutzen. Darüber hinaus wurde ihr 

das Recht zur Werbung auf Trikots und sonstiger Bekleidung sowie zur Bandenwerbung einge-

räumt. Zudem stand der Klägerin ab der Saison 2015/2016 eine Bodenwerbefläche zur Verfü-

gung. Nach einer u.a. für das Streitjahr durchgeführten Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die 

Auffassung, dass es sich bei dem jeweiligen Sponsoringvertrag um einen gemischten Vertrag han-

dele und die vom Vertrag umfassten Aufwendungen teilweise zu Hinzurechnungen gemäß § 8 

Nr. 1 Buchst. d GewStG (Miet- und Pachtzinsen für bewegliche Wirtschaftsgüter) sowie gemäß 

§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG (Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten) 

führten. Die hiergegen gerichtete Klage hatte beim Finanzgericht keinen Erfolg. 

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und in der Sache selbst ent-

schieden. Zu Unrecht sei das Finanzgericht davon ausgegangen, dass die von der Klägerin getä-

tigten Aufwendungen für die Banden- und Trikotwerbung und die Überlassung des Vereinslogos 

dem Gewinn für gewerbesteuerrechtliche Zwecke anteilig hinzugerechnet werden müssten. Ge-

genstand der Hinzurechnung seien Miet- und Pachtzinsen, weshalb der Nutzungsvertrag seinem 

wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Miet- oder Pachtverhältnis i.S.d. BGB sein müsse. Bei 

dem hier vorliegenden Sponsoringvertrag handele es sich hingegen um einen im BGB nicht spezi-

ell geregelten atypischen Schuldvertrag (Vertrag sui generis), bei dem die einzelnen Leistungs-

pflichten derart miteinander verknüpft sind, dass sie sich rechtlich und wirtschaftlich nicht tren-

nen lassen. Aus diesem Grund scheide es auch aus, im Schätzungswege zu bestimmen, welcher 

Teil des Gesamtentgelts z.B. auf die Nutzungsüberlassung entfallen und der gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnung unterliegen würde. Zudem würden auch die Regelungen über die Vergütung (Pau-

schalvergütung) und die Leistungsstörungen (Rückzahlung nur, wenn sämtliche Veranstaltungen 

ausfallen) für die Annahme einer wirtschaftlich und rechtlich einheitlichen und deshalb nicht auf-

teilbaren Vereinbarung sprechen. 

Bei dem zugrundeliegenden Sponsoringvertrag habe der Sportverein der Klägerin nicht in erster 

Linie Gegenstände oder Rechte zur Verfügung gestellt. Vielmehr habe sie erfolgs- oder tätigkeits-

bezogene Leistungspflichten übernommen, die mit den durchgeführten Sportveranstaltungen auf 

die aktive Herbeiführung einer Werbewirkung zugunsten der Klägerin gerichtet waren. Diese Ver-

pflichtung zur Erbringung von Werbe-/Kommunikationsleistung sei prägender Bestandteil des 

Sponsoringvertrags gewesen. 
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BFH: Zur steuerlichen Berücksichtigung des Beibehaltungswahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1 

Satz 2 EGHGB 

Der BFH hatte mit Urteil vom 09.03.2023 (IV R 24/19) darüber zu entscheiden, welche Rechtsfol-

gen sich aus der Ausübung des Beibehaltungswahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB in der 

Handelsbilanz der Klägerin für die Bewertung einer Nachsorgerückstellung in deren Steuerbilanz 

zum 31.12.2010 ergeben. 

Im Streitfall hatte eine GmbH & Co. KG eine Rückstellung für ihre in der Nachsorgephase befin-

denden Deponien zu bilden. Sie nahm für das Streitjahr 2010 bei der Bewertung der Rückstellung 

das Beibehaltungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB in Anspruch. Durch diese Vorschrift 

war es den betroffenen Unternehmen möglich, beim Übergang auf die neue Rechtslage nach In-

krafttreten des BilMoG trotz geänderter Bewertungsmaßstäbe eine bis zum 31.12.2009 nach al-

tem Recht gebildeten Rückstellungen der Höhe nach beizubehalten. Die Anwendung der nach 

BilMoG geltenden Bewertungsregelungen sah für Rückstellung u.a. eine grundsätzliche Abzin-

sungspflicht vor (welche nach „altem“ Recht im Grundsatz nicht bestand), so dass es zu einer ent-

sprechenden Auflösung der Rückstellung gekommen wäre.  

Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass das Wahlrecht nach Art. 67 

Abs. 1 Satz 2 EGHGB steuerlich nicht anzuerkennen sei. Unter Berücksichtigung der Regelung des 

§ 6 Abs. Nr. 3a EStG, wonach der Wert der in der Steuerbilanz gebildeten Rückstellung den in der 

Handelsbilanz ausgewiesenen Rückstellungsbetrag nicht überschreiten darf, wurde infolgedessen 

die steuerliche Rückstellung im Grundsatz auf den niedrigeren handelsrechtlichen Rückstellungs-

betrag herabgesetzt, welche sich durch die Anwendung der nach dem BilMoG geltenden Bewer-

tungsregelungen ergeben hätte. Das Finanzgericht teilte die Auffassung des Finanzamts und wies 

die Klage ab.  

Nunmehr hat der BFH das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. Rechtsfehlerhaft habe es seiner Berechnung den abgezinsten Erfüllungsbetrag 

gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 HGB zugrunde gelegt, anstatt den von der Klägerin zum 

31.12.2010 angesetzten handelsbilanziellen Rückstellungswert, der sich nach Ausübung des Wahl-

rechts gemäß Art. 67 EGHGB ergeben habe.  

Eine Übertragung des durch die ständige Rechtsprechung bestätigten Grundsatzes, dass ein han-

delsrechtliches Bewertungswahlrecht nur dann für den steuerlichen Wertansatz maßgeblich sein 

könne, wenn ein entsprechendes steuerliches Wahlrecht bestehe, scheide aus. Das Beibehal-

tungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB als intertemporales Rechtsanwendungswahl-

recht unterscheide sich bereits dem Grunde nach von einem materiellen Ansatz- oder Bewer-

tungswahlrecht. Durch Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB werde lediglich die Möglichkeit eingeräumt, 

die nach Maßgabe der alten Rechtslage gebildete Rückstellung fortzuführen. Zwischen mehreren 

vertretbaren Rechtsansichten zur Bewertung der Rückstellung wählen könne der Steuerpflichtige 

hingegen nicht. 

Auch nach der Inanspruchnahme des Wahlrechts komme es zu einem GoB-konformen und somit 

maßgeblichen handelsrechtlichen Wertansatz, womit zugleich die steuerrechtliche Grundlage für 

die Anerkennung des Wahlrechts in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG einhergehe. Diese Regelung mit dem 

"höchstens insbesondere"-Verweis im Wortlaut nehme Bezug auf den Handelsbilanzwert der 

Rückstellung und schreibe diesen als Obergrenze fest. Von daher könne der Steuerpflichtige hier 

auch nicht zwischen mehreren vertretbaren Rechtsansichten zur Bewertung der Rückstellung 

wählen. 
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FG Baden-Württemberg: Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen nicht von § 8b Abs. 3 Satz 4 

KStG (in der bis 2021 geltenden Fassung) erfasst  

Mit Urteil vom 27.09.2022 (6 K 1917/20, noch nicht veröffentlicht) hat der 6. Senat des FG Baden-

Württemberg entschieden, dass § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG (in der bis 2021 geltenden Fassung) da-

hingehend teleologisch zu reduzieren ist, dass Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen nicht 

vom Anwendungsbereich der Norm erfasst werden. 

Die Klägerin gewährte verschiedene Darlehen an mittelbare EU-ausländische Tochtergesellschaf-

ten in der Währung des Ansässigkeitsstaats der jeweiligen Darlehensnehmerin, wobei auch die 

Tilgung des Darlehens in der ausländischen Währung zu erfolgen hatte. Im Wirtschaftsjahr 

2008/2009 realisierte die Klägerin Währungsverluste. Sie hatte keine Währungskurssicherungsge-

schäfte zur Absicherung des Währungskursrisikos der Darlehen getätigt. Die Betriebsprüfung ver-

trat die Auffassung, dass die realisierten Währungsverluste aus Gesellschafterdarlehen nach § 8b 

Abs. 3 Satz 4 KStG bei der Einkommensermittlung nicht zu berücksichtigen seien. Nach dem 

Wortlaut der Vorschrift seien sämtliche im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen ste-

hende Gewinnminderungen nicht abzugsfähig.  

Entgegen der Auffassung des Finanzamts kam das Finanzgericht zum Schluss, § 8b Abs. 3 Satz 4 

KStG sei teleologisch zu reduzieren, so dass Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen nicht vom 

Anwendungsbereich der Norm erfasst werden. Eine allein am Wortlaut orientierte Lösung führe 

zu sinnwidrigen Ergebnissen. Das Abzugsverbot für anteilsbezogene Gewinnminderungen gem. 

§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG korrespondiere mit der Freistellung der Veräußerungsgewinne nach § 8b 

Abs. 2 KStG. Dagegen fehle es bei Kursgewinnen aus Fremdwährungsdarlehen an einer entspre-

chenden Befreiungsvorschrift, die eine symmetrische Besteuerung gewährleiste. Wechselkursge-

winne sind steuerpflichtig. Diese fehlende Symmetrie in der Behandlung von Wechselkursgewin-

nen und -verlusten ist nach Auffassung des 6. Senats des FG Baden-Württemberg ein sinnwidri-

ges Ergebnis, das offensichtlich vom Gesetzgeber nicht gewollt sei. Dafür spreche auch, dass der 

Gesetzgeber die Problematik mittlerweile erkannt und mit dem KöMoG mit Wirkung ab 2022 ei-

nen § 8b Abs. 3 Satz 6 KStG eingefügt habe, nach dem Währungskursverluste nicht als Gewinn-

minderungen im Sinne der Sätze 4 und 5 gelten. Auch die Gesetzessystematik spreche dafür, 

Fremdwährungsverluste – symmetrisch zu korrespondierenden Gewinnen – steuerwirksam zu be-

handeln, denn Kursrisiken als Marktrisiken seien völlig unabhängig von der Fremdüblichkeit der 

Darlehensüberlassung.  

Der 6. Senat musste nicht entscheiden, ob die von ihm vorgenommene Auslegung auch verfas-

sungsrechtlich oder unionsrechtlich geboten ist. Und auch auf den Gegenbeweis in Form des 

Drittvergleichs nach § 8b Abs. 3 Satz 6 KStG (a.F.) brauchte der Senat nicht einzugehen.  

Das Finanzamt hat zwischenzeitlich Revision eingelegt, die beim BFH unter dem Aktenzeichen  

I R 11/23 anhängig ist.  

Die vom FG Baden-Württemberg behandelte Rechtsfrage hat in den Veranlagungszeiträumen bis 

2021 für zahlreiche Konzerne herausragende praktische Bedeutung, geht es doch um häufige Le-

benssachverhalte, permanente Steuereffekte und oft sehr große Zahlen. 

Das jüngste Urteil des 6. Senats steht im direkten Widerspruch zu einem Urteil des 3. Senats des 

FG Baden-Württemberg (vom 24.09.2020, 3 K 1486/19, EFG 2021, 402) in einem Drittstaatenfall 

(die Revision hiergegen ist beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 41/20 anhängig). Der 3. Senat 
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hielt die außerbilanzielle Hinzurechnung von Fremdwährungsverlusten aus Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen gegen eine ausländische Tochter wegen des Wortlauts des § 8b Abs. 3 

Satz 4 ff. KStG a.F. für geboten. 

Der Gesetzgeber hat den sinnwidrigen Wortlaut des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG a.F. durch das 

KöMoG vom 25.06.2021 geändert und dadurch ab 2022 sichergestellt, dass Fremdwährungsge-

winne und -verluste im Konzern symmetrisch behandelt werden. Für Altfälle bis 2021, die in der 

Betriebsprüfung oder in Rechtsbehelfsverfahren behandelt werden, ist das neue FG-Urteil eine 

gute Nachricht. 

Für den Fall, dass bei Unternehmen bis 2021 Fremdwährungsverluste wegen § 8b Abs. 3 Satz 4 

KStG a.F. in Fragen stehen, sollte mit Hinweis auf das jüngste Urteil des 6. Senats des FG Baden-

Württemberg die Steuerwirksamkeit des Verlusts geltend gemacht und im Zweifel Einspruch ein-

gelegt werden. Verlassen sollte sich aber kein Unternehmen auf die für die Steuerpflichtigen er-

freuliche FG-Entscheidung. Schließlich ist völlig offen, ob sich der I. Senat des BFH dieser Rechts-

auffassung anschließt. Bei § 8b Abs. 3 S. 4 (ff.) KStG (a.F.) kommt es sehr auf die Umstände des 

Einzelfalls an, so dass der Sachverhalt jeweils gründlich aufbereitet werden muss (inkl. Gegenbe-

weis durch Drittvergleich).  

Die gleiche Handlungsempfehlung gilt für Fremdwährungsverluste im Anwendungsbereich der 

Einkommensteuer, dies aber zeitlich ohne Einschränkung, denn 2021 wurde mit dem KöMoG nur 

das KStG angepasst, insoweit aber nicht § 3c Abs. 2 EStG.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 12.05.2023 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑407/22 

und 

C‑408/22 

11.05.2023 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuer – Art. 49 AEUV – Niederlassungs-

freiheit – Körperschaftsteuer – Konzernbesteuerung [französische ‚intégration 

fiscale‘] – Befreiung der von den Tochtergesellschaften eines steuerlichen 

Konzerns gezahlten Dividenden von der Steuer – Gebietsansässige Mutterge-

sellschaft – Kapitalverflechtungen mit gebietsansässigen und gebietsfremden 
Gesellschaften ohne Bildung eines steuerlichen Konzerns – Befreiung der von 

gebietsfremden Tochtergesellschaften gezahlten Dividenden von der Steuer 

– Nicht abziehbare Ausgaben und Aufwendungen, die mit der Beteiligung zu-

sammenhängen – Keine Neutralisierung der Hinzurechnung dieser Ausgaben 

und Aufwendungen“ 

C‑516/21 04.05.2023 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtli-

nie 2006/112/EG – Art. 135 Abs. 2 Satz 1 Buchst. c – Ausnahmen von der 

Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. l – Vermietung von auf Dauer 
eingebauten Vorrichtungen und Maschinen im Rahmen der Verpachtung ei-

nes landwirtschaftlichen Gebäudes“ 

C‑454/21 P 04.05.2023 

„Rechtsmittel – Beihilferecht – Maßnahme des Großherzogtums Luxemburg 

zugunsten von Engie – Selektiver Vorteil – Bestimmung des Referenzsystems 

– Prüfungsmaßstab für einen selektiven Vorteil im Steuerrecht – Steuervorbe-

scheid – Fehler in der Rechtsanwendung zugunsten des Steuerpflichtigen als 

selektiver Vorteil – Schachtelprivileg und verdeckte Gewinnausschüttung – 
Ungeschriebenes Korrespondenzprinzip – Auslegung innerstaatlichen Rechts 

durch die Kommission – Unrichtige Anwendung einer allgemeinen Miss-

brauchsvermeidungsvorschrift als selektiver Vorteil“ 

C‑537/20 27.04.2023 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Kör-

perschaftsteuer – Besteuerung der Einkünfte aus im Gebiet eines Mitglied-

staats belegenen Immobilien – Ungleichbehandlung von gebietsansässigen 
und gebietsfremden Fonds – Steuerbefreiung nur der gebietsansässigen 

Fonds – Vergleichbarkeit der Situationen – Berücksichtigung der Steuerrege-

lung für Anleger – Fehlen – Rechtfertigung – Erfordernis, die Kohärenz des 

nationalen Steuersystems zu gewährleisten – Erfordernis, eine ausgewogene 

Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wah-
ren – Fehlen“ 

 

Alle am 11.05.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 5/22 23.03.2023 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen 

im Rahmen eines Sponsoringvertrags 

IV R 24/19 09.03.2023 
Zur steuerlichen Berücksichtigung des Beibehaltungswahl-

rechts gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB 

V R 38/21 23.02.2023 Steuersatzermäßigung für Werbelebensmittel 

III R 23/22 16.02.2023 
Selbstunterhalt des behinderten Kindes aus einer durch 

Vermögensumschichtung begründeten privaten Rente 

III R 36/21 19.01.2023 
Allgemeine Leistungsklage des Jobcenters gegen die Fa-

milienkasse wegen Erstattung 

VII R 13/20 13.12.2022 
Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Schuhen mit Ober-

teil aus Leder aus der Volksrepublik China und Vietnam 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273607&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6768180
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273607&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6768180
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273607&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6768180
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E5D20065DED5E2AF82067E4AA4B8B36E?text=&docid=273287&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4105774
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273309&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4109256
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9861FFFC14391C8E7399CF83895F116C?text=&docid=272964&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=724541
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310102/
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Alle am 11.05.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII B 144/22 21.04.2023 
Anforderungen an einen krankheitsbedingten Terminverle-

gungsantrag 

VI R 15/22 19.04.2023 Anforderungen an die Revisionsbegründung 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350076/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350075/
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick  
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen  
und Zweigniederlassungen 


A. Problem und Ziel 
Die Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die 
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1) zielt darauf ab, Ertrag-
steuerinformationen multinationaler umsatzstarker Unternehmen und Konzerne, 
die in der Europäischen Union entweder ansässig sind oder aber Tochterunterneh-
men oder Zweigniederlassungen einer bestimmten Größe haben, transparent zu 
machen. Die Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen hat aufgeschlüs-
selt nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union und bestimmten weiteren Steu-
erhoheitsgebieten, in denen eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, zu erfolgen. 
Dadurch soll eine informierte öffentliche Debatte darüber ermöglicht werden, ob 
die betroffenen multinationalen Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum 
Gemeinwohl auch dort leisten, wo sie tätig sind. Die Richtlinie (EU) 2021/2101 
ergänzt insoweit die unter anderem für bestimmte Kreditinstitute im europäischen 
Aufsichtsrecht bereits verankerte Pflicht zur öffentlichen länderbezogenen Be-
richterstattung über Ertragsteuerinformationen. Indem die Richtlinie (EU) 
2021/2101 die Tätigkeit multinationaler Unternehmen transparenter macht, leistet 
sie einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 12 und 16 der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung. Die Richtlinie ist bis zum 22. Juni 2023 in deutsches Recht 
umzusetzen.  


Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll zum Anlass genommen wer-
den, eine Lücke bei der Publizität von Rechnungslegungsunterlagen ausländi-
scher Kapitalgesellschaften, die im Inland über Zweigniederlassungen tätig sind, 
zu schließen. Außerdem besteht ein Bedürfnis, die Verbunddefinition in § 271 
Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB) anzupassen, die im Schrifttum vielfach 
als schwer verständlich und lückenhaft kritisiert wird. Ferner soll die Rechtsbe-
schwerdemöglichkeit für das Bundesamt für Justiz gegen Entscheidungen des 
Landgerichts im Ordnungsgeldverfahren passgenau fortentwickelt werden, um 
eine weitere Vereinheitlichung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem 
Verschuldenserfordernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB zu ermöglichen. 
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B. Lösung 
Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll der Vierte Abschnitt des Drit-
ten Buchs des HGB um einen neuen Unterabschnitt ergänzt werden, in dem 
Pflichten zur Erstellung und Offenlegung von Ertragsteuerinformationsberichten, 
Vorgaben zu Inhalt und Form der Berichte sowie Sanktionsvorschriften vorgese-
hen werden. Auch das Recht der Abschlussprüfung soll punktuell angepasst wer-
den. Die Jahresabschlussprüfung soll künftig auch die Prüfung umfassen, ob die 
zu prüfende Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts 
verpflichtet war und, bejahendenfalls, ob die Offenlegung erfolgte. Durch Ände-
rungen im Aktiengesetz und im SE-Ausführungsgesetz soll geregelt werden, dass 
der Aufsichtsrat respektive das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan künftig auch 
den Ertragsteuerinformationsbericht prüfen muss. 


Darüber hinaus soll die Offenlegungspflicht nach § 325a HGB erweitert werden 
auf inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Die Verbunddefinition des 
§ 271 Absatz 2 HGB soll im Lichte des besonderen Interesses der Abschlussad-
ressaten an einer Offenlegung der Verbundbeziehungen klarer und weiter gefasst 
werden. Die handelsbilanzrechtlichen Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften 
sollen punktuell angepasst werden. In Beschwerdeverfahren gegen Entscheidun-
gen des Bundesamts für Justiz im Ordnungsgeldverfahren soll dem Landgericht 
ermöglicht werden, die Rechtsbeschwerde des Bundesamts für Justiz auch gegen 
eine vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach 
§ 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht 
zuzulassen.  


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz entstehen beim Bundes-
amt für Justiz im Haushaltsjahr 2025 einmalige Sachausgaben in Höhe von 
100 000 Euro sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 jährlich zusätzliche Personalaus-
gaben in Höhe von 33 375 Euro. Diesen Mehrausgaben stehen voraussichtlich in 
mindestens gleicher Höhe Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt gegenüber. 


Dem Land Nordrhein-Westfalen können geringfügige Mehrausgaben im Bereich 
der Justiz entstehen. Im Übrigen werden für Länder und Gemeinden keine Haus-
haltsausgaben verursacht. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Für die Wirtschaft entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand von knapp 666 000 
Euro und jährlicher Erfüllungsaufwand von knapp 16,7 Millionen Euro. Der zu-
sätzliche jährliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt nicht der „One 
in, one out“-Regel der Bundesregierung, weil er auf einer 1:1-Umsetzung von EU-
Recht beruht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Einmalig 666 000 Euro, jährlich rund 3,5 Millionen Euro. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Bundesverwaltung entsteht beim Bundesamt für Justiz einmaliger Erfüllungs-
aufwand in Höhe von circa 100 000 Euro sowie jährlicher Erfüllungsaufwand in 
Höhe von rund 32 000 Euro. Für Länder und Gemeinden entsteht kein Erfüllungs-
aufwand.  


F. Weitere Kosten
Für die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen künftig offenlegungspflich-
tiger ausländischer Kapitalgesellschaften und von Ertragsteuerinformationsbe-
richten in das Unternehmensregister entstehen Gebühren in Höhe von jährlich ins-
gesamt rund 456 000 Euro. 


Unmittelbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere 
auf das Verbraucherpreisniveau, ergeben sich nicht.  


Beim Land Nordrhein-Westfalen können geringe Mehrkosten im justiziellen 
Kernbereich entstehen durch zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß 
§ 335a Absatz 3 HGB vor dem insoweit zuständigen Oberlandesgericht Köln so-
wie durch zusätzliche Beschwerdeverfahren vor dem Landgericht Bonn gegen
Ordnungsgeldentscheidungen des Bundesamts für Justiz zur Durchsetzung der er-
weiterten respektive neu eingeführten Offenlegungspflichten.











Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/5653 


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 


Berlin, 15. Februar 2023 


An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages 
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 


Sehr geehrte Frau Präsidentin, 


hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick  
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 
und Zweigniederlassungen 


mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 


Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.  


Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist als 
Anlage 2 beigefügt. 


Der Bundesrat hat in seiner 1030. Sitzung am 10. Februar 2023 beschlossen, gegen den 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu er-
heben. 


Mit freundlichen Grüßen 


Olaf Scholz 
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick  
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen  


und Zweigniederlassungen* 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 264 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach den Wörtern „kapitalmarktorientiert ist und“ das Wort „die“ 
eingefügt. 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe a werden die Wörter „Richtlinie 2014/102/EU (ABl. L 334 vom 21.11.2014, S. 86)“ 
durch die Wörter „Richtlinie (EU) 2021/2101 (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1)“ ersetzt. 


bb) In Buchstabe b werden die Wörter „durch die Richtlinie 2013/34/EU (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19)“ durch die Wörter „zuletzt durch die Richtlinie 2014/56/EU (ABl. L 158 vom 27.5.2014, 
S. 196)“ ersetzt. 


2. § 271 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind unabhängig von ihrer Rechtsform und 
ihrem Sitz solche, die im Verhältnis zueinander Mutterunternehmen und Tochterunternehmen gemäß § 290 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 sind; alle mit demselben Mutterunternehmen verbundenen Tochterunter-
nehmen sind auch untereinander verbundene Unternehmen.“ 


3. In § 291 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „(ABl. EG Nr. L 372 S. 1)“ durch die Wörter „(ABl. L 372 vom 
31.12.1986, S. 1; L 60 vom 3.3.1987, S. 17; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,“ und werden die Wörter „Jahresabschluß 
von Versicherungsunternehmen (ABl. EG L 374 S. 7) in ihren jeweils geltenden Fassungen“ durch die Wör-
ter „Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,“ ersetzt. 


4. In § 292 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach dem Wort „Staat“ das Wort „ist“ eingefügt. 


5. In § 315e Absatz 1 werden die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „betreffend die 
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist,“ ersetzt. 


6. § 317 wird wie folgt geändert: 


                                                        
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweig-
niederlassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1). 


Anlage 1 
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a) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 


„(3b) Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses hat im Rahmen der Prüfung auch zu beurteilen, 
ob die Kapitalgesellschaft 


1. für das Geschäftsjahr, das demjenigen Geschäftsjahr vorausging, für dessen Schluss der zu prü-
fende Jahresabschluss aufgestellt wird, zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts 
gemäß § 342m Absatz 1 oder 2 verpflichtet war und  


2. im Falle der Nummer 1 ihre dort genannte Verpflichtung zur Offenlegung erfüllt hat.“ 


b) In Absatz 6 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird das Wort „Energie“ 
durch das Wort „Klimaschutz“ ersetzt. 


7. In § 318 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Verordnung (EU) Nr. 527/2014“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) Nr. 537/2014“ ersetzt. 


8. § 322 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Über das Ergebnis der Prüfungen nach § 317 Absatz 3a und 3b ist jeweils in einem besonderen Abschnitt 
zu berichten.“ 


9. In § 325 Absatz 3 werden die Wörter „Absätze 1 bis 2 und 4 Satz 1“ durch die Wörter „Absätze 1 bis 1b 
Satz 1 und Absatz 4 Satz 1“ ersetzt. 


10. § 325a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Bei inländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem anderen Staat ha-
ben die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht 
vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für diese die Un-
terlagen der Rechnungslegung der Hauptniederlassung, die nach dem für die Hauptniederlassung maß-
geblichen Recht aufgestellt, geprüft und offengelegt worden sind, nach den §§ 325, 327a und 328 of-
fenzulegen; § 329 ist anzuwenden.“  


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Mitgliedstaates der Europäischen Union oder das Recht des 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“ durch das Wort „Staates“ 
ersetzt. 


11. In § 326 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sowie § 327 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden jeweils die 
Wörter „gesetzlichen Vertreter“ durch die Wörter „Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs“ ersetzt. 


12. § 334 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden den Wörtern „bei der Offenlegung“ die Wörter „oder als in § 13e 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannte angemeldete Person einer Kapitalgesellschaft“ vorangestellt und 
werden nach der Angabe „§ 328“ ein Komma und die Wörter „auch in Verbindung mit § 325a Absatz 1 
Satz 1 erster Halbsatz,“ eingefügt. 


b) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist 


1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang 
mit der Richtlinie 2013/34/EU aufstellen, der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 
oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf die Gesellschaft anwendbaren 
nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU, 
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2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich 
bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaft gelten.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


c) In Absatz 4 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Satz“ durch das Wort „Nummer“ ersetzt. 


13. § 335 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil nach Nummer 2 werden die Wörter „genannten Personen“ durch die 
Wörter „genannten angemeldeten Personen“ ersetzt. 


b) Absatz 1b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 1a Satz 1 Nummer 2 ist 


1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang 
mit der Richtlinie 2013/34/EU aufstellen, der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 
oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf die Gesellschaft anwendbaren 
nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU, 


2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich 
bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaft gelten.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 15 bis 19“ durch die Wörter „§§ 15 bis 19 Absatz 1 und 3“ 
ersetzt. 


d) In Absatz 5 Satz 8 werden nach dem Wort „anfechtbar“ ein Semikolon und die Wörter „§ 335a Absatz 3 
Satz 4 bleibt unberührt“ eingefügt. 


e) In Absatz 7 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Satz 2 werden jeweils die Wörter „und für 
Verbraucherschutz“ gestrichen. 


14. § 335a Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Rechtsbeschwerde steht auch dem Bundesamt zu und kann auch gegen eine vom Landgericht gewährte 
Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 zur Erfüllung der gesetzlichen Offen-
legungspflicht zugelassen werden.“ 


15. Die Überschrift des Dritten Buchs Vierter Abschnitt wird wie folgt gefasst: 


„Vierter Abschnitt 


Ergänzende Vorschriften für bestimmte Unternehmen“. 


16. In § 340 Absatz 4a Satz 3 werden die Wörter „oder für Zweigniederlassungen“ gestrichen. 


17. § 340n wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Instituts im Sinne des § 340 
Absatz 5“ durch die Wörter „Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ 
ersetzt. 
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b) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist  


1. im Falle von Kreditinstituten, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang 
mit der Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß 
und den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 
31.12.1986, S. 1; L 60 vom 3.3.1987, S. 17; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, aufstellen, 
der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den auf das Kreditinstitut anwendbaren han-
delsrechtlichen Vorschriften oder nach dem auf das Kreditinstitut anwendbaren nationalen 
Recht den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 
4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG genannten Posten entsprechen, 


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei 
Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens gelten.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


18. § 340o wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „Instituts im Sinne des § 340 
Absatz 5“ durch die Wörter „Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ 
ersetzt. 


b) Satz 2 wird aufgehoben. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Die §§ 335 bis 335b sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass Gesamtumsatz 
im Sinne des § 335 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 Folgendes ist:  


1. im Falle von Unternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften 
oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richtli-
nie 86/635/EWG aufstellen, der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den auf das Unterneh-
men anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem auf das Unternehmen anwend-
baren nationalen Recht den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B 
Nummer 1 bis 4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG genannten Posten entsprechen, 


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens gelten.“ 


19. § 341n Absatz 3b wird wie folgt geändert:  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist  


1. im Falle von Versicherungsunternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit 
der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den 
konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, 
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aufstellen, der Betrag der gebuchten Bruttobeiträge nach Maßgabe der handelsrechtlichen Vor-
schriften oder des auf das Versicherungsunternehmen anwendbaren nationalen Rechts im Einklang 
mit Artikel 35 der Richtlinie 91/674/EWG, 


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens gelten.“ 


b) Satz 3 wird aufgehoben. 


20. § 341o wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Die §§ 335 bis 335b sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass Gesamtumsatz 
im Sinne des § 335 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 Folgendes ist: 


1. im Falle von Versicherungsunternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit 
der Richtlinie 91/674/EWG aufstellen, der Betrag der gebuchten Bruttobeiträge nach Maßgabe der 
handelsrechtlichen Vorschriften oder des auf das Versicherungsunternehmen anwendbaren natio-
nalen Rechts im Einklang mit Artikel 35 der Richtlinie 91/674/EWG, 


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens gelten.“ 


21. Dem Dritten Buch Vierter Abschnitt wird folgender Vierter Unterabschnitt angefügt: 


„Vierter Unterabschnitt 


Ergänzende Vorschriften für bestimmte umsatzstarke multinationale Unternehmen und Konzerne 


Erster Titel 


Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen 


§ 342 


Anwendungsbereich 


(1) Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland und auf Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 mit Sitz im Inland, wenn diese Kapitalgesellschaften 
und Personenhandelsgesellschaften  


1. unverbundene Unternehmen sind und eine Niederlassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine 
dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen Staat haben,  


2. oberste Mutterunternehmen sind und sie oder ein verbundenes Unternehmen eine Niederlassung, eine 
feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen Staat 
haben oder 


3. Tochterunternehmen von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat sind und  


a) mittelgroß oder groß im Sinne des § 267 Absatz 2 bis 4 sind oder  







 


Drucksache 20/5653 – 12 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


b) ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unterabschnitt zu umgehen. 


(2) Dieser Unterabschnitt ist ferner anzuwenden auf Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, 
die 


1. unverbundene Unternehmen sind oder verbundene Unternehmen sind, wenn das oberste Mutterunter-
nehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat, und  


2. eine Zweigniederlassung im Inland haben,  


a) deren Umsatzerlöse im Sinne des § 342b Absatz 4 in mindestens zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren jeweils 12 Millionen Euro übersteigen und diesen Betrag danach in zwei aufeinander 
folgenden Geschäftsjahren jeweils nicht unterschreiten oder  


b) die ausschließlich dem Zweck dient, die Berichtspflichten nach diesem Unterabschnitt zu umge-
hen. 


§ 342a 


Begriffsbestimmungen 


Im Sinne dieses Unterabschnitts sind  


1. unverbundene Unternehmen: Unternehmen, die nicht verbundene Unternehmen nach § 271 Absatz 2 
sind;  


2. oberste Mutterunternehmen: Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von 
Unternehmen aufstellen; 


3. Drittstaaten: Staaten, die weder Mitgliedstaat der Europäischen Union noch Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind; 


4. Steuerhoheitsgebiete: Staaten oder nichtstaatliche Rechtsräume, die in Bezug auf die Ertragsteuer über 
Fiskalautonomie verfügen; 


5. Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs bei Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a 
Absatz 1: die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der vertretungsberechtigten Gesellschaf-
ten; 


6. Berichtszeitraum: das Geschäftsjahr, für das der Ertragsteuerinformationsbericht zu erstellen ist. 


Zweiter Titel  


Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung 


§ 342b 


Unverbundene Unternehmen mit Sitz im Inland 


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Ab-
satz 1 Nummer 1 haben für diese für das vergangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht 
gemäß  


1. § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den §§ 342i, 342j Absatz 1 
und § 342k Absatz 2 sowie 


2. § 342k Absatz 1 und § 342l 
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zu erstellen, wenn die in den Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in mindestens 
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro übersteigen.  


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 1 sind von der Pflicht nach Absatz 1 befreit, wenn die Gesellschaft ein CRR-Kreditinstitut im Sinne 
des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Ab-
satz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes ist und für den Berichtszeitraum die nach § 26a Absatz 1 Satz 2 des 
Kreditwesengesetzes erforderlichen Angaben offengelegt hat. 


(3) Die Pflicht nach Absatz 1 erlischt, wenn die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Umsatzer-
löse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro unterschreiten. 


(4) Umsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 3 sind 


1. bei Kreditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 340 
Absatz 4, Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4a oder Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes: der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den jeweils an-
wendbaren handelsrechtlichen Vorschriften den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 
Buchstabe B Nummer 1 bis 4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG genannten Posten entsprechen, 


2. bei Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 oder Pensionsfonds im Sinne des § 341 
Absatz 4: der Betrag der gebuchten Bruttobeiträge nach Maßgabe der jeweils anwendbaren handels-
rechtlichen Vorschriften, 


3. in Fällen, die nicht von den Nummern 1 und 2 erfasst werden: der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 
Absatz 1. 


§ 342c 


Oberste Mutterunternehmen mit Sitz im Inland 


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Ab-
satz 1 Nummer 2 haben für diese für das vergangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht 
gemäß  


1. § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 1 und § 342k Absatz 2 sowie 


2. § 342k Absatz 1 und § 342l 


zu erstellen, wenn die in den Konzernabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in 
mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro übersteigen.  


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 2 sind von der Pflicht nach Absatz 1 befreit, wenn die Gesellschaft ein CRR-Kreditinstitut im Sinne 
des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Ab-
satz 18 des Wertpapierinstitutsgesetzes ist und für den Berichtszeitraum unter Einbeziehung sämtlicher in 
den Konzernabschluss der Gesellschaft einbezogenen Unternehmen die nach § 26a Absatz 1 Satz 2 des Kre-
ditwesengesetzes erforderlichen Angaben offengelegt hat. 


(3) Die Pflicht nach Absatz 1 erlischt, wenn die in den Konzernabschlüssen ausgewiesenen Konzern-
umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro unterschreiten.  


(4) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 3 sind  


1. bei Gesellschaften, die den Konzernabschluss nach den auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellen: der Betrag der 
Konzernumsatzerlöse, der sich bei Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards ergibt, 


2. in Fällen, die nicht von Nummer 1 erfasst werden: der sich bei entsprechender Anwendung des § 342b 
Absatz 4 ergebende Betrag.  
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§ 342d 


Tochterunternehmen mit Sitz im Inland von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Ab-
satz 1 Nummer 3 haben das oberste Mutterunternehmen der Gesellschaft aufzufordern, ihr für das vergan-
gene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der gemäß § 342g Num-
mer 2, den §§ 342h, 342i und 342j Absatz 3 sowie den §§ 342k und 342l erstellt worden ist, wenn die in den 
Konzernabschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in mindestens 
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag übersteigen, der zum Wechselkurs vom 
21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.  


(2) Wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur Verfügung 
stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, haben die Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für diese Folgendes zu erstellen: 


1. eine Erklärung darüber, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht 
nicht zur Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht, sowie 


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß  


a) § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 1 und § 342k Absatz 2 sowie  


b) § 342k Absatz 1 und § 342l 


mit denjenigen Angaben, über die die Gesellschaft verfügt und die sie beschaffen kann.  


(3) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 3 sind von den Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 befreit, wenn das oberste Mutterunternehmen 
einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i und 342j Absatz 3 sowie 
den §§ 342k und 342l erstellt hat, der  


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer Amtssprache der Euro-
päischen Union kostenlos auf der Internetseite des obersten Mutterunternehmens veröffentlicht worden 
ist, 


2. von einem anderen Tochterunternehmen mit Sitz im Inland spätestens ein Jahr nach dem Ende des 
Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung 
in das Unternehmensregister übermittelt oder von einem Tochterunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit Arti-
kel 48d Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt worden ist und 


3. den Namen und den Sitz desjenigen Tochterunternehmens angibt, das den Bericht gemäß Nummer 2 
offengelegt hat. 


(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Konzernabschlüssen des 
obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren jeweils einen Betrag unterschreiten, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Run-
dung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.  


(5) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Konzernumsatzerlöse, der 
sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für 
die Aufstellung des Konzernabschlusses des obersten Mutterunternehmens gelten.  
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§ 342e 


Inländische Zweigniederlassungen unverbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 


(1) Bei Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 einer Kapitalgesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 erste Alternative haben die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genann-
ten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs der Kapitalgesellschaft die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das vergangene Ge-
schäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der gemäß § 342g Nummer 1, 
§ 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den §§ 342i und 342j Absatz 2 sowie den §§ 342k und 
342l erstellt worden ist, wenn die in den Jahresabschlüssen der Kapitalgesellschaft ausgewiesenen Umsatz-
erlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag übersteigen, der zum 
Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millio-
nen Euro entspricht.  


(2) Wenn die Hauptniederlassung einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur Verfügung stellt 
oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, haben die nach Ab-
satz 1 Verpflichteten für die Kapitalgesellschaft Folgendes zu erstellen: 


1. eine Erklärung darüber, dass die Hauptniederlassung einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur 
Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, sowie 


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß  


a) § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den §§ 342i, 342j Ab-
satz 2 und § 342k Absatz 2 sowie 


b) § 342k Absatz 1 und § 342l  


mit denjenigen Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen können. 


(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten sind von den dort genannten Pflichten befreit, wenn 
die Kapitalgesellschaft einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den §§ 342i und 342j Absatz 2 sowie den §§ 342k und 342l erstellt hat, 
der  


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer Amtssprache der Euro-
päischen Union kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, 


2. von einer anderen inländischen Zweigniederlassung spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichts-
zeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das 
Unternehmensregister übermittelt oder von einer Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 48d Absatz 1 
der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt worden ist und 


3. den Namen und die Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für die die Offenlegung 
gemäß Nummer 2 bewirkt worden ist. 


(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Jahresabschlüssen der Kapi-
talgesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen 
Betrag unterschreiten, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend 
einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.  


(5) Umsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaft gelten. 
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§ 342f 


Inländische Zweigniederlassungen verbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 


(1) Bei Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 einer Kapitalgesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative haben die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 ge-
nannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs der Kapitalgesellschaft das oberste Mutterunternehmen aufzufordern, ihnen für das ver-
gangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der gemäß § 342g 
Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 3 sowie den §§ 342k und 342l erstellt worden ist, wenn  


1. die in den Konzernabschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse 
in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag übersteigen, der zum 
Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 
Millionen Euro entspricht, und  


2. das oberste Mutterunternehmen kein Tochterunternehmen hat, das den Pflichten nach § 342d Absatz 1 
und 2 oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des Rechts eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum im Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU unterliegt. 


(2) Wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur Verfügung 
stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, haben die nach 
Absatz 1 Verpflichteten für die Kapitalgesellschaft Folgendes zu erstellen: 


1. eine Erklärung darüber, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht 
nicht zur Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht, sowie 


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß  


a) § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 3 und § 342k Absatz 2 sowie 


b) § 342k Absatz 1 und § 342l 


mit denjenigen Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen können. 


(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten sind von den dort genannten Pflichten befreit, wenn 
das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß § 342g Nummer 2, den 
§§ 342h 342i, 342j Absatz 3 sowie den §§ 342k und 342l erstellt hat, der  


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer Amtssprache der Euro-
päischen Union kostenlos auf der Internetseite des obersten Mutterunternehmens veröffentlicht worden 
ist, 


2. von einer anderen inländischen Zweigniederlassung spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichts-
zeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das 
Unternehmensregister übermittelt oder von einer Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 48d Absatz 1 
der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt worden ist und 


3. den Namen und die Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für die die Offenlegung 
gemäß Nummer 2 bewirkt worden ist. 


(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Konzernabschlüssen des 
obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren jeweils einen Betrag unterschreiten, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Run-
dung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht. 
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(5) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Konzernumsatzerlöse, der 
sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für 
die Aufstellung des Konzernabschlusses des obersten Mutterunternehmens gelten. 


Dritter Titel 


Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteuerinformationsberichts 


§ 342g 


Einzubeziehende Unternehmen 


In den Ertragsteuerinformationsbericht sind einzubeziehen:  


1. in den Fällen der §§ 342b und 342e das unverbundene Unternehmen; 


2. in den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f das oberste Mutterunternehmen und alle Tochterunternehmen, 
die in den für den Berichtszeitraum aufgestellten Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens 
einbezogen sind. 


§ 342h 


Pflichtangaben 


(1) Im Ertragsteuerinformationsbericht sind anzugeben:  


1. in den Fällen der §§ 342b und 342e der Name des unverbundenen Unternehmens oder in den Fällen der 
§§ 342c, 342d und 342f der Name des obersten Mutterunternehmens; 


2. der Berichtszeitraum; 


3. die verwendete Währung; 


4. in den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f die Namen aller Tochterunternehmen, die in den für den Be-
richtszeitraum aufgestellten Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogen sind und 
ihren Sitz in folgenden Gebieten haben: 


a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 


b) in Steuerhoheitsgebieten, die am 1. März des Berichtszeitraums in den Anhängen I und II der 
Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete 
für Steuerzwecke (ABl. C 103 vom 3.3.2022, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt 
sind.  


(2) Im Ertragsteuerinformationsbericht sind ferner zu dem oder den einzubeziehenden Unternehmen 
nach Maßgabe des § 342i anzugeben: 


1. eine kurze Beschreibung der Art der Geschäftstätigkeiten im Berichtszeitraum;  


2. die Zahl der Arbeitnehmer im Berichtszeitraum;  


3. die Erträge im Berichtszeitraum, einschließlich der Erträge aus Geschäften mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen;  


4. der Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern im Berichtszeitraum; 


5. die für den Berichtszeitraum zu zahlende Ertragsteuer; 


6. die im Berichtszeitraum gezahlte Ertragsteuer auf Kassenbasis und 
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7. die einbehaltenen Gewinne am Ende des Berichtszeitraums. 


(3) Für die Angaben nach Absatz 2 gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 die folgenden Vorgaben:  


1. die Zahl der Arbeitnehmer nach Absatz 2 Nummer 2 ist in Vollzeitäquivalenten anzugeben; 


2. die Erträge nach Absatz 2 Nummer 3 umfassen  


a) bei Unternehmen, die ihren Jahresabschluss für den Berichtszeitraum nach Maßgabe des jeweili-
gen nationalen Rechts im Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU aufstellen, diejenigen Posten 
nach nationalem Recht, die den Posten 1, 4, 9 bis 11 in Anhang V oder den Posten 1, 6 bis 9 in 
Anhang VI der Richtlinie 2013/34/EU entsprechen, wobei jeweils von verbundenen Unternehmen 
erhaltene Dividenden nicht berücksichtigt werden dürfen, oder 


b) bei allen anderen Unternehmen diejenigen Erträge, welche sich bei Anwendung der Rechnungsle-
gungsgrundsätze ergeben, auf deren Grundlage der Jahresabschluss für den Berichtszeitraum auf-
gestellt wird, wobei Erträge aus Wertanpassungen und von verbundenen Unternehmen erhaltene 
Dividenden nicht berücksichtigt werden dürfen;  


3. der Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern nach Absatz 2 Nummer 4 ist in Anwendung der Rechnungs-
legungsgrundsätze zu bestimmen, auf deren Grundlage der Jahresabschluss für den Berichtszeitraum 
aufgestellt wird; 


4. die zu zahlende Ertragsteuer nach Absatz 2 Nummer 5 entspricht dem laufenden Steueraufwand auf zu 
versteuernde Gewinne oder Verluste des Berichtszeitraums ohne latente Steuern und Rückstellungen 
für ungewisse Steuerverbindlichkeiten; 


5. die gezahlte Ertragsteuer auf Kassenbasis nach Absatz 2 Nummer 6 umfasst alle im Berichtszeitraum 
entrichteten Ertragsteuern und schließt Quellensteuern ein, die von anderen Unternehmen in Bezug auf 
Zahlungen an das einzubeziehende Unternehmen entrichtet wurden;  


6. die einbehaltenen Gewinne nach Absatz 2 Nummer 7 umfassen die Gewinne vergangener Geschäfts-
jahre und des Berichtszeitraums, für die am Ende des Berichtszeitraums keine Gewinnausschüttung 
beschlossen ist. 


(4) Die Angaben nach Absatz 2 können insgesamt auch gemäß den Vorgaben in Anhang III Abschnitt 
III Teil B und C der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 
64 vom 11.3.2011, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1) 
geändert worden ist, gemacht werden.  


(5) Im Ertragsteuerinformationsbericht ist anzugeben, ob die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben 
gemäß den Vorgaben des Absatzes 3 oder 4 gemacht wurden. 


§ 342i 


Länderbezogener Ausweis der Angaben 


(1) Die Angaben nach § 342h Absatz 2 sind wie folgt getrennt auszuweisen: 


1. für jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union und jeden anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, wobei die Angaben auf der Ebene des Mitgliedstaats oder Vertrags-
staats zusammenzufassen sind, wenn ein Mitgliedstaat oder Vertragsstaat mehrere Steuerhoheitsgebiete 
umfasst; 


2. für jedes Steuerhoheitsgebiet, das im Berichtszeitraum am 1. März in Anhang I der Schlussfolgerungen 
des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufge-
führt war; 
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3. für jedes Steuerhoheitsgebiet, das im Berichtszeitraum und in dem diesem unmittelbar vorausgehenden 
Geschäftsjahr jeweils am 1. März in Anhang II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten 
EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt war. 


Für andere Steuerhoheitsgebiete sind die Angaben nach § 342h Absatz 2 zusammengefasst auszuweisen. 


(2) Die Angaben sind demjenigen Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die Niederlassung oder 
feste Geschäftseinrichtung belegen ist oder die dauerhafte Geschäftstätigkeit besteht, auf die sich die Anga-
ben jeweils beziehen, vorausgesetzt, die Niederlassung, feste Geschäftseinrichtung oder dauerhafte Ge-
schäftstätigkeit kann im betreffenden Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer unterliegen. Angaben zu einbe-
haltenen Gewinnen sind stets dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die Hauptniederlassung belegen 
ist. Unterliegen mehrere verbundene Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer, so sind 
die nach den Sätzen 1 und 2 diesem Steuerhoheitsgebiet jeweils zuzuordnenden Angaben für das Steuerho-
heitsgebiet zusammenzufassen. Angaben zu einer Niederlassung, festen Geschäftseinrichtung oder dauer-
haften Geschäftstätigkeit dürfen nicht mehr als einem Steuerhoheitsgebiet zugeordnet werden.  


§ 342j 


Währung 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist in den Fällen der §§ 342b, 342c und 342d Absatz 2 Num-
mer 2 in Euro zu erstellen.  


(2) In den Fällen des § 342e ist der Bericht in derjenigen Währung zu erstellen, in der der Jahresab-
schluss des unverbundenen Unternehmens für den Berichtszeitraum aufgestellt wird.  


(3) In den Fällen des § 342d, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, und in den Fällen des § 342f ist der 
Bericht in derjenigen Währung zu erstellen, in der der Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens 
für den Berichtszeitraum aufgestellt wird. 


§ 342k 


Weglassen nachteiliger Angaben 


(1) Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 müssen nicht in den Ertragsteuerinformationsbericht aufge-
nommen werden, wenn ihre Offenlegung den Unternehmen, auf die sie sich beziehen, einen erheblichen 
Nachteil zufügen würde. Satz 1 gilt nicht für Angaben, die sich auf die in § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder 3 genannten Steuerhoheitsgebiete beziehen.  


(2) Wenn Absatz 1 Satz 1 angewendet wird, so ist dies im Ertragsteuerinformationsbericht anzugeben 
und gebührend zu begründen. Die nicht aufgenommenen Angaben sind spätestens in den Ertragsteuerinfor-
mationsbericht aufzunehmen, der für das fünfte Geschäftsjahr nach dem Berichtszeitraum erstellt wird. 


§ 342l 


Formblatt; maschinenlesbares elektronisches Format 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist unter Verwendung des von der Europäischen Kommission 
auf der Grundlage des Artikels 48c Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie 2013/34/EU festzulegenden Formblatts zu 
erstellen.  


(2) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist in einem von der Europäischen Kommission auf der 
Grundlage des Artikels 48c Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie 2013/34/EU festzulegenden maschinenlesbaren 
elektronischen Format zu erstellen. 
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Vierter Titel 


Offenlegung und Veröffentlichung 


§ 342m 


Offenlegung im Unternehmensregister 


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 1 oder 2, die der Pflicht nach § 342b Absatz 1 oder § 342c Absatz 1 unterliegen, haben für die 
Gesellschaft den Ertragsteuerinformationsbericht spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums 
in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmens-
register zu übermitteln.  


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 3, die der Pflicht nach § 342d Absatz 1 unterliegen, haben für die Gesellschaft den Ertragsteuerin-
formationsbericht, den das oberste Mutterunternehmen zur Verfügung gestellt hat, spätestens ein Jahr nach 
dem Ende des Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur 
Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln. Wenn das oberste Mutterunternehmen einen Er-
tragsteuerinformationsbericht nicht zur Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht, haben die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft 
für diese anstelle des Berichts Folgendes nach Maßgabe des Satzes 1 zu übermitteln: 


1. die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 und  


2. den Ertragsteuerinformationsbericht nach § 342d Absatz 2 Nummer 2.  


(3) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche 
nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 342 Absatz 2, die der Pflicht nach § 342e Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 unterliegen, haben für die 
Kapitalgesellschaft den Ertragsteuerinformationsbericht, den die Hauptniederlassung oder das oberste Mut-
terunternehmen zur Verfügung gestellt hat, spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in 
deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmensre-
gister zu übermitteln. Wenn die Hauptniederlassung oder das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteu-
erinformationsbericht nicht zur Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzli-
chen Vorgaben entspricht, haben die nach Satz 1 Verpflichteten für die Kapitalgesellschaft anstelle des Be-
richts Folgendes nach Maßgabe des Satzes 1 zu übermitteln: 


1. die Erklärung nach § 342e Absatz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 und  


2. den Ertragsteuerinformationsbericht nach § 342e Absatz 2 Nummer 2 oder § 342f Absatz 2 Nummer 2. 


(4) Die §§ 11 und 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie § 329 Absatz 1 und 4 sind 
entsprechend anzuwenden. Bei inländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften im Sinne des 
§ 342 Absatz 2 Nummer 1 kann die das Unternehmensregister führende Stelle von den in § 13e Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, von den Mit-
gliedern des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft verlangen, ihr innerhalb einer angemes-
senen Frist die Umsatzerlöse der Zweigniederlassung für die letzten beiden Geschäftsjahre mitzuteilen. Bei 
Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 
Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative und bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 342f Absatz 1 Num-
mer 1 kann die das Unternehmensregister führende Stelle von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 ge-
nannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, von den Mitgliedern des vertre-
tungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft verlangen, ihr innerhalb einer angemessenen Frist Namen 
und Sitz eines Tochterunternehmens mitzuteilen, das für den Konzern den Pflichten nach § 342d Absatz 1 
und 2 oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des Rechts eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
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Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Ein-
klang mit Artikel 48b Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU unterliegt. Wird die fristgemäße Mitteilung nach 
Satz 2 unterlassen, so wird vermutet, dass die Voraussetzungen des § 342 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a 
erfüllt sind. Wird die fristgemäße Mitteilung nach Satz 3 unterlassen, so wird vermutet, dass es kein dort 
genanntes Tochterunternehmen gibt. 


§ 342n 


Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft 


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 1 oder 2, die der Pflicht nach § 342b Absatz 1 oder § 342c Absatz 1 unterliegen, haben für die 
Gesellschaft den Ertragsteuerinformationsbericht spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums 
für mindestens fünf Jahre kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Gesellschaft zu ver-
öffentlichen. Die Pflicht nach Satz 1 entfällt, wenn die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der 
Gesellschaft  


1. ihre Pflicht zur Offenlegung gemäß § 342m Absatz 1 erfüllt haben und 


2. auf der Internetseite der Gesellschaft für mindestens fünf Jahre den Hinweis veröffentlichen, dass  


a) der Ertragsteuerinformationsbericht über die Internetseite des Unternehmensregisters kostenlos 
zugänglich ist und  


b) die Pflicht zur Veröffentlichung des Ertragsteuerinformationsberichts auf der Internetseite der Ge-
sellschaft deshalb entfällt. 


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
Nummer 3, die der Pflicht nach § 342d Absatz 1 unterliegen, haben für die Gesellschaft spätestens ein Jahr 
nach dem Ende des Berichtszeitraums für mindestens fünf Jahre Folgendes kostenlos und in deutscher Spra-
che auf der Internetseite der Gesellschaft oder der eines verbundenen Unternehmens zu veröffentlichen: 


1. im Falle des § 342m Absatz 2 Satz 1 den Ertragsteuerinformationsbericht, den das oberste Mutterun-
ternehmen zur Verfügung gestellt hat, oder 


2. im Falle des § 342m Absatz 2 Satz 2 die Erklärung und den Ertragsteuerinformationsbericht, die bezie-
hungsweise den die Gesellschaft erstellt hat. 


Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.  


(3) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche 
nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 342 Absatz 2, die der Pflicht nach § 342e Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 unterliegen, haben für die 
Kapitalgesellschaft spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums für mindestens fünf Jahre Fol-
gendes kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Kapitalgesellschaft oder gegebenenfalls 
derjenigen eines verbundenen Unternehmens zu veröffentlichen:  


1. im Falle des § 342m Absatz 3 Satz 1 den Ertragsteuerinformationsbericht, den die Hauptniederlassung 
oder das oberste Mutterunternehmen zur Verfügung gestellt hat, oder 


2. im Falle des § 342m Absatz 3 Satz 2 die Erklärung und den Ertragsteuerinformationsbericht, die bezie-
hungsweise den sie für die Kapitalgesellschaft erstellt haben. 


Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
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Fünfter Titel 


Bußgeldvorschriften; Ordnungsgelder 


§ 342o 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer  


1. entgegen § 342b Absatz 1 Nummer 1, § 342c Absatz 1 Nummer 1, § 342d Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a, § 342e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a oder § 342f Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a einen 
Ertragsteuerinformationsbericht nicht richtig oder nicht vollständig erstellt oder 


2. entgegen § 342n Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 einen Ertragsteuerinformations-
bericht oder eine Erklärung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht mindestens fünf Jahre ver-
öffentlicht.  


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro geahndet wer-
den. 


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist das Bundesamt für Justiz. 


§ 342p 


Ordnungsgelder 


Das Bundesamt für Justiz hat ein Ordnungsgeldverfahren durchzuführen gegen  


1. die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1, die 
§ 342m Absatz 1 oder 2 hinsichtlich der Pflicht zur Offenlegung des Ertragsteuerinformationsberichts 
oder der Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 nicht befolgen, 


2. die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Ab-
satz 2, die § 342m Absatz 3 hinsichtlich der Pflicht zur Offenlegung des Ertragsteuerinformationsbe-
richts oder der Erklärung nach § 342e Absatz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 nicht be-
folgen. 


Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 treten die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten 
Personen, sobald sie angemeldet sind, an die Stelle der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der 
Kapitalgesellschaft. Das Ordnungsgeldverfahren kann im Falle des Satzes 1 Nummer 1 auch gegen die Ge-
sellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 auch gegen die Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 342 Absatz 2 durchgeführt werden. § 335 Absatz 1 Satz 3 bis 5 und Absatz 1c bis 7 
sowie die §§ 335a und 335b sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das Ordnungsgeld höchs-
tens zweihunderttausend Euro beträgt.“ 


22. Der bisherige § 342 wird § 342q und in Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1, in Nummer 2 und in 
Absatz 2 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen. 


23. Der bisherige § 342a wird § 342r und wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird die Angabe „§ 342 
Abs. 1 Satz 1“ durch die Wörter „§ 342q Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird das Wort 
„Energie“ durch das Wort „Klimaschutz“ ersetzt. 
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c) In Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen. 


d) In Absatz 8 wird die Angabe „§ 342 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 2“ ersetzt. 


e) In Absatz 9 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird die Angabe „§ 342 
Abs. 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ ersetzt. 


24. In § 412 Absatz 4 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und werden die Wörter „Ver-
kehr und digitale Infrastruktur“ durch die Wörter „Digitales und Verkehr“ ersetzt. 


25. In § 8a Absatz 2 Satz 1, § 8b Absatz 1, § 9a Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, § 253 
Absatz 2 Satz 5 sowie § 328 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestri-
chen. 


26. In § 92a Absatz 1 Satz 1 und § 330 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ 
gestrichen und wird jeweils das Wort „Energie“ durch das Wort „Klimaschutz“ ersetzt. 


27. In § 408 Absatz 3 Satz 2, § 443 Absatz 3 Satz 2, § 475c Absatz 4 Satz 2, § 516 Absatz 3 und § 526 Absatz 4 
Satz 2 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und werden jeweils die Wörter 
„Innern, für Bau und Heimat“ durch die Wörter „Innern und für Heimat“ ersetzt. 


Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender … [ein-
setzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenle-
gung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit Zählbezeichnung] 


(1) § 271 Absatz 2, die §§ 325a, 334 Absatz 1 und 3b, § 335 Absatz 1 und 1b, § 340n Absatz 3b sowie die 
§§ 340o, 341n Absatz 3b und § 341o des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf Rechnungslegungsunterlagen 
für ein nach dem 31. Dezember 2023 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. Die Vorschriften des Vierten Un-
terabschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf Ertragsteuerinformationsberichte 
sowie auf Erklärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 und § 342f Absatz 2 Num-
mer 1 des Handelsgesetzbuchs für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. § 317 
Absatz 3b und § 322 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals anzuwenden auf gesetzliche Abschluss-
prüfungen für das Geschäftsjahr, das dem Geschäftsjahr nach Satz 2 folgt. § 335 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 
Satz 8 sowie § 335a Absatz 3 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals anzuwenden auf Wiedereinset-
zungen in den vorigen Stand, die am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] 
gewährt werden. 
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(2) § 271 Absatz 2, die §§ 325a, 334 Absatz 1 und 3b, § 335 Absatz 1 und 1b, § 340n Absatz 3b, die 
§§ 340o, 341n Absatz 3b und § 341o des Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf 
Rechnungslegungsunterlagen für das vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr. § 335 Absatz 2 Satz 1 
und Absatz 5 Satz 8 sowie § 335a Absatz 3 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzu-
wenden auf Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 10 dieses Gesetzes] gewährt werden.“ 


Artikel 3 


Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes vom 9. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2506) wird wie folgt geändert: 


1. In Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „oder 341y“ durch ein Komma und die Angabe „341y oder 342p“ 
ersetzt. 


2. In Doppelbuchstabe bb wird die Angabe „§§ 334 oder 341x“ durch die Angabe „§§ 334, 341x oder 342o“ 
ersetzt. 


Artikel 4 


Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes 


Die Anlage (Kostenverzeichnis) zum Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 
2655), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 1427 wird wie folgt gefasst: 
Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 


„1427 der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem anderen Staat 
durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 325a HGB sowie von Unterneh-
men mit Sitz in einem anderen Staat durch eine inländische Zweigniederlassung nach 
§ 340l Abs. 2 HGB: 


a) für Unterlagen, die im Format Extensible Markup Language (XML) übermittelt 
werden .....................................................................................................................  


b) für Unterlagen, die in einem anderen Format übermittelt werden ..........................  


Werden Unterlagen in unterschiedlichen Dateiformaten übermittelt, wird die hö-
here Gebühr erhoben. 


 
 
 
 
 


 
55,00 € 


275,00 €“. 


2. In Nummer 1429 wird im Gebührentatbestand die Angabe „§ 12 Abs. 3 Satz 2 PublG“ durch die Angabe 
„§ 12 Abs. 3 Satz 3 PublG“ ersetzt. 


3. Nach Nummer 1438 wird folgende Nummer 1439 eingefügt: 
Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 


„1439 eines Ertragsteuerinformationsberichts nach § 342m HGB .........................................  220,00 €“. 
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Artikel 5 


Änderung der Unternehmensregisterverordnung 


Die Unternehmensregisterverordnung vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 217), die zuletzt durch … geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. bei Datenübermittlungen gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 in dem vorgeschriebenen Da-
tenübermittlungsformat.“ 


2. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Daten im Sinne des § 8b Absatz 2 Nummer 4 des Handelsgesetzbuchs sowie die Unterlagen, die dau-
erhaft hinterlegt werden sollen, sind dem Unternehmensregister unter Verwendung einer von der regis-
terführenden Stelle bestimmten, nach dem Stand der Technik gesicherten Internetverbindung wie folgt 
elektronisch zu übermitteln:  


1. Jahresfinanzberichte (§ 114 des Wertpapierhandelsgesetzes) oder die in § 328 Absatz 1 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs bezeichneten Rechnungslegungsunterlagen eines Unternehmens, das als In-
landsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wert-
papierhandelsgesetzes) begibt: in dem einheitlichen elektronischen Berichtsformat nach Maßgabe 
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1; L 145 vom 4.6.2019, S. 85), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/352 (ABl. L 77 vom 7.3.2022, S. 1) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, 


2. Unterlagen der Rechnungslegung einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem anderen Staat (§ 325a 
des Handelsgesetzbuchs): im nach dem Recht der Hauptniederlassung maßgeblichen Offenle-
gungsformat, 


3. Ertragsteuerinformationsberichte (§ 342m des Handelsgesetzbuchs): im Erstellungsformat (§ 342l 
Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs) und 


4. Daten, die nicht von den Nummern 1 bis 3 erfasst werden: im strukturierten Format Extensible 
Markup Language (XML).“ 


b) In Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 Nummer 2“ durch die Wörter „Satz 1 Nummer 4“ und die Wörter 
„im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ durch die Wörter „im Sinne des Satzes 1 Nummer 1“ 
ersetzt. 


Artikel 6 


Änderung des Aktiengesetzes 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In § 170 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „und der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht (§ 315b 
des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter „der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 
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(§ 315b des Handelsgesetzbuchs), der Ertragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Num-
mer 2 des Handelsgesetzbuchs) und die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetz-
buchs“ ersetzt.  


2. In § 171 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „und den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (§ 315b 
des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter „den gesonderten nichtfinanziellen Konzern-
bericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), den Ertragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Ab-
satz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs) und die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handels-
gesetzbuchs“ ersetzt. 


3. Nach § 283 Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt: 


„11a. die Vorlage eines Ertragsteuerinformationsberichts (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des 
Handelsgesetzbuchs) und einer Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs;“. 


Artikel 7 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Vor dem Zweiten Abschnitt des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I 
S. 1185), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender § 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster 
freier Buchstabenzusatz] eingefügt: 


„§ 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz] 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenle-
gung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 


§ 170 Absatz 1 Satz 3, § 171 Absatz 1 Satz 4 und § 283 Nummer 11a des Aktiengesetzes in der jeweils ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals 
auf Ertragsteuerinformationsberichte und Erklärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs 
für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden.“ 


Artikel 8 


Änderung des SE-Ausführungsgesetzes 


Das SE-Ausführungsgesetz vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), das zuletzt durch … geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1.  Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt: 


„§ 58 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf 
die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweignieder-
lassungen“. 


2. Nach § 47 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 gelten entsprechend für einen Ertragsteuerinformationsbericht 
(§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs) und eine Erklärung nach § 342d Ab-
satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs.“ 


3. In § 53 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 334 des Handelsgesetzbuchs“ durch die Wörter „der 
§§ 334 und 342o des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 
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4. Folgender § 58 wird angefügt: 


„§ 58 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die 
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 


§ 47 Absatz 4a und § 53 Absatz 1 in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 10 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf Ertragsteuerinformationsberichte und Er-
klärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs für ein nach dem 21. Juni 2024 begin-
nendes Geschäftsjahr anzuwenden.“ 


Artikel 9 


Änderung der Wirtschaftsprüferordnung 


In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a der Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird die Angabe „§ 342 
Absatz 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ ersetzt. 


Artikel 10 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die Regelungen dienen überwiegend der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung 
von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (ABl. L 429 vom 
1.12.2021, S. 1) in das deutsche Recht. Die Umsetzung hat bis zum 22. Juni 2023 zu erfolgen. 


Die Richtlinie (EU) 2021/2101 zielt darauf ab, Ertragsteuerinformationen multinationaler umsatzstarker Unter-
nehmen und Konzerne, die in der Europäischen Union entweder ansässig sind oder aber Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen einer bestimmten Größe haben, transparent zu machen. Die Berichterstattung über Ertrag-
steuerinformationen hat aufgeschlüsselt nach EU-Mitgliedstaaten und bestimmten weiteren Steuerhoheitsgebie-
ten, in denen eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, zu erfolgen. Dadurch soll eine informierte öffentliche Debatte 
darüber ermöglicht werden, ob die in der Europäischen Union tätigen multinationalen Unternehmen und Konzerne 
ihren Beitrag zum Gemeinwohl durch Steuerzahlungen auch dort leisten, wo sie tätig sind und ihre Gewinne 
erwirtschaften. Investoren, Beschäftigte, öffentliche Institutionen, die Zivilgesellschaft und allgemein die interes-
sierte Öffentlichkeit sollen sich ein Bild von der Besteuerung dieser Unternehmen und Konzerne machen können. 
Das soll die Verantwortung der Unternehmen und Konzerne zum Wohle der Allgemeinheit fördern und auch dazu 
beitragen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Fairness der nationalen Steuersysteme zu stärken 
(Erwägungsgründe 2, 3, 8 und 19 der Richtlinie (EU) 2021/2101). Indem die in der Richtlinie (EU) 2021/2101 
vorgesehene Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen die Tätigkeit multinationaler Unternehmen trans-
parenter macht, leistet sie einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 12 und 16 der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung. 


Die Richtlinie (EU) 2021/2101 ergänzt insoweit die unter anderem für bestimmte Kreditinstitute im europäischen 
Aufsichtsrecht bereits verankerte Pflicht zur öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung über Ertragsteuerin-
formationen. Sie fügt hierzu in die Bilanzrichtlinie ein neues Kapitel 10a ein, das sich an die Vorgaben in Kapitel 
10 zur öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung über Zahlungen an staatliche Stellen für bestimmte Unter-
nehmen in der holz- und mineralgewinnenden Industrie anschließt (Bilanzrichtlinie: Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Ab-
schluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richt-
linie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19)). Die Pflicht zur öffentlichen länderbezogenen Berichter-
stattung nach der Bilanzrichtlinie tritt neben die Pflicht zur länderbezogenen Berichterstattung gegenüber der 
Finanzverwaltung nach Maßgabe der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 
2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1; L 31 vom 1.2.2019, S. 108), die zuletzt durch die Richt-
linie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1) geändert worden ist), die in § 138a der Abgabenordnung 
(AO) umgesetzt ist.  


Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll zum Anlass genommen werden, im Einklang mit der Gesell-
schaftsrechtsrichtlinie die Publizität von Rechnungslegungsunterlagen ausländischer Kapitalgesellschaften, die 
im Inland über Zweigniederlassungen tätig sind, zu stärken (Gesellschaftsrechtsrichtlinie: Richtlinie (EU) 
2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesell-
schaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46; L 20 vom 24.1.2020, S. 24), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2021/23 (ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1) geändert worden ist).  


Außerdem soll die Verbunddefinition in § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB), die im Schrifttum viel-
fach als schwer verständlich und lückenhaft kritisiert wird, neu gefasst werden.  
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Mit dem vorliegenden Entwurf soll auch die durch das Gesetz zur Änderung des Handelsgesetzbuchs vom 4. 
Oktober 2013 (BGBl. I S. 3746) eingeführte Rechtsbeschwerdemöglichkeit für das Bundesamt für Justiz gegen 
Entscheidungen des Landgerichts im Ordnungsgeldverfahren passgenau fortentwickelt werden. Das Bundesamt 
für Justiz soll auch die praktisch bedeutsamen Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Verschuldenserfordernis 
in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB einer obergerichtlichen Klärung zuführen und so eine weitere Vereinheitlichung 
der Rechtsprechung ermöglichen können. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll der Vierte Abschnitt des Dritten Buchs des HGB um einen 
Vierten Unterabschnitt ergänzt werden.  


Der Unterabschnitt führt für bestimmte im Inland ansässige konzernunverbundene Unternehmen und oberste Mut-
terunternehmen die Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts ein, wenn die 
Umsatzerlöse respektive Konzernumsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Be-
trag von 750 Millionen Euro übersteigen (§ 342b Absatz 1 HGB-E, § 342c Absatz 1 HGB-E, § 342m Absatz 1 
HGB-E). Ausgenommen sind CRR-Kreditinstitute und Große Wertpapierinstitute, wenn sie nach den einschlägi-
gen aufsichtsrechtlichen Vorgaben einen länderbezogenen Bericht veröffentlichen (§ 342b Absatz 2 HGB-E, 
§ 342c Absatz 2 HGB-E). Bei außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – also in einem Drittstaat – 
ansässigen konzernunverbundenen Unternehmen und obersten Mutterunternehmen, die vergleichbar umsatzstark 
und im Inland über ein mittelgroßes oder großes Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung vergleichba-
rer Größe tätig sind, soll der Ertragsteuerinformationsbericht von jenem Tochterunternehmen respektive jener 
Zweigniederlassung beschafft und offengelegt werden müssen (§ 342d Absatz 1 HGB-E, § 342e Absatz 1 HGB-
E, § 342f Absatz 1 HGB-E, § 342m Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 HGB-E). Sofern ein gesetzeskonformer 
Bericht von dem Drittstaats-Unternehmen nicht erlangt werden kann, hat das Tochterunternehmen respektive die 
Zweigniederlassung eine entsprechende Erklärung und selbst einen Ertragsteuerinformationsbericht mit den vor-
handenen Angaben zu erstellen und offenzulegen (§ 342d Absatz 2 HGB-E, § 342e Absatz 2 HGB-E, § 342f Ab-
satz 2 HGB-E, § 342m Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 HGB-E). Zu diesem Zweck werden bestimmte im 
Inland ansässige große und mittelgroße Tochterunternehmen von in einem Drittstaat ansässigen obersten Mutter-
unternehmen ebenso in den Anwendungsbereich einbezogen wie Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Dritt-
staat, die konzernunverbunden sind oder zu einem Konzern mit in einem Drittstaat ansässigen obersten Mutter-
unternehmen gehören und im Inland eine Zweigniederlassung vergleichbarer Größe haben.  


Der neue Unterabschnitt soll außerdem Vorgaben zu Inhalt und Form der Berichte enthalten, unter anderem zu 
den Pflichtangaben (§ 342h HGB-E und § 342j HGB-E) und zum länderbezogenen Ausweis der Angaben (§ 342i 
HGB-E). Vorgesehen ist auch eine Regelung, die es den Berichterstellern ermöglicht, bei entsprechender Begrün-
dung Angaben, die den betroffenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen würden, zeitweise nicht zu 
berichten (§ 342k HGB-E). Hinsichtlich des zu verwendenden Formblatts und der zulässigen maschinenlesbaren 
elektronischen Berichtsformate verweist § 342l HGB-E auf die Vorgaben in einem Durchführungsrechtsakt der 
Europäischen Kommission, der noch zu erlassen sein wird.  


Flankierend sollen Bußgeldvorschriften zur Ahndung von Verstößen (§ 342o HGB-E) sowie Ordnungsgeldvor-
schriften zur Durchsetzung der Offenlegungspflichten (§ 342p HGB-E) eingeführt werden.  


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll auch das Recht der Abschlussprüfung im Dritten Unterab-
schnitt des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB punktuell angepasst werden. Die Jahresabschlussprü-
fung soll künftig auch die Prüfung umfassen, ob die zu prüfende Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteu-
erinformationsberichts verpflichtet war und, bejahendenfalls, ob die Offenlegung erfolgte (§ 317 Absatz 3b HGB-
E). Über das Ergebnis der Prüfung soll in einem besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks berichtet werden 
müssen (§ 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E).  


Darüber hinaus soll durch Änderungen im Aktiengesetz (AktG) und im SE-Ausführungsgesetz (SEAG) geregelt 
werden, dass der Aufsichtsrat respektive das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan künftig auch den Ertragsteuerin-
formationsbericht prüfen muss.  
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Folgende weitere Änderungen, die teilweise in einem sachlichen Zusammenhang mit den Neuregelungen infolge 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 stehen, sind hervorzuheben: 


– Die Offenlegungspflicht nach § 325a HGB soll erweitert werden auf inländische Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz in einem Drittstaat haben. Dadurch soll eine Publizitätslücke geschlos-
sen und die Prüfung erleichtert werden, ob eine Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung besteht. 


– Die Verbunddefinition des § 271 Absatz 2 HGB soll im Einklang mit Artikel 2 Nummer 12 der Bilanzricht-
linie und im Lichte des besonderen Interesses der Abschlussadressaten an einer Offenlegung der Verbund-
beziehungen klarer und weiter gefasst werden. Für die Zugehörigkeit zu einem handelsbilanzrechtlichen Un-
ternehmensverbund soll künftig nur noch maßgeblich sein, ob zwischen den Unternehmen ein Mutter-Toch-
ter-Verhältnis im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 HGB besteht. 


– Die handelsbilanzrechtlichen Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften sollen punktuell angepasst werden. In 
Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Bundesamts für Justiz im Ordnungsgeldverfahren soll dem 
Landgericht ermöglicht werden, die Rechtsbeschwerde des Bundesamts für Justiz auch gegen eine vom 
Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Er-
füllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht zuzulassen (§ 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E).  


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG) – 
Recht der Wirtschaft. Soweit Bußgeldvorschriften geschaffen oder geändert werden, folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG – Strafrecht. Soweit es die Änderung des § 335a Absatz 3 
Satz 4 HGB betrifft, folgt die Gesetzgebungskompetenz ebenfalls aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG – ge-
richtliches Verfahren. Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich, weil die im Entwurf angesprochenen 
Fragen der Berichterstattung von Unternehmen in zentralen Punkten die Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bun-
desgebiet berühren und der Entwurf insoweit die Weiterentwicklung bestehender bundesgesetzlicher Kodifikati-
onen zum Gegenstand hat (Artikel 72 Absatz 2 GG). Das Gesetz dient der Geltung gleicher Normen im Bundes-
gebiet und folglich der Wahrung der Rechtseinheit. Da das die Berichterstattung von Unternehmen regelnde Bi-
lanzrecht bereits bundesrechtlich geregelt ist und es um die Fortentwicklung dieses Rechts geht, kommt nur eine 
bundesgesetzliche Regelung in Betracht und keine landesgesetzliche Regelung. Auch zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit sind die vorgelegten Regelungen erforderlich, weil abweichende Länderregelungen erhebliche 
Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich brächten. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 


Der Entwurf ist vereinbar mit dem EU-Recht und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossen hat. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Entwurf trägt zur Rechtsvereinfachung bei. Durch die Neufassung der Verbunddefinition in § 271 Absatz 2 
HGB wird die Verständlichkeit der Vorschrift erhöht. Die Erweiterung der Rechtsbeschwerdemöglichkeit für das 
Bundesamt für Justiz soll eine einheitliche Rechtsauslegung bei den praktisch bedeutsamen Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit dem Verschuldenserfordernis im Ordnungsgeldverfahren befördern.  
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 
Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im 
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen dient. Indem der Entwurf eine Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuer-
informationsberichts vorsieht, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung des nachhaltigen Entwicklungsziels 12 
„Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“. Denn dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt in Unter-
ziel 6, insbesondere große und transnationale Unternehmen dazu zu ermutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen 
und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen. Die Berichterstattung über Ertragsteu-
erinformationen soll die Transparenz und Verantwortung umsatzstarker multinationaler Unternehmen und Kon-
zerne zum Wohle der Allgemeinheit fördern (siehe oben unter I.). Indem die Berichterstattung über Ertragsteuer-
informationen die praktische Anwendung unternehmensrechtlicher Regelungen durch multinationale Unterneh-
men und Konzerne nachvollziehbar macht, trägt sie auch dazu bei, im Sinne des nachhaltigen Entwicklungsziels 
16 „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang 
zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen“ die Transparenz von Institutionen zu stärken. Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei 
allen Entscheidungen anwenden“ und „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz entstehen beim Bundesamt für Justiz im Haushaltsjahr 
2025 einmalige sächliche Mehrausgaben in Höhe von 100 000 Euro für die Anpassung der Software im Ord-
nungsgeldverfahren und der Schnittstelle zum Unternehmensregister sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 ein jähr-
licher Personalmehrbedarf von 0,5 Vollzeitäquivalenten im mittleren Dienst (A 9m) für die Durchführung von 
zusätzlichen Ordnungsgeld- und Bußgeldverfahren, mithin Personalmehrausgaben in Höhe von 33 375 Euro. Den 
Mehrausgaben stehen voraussichtlich in mindestens gleicher Höhe Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt in 
Ordnungsgeld- und Bußgeldverfahren gegenüber. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell 
und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs wird 
im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein. 


Dem Land Nordrhein-Westfalen kann ein geringfügiger jährlicher Mehrbedarf entstehen durch zusätzliche 
Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln sowie durch zusätzliche Beschwerdeverfahren vor 
dem Landgericht Bonn gegen Ordnungsgeldentscheidungen des Bundesamts für Justiz zur Durchsetzung der er-
weiterten respektive neu eingeführten Offenlegungspflichten.  


Im Übrigen werden für Länder und Gemeinden keine Haushaltsausgaben verursacht. 


4. Erfüllungsaufwand 
a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger. 


b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergeben sich die nachstehenden Erfüllungsaufwandsänderungen: 
Vorgabe/ 
Prozess (P) 


Paragraph;  
Bezeichnung der Vorgabe;  
Art der Vorgabe 


Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger  
Erfüllungs-
aufwand  
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.1 (P) § 317 Absatz 3b HGB-E;  
 
Jahresabschlussprüfung – Prüfung des Bestehens einer 
Pflicht zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsbe-
richts;  
 
Weitere Vorgabe  


12 775 0 
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Vorgabe/ 
Prozess (P) 


Paragraph;  
Bezeichnung der Vorgabe;  
Art der Vorgabe 


Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger  
Erfüllungs-
aufwand  
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.1 (P) § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E; 
 
Jahresabschlussprüfung – Mitteilung des Ergebnisses der 
Prüfung nach § 317 Absatz 3b HGB-E im Bestätigungsver-
merk; 
 
Informationspflicht 


2 869 0 


4.2.2 § 325a HGB-E; 
 
Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen bei inländi-
schen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit 
Sitz in einem Drittstaat; 
 
Informationspflicht 


171 0 


4.2.3 §§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E;  
 
Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformati-
onsberichts;  
 
Informationspflicht 


491 666 


4.2.4 (P) § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E, auch in Verbindung mit 
§ 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtlichen 
Vorschriften oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Zif-
fer ii der SE-Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 SEAG 
und § 47 Absatz 4a SEAG-E;  
 
Pflicht des Aufsichtsrats respektive Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans zur Prüfung des Ertragsteuerinformations-
berichts;  
 
Weitere Vorgabe 


350 0 


4.2.4 (P) § 171 Absatz 2 AktG, auch in Verbindung mit § 52 Ab-
satz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtlichen Vorschrif-
ten oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der 
SE-Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 
Absatz 4a SEAG-E;  
 
Pflicht des Aufsichtsrats respektive Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans zur Berichterstattung über das Ergebnis 
der Prüfung des Ertragsteuerinformationsberichts;  
 
Informationspflicht/Weitere Vorgabe 


0 0 


Summe (in Tsd. Euro) 16 656 666 
davon aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) 3 531 666 
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Prozess 4.2.1 (Weitere Vorgabe und Informationspflicht): Jahresabschlussprüfung – Prüfung des Beste-
hens einer Pflicht zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts und Mitteilung des Ergebnisses 
der Prüfung im Bestätigungsvermerk; § 317 Absatz 3b und § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


42 500 0 0 300,00 0 12 750 


550 0 0 45,00 0 25 


42 500 0 0 67,50 0 2 869 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 15 644 


Der Regelungsentwurf sieht vor, dass der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses im Rahmen der Prüfung zu be-
urteilen hat, ob die Gesellschaft erstens für das Geschäftsjahr, das demjenigen Geschäftsjahr vorausging, für des-
sen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsbe-
richts verpflichtet war (Weitere Vorgabe – § 317 Absatz 3b Nummer 1 HGB-E) und zweitens, ob die Offenlegung 
erfolgte (Weitere Vorgabe – § 317 Absatz 3b Nummer 2 HGB-E). Über das Ergebnis der Prüfung soll in einem 
besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks berichtet werden müssen (Informationspflicht – § 322 Absatz 1 
Satz 4 HGB-E). Die Vorgaben bilden einen Prozess. 


Nach Auskunft der Wirtschaftsprüferkammer sind ihr aufgrund von statistischen Auswertungen der Offenlegun-
gen im Bundesanzeiger zum Jahre 2021 rund 42 500 auf handelsrechtlicher Grundlage geprüfte Jahresabschlüsse 
bekannt geworden.  


Die Pflicht zur Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts kann sich für die geprüften Gesellschaften 
aus § 342m Absatz 1 oder 2 HGB-E ergeben. Dessen Voraussetzungen wird der Abschlussprüfer mit Unterneh-
mensdaten abzugleichen haben, die er im Rahmen der Abschlussprüfung ohnehin prüfen muss (etwa die Höhe 
der Umsatzerlöse oder Angaben zur Konzernverflechtung) oder die er gesondert erhebt, ob etwa im Falle einer 
grundsätzlichen Berichtspflicht ein Befreiungstatbestand gemäß § 342b Absatz 2, § 342c Absatz 2 oder § 342d 
Absatz 3 HGB-E vorlag. 


Beteiligte Institutionen aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung haben angegeben, der Zeitaufwand für die neue 
Prüfpflicht sei vom Einzelfall abhängig, aber insgesamt als bedeutsam anzusehen; einen konkreten Zeitaufwand 
haben diese Beteiligten aber nicht mitgeteilt. Daher wird anhand der Zeitwerttabelle der Wirtschaft (vergleiche 
Anhang V des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 
Bundesregierung, nachfolgend: Leitfaden) ein Zeitaufwand von vier Stunden pro Prüfung angenommen (Stan-
dardaktivitäten 1, 2 und 5 in hoher Komplexität), wenn ein Abschlussprüfer für ein Unternehmen erstmalig eine 
Prüfung vornimmt. Für Prüfungen der Folgejahre bei Fortführung der Mandantschaft wird angenommen, dass 
sich der Zeitaufwand auf zwei Stunden reduziert. Es wird angenommen, dass Abschlussprüfer in der Regel für 
zehn Jahre wieder bestellt werden – das entspricht der Höchstfrist gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderun-
gen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66 – Abschlussprü-
ferverordnung). Unter diesen Annahmen beträgt der durchschnittliche Zeitaufwand einer Prüfung – hergeleitet 
über einen Zehnjahreszyklus (eine „Neuprüfung“ à vier Stunden und neun „Folgeprüfungen“ à zwei Stunden) – 
rund zweieinviertel Stunden. Nach internen Standardwerten des Statistischen Bundesamts werden für Aufwände 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 135 Euro als Honorar auf Basis einer Stundenplanung angesetzt. Insofern 
ist für eine geprüfte Gesellschaft von zusätzlichen jährlichen Sachkosten in Höhe von rund 300 Euro auszugehen. 
Ausgehend von 42 500 auf handelsrechtlicher Grundlage geprüften Jahresabschlüssen ist bei Ansatz der darge-
stellten Parameter von jährlichen Sachkosten in Höhe von rund 12,75 Millionen Euro auszugehen.  
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Falls die Prüfung in dem ersten Schritt ergab, dass die Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformati-
onsberichts verpflichtet war, ist gemäß § 317 Absatz 3b Nummer 2 HGB-E in einem zweiten Schritt zu prüfen, 
ob die Offenlegung erfolgte – eine inhaltliche Prüfpflicht sieht der Regelungsentwurf nicht vor.  


Es wird angenommen, dass etwa 550 der geschätzt 600 insgesamt zur Erstellung und Offenlegung eines Ertrag-
steuerinformationsberichts verpflichteten Gesellschaften (siehe dazu Vorgabe 4.2.3) in der Bundesrepublik 
Deutschland der Abschlussprüfung unterliegen. Für Drittstaats-Kapitalgesellschaften gelten die § 316 ff. HGB 
grundsätzlich nicht.  


Der Zeitaufwand wird auf 20 Minuten pro Prüfung geschätzt (vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitäten 
2 und 5, mittlere Komplexität). Bei einem Honorar in Höhe von 135 Euro je Stunde, entstehen je Gesellschaft 
jährlich zusätzliche Sachkosten in Höhe von 45 Euro. Insgesamt erhöhen sich die jährlichen Sachkosten um knapp 
25 000 Euro. 


Unabhängig davon, ob die geprüfte Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts ver-
pflichtet ist, ist gemäß § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E über das Ergebnis der Prüfung in einem besonderen Ab-
schnitt des Bestätigungsvermerks zu berichten. Hierfür wird ein Zeitaufwand von 30 Minuten angenommen (ver-
gleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivität 3, hohe Komplexität). Bei einem Honorar von 135 Euro je Stunde 
entstehen je geprüfter Gesellschaft zusätzliche jährliche Sachkosten in Höhe von 67,50 Euro. Bei insgesamt 
42 500 Prüfungen pro Jahr entstehen jährliche Sachkosten in Höhe von knapp 2,9 Millionen Euro. Diese fallen 
als Bürokratiekosten aus Informationspflichten an. 


Insgesamt erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand aus dem betrachteten Prozess um rund 15,6 Millionen 
Euro. Davon entfallen 2,9 Millionen Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 


Vorgabe 4.2.2 (Informationspflicht): Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen bei inländischen 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat; § 325a HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


3 900 45 58,40 0 171 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 171 


Der Regelungsentwurf sieht eine Erweiterung des Kreises der nach § 325a HGB offenlegungspflichtigen Gesell-
schaften vor. Bislang unterliegen nur inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat der Offenlegungspflicht. Der Entwurf sieht vor, dass künf-
tig auch inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Staat außerhalb des EWR, 
also in einem Drittstaat, dieser Pflicht unterliegen (§ 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E). Bestehen mehrere inländische 
Zweigniederlassungen, muss gemäß § 325a Absatz 1 Satz 2 HGB nur eine Zweigniederlassung die Rechnungsle-
gungsunterlagen offenlegen und ist bei den übrigen inländischen Zweigniederlassungen die Pflicht zur Offenle-
gung gemäß § 325a Absatz 1 Satz 3 HGB auf Angaben zu der der Offenlegungspflicht nachkommenden Zweig-
niederlassung beschränkt. 


Auf Basis der Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH kann geschätzt werden, dass es in der Bundesrepublik 
Deutschland rund 3 900 inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Hauptniederlassung in 
einem Drittstaat gibt.  


Für die Erfüllung der Offenlegungspflicht wird angenommen, dass ein Zeitaufwand von rund 45 Minuten anfällt 
(vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitäten 2, 5 und 7 in mittlerer Komplexität sowie 8 in hoher Kom-
plexität). Dieser umfasst die Arbeitsschritte der Beschaffung der nach dem Recht der Hauptniederlassung offen-
gelegten Rechnungslegungsunterlagen innerhalb des Unternehmens respektive der notwendigen Angaben zu der 
Zweigniederlassung, die diese Rechnungslegungsunterlagen bereits in der Bundesrepublik Deutschland offenge-
legt hat, sowie jeweils deren Prüfung, Aufbereitung und Übermittlung an das Unternehmensregister. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Rechnungslegungsunterlagen dem Unternehmensregister in dem nach dem Recht der 
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Hauptniederlassung maßgeblichen Offenlegungsformat zu übermitteln sind, was den Aufbereitungsaufwand in-
soweit stark begrenzen dürfte. Es wird angenommen, dass Kosten für Übersetzungen in der Regel nicht anfallen. 
Gemäß § 325a Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 HGB ist die Übermittlung der Unterlagen in englischer Sprache zuläs-
sig ist. Solche Unterlagen werden nicht nur bei Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem englischsprachigen Dritt-
staat, sondern vielfach auch bei anderen grenzüberschreitend tätigen Drittstaats-Kapitalgesellschaften vorliegen, 
um Anforderungen von beispielsweise Investoren oder Gläubigern zu entsprechen. Jedenfalls wäre gemäß § 325a 
Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 und 3 HGB aber auch eine Übermittlung in der Originalsprache des Sitzstaates (dann 
in beglaubigter oder bescheinigter Abschrift) zulässig. 


Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden Anhang VII, Wirtschaftszweig A-S ohne O, 
hohes Qualifikationsniveau), ergeben sich insgesamt zusätzliche jährliche Personalkosten in Höhe von rund 
171 000 Euro. 


Weitere Kosten ergeben sich insoweit aus den für die Einstellung in das Unternehmensregister anfallenden Ge-
bühren (siehe unter Nummer 5).  


Vorgabe 4.2.3 (Informationspflicht): Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts; 
§§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


600 840 58,40 0 491 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 491 


Veränderung des einmaligen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


600 1140 58,40 0 666 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 666 


Durch die §§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E wird für bestimmte Gesellschaften eine Pflicht zur Erstellung 
und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts eingeführt.  


Es existieren keine amtlichen oder nichtamtlichen Statistiken zu der Anzahl der ertragsteuerinformationsberichts-
pflichtigen Gesellschaften. Ihre Zahl kann daher nur auf Basis von Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH ge-
schätzt und zum Teil mit Daten der Finanzverwaltung abgeglichen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass  


– der Großteil auf inländische oberste Mutterunternehmen gemäß § 342c HGB-E entfällt, 


– die Fälle des § 342b HGB-E und § 342e HGB-E (unverbundene Unternehmen) sehr selten sind, da Unter-
nehmen mit Umsatzerlösen über 750 Millionen Euro in aller Regel konzernverbunden sein dürften, und  


– auch die Fälle des § 342d HGB-E und § 342f HGB-E (Drittstaats-Konzerne mit inländischen Tochterunter-
nehmen oder Zweigniederlassungen) selten sein dürften, zumal nur Tochterunternehmen und Zweignieder-
lassungen einer bestimmten Größe berichtspflichtig sind und vielfach auch eine Befreiung wegen freiwilliger 
Veröffentlichung durch das Drittstaats-Mutterunternehmen gemäß § 342d Absatz 3 HGB-E und § 342f Ab-
satz 3 HGB-E vorliegen dürfte. 


Es wird geschätzt, dass insgesamt ungefähr 600 Gesellschaften der neuen Ertragsteuerinformationsberichtspflicht 
unterliegen. Der Großteil – rund 500 Gesellschaften – dürfte dabei auf inländische oberste Mutterunternehmen 
gemäß § 342c HGB-E entfallen; diese Größenordnung kann auf Informationen der Finanzverwaltung gestützt 
werden. Bei den übrigen 100 Gesellschaften dürften die meisten Fälle in ähnlich anteiliger Höhe auf § 342d 
HGB-E und § 342f HGB-E entfallen.  
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Für die Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts wird ein Zeitaufwand von rund 14 
Stunden angenommen (vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitäten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in hoher Komplexität 
und Standardaktivität 9 in mittlerer Komplexität). Da die betroffenen Gesellschaften im Wesentlichen bereits 
gemäß § 138a AO einer entsprechenden länderbezogenen Berichtspflicht gegenüber der Finanzverwaltung unter-
liegen und die insoweit geltenden Berichterstattungsvorgaben auch für die Erfüllung der handelsrechtlichen Be-
richtspflicht zugrunde gelegt werden dürfen (§ 342h Absatz 4 HGB-E), ist für das Zusammenstellen und die Auf-
bereitung der Daten von einem relativ überschaubaren zusätzlichen Aufwand je Fall auszugehen. Darunter fallen 
zum Beispiel Arbeitsschritte wie die Löschung oder Zusammenfassung von Angaben, die für die neue Pflicht zur 
öffentlichen Ertragsteuerinformationsberichterstattung nach den §§ 342b ff. HGB-E nicht oder nur zusammenge-
fasst erforderlich sind. Die Daten müssen außerdem in das elektronisch auszufüllende Formblatt gemäß § 342l 
HGB-E eingetragen werden. Schließlich muss der Bericht von den verantwortlichen Leitungspersonen gebilligt 
und gemäß § 342m HGB-E an das Unternehmensregister übermittelt werden. Die Veröffentlichungspflicht gemäß 
§ 342n HGB-E verursacht aufgrund der möglichen Befreiung gemäß § 342n Absatz 1 Satz 2 HGB-E vermutlich 
kaum jährlichen Erfüllungsaufwand.  


Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden Anhang VII, Wirtschaftszweig A-S ohne O; 
hohes Qualifikationsniveau) ergeben sich zusätzliche jährliche Personalkosten in Höhe von knapp 491 000 Euro. 


Darüber hinaus wird für die Einarbeitung in die neue Berichtspflicht und die Anpassung unternehmensinterner 
Prozesse ein Zeitaufwand von rund 19 Stunden angenommen (vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitä-
ten 1 und 17 mittlere bis hohe Komplexität). Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden 
Anhang VII, Wirtschaftszweig A-S ohne O; hohes Qualifikationsniveau) ergeben sich zusätzliche einmalige Per-
sonalkosten in Höhe von knapp 666 000 Euro.  


Gemäß dem Konzept der Bundesregierung zur Erhöhung der Transparenz über den Umstellungsaufwand für die 
Wirtschaft und zu dessen wirksamer und verhältnismäßiger Begrenzung ist der einmalige Erfüllungsaufwand der 
Kostenkategorie „Einführung und Anpassung digitaler Prozessabläufe“ zuzuordnen. Eine umfassende Anwen-
dung des Konzepts erscheint schwierig, weil bei der Umsetzung der EU-Vorgaben zur Erstellung und Offenle-
gung eines Ertragsteuerinformationsberichts grundsätzlich kein Spielraum besteht. Der Zielsetzung des Konzepts 
ist aber insofern Rechnung getragen, als dass der Gesetzentwurf insoweit nicht über die Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2021/2101 hinausgeht.  


Da das Formblatt für den Ertragsteuerinformationsbericht und die für die Erstellung zulässigen elektronischen 
Formate in einem Durchführungsrechtsakt der Europäischen Kommission erst noch festgelegt werden, müssen 
die vorgenannten Aufwandsschätzungen als vorläufig betrachtet werden. Die Bundesregierung wird sich jeden-
falls im Rahmen der Verhandlungen über den Durchführungsrechtsakt für möglichst bürokratiearme Vorgaben 
einsetzen. 


Weitere Kosten ergeben sich insoweit aus den für die Einstellung in das Unternehmensregister anfallenden Ge-
bühren (siehe unter Nummer 5).  


Prozess 4.2.4 (Weitere Vorgabe und Informationspflicht/Weitere Vorgabe): Pflicht des Aufsichtsrats res-
pektive Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans zur Prüfung des Ertragsteuerinformationsberichts und zur Be-
richterstattung über das Ergebnis der Prüfung; § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E und § 171 Absatz 2 AktG, 
jeweils auch in Verbindung mit § 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften oder 
mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 
Absatz 4a SEAG-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


350 600 100,00 0 350 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 350 


Die geplanten Rechtsänderungen sehen vor, dass der Aufsichtsrat respektive das Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan künftig auch den Ertragsteuerinformationsbericht prüft (Weitere Vorgabe – § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E, 
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auch in Verbindung mit § 52 Absatz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG) oder mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der 
SE-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 517/2013 
(ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 1) geändert worden ist) oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 Absatz 4a SEAG-
E). Über das Ergebnis haben diese Gremien schriftlich zu berichten (Informationspflicht/Weitere Vorgabe – § 171 
Absatz 2 AktG, auch in Verbindung mit § 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften 
oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 
Absatz 4a SEAG-E). Die Vorgaben der Prüfung und der Berichterstattung bilden einen Prozess. 


Von den geschätzt 600 ertragsteuerinformationsberichtspflichtigen Gesellschaften (vergleiche Vorgabe 4.2.3) 
können anhand der Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH rund 350 Gesellschaften als Aktiengesellschaft, 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Europäische Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
und Aufsichtsrat identifiziert werden. Bei den Personenhandelsgesellschaften gibt es kein gesetzliches Aufsichts- 
respektive Verwaltungsorgan. 


Für die strukturell ähnliche Vorgabe „Prüfung der nichtfinanziellen (Konzern-)Erklärung beziehungsweise des 
gesonderten nichtfinanziellen (Konzern-)Berichts durch den Aufsichtsrat“ gemäß § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG 
wurde bei einer Unternehmensbefragung ein Zeitaufwand von 20 Stunden ermittelt (Online-Datenbank des Er-
füllungsaufwands des Statistischen Bundesamts, ID 2016092809461701). Die nichtfinanziellen Erklärungen und 
Berichte müssen fünf Aspekte (Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung sowie Achtung der Menschenrechte) thematisieren. Die Darstellungen umfassen im Durchschnitt 41 
Seiten (CSR-Studie, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V., 2021, ES 6). Für die auf die Er-
tragsteuerinformationen begrenzte neue Berichtspflicht in strukturierter Form mittels eines Formblatts wird ange-
nommen, dass die Prüfung weniger zeitintensiv ist als die Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung. Man-
gels Datenlage wird frei ein Abschlag von 50 Prozent vorgenommen, so dass von einem Zeitaufwand von 10 
Stunden je Prüfung auszugehen ist.  


Bei einem Lohnsatz von 100 Euro je Stunde für die vorliegend ausschließlich betroffenen Aufsichts- oder Ver-
waltungsratsmitglieder (vergleiche Bundestagsdrucksache 18/9982, Seite 37) ergeben sich zusätzliche jährliche 
Personalkosten in Höhe von rund 350 000 Euro. 


Die Verschriftlichung des Prüfergebnisses kann als abschließender Arbeitsschritt gemäß § 171 Absatz 1 Satz 4 
AktG-E angesehen werden. Schließlich ist die Prüfung rechtlich vorgesehen und eine Verschriftlichung dient auch 
als Nachweis der Einhaltung der Pflicht. Eine schriftliche Aufbereitung des Prüfergebnisses zur Erfüllung der 
Pflicht nach § 171 Absatz 2 AktG dürfte daher nur marginalen Mehraufwand bedeuten und liegt im vernachläs-
sigbaren Bagatellbereich. 


c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Bundesverwaltung für die einzelnen Vorgaben 
dargestellt. Den Landesverwaltungen und Gemeinden entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 


Vor-
gabe 


Paragraph;  
Bezeichnung der Vorgabe;  
Verwaltungsebene 


Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger  
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


4.3.1 § 325a HGB-E;  
 
Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen bei inländischen 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
Drittstaat in das Unternehmensregister;  
 
Bund 


0 
 


(Aufwand 
durch Ge-
bühren ge-


deckt) 


0 
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Vor-
gabe 


Paragraph;  
Bezeichnung der Vorgabe;  
Verwaltungsebene 


Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger  
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


4.3.2 § 342m HGB-E;  
 
Einstellung von Ertragsteuerinformationsberichten in das Unterneh-
mensregister;  
 
Bund 


0 
 


(Aufwand 
durch Ge-
bühren ge-


deckt) 


0 


4.3.3 § 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HGB-E und § 342o HGB-E;  
 
Durchführung von zusätzlichen Bußgeldverfahren;  
 
Bund 


7 0 


4.3.4 § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 HGB-E und § 342p HGB-E;  
 
Durchführung von zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren; 
 
Bund 


20 100 


4.3.5 § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E;  
 
Durchführung von zusätzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren;  
 
Bund 


5 0 


Summe (in Tsd. Euro) 32 100 
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) 32 100 
davon aus Landesebene (in Tsd. Euro) 0 0 


Vorgabe 4.3.1: Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen bei inländischen Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat in das Unternehmensregister; § 325a HGB-E 


Der der registerführenden Stelle durch die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen von Drittstaats-Kapital-
gesellschaften mit inländischer Zweigniederlassung in das Unternehmensregister nach § 325a Absatz 1 Satz 1 
HGB-E einschließlich der Prüfung nach § 329 HGB entstehende tatsächliche Aufwand wird durch kostende-
ckende Gebühren abgegolten, die unter Nummer 5 (Weitere Kosten) dargestellt werden. Um den Aufwand nicht 
doppelt zu erfassen, wird hier auf einen gesonderten Ausweis verzichtet. 


Vorgabe 4.3.2: Einstellung von Ertragsteuerinformationsberichten in das Unternehmensregister; § 342m 
HGB-E 


Der der registerführenden Stelle durch die Einstellung von Ertragsteuerinformationsberichten in das Unterneh-
mensregister nach § 342m Absatz 1 bis 3 HGB-E einschließlich der Prüfung nach § 342m Absatz 4 HGB-E in 
Verbindung mit § 329 HGB entstehende tatsächliche Aufwand wird durch kostendeckende Gebühren abgegolten, 
die unter Nummer 5 (Weitere Kosten) dargestellt werden. Um den Aufwand nicht doppelt zu erfassen, wird hier 
auf einen gesonderten Ausweis verzichtet. 
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Vorgabe 4.3.3: Durchführung von zusätzlichen Bußgeldverfahren; § 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HGB-
E und § 342o HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


40 60 33,80 0 1 0 


40 168 46,50 0 5 0 


40 12 70,50 0 1 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 7 


Das Bundesamt für Justiz wird voraussichtlich einige zusätzliche Bußgeldverfahren durch die Erweiterung bei 
den Bußgeldvorschriften im Zusammenhang mit der Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen ausländi-
scher Kapitalgesellschaften (§ 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HGB-E) zu führen haben. Für die Durchführung 
von Bußgeldverfahren nach § 342o HGB-E entsteht dem Bundesamt für Justiz ebenfalls zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand.  


Es wird aber davon ausgegangen, dass die meisten der von den neuen Pflichten erfassten Unternehmen ihren 
Pflichten richtig nachkommen werden, so dass nur in wenigen Fällen Bußgeldverfahren einzuleiten sein werden. 
Insgesamt ist – basierend auf Erfahrungswerten des Bundesamts für Justiz in vergleichbaren Konstellationen – 
jährlich von schätzungsweise 40 zusätzlichen Bußgeldverfahren auszugehen.  


Das Bundesamt für Justiz schätzt den Zeitaufwand pro Verfahren auf rund vier Stunden, verteilt auf die verschie-
denen Laufbahngruppen (vergleiche Übersicht). Unter Berücksichtigung der zugehörigen Lohnsätze (vergleiche 
Leitfaden Anhang IX) entsteht dem Bundesamt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro Jahr 
voraussichtlich Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt 7 000 Euro. 


Vorgabe 4.3.4: Durchführung von zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren; § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
HGB-E und § 342p HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


600 42 33,80 0 14 0 


600 13 46,50 0 6 0 


600 0,4 70,50 0 <1 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 20 


Einmaliger Erfüllungsaufwand des Bundes: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


1 0 0 100 000 0 100 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 100 


Die Erweiterung des Kreises der nach § 325a HGB-E offenlegungspflichtigen Unternehmen wird beim Bundes-
amt für Justiz zu zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren gegen offenlegungssäumige Personen oder Unternehmen 
führen. Für die Durchführung von Ordnungsgeldverfahren nach § 342p HGB-E entsteht dem Bundesamt für Justiz 
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ebenfalls zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Insgesamt ist – basierend auf Erfahrungswerten der Bundesanzeiger 
Verlag GmbH zu Meldungen an das Bundesamt für Justiz in vergleichbaren Konstellationen – jährlich von schät-
zungsweise 600 zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren auszugehen.  


Das Bundesamt für Justiz schätzt den Zeitaufwand pro Verfahren auf knapp eine Stunde, verteilt auf die verschie-
denen Laufbahngruppen (vergleiche Übersicht). Unter Berücksichtigung der zugehörigen Lohnsätze (vergleiche 
Leitfaden Anhang IX) entsteht dem Bundesamt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro Jahr 
voraussichtlich Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt 20 000 Euro. 


Daneben entsteht dem Bundesamt für Justiz einmaliger Erfüllungsaufwand für die Anpassung der im Ordnungs-
geldverfahren eingesetzten Systemsoftware. Die Anpassungen werden ausschließlich von einem externen Dienst-
leister vorgenommen, wodurch für das Bundesamt für Justiz Sachkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen Dritter in Höhe von geschätzt 100 000 Euro entstehen.  


Vorgabe 4.3.5: Durchführung von zusätzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren; § 335a Absatz 3 Satz 4 
HGB-E 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


5 810 70,50 0 5 0 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 5 


Für das Bundesamt für Justiz ergibt sich zusätzlicher Erfüllungsaufwand schließlich im Hinblick auf § 335a Ab-
satz 3 Satz 4 HGB-E für zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren. Insgesamt ist jährlich von schätzungsweise fünf 
zusätzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren auszugehen.  


Das Bundesamt für Justiz schätzt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des höheren Dienstes einen Zeitaufwand 
von rund 13,5 Stunden pro Verfahren haben werden. Unter Berücksichtigung des zugehörigen Lohnsatzes (ver-
gleiche Leitfaden Anhang IX) entsteht dem Bundesamt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro 
Jahr voraussichtlich Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 5 000 Euro. 


5. Weitere Kosten 


Für die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen von Drittstaats-Kapitalgesellschaften nach § 325a HGB-E 
und von Ertragsteuerinformationsberichten nach § 342m HGB-E in das Unternehmensregister entstehen Gebüh-
ren. Dabei wird angenommen, dass von den 3 900 zusätzlich nach § 325a HGB-E Offenlegungspflichtigen ge-
schätzt 3 400 die Gebühr 1427 Buchstabe a des Kostenverzeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz in der 
Entwurfsfassung (KV JVKostG-E; 55 Euro) und die restlichen 500 die Gebühr 1427 Buchstabe b KV JVKostG-
E (275 Euro) bezahlen werden. Dies beruht auf der Annahme, dass ein Großteil der Übermittlungen im Format 
Extensible Markup Language (XML) gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der geänderten Unternehmensregis-
terverordnung (URV) erfolgen wird, weil dies entweder das Offenlegungsformat auch in dem Drittstaat ist oder 
der Drittstaat kein Offenlegungsformat vorschreibt oder es sich um Übermittlungen nach § 325a Absatz 1 Satz 3 
HGB handelt. Für Einstellungen nach § 325a HGB-E fallen daher voraussichtlich Gebühren in Höhe von insge-
samt rund 324 000 Euro an. Für Einstellungen nach § 342m HGB-E ist bei angenommen 600 Einstellungen und 
einer Gebühr von 220 Euro mit Gebühren in Höhe von insgesamt 132 000 Euro zu rechnen. 


Soweit mittelgroße Unternehmen von den Vorgaben zur öffentlichen Ertragsteuerinformationsberichterstattung 
betroffen sind, haben es deren oberste Mutterunternehmen in der Hand, die Belastungen dadurch auf ein Minimum 
zu verringern, dass sie (die obersten Mutterunternehmen) einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbe-
richt veröffentlichen und ein Tochterunternehmen in der EU oder im EWR bestimmen, das den Bericht offenge-
legt. Die anderen inländischen Tochterunternehmen, sofern vorhanden, sind dann von ihren Pflichten befreit 
(§ 342d Absatz 3 HGB-E). Gleiches gilt in den Fällen, in denen ein umsatzstarkes multinationales konzernunver-
bundenes Unternehmen oder ein umsatzstarker multinationaler Konzern über eine Zweigniederlassung vergleich-
barer Größe im Inland tätig wird (§ 342e Absatz 3 HGB-E, § 342f Absatz 3 HGB-E). Kleine Unternehmen sind 
von diesen Vorgaben nicht betroffen.  
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Unmittelbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
ergeben sich nicht.  


Beim Land Nordrhein-Westfalen können geringe Mehrkosten im justiziellen Kernbereich entstehen durch zusätz-
liche Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß § 335a Absatz 3 HGB vor dem insoweit zuständigen Oberlandesgericht 
Köln sowie durch zusätzliche Beschwerdeverfahren vor dem Landgericht Bonn gegen Ordnungsgeldentscheidun-
gen des Bundesamts für Justiz zur Durchsetzung der erweiterten respektive neuen Offenlegungspflichten gemäß 
§ 325a HGB-E und § 342m HGB-E. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Der Entwurf fördert die Transparenz von Unternehmen. Die offengelegten Ertragsteuerinformationen können von 
einem breiten Adressatenkreis zu unterschiedlichen Zwecken herangezogen werden, etwa von Investoren als 
Grundlage für ihre Anlageentscheidungen oder von Beschäftigten bei der Wahl ihres favorisierten Arbeitgebers. 
Auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft (beispielsweise Nichtregierungsorganisationen, Journa-
listinnen und Journalisten) können auf die offengelegten Informationen zugreifen, um öffentliche Diskussionen 
über die Besteuerung von Unternehmen zu führen oder zu begleiten. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer 
Bedeutung und demographische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung der Regelungen ist nicht vorgesehen, da die EU-Vorgaben auch keiner Befristung unterliegen. 


Eine Evaluierung ist nicht beabsichtigt, weil mit dem Vorhaben EU-Vorgaben umgesetzt werden und im Übrigen 
bereits auf EU-Ebene eine Überprüfung vorgesehen ist. Die Europäische Kommission legt spätestens bis zum 22. 
Juni 2027 einen Bericht über die Einhaltung und die Auswirkungen der Berichtspflichten der hier umgesetzten 
Richtlinie vor (Artikel 48h der Richtlinie (EU) 2021/2101). Die Überprüfung der Richtlinienvorgaben durch die 
Europäische Kommission dürfte auch Rückschlüsse auf die nationale Umsetzung erlauben, weil bei der Umset-
zung der EU-Vorgaben grundsätzlich kein Spielraum besteht. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 
Es handelt sich durchweg um redaktionelle Anpassungen. 


Zu Nummer 2 
Die Vorschrift des § 271 Absatz 2 HGB wird im Schrifttum vielfach als schwer verständlich und lückenhaft kri-
tisiert. Zum Teil wird auch die EU-Rechtskonformität bezweifelt. Die Verbunddefinition soll daher im Einklang 
mit Artikel 2 Nummer 12 der Bilanzrichtlinie und im Lichte des besonderen Interesses der Abschlussadressaten 
an einer Offenlegung der Verbundbeziehungen klarer und weiter gefasst werden. Für die Zugehörigkeit zu einem 
handelsbilanzrechtlichen Unternehmensverbund soll künftig nur noch maßgeblich sein, ob zwischen den Unter-
nehmen ein Mutter-Tochter-Verhältnis im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 HGB besteht. Auf 
den Sitz oder die Rechtsform der Unternehmen kommt es dann ebenso wenig an wie darauf, ob die Unternehmen 
in einen Konzernabschluss einzubeziehen sind, den das oberste Mutterunternahmen nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften aufzustellen hat oder der mit befreiender Wirkung nach den §§ 291 f. HGB aufgestellt werden 
könnte. Künftig liegt daher insbesondere auch dann eine Unternehmensverbindung im Sinne des § 271 Absatz 2 
HGB-E vor, wenn in einem einstufigen Konzern das Mutterunternehmen den Sitz im Ausland hat oder in der 
Rechtsform einer gesetzestypischen (nicht haftungsbeschränkten) Personenhandelsgesellschaft geführt wird oder 
wenn größenabhängige Befreiungen (§ 293 HGB) gegeben sind. Der zweite Halbsatz stellt klar, dass alle mit 
demselben übergeordneten Unternehmen verbundenen Unternehmen auch untereinander verbundene Unterneh-
men sind.  
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Zu Nummer 3 
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 


Zu Nummer 4 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 5 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 6  


Zu Buchstabe a 
Die Regelung erweitert die Jahresabschlussprüfung um die Prüfung, ob die Kapitalgesellschaft für das Geschäfts-
jahr, das dem Geschäftsjahr vorausging, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, zur 
Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts gemäß § 342m Absatz 1 oder 2 HGB-E verpflichtet war und, 
bejahendenfalls, ob die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur Offenlegung erfüllt hat. Wegen § 264a Absatz 1 HGB 
gilt dies auch für alle prüfungspflichtigen Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person als Vollhafter. 
Die Prüfung erfolgt unabhängig davon, ob die Gesellschaft die Vorschriften zur Ertragsteuerinformationsbericht-
erstattung auf sich angewendet hat. Diese Erweiterung der Abschlussprüfung ist erforderlich, damit der Jahresab-
schlussprüfer die gemäß Artikel 48f der Bilanzrichtlinie vorgeschriebene Erklärung (siehe dazu § 322 Absatz 1 
Satz 4 HGB-E) abgeben kann. Eine Pflicht zur Prüfung, ob der Ertragsteuerinformationsbericht inhaltlich den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht, wird damit nicht begründet. Eine entsprechende Erweiterung der Abschluss-
prüfung kann das prüfungspflichtige Unternehmen aber jederzeit freiwillig in Auftrag geben. 


Zu Buchstabe b 
Die Änderung passt die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbezeichnungen an.  


Zu Nummer 7 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  


Zu Nummer 8 
Die Regelung setzt Artikel 48f der Bilanzrichtlinie um. Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses hat in einem 
besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks über das Ergebnis der Prüfungen nach § 317 Absatz 3b HGB-E 
zu berichten.  


Zu Nummer 9 
Es handelt sich um eine nachzuholende Folgeänderung zur Aufhebung des § 325 Absatz 2 HGB durch das Gesetz 
zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (BGBl. I 2021 S. 3338). 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 
Durch die Neufassung sollen inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
Staat, der weder EU-Mitgliedstaat noch EWR-Vertragsstaat ist (sogenannter Drittstaat), in den Anwendungsbe-
reich des § 325a HGB einbezogen werden. Bislang sind diese Zweigniederlassungen nicht erfasst, da die derzei-
tige Fassung des Absatzes 1 Satz 1 einen Sitz der Kapitalgesellschaft in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Vertragsstaat voraussetzt. Die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen einer Drittstaats-
Kapitalgesellschaft schützt die Personen, die über eine inländische Zweigniederlassung mit ihr in Verbindung 
treten. Sie erweist sich auch vor dem Hintergrund der Neuregelungen im Bereich der Ertragsteuerinformations-
berichterstattung als zweckdienlich. Denn künftig gibt es für bestimmte Drittstaats-Kapitalgesellschaften mit in-
ländischen Zweigniederlassungen eine Verpflichtung zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationen nach Maß-
gabe des § 342m Absatz 3 HGB-E. Die nach § 325a HGB-E offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen der 
Drittstaats-Kapitalgesellschaft werden der das Unternehmensregister führenden Stelle die Prüfung nach § 342m 
Absatz 4 Satz 1 HGB-E in Verbindung mit § 329 Absatz 1 HGB erleichtern, ob (auch) eine Pflicht zur Offenle-
gung von Ertragsteuerinformationen besteht. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs steht im Einklang mit 
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Artikel 36 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 37 Buchstabe j und Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 der Gesellschafts-
rechtsrichtlinie. Die Vorgaben in Artikel 38 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 33 der Gesellschaftsrechtsricht-
linie sind durch § 325a Absatz 1 Satz 2 und 3 HGB umgesetzt. Die Vorgaben zur Sprache in § 325a Absatz 1 
Satz 4 und 5 HGB sind auch für die Drittstaats-Fälle von Artikel 38 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 32 der 
Gesellschaftsrechtsrichtlinie gedeckt. 


Durch die Neufassung wird im Übrigen der bislang fehlerhafte Verweis auf § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
HGB korrigiert. Zur Vereinheitlichung mit anderen Vorschriften des HGB wird auf die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Gesellschaft statt auf ihre gesetzlichen Vertreter abgestellt. Eine inhaltliche Än-
derung geht damit nicht einher. Die derzeit als Alternative zur Offenlegung genannte Möglichkeit der Hinterle-
gung („offengelegt oder hinterlegt“) ist missverständlich, weil die Hinterlegung nur eine besondere Form der 
Offenlegung ist (vergleiche auch die Formulierung in Absatz 3 Satz 1). 


Zu Buchstabe b 
Die Änderung entspricht der in Absatz 1 Satz 1 vorgenommenen Erweiterung des Anwendungsbereichs auf 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat. 


Zu Nummer 11 
Zur Vereinheitlichung mit anderen Vorschriften des HGB wird auf die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs einer Gesellschaft statt auf ihre gesetzlichen Vertreter abgestellt. Eine inhaltliche Änderung geht damit 
nicht einher. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 
Durch die Ergänzung sollen auch die ständigen Vertreter inländischer Zweigniederlassungen ausländischer Kapi-
talgesellschaften (§ 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB) in den tatbestandlichen Täterkreis aufgenommen wer-
den, um Verstöße gegen § 328 HGB bei der Offenlegung nach § 325a HGB wirksam ahnden zu können. Die 
weitere Ergänzung dient der Klarstellung, dass Verstöße gegen § 328 HGB auch in den Fällen des § 325a Absatz 1 
Satz 1 HGB von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erfasst werden. 


Zu Buchstabe b 
Die Änderung dient der Anpassung der Definition des Begriffs Gesamtumsatz im Kontext der Bußgeldbestim-
mungen. Die Anpassung ist erforderlich, da § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E erstmals Offenlegungspflichten von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat vorsieht. Welche Gesamtumsatz-Definition im Falle des Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 (Verstoß gegen § 328 HGB) für die Bemessung der Verbandsgeldbuße gilt, regelt Ab-
satz 3b Satz 1 derzeit nur für die Konzernkonstellation (vergleiche Satz 3) sowie für den in der Praxis seltenen 
Fall, dass das auf die Gesellschaft anwendbare Drittstaatenrecht im Einklang mit der Bilanzrichtlinie steht. Eine 
Regelungslücke gibt es auch für den Fall, dass eine in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat ansässige 
konzernunverbundene Kapitalgesellschaft nach Maßgabe des auf sie anwendbaren nationalen Rechts ihren Jah-
resabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellt. 


Zu Doppelbuchstabe aa 
Satz 1 erfasst zunächst weiterhin die bislang bereits erfassten Fälle einer Kapitalgesellschaft, die ihren Jahresab-
schluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem Recht eines anderen EU-Mitgliedstaats oder 
EWR-Vertragsstaats im Einklang mit der Bilanzrichtlinie aufstellt (Nummer 1). Die neue Nummer 2 erfasst alle 
anderen Fälle, die nicht unter Nummer 1 zu subsumieren sind. Dies betrifft insbesondere den Fall einer Kapital-
gesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat, die den Jahresabschluss nach dem Recht dieses Drittstaats aufstellt. Aber 
auch der Fall, dass eine in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat ansässige Kapitalgesellschaft nach 
Maßgabe des nationalen Rechts ihren Jahresabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellt, 
wird von Nummer 2 erfasst.  


Zu Doppelbuchstabe bb 
Satz 3 wird infolge der Neufassung des Satzes 1 gegenstandslos und daher aufgehoben. Wegen der Nummer 2 
von Satz 1, die bereits alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall mehr denkbar, in dem ein Konzernabschluss 
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nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt wird. In der Konzernkonstellation ist gemäß des be-
stehenden Satzes 2 der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so 
wie er sich in entsprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt. 


Zu Buchstabe c 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Buchstabe b 
Die Änderung dient der Anpassung der Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ im Rahmen der Ordnungsgeld-
vorschriften, wobei die bisherige Nummer 1 von Satz 1 leicht abgewandelt in den § 340o HGB und die bisherige 
Nummer 2 von Satz 1 ebenfalls abgewandelt in den § 341o HGB verschoben wird. Im Übrigen wird zur Erläute-
rung der Änderung auf die Ausführungen in der Begründung zu § 334 Absatz 3b HGB-E Bezug genommen. 


Zu Buchstabe c 
Der Verweis in Absatz 2 Satz 1 auf § 19 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) kann entfallen, weil es für die Unanfechtbarkeit der 
Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist nach Absatz 4 Satz 1 die Spezialregelung in Absatz 5 Satz 8 gibt und 
sich die Unanfechtbarkeit der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist nach § 335a Absatz 2 Satz 1 HGB bereits 
aus § 335a Absatz 1 Satz 1 HGB in Verbindung mit § 19 Absatz 2 FamFG ergibt. Im Übrigen soll eine vom 
Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach Absatz 4 Satz 1 zur Erfüllung der gesetz-
lichen Offenlegungspflicht künftig im Rechtsbeschwerdeverfahren überprüfbar sein. 


Zu Buchstabe d 
Die Änderung flankiert die Neuregelung in § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E, wonach die Rechtsbeschwerde des 
Bundesamts für Justiz auch gegen eine vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist 
nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht zugelassen werden kann. 
Auf die dortige Begründung wird verwiesen. 


Zu Buchstabe e 
Die Änderung passt die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbezeichnungen an.  


Zu Nummer 14 
Die Änderung ermöglicht dem Landgericht, die Rechtsbeschwerde des Bundesamts für Justiz auch gegen eine 
vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Er-
füllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht zuzulassen. Dies wird bislang von der obergerichtlichen Rechtspre-
chung insbesondere unter Verweis auf die bisherige Regelung in § 335 Absatz 5 Satz 8 HGB respektive § 335 
Absatz 2 Satz 1 HGB in Verbindung mit § 19 Absatz 2 FamFG abgelehnt. Mit der Rechtsänderung soll das vom 
Gesetzgeber mit der Einführung der Rechtsbeschwerdemöglichkeit für das Bundesamt für Justiz verfolgte Ziel, 
bei divergierender Rechtsprechung des Landgerichts Bonn eine einheitliche Entscheidung der Rechtsfrage zu er-
möglichen (Bundestagsdrucksache 17/13221, Seite 10), weiter gefördert werden. Diese Aufgabe soll das Bundes-
amt für Justiz künftig auch bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in die Sechswochen-
frist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht wirksam wahrnehmen 
können.  


Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wiedereinsetzungsverfahren in § 335 Absatz 5 HGB nicht nur die verfah-
rensrechtliche Frage der Einspruchsfrist, sondern auch die materiell-rechtliche Frage der schuldhaften Versäum-
nis der Offenlegung in der Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB betrifft. Der Gesetzgeber hat das 
Verfahren bewusst so ausgestaltet, dass die Verschuldensprüfung im Interesse einer schnelleren Nachholung der 
Offenlegung und der Nutzer der Jahresabschlüsse auf den Wiedereinsetzungsantrag konzentriert werden soll 
(Bundestagsdrucksache 17/13221, Seite 10). Haben die Beteiligten Wiedereinsetzung nicht beantragt oder ist die 
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Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags bestandskräftig geworden, können sich die Beteiligten nach § 335 Ab-
satz 5 Satz 9 HGB mit der Beschwerde nicht mehr darauf berufen, dass sie unverschuldet gehindert waren, in der 
Sechswochenfrist ihrer gesetzlichen Offenlegungsverpflichtung nachzukommen. Insoweit steht dann das Ver-
schulden auch für die Entscheidung über die Festsetzung des Ordnungsgelds fest und wird daher im Wiederein-
setzungsverfahren „in der Sache“ entschieden. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu anderen (prozess-
rechtlichen) Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, bei denen die Anfechtung einer ge-
währten Wiedereinsetzung ausgeschlossen bleibt.  


Das vom Gesetzgeber erklärte Ziel der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung kann nur dann vollstän-
dig erreicht werden, wenn das Bundesamt für Justiz auch Rechtsfragen im Zusammenhang mit der eine materielle 
Voraussetzung für die Ordnungsgeldfestsetzung bildenden, aber im Wiedereinsetzungsverfahren geprüften Frage 
der schuldhaften Versäumnis der Offenlegung in der Sechswochenfrist im Wege der Rechtsbeschwerde einer 
obergerichtlichen Klärung zuführen kann. Gerade im Zusammenhang mit dem Verschuldenserfordernis in § 335 
Absatz 5 Satz 1 HGB ergeben sich in der Praxis zahlreiche bedeutsame Rechtsfragen, deren obergerichtliche Klä-
rung bisher nicht möglich war.  


Für die Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB oder in die Beschwerdefrist 
nach § 335a Absatz 2 Satz 1 HGB verbleibt es dabei, dass eine gewährte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nicht anfechtbar ist. 


Die Rechte anderer Verfahrensbeteiligter werden durch die Neuregelung nicht berührt.  


Zu Nummer 15 
Die Änderung der Überschrift des Vierten Abschnitts trägt dem neuen Vierten Unterabschnitt Rechnung, der nicht 
Vorgaben für einen bestimmten Geschäftszweig macht. 


Zu Nummer 16 
Durch die Streichung wird klargestellt, dass für Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wertpapierin-
stitutsgesetzes (WpIG) keine speziellen Rechnungslegungsvorschriften für Zweigniederlassungen existieren, die 
mit den §§ 340 ff. HGB konkurrieren könnten und deren „Unberührtheit“ man deshalb explizit anordnen müsste. 


Zu Nummer 17 


Zu Buchstabe a 
Zur besseren Verständlichkeit des Gesetzes werden Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes (ZAG) unmittelbar in Bezug genommen. Der Kettenverweis über § 340 Absatz 5 HGB entfällt. 


Zu Buchstabe b 
Die Änderung passt die Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ in Absatz 3b an.  


Zum einen (Satz 1 Nummer 1) soll damit noch besser den Maßgaben entsprochen werden, die Artikel 43 Absatz 2 
Buchstabe c der Bankbilanzrichtlinie für die Bestimmung der Nettoumsatzerlöse bei Kreditinstituten enthält 
(Bankbilanzrichtlinie: Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß und 
den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 316 
vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert 
worden ist).  


Zum anderen (Satz 1 Nummer 2) sollen künftig auch solche Fälle abgebildet werden, bei denen der Jahresab-
schluss nicht im Einklang mit der Bankbilanzrichtlinie aufgestellt wird und keine Konzernkonstellation vorliegt. 
Es gilt dann der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die 
nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten. Heranzuziehen sind die-
jenigen Posten, die mit den in Nummer 1 genannten Posten vergleichbar sind.  


In der Konzernkonstellation ist gemäß des bestehenden Satzes 2 der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des 
obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so wie er sich in entsprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt. Auf-
grund der in Satz 1 nun vorgesehenen Nummer 2, die alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall mehr denkbar, 
in dem ein Konzernabschluss nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt wird, so dass der Satz 3 
aufgehoben werden kann.  
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Zu Nummer 18 
Zur besseren Verständlichkeit des Gesetzes wird die Vorschrift in zwei Absätze untergliedert und werden in dem 
neuen Absatz 1 Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG unmittelbar in Bezug genommen. Der Kettenverweis 
über § 340 Absatz 5 HGB entfällt. Mit der weiteren Änderung soll für die Zwecke der Festsetzung umsatzbezo-
gener Ordnungsgelder gegen kapitalmarktorientierte Unternehmen, für die der Erste Unterabschnitt des Vierten 
Abschnitts des Dritten Buchs des HGB gilt, die insoweit maßgebliche Gesamtumsatz-Definition aus Gründen der 
Kohärenz in § 340o HGB verankert werden. Die Begriffsdefinition entspricht im Wesentlichen dem bisherigen 
§ 335 Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 HGB, ist aber zugleich an 340n Absatz 3b Satz 1 HGB-E angelehnt. Auf die 
dortige Begründung wird verwiesen. 


Zu Nummer 19 
Die Änderung passt die Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ in Absatz 3b an.  


Zum einen (Satz 1 Nummer 1) soll damit noch besser den Maßgaben entsprochen werden, die Artikel 66 Num-
mer 2 in Verbindung mit Artikel 35 der Versicherungsbilanzrichtlinie für die Bestimmung der Nettoumsatzerlöse 
bei Versicherungsunternehmen enthält (Versicherungsbilanzrichtlinie: Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. 
Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen 
(ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) 
geändert worden ist).  


Zum anderen (Satz 1 Nummer 2) sollen künftig auch solche Fälle abgebildet werden, bei denen der Jahresab-
schluss nicht im Einklang mit der Versicherungsbilanzrichtlinie aufgestellt wird und keine Konzernkonstellation 
vorliegt. Es gilt dann der Betrag der Umsatzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze 
ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses des Versicherungsun-
ternehmens gelten. Es sind diejenigen Posten heranzuziehen, die mit dem in Nummer 1 genannten Posten der 
gebuchten Bruttobeiträge vergleichbar sind.  


In der Konzernkonstellation ist gemäß des bestehenden Satzes 2 der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des 
obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so wie er sich in entsprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt. Auf-
grund der in Satz 1 nun vorgesehenen Nummer 2, die alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall mehr denkbar, 
in dem ein Konzernabschluss nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt wird, so dass der Satz 3 
aufgehoben werden kann.  


Zu Nummer 20 
Mit der Änderung soll für die Zwecke der Festsetzung umsatzbezogener Ordnungsgelder gegen kapitalmarktori-
entierte Versicherungsunternehmen die insoweit maßgebliche Gesamtumsatz-Definition aus Gründen der Kohä-
renz in § 341o HGB verankert werden. Die Begriffsdefinition ist an § 341n Absatz 3b Satz 1 HGB-E angelehnt. 
Auf die dortige Begründung wird verwiesen. Die Begriffsdefinition ist gemäß § 341p HGB auf kapitalmarktori-
entierte Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1 HGB entsprechend anzuwenden. 


Zu Nummer 21 
Zu dem Vierten Unterabschnitt (Ergänzende Vorschriften für bestimmte umsatzstarke multinationale Un-
ternehmen und Konzerne) 


Der neue Vierte Unterabschnitt des Vierten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB setzt im Wesentlichen die 
Vorschriften des Kapitels 10a der Bilanzrichtlinie über den Ertragsteuerinformationsbericht um, die für bestimmte 
umsatzstarke multinationale Unternehmen und Konzerne gelten. 


Der Unterabschnitt wird in fünf Titel gegliedert: 


– Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen; 


– Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung; 


– Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteuerinformationsberichts; 


– Offenlegung und Veröffentlichung;  


– Bußgeldvorschriften, Ordnungsgelder. 
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Zu dem Ersten Titel (Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen) 


Der Erste Titel des Vierten Unterabschnitts enthält allgemeine Bestimmungen bezüglich des Anwendungsbe-
reichs und der gesetzlichen Begrifflichkeiten. 


Zu § 342 (Anwendungsbereich) 
Die Bestimmung regelt den Anwendungsbereich des Vierten Unterabschnitts.  


Zu Absatz 1 
Absatz 1 eröffnet den Anwendungsbereich für bestimmte unverbundene Unternehmen (Nummer 1), oberste Mut-
terunternehmen (Nummer 2) und Tochterunternehmen von obersten Mutterunternehmen (Nummer 3).  


Voraussetzung ist zunächst, dass das Unternehmen seinen Satzungssitz im Inland hat und dass es sich um eine 
Kapitalgesellschaft oder um eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB handelt. Die 
Anwendbarkeit auf deutsche Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) entspricht Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit An-
hang I der Bilanzrichtlinie. Auch Unternehmen in der Rechtsform der Europäischen Gesellschaft (SE) sind Kapi-
talgesellschaften und fallen daher in den Anwendungsbereich. Die Anwendbarkeit auf die SE ergibt sich auch aus 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung. Die Anwendbarkeit auf Personenhandelsgesellschaf-
ten im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB entspricht Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Anhang II 
der Bilanzrichtlinie, soweit der persönlich haftende Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft ist. Soweit der persön-
lich haftende Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft eine andere juristische Person ist – zum Beispiel 
eine Stiftung oder Genossenschaft –, handelt es sich ebenfalls um eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 HGB, die in den Anwendungsbereich des § 342 Absatz 1 HGB-E einbezogen wird. Dies erfolgt, 
um sonst zu besorgenden Ausweichgestaltungen entgegenzuwirken.  


Weitere Voraussetzungen für die Eröffnung des Anwendungsbereichs sind – nunmehr differenzierend danach, ob 
es sich um ein unverbundenes Unternehmen, ein oberstes Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen han-
delt – in den Nummern 1 bis 3 geregelt. 


Zu Nummer 1 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Es werden nur multinationale 
Unternehmen in den Anwendungsbereich einbezogen, also solche unverbundenen Unternehmen (§ 342a Num-
mer 1 HGB-E), die eine Zweigniederlassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstä-
tigkeit in mindestens einem anderen Staat haben, wobei „Staat“ ein anderer EU-Mitgliedstaat, ein anderer EWR-
Vertragsstaat oder ein Drittstaat (§ 342a Nummer 3 HGB-E) sein kann.  


Zu Nummer 2 
Die Regelung dient ebenfalls der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Es werden nur mul-
tinationale Konzerne in den Anwendungsbereich einbezogen, also solche, bei denen das oberste Mutterunterneh-
men (§ 342a Nummer 2 HGB-E) oder ein verbundenes Unternehmen (§ 271 Absatz 2 HGB-E) eine Niederlas-
sung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen Staat 
hat, wobei „Staat“ ein anderer EU-Mitgliedstaat, ein anderer EWR-Vertragsstaat oder ein Drittstaat (§ 342a Num-
mer 3 HGB-E) sein kann.  


Zu Nummer 3 
Die Regelung erfasst – im Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 1 der Bilanzrichtlinie – solche Toch-
terunternehmen, deren oberste Mutterunternehmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) ihren Sitz in einem Drittstaat ha-
ben. Tochterunternehmen, deren oberstes Mutterunternehmen in der EU oder im EWR ansässig ist, fallen nicht 
in den Anwendungsbereich der Nummer 3. Hat das oberste Mutterunternehmen allerdings seinen Sitz im Inland, 
kann der Anwendungsbereich gemäß Nummer 2 eröffnet sein.  


Die Tochterunternehmen müssen – um in den Anwendungsbereich der Nummer 3 zu fallen – weitere Vorausset-
zungen gemäß Buchstabe a oder b erfüllen. 
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Zu Buchstabe a 
Tochterunternehmen fallen in den Anwendungsbereich, wenn sie entweder mittelgroß oder groß im Sinne des 
§ 267 Absatz 2 bis 4 HGB sind. Durch den Verweis auf § 267 Absatz 4 Satz 1 HGB wird klargestellt, dass maß-
geblich für die größenabhängige Einordnung die Verhältnisse an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander 
folgenden Geschäftsjahren sind. Insoweit wird ein Gleichklang mit den Fällen der erfassten Zweigniederlassun-
gen (vergleiche Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a) hergestellt. 


Zu Buchstabe b 
Tochterunternehmen fallen auch dann in den Anwendungsbereich, wenn sie ausschließlich dem Zweck dienen, 
die Berichtspflichten nach dem Vierten Unterabschnitt zu umgehen. Die Regelung dient dem Umgehungsschutz 
und setzt Artikel 48b Absatz 7 der Bilanzrichtlinie um. Ein Beispiel ist die gezielte Gründung von zwei Tochter-
unternehmen, die jeweils klein im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB sind, statt eines einzigen mittelgroßen Tochter-
unternehmens nur zu dem Zweck, eine Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung zu vermeiden.  


Zu Absatz 2 
Absatz 2 eröffnet den Anwendungsbereich für bestimmte Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat 
(§ 342a Nummer 3 HGB-E). Personenhandelsgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat fallen demgegenüber 
nicht in den Anwendungsbereich. Das nationale Recht folgt insoweit Artikel 1 Absatz 1a Satz 1 der Bilanzricht-
linie, der lediglich auf Unternehmen verweist, die eine Rechtsform haben, die einer der in Anhang I der Bilanz-
richtlinie genannten Kapitalgesellschaften vergleichbar ist. 


Zu Nummer 1 
Voraussetzung für die Eröffnung des Anwendungsbereichs ist zunächst, dass die Kapitalgesellschaft entweder ein 
unverbundenes Unternehmen (§ 342a Nummer 1 HGB-E) oder ein verbundenes Unternehmen (§ 271 Absatz 2 
HGB-E) ist. Im letzteren Fall muss das oberste Mutterunternahmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) seinen Sitz in 
einem Drittstaat haben, wobei die Kapitalgesellschaft auch selbst das oberste Mutterunternehmen sein kann. Ka-
pitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, deren oberstes Mutterunternehmen in der EU oder im EWR an-
sässig ist, fallen nicht in den Anwendungsbereich des Absatzes 2. Hat das oberste Mutterunternehmen allerdings 
seinen Sitz im Inland, ist der Anwendungsbereich gemäß Absatz 1 Nummer 2 eröffnet.  


Zu Nummer 2 
Drittstaats-Kapitalgesellschaften, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen, fallen aber nur dann in den 
Anwendungsbereich, wenn sie mindestens eine Zweigniederlassung im Inland errichtet haben, die die Anforde-
rungen der Nummer 2 erfüllt. Die Anforderungen sind alternativ („oder“). 


Zu Buchstabe a 
Die Regelung setzt – im Einklang mit Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 4 und 6 der Bilanzrichtlinie – eine gewisse 
Größe der inländischen Zweigniederlassung voraus, um unverhältnismäßige Belastungen zu vermeiden. Die Um-
satzerlöse der inländischen Zweigniederlassung müssen in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjah-
ren jeweils einen Betrag von 12 Millionen Euro überschreiten und dürfen danach in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren jeweils diesen Betrag nicht unterschreiten. Wenn eine Zweigniederlassung in zwei beliebig zu-
rückliegenden aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Umsatzerlöse-Schwelle überschritten hat, in den fol-
genden Geschäftsjahren die Schwelle jedoch immer wieder abwechselnd unter- und überschreitet, bleibt der An-
wendungsbereich eröffnet. Die Zweigniederlassung ist erst dann nicht mehr zu berücksichtigen, wenn die Um-
satzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten wird. Dieses Verständnis ist 
dem Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 6 der Bilanzrichtlinie zu entnehmen. Für den Begriff der Umsatzerlöse 
wird auf das in § 342b Absatz 4 HGB-E niedergelegte Begriffsverständnis verwiesen, das dem Begriff „Netto-
umsatzerlöse“ im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Bilanzrichtlinie entspricht. Dies beruht auf Artikel 1 Ab-
satz 1a Satz 2 der Bilanzrichtlinie, wonach die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 Bilanzrichtlinie auch für 
Zweigniederlassungen gelten.  


Zu Buchstabe b 
Die Regelung dient dem Umgehungsschutz. Sie dient – ebenso wie Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b – der Um-
setzung von Artikel 48b Absatz 7 der Bilanzrichtlinie.  
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Zu § 342a (Begriffsbestimmungen) 
Die Regelung enthält eine Reihe von Legaldefinitionen, die zum Teil aus Artikel 48a Absatz 1 Bilanzrichtlinie 
übernommen wurden, zum Teil aus Gründen der Zweckdienlichkeit ergänzt wurden.  


Zu Nummer 1 
Die Bestimmung des Begriffs „unverbundene Unternehmen“ erfolgt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 1 Num-
mer 4 der Bilanzrichtlinie durch Negativabgrenzung zu dem Begriff „verbundene Unternehmen“, der durch Arti-
kel 1 Nummer 2 dieses Gesetzes neu gefasst wird. 


Zu Nummer 2 
Der Begriff „oberste Mutterunternehmen“ entspricht dem des Artikels 48a Absatz 1 Nummer 1 der Bilanzrichtli-
nie. 


Zu Nummer 3 
„Drittstaaten“ sind alle Staaten, die weder EU-Mitgliedstaat noch EWR-Vertragsstaat sind. Die Bilanzrichtlinie 
wurde durch Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses in den Anhang XXII des EWR-Abkommens (Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3) aufgenommen (Beschluss des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 293/2015 vom 30. Oktober 2015 zur Änderung von Anhang XXII (Gesell-
schaftsrecht) des EWR-Abkommens (2017/1082), ABl. L 161 vom 22.6.2017, S. 87). Der Beschluss über die 
Aufnahme der hier maßgeblichen (Änderungs-)Richtlinie (EU) 2021/2101 steht derzeit zwar noch aus. Aller Vo-
raussicht nach wird bis zur erstmaligen Anwendung der Bestimmungen eine Aufnahme erfolgen. Da die Bilanz-
richtlinie in diesem Fall sowohl für EU-Mitgliedstaaten als auch für EWR-Vertragsstaaten gelten würde, sind alle 
anderen Staaten im Sinne dieses Unterabschnitts als Drittstaaten anzusehen. 


Zu Nummer 4 
Der Begriff „Steuerhoheitsgebiete“ entspricht dem des Artikels 48a Absatz 1 Nummer 3 der Bilanzrichtlinie. 


Zu Nummer 5 
Die Bestimmung erfolgt in Anlehnung an § 264a Absatz 2 HGB. 


Zu Nummer 6 
Es handelt sich um eine klarstellende Bestimmung des Begriffs „Berichtszeitraum“.  


Zu dem Zweiten Titel (Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung) 


Die Vorschriften des Zweiten Titels regeln, wer zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung verpflichtet ist. 
Bezüglich des Inhalts der Verpflichtung differenzieren die Vorschriften nach den Unternehmen, die vom gesetz-
lichen Anwendungsbereich (siehe § 342 HGB-E) erfasst sind. 


Zu § 342b (Unverbundene Unternehmen mit Sitz im Inland) 
Die Regelung führt für Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 HGB-E eine Pflicht zur Erstellung 
von Ertragsteuerinformationsberichten ein. Sie gilt demnach für inländische Kapitalgesellschaften und inländi-
sche Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften und Per-
sonenhandelsgesellschaften unverbundene Unternehmen (§ 342a Nummer 1 HGB-E) sind und eine Zweignieder-
lassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen 
Staat haben. 


Zu Absatz 1 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie. Die Pflicht zur 
Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts für das vergangene Geschäftsjahr entsteht, wenn die in den Jah-
resabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren je-
weils die Schwelle von 750 Millionen Euro überschritten haben. Das erste Geschäftsjahr, über das berichtet wer-
den muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre, die die Schwelle von 750 
Millionen Euro überschreiten. Die Berichtspflicht besteht auch dann fort, wenn die Umsatzerlöse-Schwelle da-
nach in einem Jahr unterschritten wird. Wie sich aus Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie 







 


Drucksache 20/5653 – 50 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
ergibt, erlischt die Pflicht erst, wenn die Umsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
unterschritten wird. Adressaten der Pflicht nach Absatz 1 sind die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs 
der Gesellschaft. Dies entspricht Artikel 48e Absatz 1 der Bilanzrichtlinie, der die Verantwortung der Mitglieder 
der Leitungsorgane hervorhebt, und der Regelungssystematik in § 264 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 290 Absatz 1 
Satz 1 HGB. Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs sind auch dann nicht von ihrer Pflicht nach Ab-
satz 1 entbunden, wenn die Erstellung des Ertragsteuerinformationsberichts nach der internen Geschäftsverteilung 
auf bestimmte einzelne Mitglieder des Vertretungsorgans oder auf Dritte delegiert ist. In diesem Fall müssen die 
(anderen) Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs durch Auswahl und Überwachung dafür Sorge tragen, 
dass das mit der Aufgabe betraute einzelne Mitglied oder der Dritte die Pflicht ordnungsgemäß erfüllt. Auch wenn 
die Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts funktional den Mitgliedern des vertretungsbe-
rechtigten Organs zugewiesen ist, handelt es sich um eine Pflicht der Gesellschaft, was die Formulierung „für 
diese“ klarstellt. Die verpflichteten Personen haben den Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den in Nummer 1 
und 2 genannten Vorschriften des Dritten Titels zu erstellen. Ein Verstoß gegen die in Nummer 1 genannten 
Vorschriften ist gemäß § 342o Absatz 1 Nummer 1 HGB-E bußgeldbewehrt, so dass diese Vorschriften aus rege-
lungssystematischen Gründen in einer eigenen Nummer gefasst werden mussten. 


Zu Absatz 2 
Der Befreiungstatbestand dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 3 der Bilanzrichtlinie. CRR-Kreditinsti-
tute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) und Große Wertpapierinstitute im Sinne 
des § 2 Absatz 18 WpIG sind bereits nach § 26a Absatz 1 Satz 2 KWG (auch in Verbindung mit § 4 Satz 1 WpIG) 
zu einer öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen verpflichtet – im Ein-
klang mit Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20 vom 25.1.2017, S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95; L 212 vom 
3.7.2020, S. 20; L 436 vom 28.12.2020, S. 77; L 214 vom 17.6.2021, S. 74), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2021/338 (ABl. L 68 vom 26.2.2021, S. 14) geändert worden ist. Es soll eine doppelte Pflicht zur Berichterstat-
tung für den Bankensektor vermieden werden (vergleiche Erwägungsgrund 12 der Richtlinie (EU) 2021/2101). 
Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft, die CRR-Kreditinstitut oder Großes Wert-
papierinstitut ist, sind allerdings erst dann von der Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften befreit, wenn das CRR-Kreditinstitut oder Große Wertpapierinstitut für den Be-
richtszeitraum die nach § 26a Absatz 1 Satz 2 KWG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 4 Satz 1 WpIG) erfor-
derlichen Angaben auch tatsächlich offengelegt hat. Ohne eine solche Offenlegung verbleibt es auch für Gesell-
schaften, die CRR-Kreditinstitute oder Große Wertpapierinstitute sind, bei der Pflicht nach Absatz 1. Für Mittlere 
Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 17 WpIG, die im Einklang mit Artikel 27 der Richtlinie (EU) 
2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 
2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64; L 405 vom 2.12.2020, S. 84; L 214 vom 
17.6.2021, S. 74) gemäß § 42 WpIG der Pflicht zur länderspezifischen Berichterstattung unterliegen, muss es 
angesichts des eindeutigen Wortlauts des Artikels 48b Absatz 3 der Bilanzrichtlinie, der nur auf Artikel 89 der 
Richtlinie 2013/36/EU Bezug nimmt, bei der Pflicht nach Absatz 1 verbleiben. Allerdings ist davon auszugehen, 
dass Mittlere Wertpapierinstitute, die gleichermaßen der Pflicht nach Absatz 1 und derjenigen nach § 42 WpIG 
unterfallen, aufgrund der in materieller Hinsicht vergleichbaren Anforderungen beide Pflichten in der Praxis durch 
einen einzigen Bericht werden erfüllen können. 


Zu Absatz 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie. Sie bestimmt, 
dass die in Absatz 1 normierte Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts erlischt, wenn die in 
den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 
Millionen Euro unterschreiten. In diesem Fall ist das letzte Geschäftsjahr, für das ein Ertragsteuerinformations-
bericht noch gemäß Absatz 1 erstellt werden muss, das erste der beiden konsekutiven Geschäftsjahre, in denen 
die Umsatzerlöse-Schwelle nicht mehr erreicht wird (siehe auch Erwägungsgrund 11 Satz 3 der Richtlinie (EU) 
2021/2101).  
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Zu Absatz 4 
Absatz 4 dient der Bestimmung des in den Absätzen 1 und 3 verwendeten Tatbestandsmerkmals „Umsatzerlöse“. 
Dies erfolgt in Umsetzung der Umsatzerlöse-Definition in Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie, 
die hier allein zum Tragen kommt. Denn § 342b Absatz 1 HGB-E betrifft inländische unverbundene Unterneh-
men, die ihren Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorgaben aufstellen müssen. Maßgeblich sind daher die 
Nettoumsatzerlöse im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Bilanzrichtlinie, der in § 277 Absatz 1 HGB umgesetzt 
ist. Für Kreditinstitute im Sinne des § 340 Absatz 1 HGB, Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Ab-
satz 4 HGB und Wertpapierinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4a HGB findet die Umsatzerlöse-Definition des 
§ 277 Absatz 1 HGB ausweislich des § 340a Absatz 2 Satz 1 HGB indessen keine Anwendung. Gleiches gilt 
gemäß § 341a Absatz 2 Satz 1 HGB für Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 HGB und für 
Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 HGB. Für diese Unternehmen enthält das EU-Recht an anderer Stelle 
allerdings Maßgaben für die Bestimmung der Nettoumsatzerlöse, was auch Erwägungsgrund 11 Satz 6 der Richt-
linie (EU) 2021/2101 hervorhebt.  


Die Regelungssystematik des Absatzes 4 verläuft vom Speziellen zum Allgemeinen: In den Nummern 1 und 2 
werden zunächst für Gesellschaften bestimmter Geschäftszweige Umsatzerlöse-Definitionen eingeführt. Diese 
spezifischen Bestimmungen betreffen die vorgenannten Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Wertpapierinstitute 
und die Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG (Nummer 1) sowie Versicherungsunternehmen und Pensions-
fonds (Nummer 2). Nummer 3 ist demgegenüber als Auffangtatbestand ausgestaltet. Die Regelung gilt für alle 
Fälle, die nicht von den Nummern 1 und 2 erfasst werden, und erklärt für diese Fälle die Umsatzerlöse-Definition 
des § 277 Absatz 1 HGB für anwendbar.  


Zu Nummer 1 
Für Kredit- und Finanzinstitute setzt Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe c der Bankbilanzrichtlinie den Nettoumsatzer-
lösen gleich das Gesamtergebnis der in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Num-
mer 1 bis 4 und 7 der Bankbilanzrichtlinie genannten Posten. Trotz des uneingeschränkten Verweises auf Arti-
kel 27 Nummer 6 der Bankbilanzrichtlinie („Ertrag/Aufwand aus Finanzgeschäften“) sollte bei einer in Staffel-
form aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung ein Nettoaufwand jedoch nicht erlösmindernd berücksichtigt 
werden. Nur so wird ein Gleichlauf mit Artikel 28 Buchstabe B Nummer 4 gewahrt, der einzig auf Erträge (und 
nicht auch auf den Aufwand) abstellt. Auf Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute findet aufgrund entsprechender 
Verweisungen in den jeweils einschlägigen aufsichtsrechtlichen EU-Richtlinien die Bankbilanzrichtlinie und mit-
hin auch deren Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe c entsprechende Anwendung. Im Handelsbilanzrecht entspricht 
dies bei Kreditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1 HGB, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 340 
Absatz 4 HGB und Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4a HGB dem Gesamtbetrag der Ertragsposten 
1 bis 5 und 8 in Formblatt 2 zur Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) oder dem Gesamt-
betrag der Ertragsposten 1, 3, 4, 5, 7 und 8 in Formblatt 3 zur RechKredV. Bei Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 
ZAG entspricht dies dem sich aus dem Formblatt 2 zur Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung (Rech-
ZahlV) ergebenden Gesamtbetrag der Ertragsposten 1, 3, 4, 5 und 7.  


Zu Nummer 2 
Für Versicherungsunternehmen setzt Artikel 66 Nummer 2 der Versicherungsbilanzrichtlinie den Nettoumsatzer-
lösen gleich den Betrag der gebuchten Bruttobeiträge gemäß Artikel 35 der Versicherungsbilanzrichtlinie. Im 
Handelsbilanzrecht entspricht dies für Versicherungsunternehmen dem Betrag der gebuchten Bruttobeiträge ge-
mäß § 36 der Versicherungsunternehmen-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Für Pensionsfonds, auf 
die gemäß § 341 Absatz 4 HGB grundsätzlich die Vorschriften für Versicherungsunternehmen entsprechend an-
wendbar sind, entspricht dies den gebuchten Bruttobeiträgen gemäß § 21 der Pensionsfonds-Rechnungslegungs-
verordnung (RechPensV). 


Zu Nummer 3 
Für andere Unternehmen als die von den Nummern 1 und 2 in Bezug genommenen Unternehmen wird die Um-
satzerlöse-Definition des § 277 Absatz 1 HGB für anwendbar erklärt. Danach gelten als Umsatzerlöse die Erlöse 
aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleis-
tungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz ver-
bundener Steuern. 







 


Drucksache 20/5653 – 52 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Zu § 342c (Oberste Mutterunternehmen mit Sitz im Inland) 
Die Regelung führt für Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 2 HGB-E eine Pflicht zur Erstellung 
von Ertragsteuerinformationsberichten ein. Sie gilt demnach für inländische Kapitalgesellschaften und inländi-
sche Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften und Per-
sonenhandelsgesellschaften oberste Mutterunternehmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) sind und sie oder ein ver-
bundenes Unternehmen eine Niederlassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätig-
keit in mindestens einem anderen Staat haben.  


Zu Absatz 1 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 1 der Bilanzrichtlinie. Die Pflicht zur 
Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts für das vergangene Geschäftsjahr entsteht, wenn die in den 
Konzernabschlüssen ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 
die Schwelle von 750 Millionen Euro überschritten haben. Das erste Geschäftsjahr, über das berichtet werden 
muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Konzerngeschäftsjahre, die die Schwelle von 750 
Millionen Euro überschreiten. Die Berichtspflicht besteht auch dann fort, wenn die Konzernumsatzerlöse-
Schwelle danach in einem Jahr unterschritten wird. Wie sich aus Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Bilanz-
richtlinie ergibt, erlischt die Pflicht erst, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren unterschritten wird. Adressaten der Pflicht sind – im Einklang mit Artikel 48e Absatz 1 der Bi-
lanzrichtlinie – die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft. Insoweit und im Übrigen wird 
zur weiteren Begründung auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 1 HGB-E Bezug genom-
men. 


Zu Absatz 2 
Der Befreiungstatbestand dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 3 der Bilanzrichtlinie. CRR-Kreditinsti-
tute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 KWG und Große Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 18 WpIG 
sind von der Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung nach handelsrechtlichen Vorschriften befreit, 
wenn sie unter Einbeziehung sämtlicher in den Konzernabschluss des Instituts einbezogenen Unternehmen einen 
nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben erstellten länderbezogenen Bericht offenlegen. Im Übrigen wird auf die 
Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 2 HGB-E Bezug genommen. 


Zu Absatz 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Bilanzrichtlinie. Zur weiteren 
Begründung wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genommen.  


Zu Absatz 4 
Absatz 4 dient der näheren Bestimmung des in den Absätzen 1 und 3 verwendeten Tatbestandsmerkmals der 
Konzernumsatzerlöse im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe a und b der Bilanzrichtlinie. 


Zu Nummer 1 
Für oberste Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss verpflichtend oder freiwillig nach den auf der Grund-
lage der IAS-Verordnung übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellen (IAS-Verord-
nung: Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62), ist der Betrag der Konzernumsatzer-
löse maßgeblich, der sich bei Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards ergibt. Nummer 1 dient daher der 
Umsetzung von Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie, der für Unternehmen gilt, die die internati-
onalen Rechnungslegungsstandards anwenden und daher im Sinne der Richtlinienbestimmung „andere Unterneh-
men“ als die in Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie genannten Unternehmen sind. 


Zu Nummer 2 
Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie. Für oberste Mutterun-
ternehmen, die den Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufstellen, bestimmen sich die 
Konzernumsatzerlöse in entsprechender Anwendung des § 342b Absatz 4 HGB. Denn für die handelsrechtliche 
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Konzernrechnungslegung sind grundsätzlich die für die Einzelrechnungslegung geltenden Vorschriften entspre-
chend anzuwenden (vergleiche § 37 RechKredV, § 31 RechZahlV, § 58 Absatz 4 Nummer 2 RechVersV, § 38 
Absatz 2 Nummer 1 RechPensV sowie § 298 Absatz 1 HGB in Verbindung mit § 277 Absatz 1 HGB). Zur wei-
teren Begründung wird daher auf die Begründung zu § 342b Absatz 4 HGB-E verwiesen. 


Zu § 342d (Tochterunternehmen mit Sitz im Inland von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem 
Drittstaat) 
Die Vorschrift regelt Pflichten von Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 HGB-E. Sie gilt dem-
nach für inländische Kapitalgesellschaften und inländische Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a 
Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften Tochterunternehmen von 
obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat sind und entweder mittelgroß oder groß im Sinne des 
§ 267 Absatz 2 bis 4 HGB sind oder ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unter-
abschnitt zu umgehen. 


Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 1, Artikel 48c Absatz 9 Unterabsatz 
2 und Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er verpflichtet die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs 
der Gesellschaft dazu, das oberste Mutterunternehmen aufzufordern, der Gesellschaft für das vergangene Ge-
schäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der den Anforderungen der in Ab-
satz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels genügt. Voraussetzung ist, dass die in den Konzernabschlüssen 
des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgen-
den Geschäftsjahren jeweils einen Betrag überschritten haben, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei 
Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht. Das erste Geschäftsjahr, über 
das berichtet werden muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Konzerngeschäftsjahre, die 
die Konzernumsatzschwelle überschreiten. Da das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat 
und der Konzernabschluss daher in einer Fremdwährung aufgestellt werden wird, muss die angeordnete Umrech-
nung des Schwellenwerts in die Fremdwährung erfolgen, um feststellen zu können, ob dieser überschritten wird. 
Dass Bezugspunkt der Aufforderung ein gesetzeskonformer Bericht des obersten Mutterunternehmens ist, ergibt 
sich daraus, dass die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft eben einen solchen offenle-
gen müssen (vergleiche Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie: „dass der Ertragsteuerinformationsbericht … 
in einer mit den Artikeln 48b und 48c übereinstimmenden Weise oder gemäß den genannten Artikeln erstellt und 
gemäß Artikel 48d offengelegt wird“). Die Pflicht zur Aufforderung wird gegenstandslos, wenn die Gesellschaft 
ohne Aufforderung („proaktiv“) vom obersten Mutterunternehmen einen gemäß den in Absatz 1 genannten Vor-
schriften des Dritten Titels erstellten Ertragsteuerinformationsbericht erhalten hat.  


Zu Absatz 2 
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 2 und Artikel 48e Absatz 2 der Bi-
lanzrichtlinie. Er ist anwendbar, wenn das oberste Mutterunternehmen der Gesellschaft trotz erfolgter Aufforde-
rung nach Absatz 1 entweder keinen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung stellt oder einen Ertragsteu-
erinformationsbericht zur Verfügung stellt, der nicht den in Absatz 1 genannten Vorgaben des Dritten Titels ent-
spricht. Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft sind dann zu einer Erklärung für die 
Gesellschaft verpflichtet, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht entweder 
nicht oder nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zur Verfügung gestellt hat (Nummer 1). Außerdem sind 
die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft dazu verpflichtet, für diese mit den Angaben, 
über die die Gesellschaft verfügt und die sie beschaffen kann, selbst einen Ertragsteuerinformationsbericht in 
Bezug auf die Tätigkeit des Konzerns gemäß den in Buchstabe a und b genannten Vorschriften des Dritten Titels 
zu erstellen (Nummer 2). Das Begriffspaar „verfügt oder beschaffen kann“ orientiert sich an § 138a Absatz 4 
Satz 3 AO. An die Beschaffungspflicht dürfen keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden. Ein Verstoß 
gegen die in Buchstabe a genannten Vorschriften ist gemäß § 342o Absatz 1 Nummer 1 HGB-E bußgeldbewehrt, 
so dass diese Vorschriften aus regelungssystematischen Gründen in einem eigenen Buchstaben gefasst werden 
mussten. 
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Zu Absatz 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 HGB-E unter be-
stimmten Voraussetzungen von ihren Pflichten nach den Absätzen 1 und 2. Die Befreiung erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass es unverhältnismäßig wäre, die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 fortbestehen zu lassen, wenn 
das oberste Mutterunternehmen den geforderten Ertragsteuerinformationsbericht kostenlos auf seiner Internetseite 
veröffentlicht hat und bereits ein anderes Tochterunternehmen diesen Bericht offengelegt hat. Voraussetzung für 
die Befreiung ist zunächst, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
in Absatz 3 genannten Vorschriften des Dritten Titels erstellt hat. Weitere Voraussetzungen der Befreiung sind 
kumulativ in den Nummern 1 bis 3 geregelt („und“). 


Zu Nummer 1 
Die Befreiung setzt nach Nummer 1 voraus, dass das oberste Mutterunternehmen den Ertragsteuerinformations-
bericht auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die Veröffentlichung muss spätestens ein Jahr nach dem Ende 
des Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 HGB-E) erfolgen. Der Bericht muss kostenlos in mindestens einer EU-
Amtssprache veröffentlicht werden. Außerdem muss die Veröffentlichung in einem elektronischen Berichtsfor-
mat sowie maschinenlesbar erfolgen. Dies ergibt sich daraus, dass der Ertragsteuerinformationsbericht gemäß 
§ 342l Absatz 2 HGB-E erstellt sein und der so erstellte Bericht veröffentlicht werden muss.  


Zu Nummer 2 
Die Befreiung setzt nach Nummer 2 voraus, dass bereits ein anderes Tochterunternehmen als die Gesellschaft, 
deren Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 in Rede stehen, den durch das oberste Mutterunternehmen erstellten 
Ertragsteuerinformationsbericht offengelegt hat. Die Offenlegung durch das andere Tochterunternehmen kann 
entweder im Unternehmensregister erfolgt sein, wenn das andere Tochterunternehmen seinen Sitz im Inland hat, 
oder aber nach den jeweiligen Vorschriften des nationalen Rechts, das in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Vertragsstaat zur Umsetzung der Offenlegungspflicht nach Artikel 48d Absatz 1 der Bilanzrichtlinie erlas-
sen worden ist, wenn das andere Tochterunternehmen seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat hat. 


Zu Nummer 3 
Die Befreiung setzt nach Nummer 3 außerdem voraus, dass in dem durch das oberste Mutterunternehmen erstell-
ten Ertragsteuerinformationsbericht der Name und der Sitz desjenigen Tochterunternehmens angegeben wird, das 
den Bericht nach Nummer 2 offengelegt hat.  


Zu Absatz 4 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie. Die Pflichten 
nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei dem obersten Mutterunternehmen die Konzernumsatzerlöse-
Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, 
dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 fortbestehen, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle nach zwei-
maligem konsekutiven Überschreiten (nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen wird auf die Ausfüh-
rungen in der Begründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genommen.  


Zu Absatz 5 
Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie, dass für die De-
finition der Konzernumsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens nach den Absätzen 1 und 4 die Rechnungs-
legungsgrundsätze maßgeblich sind, die in dem jeweiligen Sitzstaat des obersten Mutterunternehmens für die 
Aufstellung von Konzernabschlüssen gelten.  


Zu § 342e (Inländische Zweigniederlassungen unverbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat) 
Die Vorschrift regelt Pflichten in Bezug auf Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 HGB-
E von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 erste Alternative HGB-E. Sie gilt demnach 
für inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, die unverbundene 
Unternehmen sind, wenn die Zweigniederlassungen entweder Umsatzerlöse haben, die in mindestens zwei aufei-
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nander folgenden Geschäftsjahren jeweils 12 Millionen Euro übersteigen und diesen Betrag danach in zwei auf-
einander folgenden Geschäftsjahren jeweils nicht unterschreiten, oder ausschließlich dem Zweck dienen, die Be-
richtspflichten nach diesem Unterabschnitt zu umgehen.  


Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 2 und 6 Buchstabe a, Artikel 48c Absatz 9 
Unterabsatz 2 und Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er verpflichtet die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des ver-
tretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft dazu, die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das 
vergangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der den Anforderun-
gen der in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels genügt. Voraussetzung ist, dass die in den Jahres-
abschlüssen der Kapitalgesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren jeweils einen Betrag überschritten haben, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Run-
dung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht. Das erste Geschäftsjahr, über das 
berichtet werden muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre, die die Umsatz-
schwelle überschreiten. Da die Kapitalgesellschaft ihren Sitz in einem Drittstaat hat und der Jahresabschluss daher 
in einer Fremdwährung aufgestellt werden wird, muss die angeordnete Umrechnung des Schwellenwerts in die 
Fremdwährung erfolgen, um feststellen zu können, ob dieser überschritten wird. Adressaten der Handlungspflicht 
sind wie bei § 325a HGB – im Einklang mit Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie in Verbindung mit Arti-
kel 41 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie – die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten 
Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapi-
talgesellschaft. Im letzteren Fall handeln dieselben Personen für Zweig- und Hauptniederlassung. Die Aufforde-
rung der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs an sich selbst kommt faktisch einer Erstellungspflicht 
gleich. Dass Bezugspunkt der Aufforderung ein gesetzeskonformer Bericht der Hauptniederlassung ist, ergibt sich 
daraus, dass die nach Artikel 41 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie bestimmten Personen eben einen solchen offen-
legen müssen (vergleiche Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie: „dass der Ertragsteuerinformationsbericht … 
in einer mit den Artikeln 48b und 48c übereinstimmenden Weise oder gemäß den genannten Artikeln erstellt und 
gemäß Artikel 48d offengelegt und zugänglich gemacht wird“). Die Pflicht zur Aufforderung wird gegenstands-
los, wenn die in Absatz 1 genannten Personen ohne Aufforderung („proaktiv“) von der Hauptniederlassung einen 
gemäß den in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels erstellten Ertragsteuerinformationsbericht er-
halten haben. 


Zu Absatz 2 
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 3 und Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzricht-
linie. Er ist anwendbar, wenn die Hauptniederlassung trotz erfolgter Aufforderung nach Absatz 1 entweder keinen 
Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung stellt oder einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung 
stellt, der nicht den in Absatz 1 genannten Vorgaben des Dritten Titels entspricht. Die genannten Personen sind 
nach Absatz 2 dann zu einer Erklärung verpflichtet, dass die Hauptniederlassung ihnen einen Ertragsteuerinfor-
mationsbericht entweder nicht oder nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zur Verfügung gestellt hat 
(Nummer 1). Außerdem sind sie dazu verpflichtet, mit den Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen 
können, selbst einen Ertragsteuerinformationsbericht in Bezug auf die Tätigkeit der Kapitalgesellschaft gemäß 
den in Buchstabe a und b genannten Vorschriften des Dritten Titels zu erstellen (Nummer 2). Trifft die Hand-
lungspflicht die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft, ist anzunehmen, dass alle 
erforderlichen Angaben beschafft werden können. Die Pflichten nach Absatz 2 haben die jeweils handelnden Per-
sonen für die Kapitalgesellschaft zu erfüllen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342d 
Absatz 2 HGB-E verwiesen.  


Zu Absatz 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit die nach den Absät-
zen 1 und 2 verpflichteten Personen von ihren Pflichten. Die Befreiung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die 
Hauptniederlassung einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht erstellt hat, der spätestens ein Jahr 
nach dem Ende des Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 HGB-E) in mindestens einer EU-Amtssprache kosten-
los auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, durch eine andere inländische Zweigniederlas-
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sung oder durch eine Zweigniederlassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat offenge-
legt worden ist und den Namen und die Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für die der 
Bericht offengelegt worden ist.  


Zu Absatz 4 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 7 der Bilanzrichtlinie. Die Pflichten 
nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei der Kapitalgesellschaft die Umsatzerlöse-Schwelle in zwei auf-
einander folgenden Geschäftsjahren unterschritten wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 fortbestehen, wenn die Umsatzerlöse-Schwelle nach zweimaligem konsekutiven Über-
schreiten (nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Begründung zu 
§ 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genommen.  


Zu Absatz 5 
Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie, dass für die De-
finition der Umsatzerlöse der Kapitalgesellschaft nach den Absätzen 1 und 4 die Rechnungslegungsgrundsätze 
maßgeblich sind, die in dem Drittstaat, in dem die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses gelten.  


Zu § 342f (Inländische Zweigniederlassungen verbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat) 
Die Vorschrift regelt Pflichten in Bezug auf Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 HGB-
E von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative HGB-E. Sie gilt demnach 
für inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, die verbundene Un-
ternehmen sind, wenn das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz ebenfalls in einem Drittstaat hat, und wenn die 
Zweigniederlassungen Umsatzerlöse haben, die in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren je-
weils 12 Millionen Euro übersteigen und diesen Betrag danach in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
jeweils nicht unterschreiten, oder ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unterab-
schnitt zu umgehen. Die Vorschrift erfasst auch den Fall, dass die Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat, 
die die inländische Zweigniederlassung errichtet hat, selbst das oberste Mutterunternehmen des Konzerns ist.  


Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 2 und 6, Artikel 48c Absatz 9 Unterabsatz 2 
und von Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er verpflichtet die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB 
genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs der Kapitalgesellschaft dazu, das oberste Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, die die 
Zweigniederlassung errichtet hat, respektive – falls die Kapitalgesellschaft selbst das oberste Mutterunternehmen 
ist – die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das vergangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformati-
onsbericht zur Verfügung zu stellen, der den Anforderungen der in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten 
Titels genügt, wenn kumulativ die Anforderungen in Nummer 1 und Nummer 2 erfüllt sind („und“).  


Nummer 1 sieht als tatbestandliche Voraussetzung vor, dass die in den Konzernabschlüssen des obersten Mutter-
unternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
jeweils den Schwellenwert von umgerechnet 750 Millionen Euro überschreiten. Zur näheren Erläuterung wird auf 
die Ausführungen in der Begründung zu § 342d Absatz 1 HGB-E und § 342e Absatz 1 HGB-E verwiesen.  


Nummer 2 sieht als (negative) tatbestandliche Voraussetzung vor, dass das oberste Mutterunternehmen kein 
Tochterunternehmen hat, das den Pflichten nach § 342d Absatz 1 und 2 HGB-E oder vergleichbaren Pflichten 
nach Maßgabe des Rechts eines anderen EU-Mitgliedstaats oder EWR-Vertragsstaats im Einklang mit Artikel 48b 
Absatz 4 der Bilanzrichtlinie unterliegt. In Bezug auf Zweigniederlassungen soll keine Pflicht zur Ertragsteuerin-
formationsberichterstattung bestehen, wenn das oberste Mutterunternehmen ein berichtspflichtiges Tochterunter-
nehmen hat, das dann vorranging herangezogen werden kann.  


Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Pflicht der dort genannten Personen, für die Kapitalgesellschaft eine Erklärung und einen 
Ertragsteuerinformationsbericht mit den Angaben zu erstellen, über die sie verfügen und die sie beschaffen kön-
nen. Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342d Absatz 2 HGB-E und § 342e Ab-
satz 2 HGB-E verwiesen.  
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Zu Absatz 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit die nach den Absät-
zen 1 und 2 verpflichteten Personen von ihren Pflichten. Die Befreiung erfolgt unter der Voraussetzung, dass das 
oberste Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft respektive – falls die Kapitalgesellschaft selbst das oberste 
Mutterunternehmen ist – die Hauptniederlassung einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht er-
stellt hat, der spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 HGB-E) in mindestens 
einer EU-Amtssprache kostenlos auf der Internetseite des obersten Mutterunternehmens veröffentlicht worden ist, 
durch eine andere inländische Zweigniederlassung oder durch eine Zweigniederlassung in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat offengelegt worden ist und den Namen und die Geschäftsanschrift derje-
nigen Zweigniederlassung angibt, für die die Offenlegung bewirkt worden ist.  


Zu Absatz 4 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 7 der Bilanzrichtlinie. Die Pflichten 
nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei dem obersten Mutterunternehmen die Konzernumsatzerlöse-
Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, 
dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 fortbestehen, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle nach zwei-
maligem konsekutiven Überschreiten (nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen wird auf die Ausfüh-
rungen in der Begründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genommen.  


Zu Absatz 5 
Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie, dass für die De-
finition der Konzernumsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens nach den Absätzen 1 und 4 die Rechnungs-
legungsgrundsätze maßgeblich sind, die in dem Drittstaat, in dem das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz hat, 
für die Aufstellung von Konzernabschlüssen gelten.  


Zu dem Dritten Titel (Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteuerinformationsbe-
richts) 


Der Titel regelt, welche Unternehmen in den Ertragsteuerinformationsbericht einzubeziehen und welche Angaben 
in den Bericht aufzunehmen sind. Außerdem wird geregelt, dass der Bericht unter Verwendung des Formblatts 
und in einem der Formate zu erstellen ist, das respektive die die Europäische Kommission im Wege eines Durch-
führungsrechtsakts noch festlegen wird. 


Zu § 342g (Einzubeziehende Unternehmen) 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 1 der Bilanzrichtlinie und bestimmt, welche Unter-
nehmen in den Ertragsteuerinformationsbericht einzubeziehen sind.  


Zu Nummer 1 
Der Ertragsteuerinformationsbericht umfasst in den Fällen der §§ 342b und 342e HGB-E die Tätigkeiten des un-
verbundenen Unternehmens.  


Zu Nummer 2 
Der Ertragsteuerinformationsbericht hat in den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f HGB-E diejenigen Tochterun-
ternehmen einzubeziehen, die in den für den Berichtszeitraum aufgestellten Konzernabschluss des obersten Mut-
terunternehmens einbezogen sind. Die Frage, welche Tochterunternehmen in den Konzernabschluss des obersten 
Mutterunternehmens einbezogen sind, ist nach denjenigen Rechnungslegungsgrundsätzen zu beurteilen, nach de-
nen dieser Konzernabschluss aufgestellt wurde. Erfasst werden nur Tochterunternehmen, nicht etwa „at equity“ 
bilanzierte assoziierte Unternehmen. 


Zu § 342h (Pflichtangaben) 
Die Vorschrift regelt die Angaben, die in einem Ertragsteuerinformationsbericht gemacht werden müssen. Die 
Angaben zu der für den Berichtszeitraum zu zahlenden Ertragsteuer und der im Berichtszeitraum gezahlten Er-
tragsteuer (Absatz 2 Nummer 5 und 6) sind gleichsam die Basisangaben. Die weiteren Pflichtangaben sollen die 
Einordnung und Bewertung der Basisangaben erleichtern oder dienen der Identifizierung der einzubeziehenden 
Einheiten.  







 


Drucksache 20/5653 – 58 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Zu Absatz 1 
Für die in Absatz 1 genannten Angaben ist ein länderbezogener Ausweis nicht möglich. Der Absatz dient der 
Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie. 


Zu Nummer 1 
Der Ertragsteuerinformationsbericht hat in den Fällen der §§ 342b und 342e HGB-E den Namen des unverbun-
denen Unternehmens anzugeben. In den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f HGB-E ist der Name des obersten 
Mutterunternehmens anzugeben. 


Zu Nummer 2 
Anzugeben ist der Berichtszeitraum, also das Geschäftsjahr, für das der Ertragsteuerinformationsbericht erstellt 
wird (§ 342a Nummer 6 HGB-E).  


Zu Nummer 3 
Der Ertragsteuerinformationsbericht hat die dem Bericht zugrundeliegende Währung (§ 342j HGB-E) anzugeben. 


Zu Nummer 4 
Die Regelung bestimmt, dass der Ertragsteuerinformationsbericht in den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f HGB-
E die Namen aller in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogenen Tochterunternehmen 
mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat oder in einem Land oder Gebiet, das am 1. März des 
Berichtszeitraums in den Anhängen I oder II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht 
kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt ist, angeben muss. Ein Abstellen auf den 1. März 
erscheint sinnvoll, weil ein „Listing“ zu diesem Zeitpunkt für den länderbezogenen Ausweis maßgeblich ist (ver-
gleiche § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 HGB-E). Angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts von 
Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie müssen in den Konzernabschluss einbezo-
gene verbundene Unternehmen, die ihren Sitz in einem Land oder Gebiet haben, das am 1. März des Berichtszeit-
raums in Anhang II der genannten Schlussfolgerungen aufgeführt war, auch dann genannt werden, wenn für das 
betreffende Steuerhoheitsgebiet gemäß § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 HGB-E (noch) keine Pflicht zum ge-
trennten Ausweis besteht, weil das Land oder Gebiet am 1. März des unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres 
dort noch nicht aufgeführt war. Die von Nummer 4 verlangten Angaben werden sich im Falle des § 342c HGB 
auch aus dem Konzernanhang des obersten Mutterunternehmens ergeben (vergleiche § 313 Absatz 2 Nummer 1 
HGB, gegebenenfalls in Verbindung mit § 315e Absatz 1 HGB). Ausweislich Erwägungsgrund 13 Satz 2 der 
Richtlinie (EU) 2021/2101 soll sich das oberste Mutterunternehmen auf diese Angaben stützen können, um über-
mäßigen Erfüllungsaufwand zu vermeiden. Ein Querverweis im Ertragsteuerinformationsbericht auf die entspre-
chenden Angaben im Konzernanhang erscheint vor diesem Hintergrund vertretbar. 


Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Pflichtangaben zu dem oder den einzubeziehenden Unternehmen, die länderbezogen auszu-
weisen sind. Für welche Länder und Steuerhoheitsgebiete ein getrennter Ausweis zu erfolgen hat und wie die 
Angaben den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zugeordnet werden, ist in § 342i HGB-E geregelt.  


Zu Nummer 1 
Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie um. Anzugeben ist eine 
kurze Beschreibung der Art der Geschäftstätigkeiten der einbezogenen Unternehmen im Berichtszeitraum. Die 
Beschreibung sollte die wichtigsten Geschäftstätigkeiten im Berichtszeitraum enthalten. 


Zu Nummer 2 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Bilanzrichtlinie. 
Anzugeben ist die Zahl der Arbeitnehmer im Berichtszeitraum. In Absatz 3 Nummer 1 wird näher bestimmt, wie 
die Angabe zu erfolgen hat. 


Zu Nummer 3 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d und Unterabsatz 2 der 
Bilanzrichtlinie. Anzugeben sind die Erträge im Berichtszeitraum. In Absatz 3 Nummer 2 wird näher bestimmt, 
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was in diesem Zusammenhang als „Erträge“ zu berücksichtigen ist. Anders als beim länderbezogenen Bericht 
nach § 138a AO ist ein separater Ausweis der Erträge aus Geschäften mit fremden Dritten und aus solchen mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen nicht erforderlich. Erforderlich ist lediglich ein aggregierter Ausweis 
der Erträge. Daneben bleibt ein freiwilliger separater Ausweis möglich. Die Formulierung „nahe stehende Unter-
nehmen und Personen“ wird im Einklang mit Artikel 2 Nummer 3 der Bilanzrichtlinie im Lichte der gemäß der 
IAS-Verordnung in das EU-Recht übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards, insbesondere des 
International Accounting Standards (IAS) 24, ausgelegt. Der Kreis der nahestehenden Unternehmen und Personen 
erschließt sich daher derzeit aus IAS 24.9 und 11.  


Zu Nummer 4 
Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Bilanzrichtlinie um. Anzugeben ist der 
Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern im Berichtszeitraum. In Absatz 3 Nummer 3 wird näher bestimmt, wie 
das Vorsteuerergebnis zu ermitteln ist. 


Zu Nummer 5 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Bilanzrichtlinie. An-
zugeben ist die für den Berichtszeitraum geschuldete Ertragsteuer (englische Fassung: „income tax accrued“). In 
Absatz 3 Nummer 4 wird näher bestimmt, wie diese zu bestimmen ist. 


Zu Nummer 6 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g der Bilanzrichtlinie. 
Auszuweisen ist die im Berichtszeitraum gezahlte Ertragsteuer auf Kassenbasis (englische Fassung: „income tax 
paid on a cash basis“). In Absatz 3 Nummer 5 wird näher bestimmt, was insoweit zu berücksichtigen ist.  


Zu Nummer 7 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe h der Bilanzrichtlinie. 
Anzugeben sind die einbehaltenen Gewinne am Ende des Berichtszeitraums. In Absatz 3 Nummer 6 wird näher 
bestimmt, was in diesem Zusammenhang als „einbehaltene Gewinne“ anzusehen ist.  


Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält Vorgaben für die in Absatz 2 genannten Pflichtangaben. Sie verfolgen das Ziel, die Angaben im 
Ertragsteuerinformationsbericht möglichst kohärent zu den Angaben in den Jahresabschlüssen der in den Bericht 
einbezogenen Unternehmen auszugestalten. Denn Jahresabschlüsse und Ertragsteuerinformationsberichte sind 
nach der Entscheidung des EU-Gesetzgebers gleichermaßen bilanzrechtliche Berichtsinstrumente, für die mög-
lichst ein einheitliches (bilanzrechtliches) Verständnis gelten sollte. Allerdings sieht Absatz 4 – im Einklang mit 
der Richtlinie (EU) 2021/2101 – ein Wahlrecht zugunsten der für den länderbezogenen Bericht gemäß § 138a AO 
geltenden Berichterstattungsvorgaben vor, die von den bilanzrechtlichen Berichterstattungsvorgaben abweichen 
können. 


Zu Nummer 1 
Die Arbeitnehmerzahl im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 ist – im Einklang mit Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 
1 Buchstabe c der Bilanzrichtlinie – in Vollzeitäquivalenten anzugeben, das heißt eine Angabe nach Köpfen ist 
nicht zulässig. Die Regelung ist insoweit bestimmter als die Angabepflichten in § 285 Nummer 7 und § 314 Ab-
satz 1 Nummer 4 HGB. Es empfiehlt sich, die Arbeitnehmerzahl auf Basis des Durchschnitts der im Berichtszeit-
raum beschäftigten Personen zu bestimmen. Die Bildung eines Durchschnitts entspricht auch den bilanzrechtli-
chen Angabepflichten in § 285 Nummer 7 und § 314 Absatz 1 Nummer 4 HGB, die Artikel 17 Absatz 1 Buch-
stabe e und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie umsetzen. Von einer entsprechenden Vorgabe 
soll aber abgesehen werden. 


Zu Nummer 2 
Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 3 verwendeten Begriff „Erträge“. Sie dient der Umsetzung 
von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Bilanzrichtlinie.  


Buchstabe a spezifiziert, wie die Erträge von in den Bericht einbezogenen Unternehmen zu bestimmen sind, die 
ihren Jahresabschluss nach dem jeweils für sie geltenden nationalen Recht im Einklang mit den Vorgaben der 







 


Drucksache 20/5653 – 60 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Bilanzrichtlinie aufstellen. Die Regelung nimmt bestimmte Ertragsposten der Gewinn- und Verlustrechnung ge-
mäß Bilanzrichtlinie in Bezug. Erfasst werden neben den Nettoumsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträ-
gen unter anderem Beteiligungserträge und Zinserträge. Nicht berücksichtigt werden die von verbundenen Unter-
nehmen bezogenen Dividenden.  


Buchstabe b spezifiziert, wie die Erträge aller anderen in den Bericht einbezogenen Unternehmen zu bestimmen 
sind, etwa die Erträge von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat oder von Unternehmen, die ihren Sitz zwar 
in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat haben, ihren Jahresabschluss jedoch nach den internationalen 
Rechnungslegungsstandards aufstellen. Auch für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, die ihren Jah-
resabschluss nach den Vorgaben der Bankbilanzrichtlinie respektive der Versicherungsbilanzrichtlinie aufstellen, 
gilt Buchstabe b. Die Begriffsdefinition verweist auf die jeweiligen Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren 
Grundlage der Jahresabschluss für den Berichtszeitraum aufgestellt wird. Ausgenommen sind (neben Erträgen 
aus direkt im Eigenkapital erfassten Wertanpassungen) wiederum von verbundenen Unternehmen erhaltene Di-
videnden. 


Zu Nummer 3 
Das Vorsteuerergebnis im Sinne des Absatzes 2 Nummer 4 ist – wie bei den Erträgen – in Anwendung der Rech-
nungslegungsgrundsätze zu bestimmen, auf deren Grundlage der Jahresabschluss eines einbezogenen Unterneh-
mens für den Berichtszeitraum aufgestellt wird.  


Zu Nummer 4 
Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 5 verwendeten Begriff „zu zahlende Ertragsteuer“. Sie dient 
der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f und Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie. Die 
geschuldete Ertragsteuer entspricht dem laufenden Steueraufwand für den Berichtszeitraum ohne latente Steuern 
und Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten. In der Bundesrepublik Deutschland zählen zu den 
Ertragsteuern die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer.  


Zu Nummer 5 
Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 6 verwendeten Begriff „gezahlte Ertragsteuer“. Sie dient der 
Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g und Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie. Anzuge-
ben sind alle im Berichtszeitraum für diesen und für alle Vorjahre entrichteten Ertragsteuern. Latente Steuern sind 
auch hier nicht zu berücksichtigen. Quellensteuerabzüge sind beim Steuerschuldner zu berücksichtigen. In den 
Ertragsteuerinformationsbericht können freiwillig zusätzliche qualitative Angaben aufgenommen werden, um et-
waige wesentliche Unterschiede zwischen dem Betrag der im Berichtszeitraum gezahlten Ertragsteuer und dem 
Betrag der für den Berichtszeitraum zu zahlenden (geschuldeten) Ertragsteuer zu erläutern und möglichen Fehl-
interpretationen vorzubeugen (Artikel 48c Absatz 7 der Bilanzrichtlinie). 


Zu Nummer 6 
Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 7 verwendeten Begriff „einbehaltene Gewinne“. Sie setzt 
Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 5 Satz 1 der Bilanzrichtlinie um. Die Angabepflicht umfasst Gewinne eines 
einbezogenen Unternehmens im Berichtszeitraum und früherer Geschäftsjahre, die am Ende des Berichtszeit-
raums in Rücklagen eingestellt, vorgetragen oder sonst bislang keiner Ausschüttung zugeführt worden sind. Bei 
Personenhandelsgesellschaften werden (nicht in Rücklagen eingestellte) Zuschreibungen auf die Kapitalanteile 
nicht erfasst, zumal die Kapitalanteile der Gesellschafter bilanzrechtlich dem gezeichneten Kapital entsprechen 
(vergleiche § 264c Absatz 2 Satz 2 und 6 HGB). Das ausgewiesene Kapital gehört – anders als beim länderbezo-
genen Bericht nach § 138a AO – nicht zu den Pflichtangaben des Absatzes 2.  


Zu Absatz 4 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 3 der Bilanzrichtlinie. Den Berichterstellern wird das 
Wahlrecht eingeräumt, die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben nicht nach den Vorgaben des Absatzes 3, son-
dern nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang III Abschnitt III Teil B und C der EU-Amtshilferichtlinie zu machen, 
die für den länderbezogenen Bericht nach § 138a AO gelten. Mit dem Wahlrecht soll den Berichterstellern die 
Möglichkeit gegeben werden, die Angaben, die das Unternehmen bereits nach geltendem Recht gegenüber der 
Finanzverwaltung nach Ländern aufgeschlüsselt offenlegt, weitestgehend auch zu Zwecken der künftig verlang-
ten öffentlichen Ertragsteuerinformationsberichterstattung zu verwenden. Dadurch soll der Erfüllungsaufwand 
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auf ein verhältnismäßiges Maß begrenzt werden. Auch in Bezug auf einen Ertragsteuerinformationsbericht, bei 
dem von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht worden ist, gibt Absatz 2 weiter verbindlich vor, welche Angaben 
in aufgeschlüsselter Form gemacht werden müssen. Der Ertragsteuerinformationsbericht muss daher auch bei 
Ausübung des Wahlrechts Angaben über die Art der Geschäftstätigkeiten, die Zahl der Arbeitnehmer, die Erträge 
im Berichtszeitraum etc. enthalten. Diese Angaben dürfen aber nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang III Ab-
schnitt III Teil B und C der EU-Amtshilferichtlinie gemacht werden. Die Vorgaben nach Absatz 3 brauchen dann 
nicht beachtet zu werden. Bei Ausübung des Wahlrechts kann beispielsweise die für den länderbezogenen Bericht 
nach § 138a AO im Einklang mit Anhang III Abschnitt III Teil C Ziffer 1.8 der EU-Amtshilferichtlinie ermittelte 
Beschäftigtenzahl in einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet oder die für den länderbezogenen Bericht nach 
§ 138a AO im Einklang mit Anhang III Abschnitt III Teil C Ziffer 1.2 Buchstabe c der EU-Amtshilferichtlinie 
ermittelte Summe der Erträge aus Geschäften mit verbundenen Unternehmen und fremden Dritten in diesem Steu-
erhoheitsgebiet auch zur Erfüllung der Angabepflichten nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 herangezogen werden. 
Das Wahlrecht kann allerdings nur „ganz oder gar nicht“ ausgeübt werden. Eine teilweise Berichterstattung nach 
den Vorgaben für den länderbezogenen Bericht gegenüber der Finanzverwaltung ist nicht gestattet.  


Zu Absatz 5 
Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 10 der Bilanzrichtlinie um. Die Berichtersteller müssen in dem Bericht 
angeben, wie sie von dem Wahlrecht in Absatz 4 Gebrauch machen. 


Zu § 342i (Länderbezogener Ausweis der Angaben) 
Die Vorschrift regelt den länderbezogenen Ausweis der Pflichtangaben nach § 342h Absatz 2 HGB-E.  


Zu Absatz 1 
Absatz 1 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 1 bis 3 der Bilanzrichtlinie um. 


Satz 1 bestimmt, dass der Ausweis für EU-Mitgliedstaaten und EWR-Vertragsstaaten (Nummer 1) sowie für be-
stimmte weitere Steuerhoheitsgebiete außerhalb des EWR (Nummern 2 und 3) erfolgen muss. Nummer 1 schreibt 
den Ausweis nach EU-Mitgliedstaaten und EWR-Vertragsstaaten vor. Darüber hinaus wird klargestellt, dass eine 
noch weitergehende Aufschlüsselung auch dann nicht verlangt wird, wenn der EU-Mitgliedstaat oder EWR-Ver-
tragsstaat mehrere Steuerhoheitsgebiete umfasst. Nummer 2 ordnet den Ausweis nach Steuerhoheitsgebieten an, 
die im Berichtszeitraum am 1. März in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt sind. Nummer 3 ordnet den Ausweis nach Steu-
erhoheitsgebieten an, die im Berichtszeitraum und in dem diesem unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahr je-
weils am 1. März in Anhang II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt sind. In den Anhang II werden Länder und Gebiete aufgenommen, 
die noch nicht alle internationalen Steuerstandards erfüllen, aber die Umsetzung von Reformen zugesagt haben. 
Die Pflicht zu einem länderbezogenen Ausweis greift bei diesen Ländern und Gebieten im Unterschied zu den 
Fällen der Nummer 2 erst dann ein, wenn sie zwei Jahre in Folge am 1. März in der EU-Liste aufgeführt sind. 
Betrifft der Berichtszeitraum ein Rumpfgeschäftsjahr, das den 1. März nicht umfasst, oder handelt es sich bei dem 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahr um ein solches Rumpfgeschäftsjahr, bestimmt sich der Ausweis da-
nach, wie zu verfahren wäre, wenn der Berichtszeitraum oder das Geschäftsjahr ein volles Kalenderjahr umfassen 
würde. 


Satz 2 bestimmt, dass für andere als die in Satz 1 genannten Staaten oder Gebiete die Pflichtangaben im Ertrag-
steuerinformationsbericht nicht länderbezogen auszuweisen sind, sondern zusammengefasst berichtet werden 
müssen. Das schließt nicht aus, dass freiwillig eine weitergehende Aufschlüsselung erfolgt (siehe auch Erwä-
gungsgrund 16 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2021/2101). 


Zu Absatz 2 
Satz 1 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie um und regelt, wie die Angaben den einzelnen 
Steuerhoheitsgebieten zuzuordnen sind. Die Angaben sind einem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, wenn in dem 
Steuerhoheitsgebiet eine Niederlassung oder feste Geschäftseinrichtung belegen ist oder eine dauerhafte Ge-
schäftstätigkeit besteht, die jeweils der Ertragsteuer unterliegen kann. Entscheidend ist nicht, ob die Ertragsteuer 
tatsächlich erhoben und abgeführt wurde, sondern nur, ob die Einheit in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet 
grundsätzlich steuerlich veranlagt werden kann. In welchem Maße Angaben zugeordnet werden, richtet sich nach 
dem Ausmaß der Tätigkeit in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet. Hat ein im Inland ansässiges Unternehmen 







 


Drucksache 20/5653 – 62 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
beispielsweise eine Zweigniederlassung in einem anderen Steuerhoheitsgebiet, die dort der Ertragsteuer unterlie-
gen kann, sind alle Angaben, die die Tätigkeit dieser Zweigniederlassung betreffen, etwa die Zahl der in der 
Zweigniederlassung beschäftigen Personen, die Erträge der Zweigniederlassung, die von der Zweigniederlassung 
für den Berichtszeitraum zu zahlende respektive die im Berichtszeitraum entrichtete Ertragsteuer (einschließlich 
etwaiger Quellensteuern in Bezug auf Zahlungen an die Zweigniederlassung) dem Steuerhoheitsgebiet zuzuord-
nen, in dem die Zweigniederlassung belegen ist. Eine Ausnahme gilt gemäß Satz 2: Angaben zu einbehaltenen 
Gewinnen sind – im Einklang mit Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 5 Satz 2 der Bilanzrichtlinie – stets der Haupt-
niederlassung zuzuordnen.  


Satz 3 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 5 der Bilanzrichtlinie um und stellt klar, dass dann, wenn mehrere 
verbundene Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer unterliegen können, die diese Unterneh-
men betreffenden Angaben zusammengefasst (und nicht auf die einzelnen Unternehmen heruntergebrochen) aus-
zuweisen sind.  


Satz 4 bestimmt im Einklang mit Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 6 der Bilanzrichtlinie, dass bei dem länderbe-
zogenen Ausweis Angaben über eine bestimmte Tätigkeit eines in den Bericht einzubeziehenden Unternehmens 
nicht mehr als einem Steuerhoheitsgebiet zugeordnet werden dürfen.  


Zu § 342j (Währung) 
Die Vorschrift setzt Artikel 48c Absatz 8 der Bilanzrichtlinie um. 


In den in Absatz 1 genannten Fällen der §§ 342b, 342c und § 342d Absatz 2 Nummer 2 HGB-E ist der Ertrag-
steuerinformationsbericht in Euro zu erstellen. Denn der Jahresabschluss eines gemäß § 342b HGB-E berichts-
pflichtigen unverbundenen Unternehmens mit Sitz im Inland ist in Euro aufzustellen (§ 244 HGB). Auch der 
Konzernabschluss eines gemäß § 342c HGB-E berichtspflichtigen obersten Mutterunternehmens mit Sitz im In-
land muss in Euro aufgestellt werden (§ 244 HGB in Verbindung mit § 298 Absatz 1 HGB und gegebenenfalls 
§ 315e Absatz 1 HGB). Aufgrund der ausdrücklichen Anordnung in Artikel 48c Absatz 8 Unterabsatz 2 der Bi-
lanzrichtlinie muss auch der von einem im Inland ansässigen Tochterunternehmen erstellte eigene Ertragsteuer-
informationsbericht (Fall des § 342d Absatz 2 Nummer 2 HGB-E) in Euro erstellt werden, da das inländische 
Tochterunternehmen seine Jahresabschlüsse gemäß § 244 HGB in Euro aufstellt und offenlegt.  


In dem durch Absatz 2 in Bezug genommenen Fall des § 342e HGB-E muss der Ertragsteuerinformationsbericht 
dieselbe Währung ausweisen, in der der Jahresabschluss des unverbundenen Unternehmens aufgestellt wird.  


In dem durch Absatz 3 in Bezug genommenen Fällen des § 342d Absatz 1 und 3 HGB-E und des § 342f HGB-E 
muss der Ertragsteuerinformationsbericht dieselbe Währung ausweisen wie der Konzernabschluss des obersten 
Mutterunternehmens.  


Zu § 342k (Weglassen nachteiliger Angaben) 
Die Regelung stellt eine Ausnahme zu § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E dar. Sie macht von dem Wahlrecht Ge-
brauch, das den Mitgliedstaaten durch Artikel 48c Absatz 6 der Bilanzrichtlinie eingeräumt wird. Danach können 
die Mitgliedstaaten gestatten, dass über bestimmte Angaben zeitweise nicht berichtet werden muss, wenn ihre 
Offenlegung der Marktstellung des Unternehmens einen erheblichen Nachteil zufügen würde.  


Zu Absatz 1 
Satz 1 regelt demgemäß, dass Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E nicht in den Ertragsteuerinformati-
onsbericht aufgenommen werden müssen, wenn ihre Offenlegung den Unternehmen, auf die sie sich beziehen, 
einen erheblichen Nachteil zufügen würde. Die Berichtersteller haben dann die Wahl, von der Aufnahme der 
Angaben abzusehen oder aber die Angabe ohne gesetzliche Verpflichtung dennoch aufzunehmen. Nicht jeder 
Nachteil rechtfertigt ein Weglassen von Pflichtangaben. Der Nachteil muss erheblich sein. Erwägungsgrund 18 
der Richtlinie (EU) 2021/2101 nennt insoweit die „ernsthafte Beeinträchtigung der Marktstellung eines Unter-
nehmens“. Der erhebliche Nachteil muss einem einbezogenen Unternehmen zugefügt werden. Erforderlich ist, 
dass der Nachteil mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eintritt. Die bloße Möglichkeit, dass ein erheblicher 
Nachteil eintreten könnte, ist nicht ausreichend. Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E dürfen nicht ins-
gesamt weggelassen werden, wenn nur durch bestimmte einzelne Angaben ein erheblicher Nachteil im Sinne der 
Norm zu besorgen ist. Das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen muss vielmehr für jede Angabe ge-
sondert geprüft werden.  







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 63 – Drucksache 20/5653 
 
 
Satz 2 erklärt die Regelung des Satzes 1 im Sinne einer Rückausnahme für nicht anwendbar auf Angaben, die sich 
auf Steuerhoheitsgebiete beziehen, die zu den in § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 HGB-E genannten Zeit-
punkten in den Anhängen I und II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht koopera-
tiver Länder und Gebiete aufgeführt sind (vergleiche Artikel 48c Absatz 6 Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie, der 
auf Artikel 48c Absatz 5 der Bilanzrichtlinie und damit auch auf die dort genannten Zeitpunkte Bezug nimmt). In 
Bezug auf diese Länder und Gebiete müssen alle Angaben daher nach Maßgabe des § 342i Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 HGB-E stets getrennt ausgewiesen werden.  


Zu Absatz 2 
Satz 1 bestimmt, dass die Berichtersteller, wenn sie von der Ausnahmebestimmung des Absatzes 1 Satz 1 Ge-
brauch machen, dies im Ertragsteuerinformationsbericht angeben und gebührend begründen müssen. Die Begrün-
dung muss hinreichend aussagekräftig, konkret und nachvollziehbar sein (Artikel 48c Absatz 6 Unterabsatz 1 
Satz 2 der Bilanzrichtlinie: „klar und deutlich“). Allerdings wird nicht verlangt, dass die Angaben, die gemäß 
Absatz 1 Satz 1 weggelassen werden dürfen, in der Begründung de facto reproduziert werden müssen. Denn bei 
Anlegen eines solch strengen Maßstabs würde die Ausnahmebestimmung des Absatzes 1 Satz 1 unterlaufen. 


Satz 2 ordnet an, dass Angaben, die in Anwendung der Ausnahmebestimmung des Absatzes 1 Satz 1 nicht in den 
Ertragsteuerinformationsbericht aufgenommen worden sind, spätestens in den Ertragsteuerinformationsbericht 
aufgenommen werden müssen, der für das fünfte Geschäftsjahr nach dem Berichtszeitraum, in dem die Angaben 
erstmalig weggelassen wurden, erstellt wird. Mit der Fünfjahresfrist wird in größtmöglichem Umfang von dem 
Mitgliedstaatenwahlrecht in Artikel 48c Absatz 6 der Bilanzrichtlinie Gebrauch gemacht. Für jedes einzelne Ge-
schäftsjahr muss allerdings neu geprüft werden, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
in Bezug auf jede ausgenommene Pflichtangabe weiterhin vorliegen und die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 2 weiterhin nicht vorliegen. Satz 2 stellt keine fünf Jahre währende Pauschalausnahme dar.  


Zu § 342l (Formblatt; maschinenlesbares elektronisches Format) 
Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 4 Satz 1 der Bilanzrichtlinie um.  


Zu Absatz 1 
Absatz 1 ordnet an, dass der Ertragsteuerinformationsbericht unter Verwendung des Formblatts zu erstellen ist, 
das die Europäische Kommission in einem noch zu erlassenden Durchführungsrechtsakt festlegen wird.  


Zu Absatz 2 
Absatz 2 bestimmt, dass der Ertragsteuerinformationsbericht in einem der maschinenlesbaren elektronischen For-
mate zu erstellen ist, die die Europäische Kommission in einem noch zu erlassenden Durchführungsrechtsakt 
festlegen wird. 


Zu dem Vierten Titel (Offenlegung und Veröffentlichung) 


Der Titel enthält Vorgaben zur Offenlegung des Ertragsteuerinformationsberichts und der Erklärungen nach 
§ 342d Absatz 2 Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 und § 342f Absatz 2 Nummer 1 HGB-E im Unterneh-
mensregister und zu deren Veröffentlichung auf der Internetseite des Unternehmens. 


Zu § 342m (Offenlegung im Unternehmensregister) 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 1 und 3, Absatz 4 Unterabsatz 1 und 
Absatz 5 Unterabsatz 1 der Bilanzrichtlinie, jeweils in Verbindung mit Artikel 48d Absatz 1 und von Artikel 48e 
der Bilanzrichtlinie. Dabei gibt Artikel 48d Absatz 1 der Bilanzrichtlinie vor, dass die Offenlegung gemäß den 
Artikeln 14 bis 28 und Artikel 36 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie, mithin in der Weise zu erfolgen hat, in der 
auch die Rechnungslegungsunterlagen und andere rechtsträgerbezogene Urkunden und Angaben offenzulegen 
sind. Daran knüpft § 342m HGB-E an und sieht eine Pflicht zur Offenlegung im Unternehmensregister (Artikel 16 
der Gesellschaftsrechtsrichtlinie) in deutscher Sprache (Artikel 21 Absatz 1 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie) vor. 
Die Offenlegung hat dadurch zu erfolgen, dass der Ertragsteuerinformationsbericht und gegebenenfalls die Erklä-
rung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 HGB-E in 
deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister 
übermittelt werden. Die Offenlegungsfrist beträgt im Einklang mit Artikel 48d Absatz 1 der Bilanzrichtlinie ein 
Jahr ab Ende des Berichtszeitraums. Nach Einstellung sind die Unterlagen gemäß § 8b Absatz 2 Nummer 4 HGB 
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über die Internetseite des Unternehmensregisters zugänglich, da es sich um nach diesem Gesetz offengelegte Un-
ternehmensberichte handelt. Kosten für den Abruf werden nicht erhoben. Die Absätze 1 bis 3 knüpfen an die im 
Zweiten Titel geregelten unterschiedlichen Fallgestaltungen an und präzisieren jeweils, welche Unterlagen offen-
zulegen sind. 


Zu Absatz 1 
Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 
oder 2 HGB-E (Fälle eines unverbundenen Unternehmens oder obersten Mutterunternehmens mit Sitz im Inland), 
die gemäß § 342b Absatz 1 HGB-E oder § 342c Absatz 1 HGB-E zur Erstellung eines Ertragsteuerinformations-
berichts verpflichtet sind, haben diesen Bericht in der zuvor beschriebenen Weise für die jeweilige Gesellschaft 
offenzulegen. Auch wenn die Offenlegungspflicht funktional den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Organs 
zugewiesen ist, handelt es sich um eine Pflicht der Gesellschaft, was die Formulierung „für diese“ klarstellt. 


Zu Absatz 2 
Für die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 
HGB-E (Fall eines im Inland ansässigen Tochterunternehmens eines obersten Mutterunternehmens mit Sitz in 
einem Drittstaat), die den Pflichten des § 342d Absatz 1 HGB-E unterliegen, gilt Folgendes: Hat das oberste Mut-
terunternehmen für den Berichtszeitraum einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfü-
gung gestellt (entweder auf Aufforderung oder „proaktiv“), haben die Mitglieder des vertretungsberechtigten Or-
gans diesen Bericht in der zuvor beschriebenen Weise für die Gesellschaft (das Tochterunternehmen) offenzule-
gen. Satz 2 verpflichtet die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für den Fall, dass das 
oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht oder nicht den rechtlichen Vorgaben ent-
sprechend zur Verfügung stellt, die von ihnen gemäß § 342d Absatz 2 Nummer 1 HGB-E zu erstellende Erklärung 
sowie den von ihnen gemäß § 342d Absatz 2 Nummer 2 HGB-E zu erstellenden Ertragsteuerinformationsbericht 
für die Gesellschaft (das Tochterunternehmen) offenzulegen. Ein vom obersten Mutterunternehmen zur Verfü-
gung gestellter, jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechender Ertragsteuerinformationsbericht 
muss in diesem Fall nicht offengelegt werden.  


Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält Offenlegungsvorgaben in Bezug auf inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaf-
ten mit Sitz in einem Drittstaat für diejenigen Personen, die den Pflichten nach § 342e Absatz 1 und § 342f Ab-
satz 1 HGB-E unterliegen. Die Offenlegung hat für die Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 HGB-E 
zu erfolgen. Die Offenlegungsvorgaben entsprechen den für Tochterunternehmen geltenden Vorgaben. Zur Er-
läuterung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Absatz 2 Bezug genommen.  


Zu Absatz 4 
Satz 1 erklärt § 11 HGB sowie § 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 und 4 HGB und § 329 Absatz 1 und 
4 HGB für entsprechend anwendbar.  


Der in Bezug genommene § 11 HGB erlaubt es den Offenlegungspflichtigen, die Unterlagen zusätzlich zu der 
durch die Absätze 1 bis 3 verlangten Übermittlung in deutscher Sprache in jeder weiteren EU-Amtssprache of-
fenzulegen.  


Die entsprechende Geltung des § 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3 HGB lässt die dort geregelten Gebote der aufstel-
lungskonformen Wiedergabe sowie der Vollständigkeit und Richtigkeit auch bei der Offenlegung von Ertragsteu-
erinformationsberichten zur Anwendung kommen. Die verlangte aufstellungskonforme Wiedergabe bei der Of-
fenlegung erfordert, dass der nach Maßgabe des § 342l Absatz 2 HGB-E in einem maschinenlesbaren elektroni-
schen Format erstellte Ertragsteuerinformationsbericht auch in diesem Format offengelegt werden muss. Infolge 
der entsprechenden Geltung von § 328 Absatz 2 Satz 1 und 4 HGB muss bei freiwilligen Veröffentlichungen in 
einer Form oder einem Format, die respektive das nicht den Vorgaben des Dritten Titels entspricht, in einer Über-
schrift auf die Abweichung hingewiesen und zudem angegeben werden, ob (gesetzeskonforme) Unterlagen bereits 
dem Unternehmensregister übermittelt worden sind.  


Durch entsprechende Geltung des § 329 Absatz 1 und 4 HGB werden Prüfungs- und Unterrichtungspflichten der 
das Unternehmensregister führenden Stelle auf die Einhaltung der Offenlegungsvorgaben der Absätze 1 bis 3 
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erstreckt. Die das Unternehmensregister führende Stelle hat zu prüfen, ob die offenzulegenden Unterlagen frist-
gemäß und vollzählig übermittelt worden sind. Bei fehlender oder unvollständiger Übermittlung muss die das 
Unternehmensregister führende Stelle das Bundesamt für Justiz als die für die Durchführung von Ordnungsgeld-
verfahren zuständige Verwaltungsbehörde (§ 342p HGB-E) unterrichten. 


Die das Unternehmensregister führende Stelle wird bei der Prüfung, ob den Offenlegungspflichten nach § 342m 
Absatz 1 und 2 HGB-E (vollständig) nachgekommen wurde, die in den Bestätigungsvermerken mitgeteilten Er-
gebnisse der Abschlussprüfung nach § 317 Absatz 3b HGB-E berücksichtigen. Für die Prüfung der Offenlegungs-
pflicht nach § 342m Absatz 3 HGB-E sehen die Sätze 2 und 3 jeweils ein Nachfragerecht der das Unternehmens-
register führenden Stelle vor in Bezug auf inländische Zweigniederlassungen von bestimmten Drittstaats-Kapi-
talgesellschaften im Sinne von § 342 Absatz 2 Nummer 1 HGB-E. Die Sätze 4 und 5 enthalten jeweils eine ge-
setzliche Vermutung. Die das Unternehmensregister führende Stelle wird hierdurch in die Lage versetzt, ihrer 
Prüfungspflicht nachzukommen.  


Gemäß Satz 2 kann die das Unternehmensregister führende Stelle bei inländischen Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften im Sinne von § 342 Absatz 2 Nummer 1 HGB-E von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, den Mitgliedern des ver-
tretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft Mitteilung über die Umsatzerlöse der Zweigniederlassung in 
den letzten beiden Geschäftsjahren verlangen und hierfür eine angemessene Frist setzen. Eine Frist von zwei 
Wochen wird in der Regel angemessen sein. Die Mitteilung der auf die Zweigniederlassung entfallenden Umsatz-
erlöse ist relevant zur Bestimmung der Umsatzerlöse-Schwelle des § 342 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-
E. Das Nachfragerecht nach Satz 3 betrifft den Fall, dass nur noch vom Vorliegen der negativen Tatbestandsvo-
raussetzung des § 342f Absatz 1 Nummer 2 HGB-E abhängt, ob die Pflichten des § 342f Absatz 1 HGB-E und 
mithin diejenigen des § 342m Absatz 3 HGB-E eingreifen. In diesem Fall kann die das Unternehmensregister 
führende Stelle von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn 
solche nicht vorhanden sind, den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 342 Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative HGB-E binnen angemessener Frist die Mitteilung des Namens 
und des Sitzes eines Tochterunternehmens verlangen, das für den Konzern den Pflichten nach § 342d Absatz 1 
und 2 HGB-E oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des Rechts eines anderen EU-Mitgliedstaats oder 
EWR-Vertragsstaats im Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 der Bilanzrichtlinie unterliegt.  


Wenn die fristgemäße Mitteilung der Umsatzerlöse der Zweigniederlassung unterbleibt, wird gemäß Satz 4 wi-
derleglich vermutet, dass die Umsatzerlöse-Schwelle des § 342 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E über-
schritten ist. Wenn die fristgemäße Mitteilung eines vorrangig berichtspflichtigen Tochterunternehmens unter-
bleibt, wird gemäß Satz 5 widerleglich vermutet, dass ein solches nicht existiert.  


Die das Unternehmensregister führende Stelle kann auch zu Aspekten außerhalb der in den Sätzen 2 und 3 nor-
mierten Tatbestände Nachfragen an Unternehmen richten, sofern dies für die Prüfung erforderlich erscheint. Das 
Unterlassen einer Beantwortung geht in diesem Fall jedoch nicht mit einer gesetzlichen Vermutungswirkung ein-
her. 


Zu § 342n (Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft) 
Die Vorschrift sieht in Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 jeweils in Umsetzung von Artikel 48d 
Absatz 2 und 4 der Bilanzrichtlinie vor, dass die für die jeweilige Gesellschaft handelnden Personen den Ertrag-
steuerinformationsbericht und gegebenenfalls die von ihnen zu erstellende Erklärung – zusätzlich zu der Offen-
legung im Unternehmensregister nach § 342m HGB-E – auf den näher bezeichneten Internetseiten zu veröffent-
lichen haben. Absatz 1 gilt für die nach § 342b Absatz 1 HGB-E oder § 342c Absatz 1 HGB-E verpflichteten 
Personen (Fälle eines unverbundenen Unternehmens oder obersten Mutterunternehmens mit Sitz im Inland), Ab-
satz 2 für die nach § 342d Absatz 1 HGB-E verpflichteten Personen (Fall eines im Inland ansässigen Tochterun-
ternehmens eines obersten Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat) und Absatz 3 für den nach § 342e 
Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 HGB-E verpflichteten Personenkreis (Fälle einer inländischen Zweigniederlassung 
von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat). Es soll zugleich von der in Artikel 48d Absatz 3 der Bilanzricht-
linie vorgesehenen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht werden. Nach Absatz 1 Satz 2 sowie nach Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 Satz 2, die jeweils die Befreiungsregelung des Absatzes 1 Satz 2 für entsprechend anwendbar 
erklären, entfällt daher die Veröffentlichungspflicht, wenn die Unterlagen gemäß § 342m HGB-E im Unterneh-
mensregister offengelegt worden sind und die für die Gesellschaft handelnden Personen auf der Internetseite der 
Gesellschaft oder gegebenenfalls derjenigen eines verbundenen Unternehmens für mindestens fünf Jahre auf die 
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erfolgte Offenlegung im Unternehmensregister hinweisen. Dabei müssen sie auch darauf hinweisen, dass die 
Pflicht zur Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft oder gegebenenfalls derjenigen eines verbun-
denen Unternehmens in Folge der Befreiungsregelung entfallen ist. 


Zu dem Fünften Titel (Bußgeldvorschriften; Ordnungsgelder) 


Der Titel sieht in Umsetzung von Artikel 51 der Bilanzrichtlinie Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen bei 
Verstößen gegen die Bestimmungen zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung vor. Auch Erwägungsgrund 
20 der Richtlinie (EU) 2021/2101 unterstreicht die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einführung von Sank-
tionen und erforderlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen die nationalen Umsetzungsbestimmungen. 


Zu § 342o (Bußgeldvorschriften) 
Vorsätzliche Verstöße gegen die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 referenzierten Pflichten stellen ordnungswidriges 
Handeln dar. Durch die Nummer 1 werden Verstöße bei der Erstellung des Ertragsteuerinformationsberichts ge-
ahndet. Die Nummer 2 betrifft Verstöße gegen die Pflichten zur Veröffentlichung des Berichts auf der Internet-
seite der Gesellschaft. Die Säumigkeit bei der Offenlegung im Unternehmensregister ist hingegen nicht als Ord-
nungswidrigkeit mit Bußgeld ausgestaltet, sondern unterliegt – wie sonst auch – dem Ordnungsgeldverfahren 
nach § 342p HGB-E. 


Zu Absatz 1 


Zu Nummer 1 
Verstöße gegen die in Nummer 1 genannten Vorschriften bei der Erstellung des Ertragsteuerinformationsberichts 
stellen eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. Die Handlungsgebote, die in den durch Nummer 1 in Be-
zug genommenen Vorschriften geregelt sind, werden durch die Formulierung „nicht richtig oder nicht vollstän-
dig“ verkürzt wiedergegeben. „Nicht richtig“ ist der Ertragsteuerinformationsbericht beispielsweise dann, wenn 
er fehlerhafte Pflichtangaben enthält. „Nicht vollständig“ ist der Bericht, wenn er etwa einzelne der nach § 342h 
Absatz 1 und 2 HGB-E erforderlichen Pflichtangaben nicht enthält. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im 
Falle des § 342d Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E, des § 342e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E 
und des § 342f Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E für die Frage, ob der Bericht unvollständig ist, maßgeb-
lich ist, über welche Angaben die Berichtersteller verfügen respektive welche Angaben sie beschaffen können.  


Zu Nummer 2 
Nummer 2 sanktioniert Verstöße gegen die Veröffentlichungspflichten nach § 342n Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 HGB-E.  


Zu Absatz 2 
Die Verstöße können nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 200 000 Euro geahndet werden. Bei der Bemessung 
der Obergrenze ist zu berücksichtigen, dass das Bußgeld geeignet sein muss, abschreckende Wirkung gegenüber 
den von der Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung erfassten Unternehmen mit sehr hohen Umsatz-
erlösen zu entfalten. Da die verletzten Pflichten die (Kapital-)Gesellschaft treffen, kommt auch eine Verbands-
geldbuße gemäß § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Betracht. 


Zu Absatz 3 
Zuständige Verwaltungsbehörde ist nach Absatz 3 das Bundesamt für Justiz.  


Zu § 342p (Ordnungsgelder) 
Die Regelung überträgt die Aufgabe der Durchsetzung der in § 342m HGB-E geregelten Offenlegungspflichten 
dem Bundesamt für Justiz, das gemäß § 335 HGB auch bereits für die Durchsetzung der Offenlegungspflichten 
bei Jahres- und Konzernabschlüssen zuständig ist. Das Bundesamt für Justiz wird gemäß § 342m Absatz 4 Satz 1 
HGB-E in Verbindung mit § 329 Absatz 4 HGB von der das Unternehmensregister führenden Stelle über fehlende 
oder unvollständige Offenlegungen unterrichtet.  


Das Ordnungsgeldverfahren wird im Falle des Satzes 1 Nummer 1 gegen die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 HGB-E und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 gegen 
die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 HGB-E 
durchgeführt, wobei gemäß Satz 2 im Falle des Satzes 1 Nummer 2 die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB 
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genannten angemeldeten Personen, sobald sie angemeldet sind, an die Stelle der Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs der Kapitalgesellschaft treten. 


Gemäß Satz 3 kann das Ordnungsgeldverfahren auch gegen die Gesellschaft, für die die Offenlegungspflichtigen 
die Offenlegungspflicht erfüllen, angestrengt werden. Dies ist im Falle des Satzes 1 Nummer 1 die inländische 
Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 HGB-E und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 die ausländische Kapital-
gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 HGB-E. 


Satz 4 ordnet die entsprechende Anwendung des § 335 Absatz 1 Satz 3 bis 5 und Absatz 1c bis 7 sowie der 
§§ 335a und 335b HGB mit der Maßgabe an, dass das Ordnungsgeld höchstens 200 000 Euro beträgt. Insofern 
wird ein Gleichlauf mit der Obergrenze des Bußgeldrahmens des § 342o Absatz 2 HGB-E erzielt. 


Zu Nummer 22 
Der bisherige § 342 HGB wird zu § 342q HGB-E. Im Übrigen wird die Vorschrift an die im Zuge der 20. Wahl-
periode des Deutschen Bundestages geänderte Ressortbezeichnung angepasst.  


Zu Nummer 23 
Der bisherige § 342a HGB wird zu § 342r HGB-E. Im Übrigen wird die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode 
geänderten Ressortbezeichnungen angepasst. 


Zu Nummer 24 
Die Änderungen passen die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbezeichnungen an.  


Zu Nummer 25 
Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressortbezeichnung.  


Zu Nummer 26 
Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressortbezeichnung.  


Zu Nummer 27 
Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressortbezeichnung an.  


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 
Die Vorschrift enthält Übergangsregelungen.  


Die Änderungen von § 271 Absatz 2 und § 325a HGB sollen bereits für nach dem 31. Dezember 2023 beginnende 
Geschäftsjahre gelten.  


Die Vorgaben zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung finden erstmals auf Ertragsteuerinformationsberichte 
für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr Anwendung. Damit wird Artikel 48g der Bilanzricht-
linie umgesetzt. Die Vorgaben zur erweiterten Abschlussprüfung finden erstmals für das darauffolgende Ge-
schäftsjahr Anwendung. Denn in der gesetzlichen Abschlussprüfung für ein am 22. Juni 2024 beginnendes Ge-
schäftsjähr könnte der Abschlussprüfer nur feststellen, dass im vorausgehenden Geschäftsjahr noch keine Pflicht 
zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts bestand.  


Darüber hinaus wird klargestellt, dass die auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezogenen Regelungen 
zur Rechtsbeschwerde erstmals auf Wiedereinsetzungen anzuwenden sind, die am Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes gewährt werden. Damit kann das Bundesamt für Justiz zeitnah auch die praktisch bedeutsamen Rechts-
fragen im Zusammenhang mit dem Verschuldenserfordernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB einer obergerichtli-
chen Klärung zuführen und so eine weitere Vereinheitlichung der Rechtsprechung ermöglichen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes) 
Die Änderungen schaffen die erforderliche Rechtsgrundlage zur Übermittlung von Unternehmensbasisdaten 
durch die Registerbehörde an das Bundesamt für Justiz zur Durchführung von Ordnungsgeldverfahren nach 
§ 342p HGB-E in Verbindung mit § 335 HGB und von Bußgeldverfahren nach § 342o HGB-E. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes) 


Zu Nummer 1 
Der Gebührentatbestand der Nummer 1427 KV JVKostG-E ist angesichts der vorgeschlagenen Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E anzupassen. Die Anpassung erfolgt auch vor dem Hin-
tergrund, dass die nach § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen von Kapi-
talgesellschaften mit Sitz im Ausland der das Unternehmensregister führenden Stelle gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 URV-E in dem nach dem Recht der Hauptniederlassung maßgeblichen Offenlegungsformat zu über-
mitteln sind. Das kann ein anderes Format als das XML-Format sein. Übermittlungen außerhalb des XML-For-
mats lösen beim Unternehmensregister erhöhten Bearbeitungsaufwand aus, so dass beim Gebührentatbestand in 
Anlehnung an die Gebührentatbestände der Nummern 1423 und 1426 KV JVKostG eine Differenzierung vorge-
nommen werden soll.  


Zu Nummer 2 
Es handelt sich um die Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit. 


Zu Nummer 3 
Für das Verfahren zur Einstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts gemäß § 342m HGB-E wird im Hin-
blick auf den erhöhten Prüfungsaufwand für die das Unternehmensregister führende Stelle eine Gebühr in Höhe 
von 220 Euro vorgeschlagen.  


Zu Artikel 5 (Änderung der Unternehmensregisterverordnung) 


Zu Nummer 1 
Die Neufassung der Nummer 3 berücksichtigt die Änderungen bei § 11 URV und fasst die Vorschrift kompakter. 


Zu Nummer 2 
Absatz 2 Satz 1 wird der Übersichtlichkeit wegen neu gefasst. Die Vorschrift enthält künftig auch Vorgaben dazu, 
in welchem Format Rechnungslegungsunterlagen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem anderen Staat sowie 
Ertragsteuerinformationsberichte an die das Unternehmensregister führende Stelle zu übermitteln sind. Nach 
§ 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E offenzulegende Rechnungslegungsunterlagen von Kapitalgesellschaften mit Sitz 
in einem anderen Staat sind gemäß der neu gefassten Nummer 2 in dem nach dem Recht der Hauptniederlassung 
maßgeblichen Offenlegungsformat zu übermitteln, da nach § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E im Inland diejenigen 
Unterlagen offenzulegen sind, die bereits im Ausland offengelegt worden sind. Enthält das Recht der Hauptnie-
derlassung dazu keine Vorgaben oder handelt es sich um Übermittlungen nach § 325a Absatz 1 Satz 3 HGB, 
erfolgt die Übermittlung gemäß der neuen Nummer 4 im XML-Format. Nach § 342m HGB-E offenzulegende 
Ertragsteuerinformationsberichte sind gemäß der neuen Nummer 3 in dem Erstellungsformat (§ 342l Absatz 2 
HGB-E) zu übermitteln. 


Absatz 2 Satz 2 enthält Folgeänderungen. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Aktiengesetzes) 
Die Änderungen erfolgen in Umsetzung von Artikel 48e der Bilanzrichtlinie, der die Verantwortung der Auf-
sichtsorgane für die gesetzeskonforme Erstellung des Ertragsteuerinformationsberichts hervorhebt.  


Zu Nummer 1 
Der Vorstand muss dem Aufsichtsrat künftig auch den Ertragsteuerinformationsbericht sowie – sofern einschlägig 
– die Erklärung vorlegen, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht geset-
zeskonform zur Verfügung gestellt hat.  


Zu Nummer 2 
Die Prüfung des Aufsichtsrats wird auf den Ertragsteuerinformationsbericht sowie – sofern einschlägig – die Er-
klärung erstreckt, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht gesetzeskon-
form zur Verfügung gestellt hat.  
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Die Prüfung der Offenlegung dieser Unterlagen durch den Vorstand ist Gegenstand der allgemeinen Überwa-
chungsaufgabe des Aufsichtsrats gemäß § 111 Absatz 1 AktG. Einer gesetzlichen Klarstellung bedarf es insoweit 
nicht. 


Zu Nummer 3 
Die Einfügung erfolgt vor dem Hintergrund der Änderung in § 170 Absatz 1 Satz 3 AktG. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) 
Für die Änderungen des AktG werden Übergangsvorschriften geschaffen, die im Einklang mit den für das HGB 
vorgesehenen Übergangsvorschriften (Artikel 2 dieses Gesetzes) stehen. 


Zu Artikel 8 (Änderung des SE-Ausführungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


In die amtliche Inhaltsübersicht soll der neue § 58 aufgenommen werden. 


Zu Nummer 2 
Mit der Änderung wird für die monistische SE bestimmt, dass die geschäftsführenden Direktoren dem Verwal-
tungsrat auch den Ertragsteuerinformationsbericht sowie – sofern einschlägig – die Erklärung nach § 342d Ab-
satz 2 Nummer 1 HGB-E vorzulegen haben und dass der Verwaltungsrat diese Unterlagen zu prüfen hat. Für die 
dualistische SE folgt aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung in Verbindung mit § 170 
Absatz 1 Satz 3 und § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E eine entsprechende Vorlagepflicht des Leitungsorgans an das 
Aufsichtsorgan und eine Prüfpflicht des Aufsichtsorgans. 


Zu Nummer 3 
Die Bußgeldvorschriften des § 342o HGB-E sollen auch für die SE gelten. 


Zu Nummer 4 
Für die Änderungen des SEAG werden Übergangsvorschriften geschaffen, die im Einklang mit den für das HGB 
und das AktG vorgesehenen Übergangsvorschriften (Artikel 2 und 7 dieses Gesetzes) stehen. 


Zu Artikel 9 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Umnummerierung der §§ 342 und 342a HGB infolge der Einfügung 
des neuen Unterabschnitts im Vierten Abschnitt des Dritten Buchs des HGB.  


Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Hinblick auf die bis zum 22. Juni 2023 laufende 
Umsetzungsfrist ist ein zeitnahes Inkrafttreten nach Verkündung erforderlich. 
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Anlage 2 


Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick 
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte 
Unternehmen und Zweigniederlassungen (NKR-Nr. 6470) 


Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Regelungsvorhabens geprüft: 


I Zusammenfassung 


Bürgerinnen und Bürger keine Auswirkungen 


Wirtschaft  


Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 17 Mio. Euro 


davon aus Bürokratiekosten: rund 3,5 Mio. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 670.000 Euro 


davon aus Bürokratiekosten: rund 670.000 Euro 


Verwaltung (Bund)  


Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 32.000 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand rund 100.000 Euro 


Weitere Kosten (Gebühren) rund 456.000 Euro 


Umsetzung von EU-Recht Dem NKR liegen keine Anhaltspunkte dafür 
vor, dass mit dem Vorhaben über eine 1:1-Um-
setzung von EU-Recht hinausgegangen wird. 


Evaluierung  Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, weil die 
Europäische Kommission spätestens bis zum 
22. Juni 2027 einen Bericht über die Einhal-
tung und die Auswirkungen der Berichtspflich-
ten aus der umgesetzten Richtlinie vorlegen 
wird. 


Die Darstellung der Kostenfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Natio-
nale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Mandats keine 
Einwendungen. 


II Regelungsvorhaben 


Mit dem Regelungsvorhaben will das Bundesministerium der Justiz (BMJ) europäisches 
Richtlinienrecht über die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unter-
nehmen und Zweigniederlassungen* fristgemäß zum 22. Juni 2023 in nationales Recht um-
setzen.  


                                                        
* Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch 
bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (ABI. L 429 vom 1. 12.2021, 8. 1). 
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Hierzu sollen im Handelsgesetzbuch (HGB) 


• sanktionsbewehrte Pflichten zur Erstellung von Ertragssteuerinformationsberichten ein-
geführt und das Recht der Abschlussprüfung entsprechend angepasst, 


• in die bisher auf EU/EWR-inländische Unternehmen beschränkte Pflicht zu offener 
Rechnungslegung künftig auch Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit 
Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) einbezogen, 


• die handelsrechtliche (Unternehmens-)Verbunddefinition klarer und weiter gefasst, 


• Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften sowie zugehöriges Verfahrensrecht punktuell 
novelliert 


werden.  


Im Aktiengesetz sowie im SE-Ausführungsgesetz sollen der Aufsichtsrat bzw. das Aufsichts- 
oder Verwaltungsorgan künftig verpflichtet sein, auch den Ertragsteuerinformationsbericht zu 
prüfen. 


Richtlinien- und Umsetzungsrecht zielen auf die Transparenz von Ertragsteuerinformationen 
multinationaler Unternehmen und Konzerne mit Hauptsitz oder Tochterunternehmen/Zweig-
niederlassung in der Europäischen Union (EU). Es soll eine informierte öffentliche Debatte 
darüber ermöglicht werden, ob die adressierten Unternehmen am Ort ihrer Geschäftstätigkeit 
auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. 


III Bewertung 


Das BMJ hat den Erfüllungsaufwand unter sorgfältiger Anwendung des ressortverbindlichen 
Methodenleitfadens wie folgt ermittelt: 


III.1 Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind durch die Neuregelungen nicht betroffen. 


Wirtschaft 


Zur Ermittlung des bei den adressierten Unternehmen entstehenden Erfüllungsaufwands hat 
das Ressort die Neuregelungen methodengerecht in Vorgaben bzw. Prozesse zerlegt und die 
jeweils anfallenden Personal- bzw. Sachkosten einer festgestellten Fallzahl zugeordnet.  
 
• Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts 


Auf der Grundlage von Daten des Bundesanzeigers, die zum Teil mit Daten der Finanzver-
waltung abgeglichen wurden, geht das Ressort davon aus, dass rund 600 Unternehmen der 
neuen Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts unter-
liegen. 


Bei der Ermittlung des für die Erfüllung der neuen Informationspflicht erforderlichen Personal-
aufwands stellt das Ressort nachvollziehbar in Rechnung, dass die adressierten Unterneh-
men auch gegenüber der Finanzverwaltung berichtspflichtig sind, für die handelsrechtliche 
Berichtspflicht daher vielfach bereits aufbereitete Daten nutzen können und deshalb jeweils 
nicht mehr als rund 14 Stunden zusätzlich aufwenden müssen. Bei einem Lohnkostensatz 
von 58,40 Euro/Std. ergibt sich damit jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 491.000 Euro. 
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Hinzu kommt einmaliger Aufwand von rund 670.000 Euro, den das BMJ nachvollziehbar unter 
der Annahme ermittelt hat, dass die eingesetzten Mitarbeiter (Lohnkosten 58,40/Std.) im 
Durchschnitt rund 19 Stunden benötigen, um sich in die Berichtspflicht einzuarbeiten und die 
betrieblichen Prozesse entsprechend anzupassen 


• Pflicht zur Prüfung und Berichterstattung durch Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane 


Von den rund 600 künftig offenlegungspflichtigen Unternehmen hat das BMJ rund 350 als 
Kapitalgesellschaften identifiziert. Die (nur) bei dieser Adressatengruppe bestehenden Ver-
waltungs- bzw. Aufsichtsorgane sollen künftig verpflichtet sein, die Ertragsinformationsbe-
richte zu prüfen und hierüber schriftlich zu berichten. 


Bei einem nachvollziehbar geschätzten Zeitaufwand hierfür von 10 Stunden/Fall und einem 
Lohnkostensatz von 100 Euro/Std. werden die adressierten Unternehmen durch die Neure-
gelung mit laufendem Erfüllungsaufwand von rund 350.000 Euro zusätzlich belastet. 


• Prüfung der Pflicht zur Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts 


Die Prüfung des Bestehens einer Offenlegungspflicht erfolgt im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung. Sie ist für jährlich rund 42.500 Jahresabschlüsse anzustellen und erfordert 
jeweils einen Zeitaufwand von rund 2 ¼ Stunden. Bei einer durchschnittlichen Aufwandsver-
gütung für Abschlussprüfer von rund 135 Euro/Std. entstehen demnach zusätzliche Sachkos-
ten von rund 300 Euro und bezogen auf rund 42.500 Jahresabschlüsse laufender Erfüllungs-
aufwand von rund 12,8 Millionen Euro.  


• Prüfung der tatsächlichen Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts 


Bei davon rund 550 der rund 600 offenlegungspflichtigen Unternehmen muss der Abschluss-
prüfer feststellen, ob die Offenlegung tatsächlich erfolgt ist. Den Zeitaufwand hierfür schätzt 
das BMJ nachvollziehbar auf 20 Minuten, sodass bei dem Stundensatz von 135 Euro ein 
Mehraufwand von 45 Euro/Fall anfällt und die Vorgabe insgesamt weiteren laufenden Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft von rund 25.000 Euro hervorruft. 


• Bericht über das Prüfungsergebnis im Bestätigungsvermerk 


Unabhängig vom Bestehen der Offenlegungspflicht muss der Abschlussprüfer in einem ge-
sonderten Abschnitt des Bestätigungsvermerks über das Ergebnis seiner Prüfung berichten. 
Bei einem angenommenen Zeitaufwand hierfür von 30 Minuten und dem Vergütungssatz von 
135 Euro/Std. fallen im Einzelfall zusätzlich 67,50 Euro bzw. rund 2,9 Mio. Euro p.a. bezogen 
auf alle rund 42.500 Jahresabschlüsse an. 


• Pflicht zu offener Rechnungslegung durch Drittstaatsunternehmen  


Anders als bisher, sollen künftig auch die rund 3.900 inländischen Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Staat außerhalb des EWR (Drittstaat) zu offener Rech-
nungslegung verpflichtet sein. 


Bei einem Zeitaufwand hierfür von 45 Minuten/Fall und Lohnkosten von 58, 40 Euro/Std. 
ergibt sich zusätzlicher Personalaufwand der Unternehmen von rund 171.000 Euro. p.a. 


Verwaltung 


Bei der Verwaltung des Bundes entsteht durch Registerführung sowie durch Buß- und Ord-
nungsgeldverfahren nachvollziehbar ermittelter Erfüllungsaufwand. 
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• Registerführung 


Die Ertragssteuerinformationsberichte sowie die Rechnungslegung inländischer Zweignieder-
lassungen müssen in das beim Bundesanzeiger geführte Unternehmensregister eingetragen 
werden. Hierfür fällt jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 456.000 Euro an. 


• Buß- und Ordnungsgeldverfahren 


Für die Durchführung von Buß- und Ordnungsgeldverfahren entsteht beim dafür zuständigen 
Bundesamt für Justiz zusätzlicher Personalaufwand von rund 130.000 Euro p.a., den das 
BMJ nachvollziehbar geschätzt und dargestellt hat. 


• Rechtsbeschwerdeverfahren 


Ebenfalls beim Bundesamt für Justiz werden geschätzt fünf Rechtsbeschwerdeverfah-
ren/Jahr durchgeführt, für die das Ressort einen Zeitaufwand von jeweils rund 13 ½ Stunden 
annimmt (Lohnkostensatz 70,50 Euro/Std.). Daraus ergibt sich zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 5.000 Euro im Jahr. 


III.2 Weitere Kosten 


Die Einträge in das Unternehmensregister sind gebührenpflichtig, sodass weitere Kosten der 
Wirtschaft anfallen. Nach dem gebührenrechtlichen Deckungsprinzip entspricht die Höhe der 
Gebühren/Weiteren Kosten der Höhe des bei der Verwaltung entstehenden Aufwands, dem-
nach rund 456.000 Euro. 


III.3 Evaluierung 


Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, weil die Europäische Kommission spätestens bis zum 
22. Juni 2027 einen Bericht über die Einhaltung und die Auswirkungen der Berichtspflichten 
aus der umgesetzten Richtlinie vorlegen wird. 


III.4 Transparenz des Umstellungsaufwands 


Dem „Konzept zur Erhöhung der Transparenz über den Umstellungsaufwand für die Wirt-
schaft und zu dessen wirksamer und verhältnismäßiger Begrenzung“ entsprechend weist die 
Begründung des Regelungsentwurfs darauf hin, dass der ausgewiesene Einmalaufwand 
durch die 1:1-Umsetzung der Richtlinie hervorgerufen wird und deshalb nicht weiter begrenz-
bar ist. 


IV Ergebnis 


Die Darstellung der Kostenfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale 
Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwen-
dungen. 


Lutz Goebel Kerstin Müller 


Vorsitzender Berichterstatterin 
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Deutscher Bundestag Drucksache 20/6758 
20. Wahlperiode 10.05.2023 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/5653 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick 
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 
und Zweigniederlassungen 


A. Problem 
Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung soll insbesondere die Richtlinie 
(EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung 
von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweignieder-
lassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1) umgesetzt werden. Diese zielt darauf 
ab, Ertragsteuerinformationen multinationaler umsatzstarker Unternehmen und 
Konzerne, die in der Europäischen Union ansässig sind oder Tochterunternehmen 
oder Zweigniederlassungen einer bestimmten Größe haben, transparent zu ma-
chen und hierdurch eine informierte öffentliche Debatte zu ermöglichen. Zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll der Vierte Abschnitt des Dritten Buchs 
des Handelsgesetzbuches (HGB) um einen neuen Unterabschnitt ergänzt werden, 
in dem Pflichten zur Erstellung und Offenlegung von Ertragsteuerinformations-
berichten, Vorgaben zu Inhalt und Form der Berichte sowie Sanktionsvorschriften 
vorgesehen werden. Auch das Recht der Abschlussprüfung soll punktuell ange-
passt werden. Darüber hinaus sollen unter anderem die Offenlegungspflicht nach 
§ 325a HGB auf inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften, 
die ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben, erweitert und 
die Verbunddefinition des § 271 Absatz 2 HGB klarer und weiter gefasst werden.  


B. Lösung 
Durch die vom Ausschuss vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen des 
Gesetzentwurfs soll unter anderem das in § 342o Absatz 2 HGB-E vorgesehene 
Bußgeld sowie das in § 342p Satz 4 vorgesehene Ordnungsgeld auf jeweils maxi-
mal 250.000 Euro erhöht werden. In § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz soll klargestellt werden, dass nicht nur eine geeignete 
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anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlich-
tungsstelle des Bundes beliehen werden kann, sondern auch der Träger der aktuell 
tätigen Universalschlichtungsstelle. Gemäß § 14a Pflichtversicherungsgesetz soll 
ferner der Verkehrsopferhilfe der (vorläufige) Aufgabenbereich der Verhand-
lungsstelle über die Regressabkommen zwischen den Insolvenzfonds für Kraft-
fahrzeugunfälle übertragen werden. Zudem ist eine redaktionelle Korrektur der 
Wirtschaftsprüferordnung vorgesehen. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen 
die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD. 


C. Alternativen
Keine.


D. Weitere Kosten
Wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/5653 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen 
unverändert anzunehmen: 


1. Die Bezeichnung des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst: 


„Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteu-
erinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweig-


niederlassungen sowie zur Änderung des Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes und des Pflichtversicherungsge-


setzes*“. 


2. Die Fußnote zur Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„* Die Artikel 1 bis 9 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. No-
vember 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die 
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 
und Zweigniederlassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1). Artikel 11 
dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2118 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung 
der Richtlinie 2009/103/EG über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (ABl. L 430 vom 
2.12.2021, S. 1).“ 


3. Artikel 1 Nummer 21 wird wie folgt geändert: 


a) In § 342k Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „fünfte“ durch das Wort 
„vierte“ ersetzt. 


b) In § 342o Absatz 2 und § 342p Satz 4 wird jeweils das Wort „zweihun-
derttausend“ durch das Wort „zweihundertfünfzigtausend“ ersetzt. 


4. In Artikel 2 wird in dem einzufügenden Artikel in den Absätzen 1 und 2 
jeweils die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 12“ ersetzt. 


5. In Artikel 7 wird in dem einzufügenden Paragrafen die Angabe „Artikel 10“ 
durch die Angabe „Artikel 12“ ersetzt. 


6. In Artikel 8 Nummer 4 wird in § 58 die Angabe „Artikel 10“ durch die An-
gabe „Artikel 12“ ersetzt. 


7. Artikel 9 wird wie folgt gefasst: 


‚Artikel 9 


Änderung der Wirtschaftsprüferordnung 


Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. In § 36a Absatz 4 Satz 2 wird nach dem Wort „Kreditwesengesetzes“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt und werden die Wörter „sowie in 
§ 342c des Handelsgesetzbuchs“ gestrichen.  


2. In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a wird die Angabe „§ 342 Ab-
satz 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ ersetzt und werden die Wörter 
„und für Verbraucherschutz“ gestrichen. 


3. In § 57 Absatz 2 Nummer 11, § 57c Absatz 1 Satz 5, § 75 Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 5 sowie § 77 Absatz 2 Satz 1 werden 
jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.‘ 


8. Nach Artikel 9 werden die folgenden Artikel 10 und 11 eingefügt: 


‚Artikel 10 


Änderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 


In § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254, 1039), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „Verbraucherschlichtungsstelle“ die 
Wörter „oder den Träger einer bereits eingerichteten Universalschlichtungs-
stelle“ eingefügt. 


Artikel 11 


Änderung des Pflichtversicherungsgesetzes 


Nach § 14 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. 
I S. 213), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 3108) geändert worden ist, wird folgender § 14a eingefügt: 


„§ 14a 


(1) Benannte Einrichtung im Sinne des Artikels 10a Absatz 13 Unter-
absatz 2 Buchstabe b und des Artikels 25a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (ABl. L 263 
vom 7.10.2009, S. 11), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/2118 (ABl. 
L 430 vom 2.12.2021, S. 1) geändert worden ist, ist die Verhandlungsstelle 
über die Regressabkommen zwischen den Insolvenzfonds für Kraftfahr-
zeugunfälle (Verhandlungsstelle). 


(2) Die Verhandlungsstelle ist beauftragt, Vereinbarungen nach Arti-
kel 10a Absatz 13 Unterabsatz 1 und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 1 
der Richtlinie 2009/103/EG auszuhandeln und abzuschließen, deren Ver-
tragspartei die von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 10a Absatz 
1 und Artikel 25a Absatz 1 der Richtlinie 2009/103/EG einzurichtenden oder 
zuzulassenden Stellen bei ihrer Einrichtung oder Zulassung werden. 
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(3) Die Aufgaben und Befugnisse der Verhandlungsstelle werden von 
der in § 13a Absatz 1 Satz 1 genannten Verkehrsopferhilfe mit deren Einver-
ständnis wahrgenommen. Sofern die Wahrnehmung der Aufgaben und Be-
fugnisse durch die Verkehrsopferhilfe nicht gewährleistet ist, wird das Bun-
desministerium der Justiz ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Aufgaben und Befugnisse der Verhandlungsstelle 
zu übertragen auf 


1. die in § 13 Absatz 1 Satz 1 genannte Anstalt oder 


2. eine andere bestehende juristische Person des Privatrechts, wenn diese 


a) bereit ist, die Aufgaben der Verhandlungsstelle zu übernehmen, 
und 


b) hinreichende Gewähr für die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben 
nach Absatz 2 bietet. 


(4) Die juristische Person, welche die Aufgaben und Befugnisse der 
Verhandlungsstelle wahrnimmt, untersteht insoweit der Aufsicht des Bun-
desministeriums der Justiz.“ ‘ 


9. Der bisherige Artikel 10 wird Artikel 12. 


Berlin, den 10. Mai 2023 


Der Rechtsausschuss 


Elisabeth Winkelmeier-Becker 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Esra Limbacher 
Berichterstatter 


Stephan Mayer (Altötting) 
Berichterstatter 


Helge Limburg 
Berichterstatter 


Philipp Hartewig 
Berichterstatter 


Fabian Jacobi 
Berichterstatter 


Susanne Hennig-Wellsow 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Esra Limbacher, Stephan Mayer (Altötting), Helge 
Limburg, Philipp Hartewig, Fabian Jacobi und Susanne Hennig-Wellsow 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 20/5653 in seiner 90. Sitzung am 15. März 2023 beraten 
und an den Rechtsausschuss zur federführenden Beratung sowie an den Finanzausschuss, an den Wirtschaftsaus-
schuss und an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen. 


II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Finanzausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/5653 in seiner 51. Sitzung am 10. Mai 2023 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen 
die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD die Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Wirtschaftsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/5653 in seiner 44. Sitzung am 10. Mai 2023 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fas-
sung. Er hat mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. empfohlen, den Ände-
rungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP anzunehmen. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat die Vorlage auf Drucksache 20/5653 in 
seiner 39. Sitzung am 10. Mai 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD,  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD 
die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. Er hat mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE LINKE. empfohlen, den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP anzunehmen. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich mit der Vorlage auf Drucksache 20/5653 
in seiner 27. Sitzung am 1. März 2023 befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzent-
wurfes gegeben sei. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe sich hinsichtlich folgender Leit-
prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs): Leitprinzip 4 – Nach-
haltiges Wirtschaften stärken, SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion und SDG 16 – Frieden, Gerech-
tigkeit und starke Institutionen. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher 
nicht erforderlich. 


III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Rechtsausschuss hat in seiner 47. Sitzung am 29. März 2023 beschlossen, eine öffentliche Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf durchzuführen, die er in seiner 50. Sitzung am 17. April 2023 durchgeführt hat. Hieran haben 
folgende Sachverständige teilgenommen: 
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Prof. Dr. Carmen Bachmann Universität Leipzig 


Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
Institut für Unternehmensrechnung, Finanzierung und Besteuerung 


Ralph Brügelmann Handelsverband Deutschland – HDE – e. V., Berlin 
Abteilungsleiter Steuern & Finanzen 


Prof. Dr. Marc Desens Universität Leipzig 
Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Steuerrecht und öf-
fentliches Wirtschaftsrecht 


Prof. Dr. Christoph Spengel Universität Mannheim  
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre II 
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre 


Christoph Trautvetter Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e. V., Berlin 


Dr. Monika Wünnemann Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Berlin 
Abteilungsleiterin Steuern und Finanzpolitik 


Hinsichtlich der Ergebnisse der öffentlichen Anhörung wird auf das Protokoll der 50. Sitzung vom 17. April 2023 
mit den anliegenden Stellungnahmen der Sachverständigen verwiesen. 


In seiner 54. Sitzung am 10. Mai 2023 hat der Rechtsausschuss den Gesetzentwurf abschließend beraten. Der 
Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
20/5653 in der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung. Die Änderungen beruhen auf einem Ände-
rungsantrag, den die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP in den Ausschuss eingebracht haben 
und der mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. angenommen wurde. 


Die Fraktion der AfD teilte mit, sie unterstütze den grundsätzlichen Ansatz, durch mehr Transparenz eine infor-
mierte öffentliche Debatte hinsichtlich der Versteuerung von Unternehmensgewinnen zu fördern. Der vorliegende 
Gesetzentwurf begegne indes, wie auch die hierzu durchgeführte öffentliche Anhörung ergeben habe, diversen 
Bedenken. So sei der Aufwand für Unternehmen größer als im Gesetzentwurf dargestellt. Zudem hätten mehrere 
Sachverständige auf die mit der Offenlegung sensibler betriebswirtschaftlicher Informationen verbundenen Nach-
teile für die betroffenen europäischen Unternehmen im Verhältnis zu der außerhalb Europas ansässigen Konkur-
renz hingewiesen. Ferner sei das Gesamtkonzept des Gesetzentwurfs mit Blick auf die aktuellen Ansätze zu einer 
globalen Mindestbesteuerung überholt. Weiterhin sei fraglich, ob der intendierte Wirkmechanismus, wonach die 
Offenlegung von Informationen im Falle von Steuervermeidung zu Reputationsschäden führen solle, überhaupt 
eine gegenüber den bereits bestehenden Berichtspflichten weitergehende Wirkung entfalten könne. Schließlich 
sei auch noch die dem Gesetzentwurf zugrundeliegende EU-Richtlinie rechtswidrig, da sie in einem falschen 
Gesetzgebungsverfahren zustandegekommen sei. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Bedenken sei der Gesetz-
entwurf abzulehnen. 


Die Fraktion der CDU/CSU informierte, auch sie werde den Gesetzentwurf ablehnen. Die Grundintention, mehr 
Transparenz und Öffentlichkeit bei der Versteuerung von Unternehmensgewinnen zu schaffen, sei richtig. Es sei 
jedoch zweifelhaft, ob dieses Ziel durch den vorliegenden Gesetzentwurf und die ihm zugrundeliegende EU-
Richtlinie erreicht werden könne. Insgesamt sei der Gesetzentwurf zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. So 
habe der von der Fraktion der FDP benannte Sachverständige in der öffentlichen Anhörung erhebliche Zweifel 
an der formellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs dahingehend geäußert, dass dieser auf einer falschen 
Kompetenzgrundlage beruhe und daher nicht – wie eigentlich erforderlich – die Zustimmung des Bundesrates 
vorsehe. Weiterhin begegne der Gesetzentwurf auch materiellen Bedenken und gehe in vielen Punkten über die 
Vorgaben der EU-Richtlinie hinaus. Es werde viel bürokratischer Aufwand zu Lasten von Unternehmen verur-
sacht, der in keinem Verhältnis zum potentiellen Mehrwert der Regelungen stehe. Dies liege insbesondere daran, 
dass die Regelungen nicht hinreichend auf jene Angaben Bezug nähmen, die betroffene Unternehmen bereits auf 
Basis der geltenden steuerrechtlichen Vorgaben machen müssten. Stattdessen werde ein völlig neues Regelungs-
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regime geschaffen, was zudem zu Friktionen zwischen den steuerrechtlichen und den handelsrechtlichen Begriff-
lichkeiten führe. Auch biete die Regelung des § 342k HGB-E keinen hinreichenden Schutz für die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen, da sie hohe Hürden statuiere und zudem schlecht formuliert sei. Das 
Ziel, ein Level Playing Field für Unternehmen zu schaffen, werde hierdurch konterkariert. 


Die Fraktion der FDP wies darauf hin, dass Kritik an der dem Gesetzentwurf zugrundeliegenden EU-Richtlinie 
zu spät komme, da diese beschlossen und nach den europarechtlichen Vorgaben nunmehr umzusetzen sei. Hin-
sichtlich der an der Rechtsgrundlage des Gesetzentwurfs geäußerten Kritik sei darauf hinzuweisen, dass der Bun-
desrat in seiner Stellungnahme auf Bundesratsdrucksache 686/22 (Beschluss) keine Einwände gegen den Gesetz-
entwurf erhoben habe. Insgesamt gehe der Gesetzentwurf im Interesse einer möglichst starken Harmonisierung 
nicht über die Vorgaben der Richtlinie hinaus. Er sei gut gelungen, verhältnismäßig und führe lediglich zu wenig 
Mehraufwand für die betroffenen Unternehmen. Insbesondere werde diesen in § 342h Absatz 4 HGB-E ein Wahl-
recht dahingehend eingeräumt, entsprechende Angaben nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang III Abschnitt III 
Teil B und C der EU-Amtshilferichtlinie zu machen, die für den länderbezogenen Bericht nach § 138a Abgaben-
ordnung (AO) bereits gelten würden. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellte fest, die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Steuertranspa-
renz sei elementar für das Erreichen internationaler Steuergerechtigkeit. Durch den Änderungsantrag werde die 
Obergrenze für das Bußgeld für Verstöße von 200.000 Euro auf 250.000 Euro und damit innerhalb des von der 
EU-Richtlinie vorgegebenen Rahmens moderat erhöht. Die Frist, in der nachteilige Angaben zurückgehalten wer-
den könnten, werde im Interesse der Transparenz von fünf auf vier Jahre reduziert. Auch die Gesetzesbegründung 
werde durch den Änderungsantrag ergänzt, u. a. um klarstellende Erläuterungen mit Blick auf die Kriterien für 
eine Nichtveröffentlichung von Informationen. Insgesamt handele es sich um einen guten Gesetzentwurf, der 
durch den in den Ausschuss eingebrachten Änderungsantrag noch weiter verbessert worden sei. Um für noch 
mehr globale Steuertransparenz und Steuergerechtigkeit zu sorgen, sollte sich die Bundesregierung auf EU-Ebene 
für eine geographische Erweiterung der Länderliste einsetzen, insbesondere auf Länder des Globalen Südens bzw. 
der Ländergruppe der am wenigsten entwickelten Länder. 


Die Fraktion der SPD bekräftigte, dass es sich um einen sehr guten Gesetzentwurf handele. Dieser ziele darauf 
ab, dass multinationale Unternehmen in den Ländern Steuern zahlten, in denen sie ihre Gewinne erwirtschafteten. 
Dies diene der Steuergerechtigkeit und schütze vor allem den Einzelhandel sowie mittelständische Unternehmen, 
die in Deutschland Steuern zahlten und – anders als große Konzerne – keinerlei Möglichkeit hätten, ihre Gewinne 
im Ausland zu versteuern. 


Die Fraktion DIE LINKE. erklärte, sie werde dem Gesetzentwurf zustimmen, obgleich es noch Verbesserungs-
potential gegeben habe. So seien etwa viele Steueroasen, insbesondere im globalen Süden, nicht von der entspre-
chenden EU-Liste erfasst. Ferner fehlten im Gesetzentwurf wichtige Informationen dazu, welche Konstellationen 
genau erfasst werden sollten. Zu kritisieren sei schließlich der in den Ausschuss eingebrachte Änderungsantrag, 
der diverse sachfremde Regelungen beinhalte. Diese Art der Gesetzgebung sei intransparent. 


Das BMJ führte aus, die dem Gesetzentwurf zugrundeliegende EU-Richtlinie sei bis zum 22. Juni 2023 umzuset-
zen. Die EU-Richtlinie sei ein nach jahrelangen, kontroversen Verhandlungen errungener Kompromiss. Sie lasse 
den Mitgliedstaaten nur wenige Umsetzungsspielräume, die im Interesse der Wettbewebsfähigkeit deutscher Un-
ternehmen für eine schonende, anwenderfreundliche Umsetzung im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs 
genutzt worden seien. Der Gesetzentwurf betreffe die gesellschaftliche Verantwortung großer Unternehmen und 
basiere auf der richtigen verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlage, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grund-
gesetz (GG), da die entsprechenden Transparenzpflichten – wie die verfassungsrechtliche Rechtsprechung es ver-
lange – wirtschaftslenkenden Inhalt hätten. Die Vorschriften der Finanzverfassung seien hingegen nicht die pas-
sende Rechtsgrundlage. So ziele der in der öffentlichen Anhörung angesprochene Artikel 105 Absatz 3 GG darauf 
ab, Länder und Gemeinden vor dem Entzug ihrer Finanzquellen ohne mehrheitliche Zustimmung der Länder zu 
schützen. Mit Blick auf die Kritik an der Klarheit der im Handelsgesetzbuch vorgesehenen Regelungen sowie der 
Terminologie sei darauf hinzuweisen, dass diese durch ein von der EU-Kommission noch zu erstellendes, ver-
pflichtendes Musterformular ergänzt würden, sodass auf eine Konformität der entsprechenden Begrifflichkeiten 
zu achten sei.  
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IV. Zur Begründung der Beschlussempfehlung 


Im Folgenden werden lediglich die vom Rechtsausschuss empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprüngli-
chen Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs 
empfiehlt, wird auf die Begründung auf Drucksache 20/5653 verwiesen. 


1. Allgemeines 


Der Rechtsausschuss begrüßt das Grundanliegen des Gesetzentwurfs, Ertragsteuerinformationen transparent zu 
machen.  


Zwar führt der Gesetzentwurf eine verpflichtende länderbezogene Berichterstattung – entsprechend den Vorgaben 
der umzusetzenden Richtlinie – zum jetzigen Zeitpunkt nur in Bezug auf die in § 342i Absatz 1 Satz 1 des Han-
delsgesetzbuchs in der Entwurfsfassung (HGB-E) genannten Staaten und Steuerhoheitsgebiete ein. Eine freiwil-
lige weitergehende Aufschlüsselung ist dadurch aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen (siehe die Begründung in 
Bundestagsdrucksache 20/5653, Seite 61 unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 16 Satz 3 der umzusetzenden 
Richtlinie). Der Rechtsausschuss ermutigt und bestärkt Unternehmen zu einer über die gesetzlichen Vorgaben 
hinausgehenden freiwilligen länderbezogenen Berichterstattung auch in Bezug auf nicht in § 342i Absatz 1 Satz 
1 HGB-E genannte Steuerhoheitsgebiete. Unternehmen können sich auf diese Weise positiv hervorheben und 
einen weiteren Beitrag zu einer informierten öffentlichen Debatte über Steuerzahlungen leisten. Im Rahmen der 
bis zum 22. Juni 2027 durchzuführenden Evaluation der Richtlinie (siehe Artikel 48h Richtlinie (EU) 2021/2101) 
sollte die Europäische Kommission nach dem Dafürhalten des Rechtsausschusses insbesondere auch prüfen, ob 
der von der Richtlinie gewählte geographische Radius sich als angemessen erwiesen hat oder, etwa im Hinblick 
auf die Entwicklung in den Ländern des globalen Südens bzw. der Ländergruppe der am wenigsten entwickelten 
Länder, angepasst werden sollte. 


Der Rechtsausschuss hält an dem Katalog der Pflichtangaben fest, die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagen 
werden (§ 342h HGB-E). Er fordert die Bundesregierung aber dazu auf, sich in den Verhandlungen über den noch 
ausstehenden EU-Durchführungsrechtsakt zur Festlegung des Formblatts für den Ertragsteuerinformationsbericht 
(vergleiche § 342l Absatz 1 HGB-E) dafür einzusetzen, dass das Formblatt ein Textfeld enthält, in das Unterneh-
men zusätzliche freiwillige Angaben aufnehmen können, um die Pflichtangaben in geeigneter Weise unterfüttern 
und ergänzen zu können. 


2. Zu den einzelnen Vorschriften 


Im Folgenden werden die vom Rechtsausschuss empfohlenen Änderungen gegenüber der Fassung des Gesetzent-
wurfs in der Bundestagsdrucksache 20/5653 erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Ge-
setzentwurfs empfiehlt, wird neben den vorstehenden allgemeinen Ausführungen auf die jeweilige Begründung 
in der Bundestagsdrucksache 20/5653 verwiesen. 


Zu Nummer 1 


Die Überschrift des Gesetzentwurfs wird um die Änderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und des 
Pflichtversicherungsgesetzes (Nummer 8) ergänzt.  


Zu Nummer 2 


Die Fußnote zum Gesetzentwurf wird um den Hinweis ergänzt, dass der neue Artikel 11 (Nummer 8) der Umset-
zung der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (ABl. L 263 
vom 7.10.2009, S. 11) in der durch die Richtlinie (EU) 2021/2118 (ABl. L 430 vom 2.12.2021, S. 1) geänderten 
Fassung (im Folgenden KH-Richtlinie n.F.) dient.  
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Zu Nummer 3  


Zu Buchstabe a 


Die Frist in § 342k Absatz 2 Satz 2 HGB-E, nach deren Ablauf zunächst weggelassene Angaben spätestens of-
fenzulegen sind, wird maßvoll von fünf auf vier Jahre verkürzt, um das Ziel der Ertragsteuerinformationsbericht-
erstattung, eine möglichst umfassend informierte öffentliche Debatte zu ermöglichen, stärker zu fördern.  


Bei der Auslegung des § 342k Absatz 1 Satz 1 HGB-E ist auf eine rechtssichere Anwendbarkeit zu achten. Nach 
Auffassung des Rechtsausschusses sollte bei der Frage, ob die Offenlegung einer Angabe einem bestimmten Un-
ternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen würde, in Anlehnung an bereits bestehende Vorschriften im Han-
delsbilanzrecht (vergleiche etwa § 286 Absatz 2 HGB oder § 289e Absatz 1 Nummer 1 HGB) danach gefragt 
werden, ob die Angabe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dazu geeignet ist, dem Unternehmen einen 
erheblichen Nachteil zuzufügen. Der Gleichlauf zu § 286 Absatz 2 HGB erscheint auch deswegen sinnvoll, weil 
die englische Fassung der Richtlinie 2013/34/EU sowohl in 48c Absatz 6 Unterabsatz 1, der dem § 342k Absatz 
1 HGB-E zugrunde liegt, als auch in Artikel 18 Absatz 2, den § 286 Absatz 2 HGB umsetzt, denselben Ausdruck 
verwendet („seriously prejudicial“; mit gleicher Begründung zu § 289e Absatz 1 Nummer 1 HGB auch Bundes-
tagsdrucksache 18/9982, Seite 53). 


Zu Buchstabe b 


Die Obergrenze des Buß- und Ordnungsgeldrahmens wird um jeweils fünfzigtausend Euro angehoben, um eine 
spürbare Sanktionswirkung zu gewährleisten.  


Zu den Nummern 4 bis 6 


Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Einfügung der neuen Artikel 10 und 11 (Nummer 8).  


Zu Nummer 7 


Die Streichung des Verweises in § 36a Absatz 4 Satz 2 der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) auf § 342c HGB 
dient der redaktionellen Korrektur, da dieser Verweis sich auf diejenige Fassung des § 342c HGB bezieht, die 
bereits durch das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1534) aufgehoben worden 
war. In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a WPO wird – über den Gesetzentwurf der Bundesregierung hin-
ausgehend – die im Zuge der 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages geänderte Ressortbezeichnung ange-
passt. Entsprechende Anpassungen erfolgen auch in § 57 Absatz 2 Nummer 11, § 57c Absatz 1 Satz 5, § 75 Absatz 
2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 5 sowie § 77 Absatz 2 Satz 1 WPO. 


Zu Nummer 8 (neu Artikel 10 und 11) 


Zu Artikel 10 (Änderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes) 


In § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird klargestellt, dass über den bisherigen Wortlaut der Norm hinaus nicht nur 
eine geeignete anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle beliehen werden kann, sondern auch der Träger der ak-
tuell tätigen Universalschlichtungsstelle. Andernfalls wäre jeder Träger, der die Tätigkeit der Universalschlich-
tungsstelle des Bundes ausübt und dafür seine Tätigkeit als eigenständige Verbraucherschlichtungsstelle aufgibt, 
von der Möglichkeit einer weiteren Beleihung ausgeschlossen, da er formal nicht mehr als „geeignete anerkannte 
Verbraucherschlichtungsstelle“ gilt. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Pflichtversicherungsgesetzes) 


Die Einfügung des neuen § 14a des Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) dient der Umsetzung des Artikels 10 
Absatz 13 Unterabsatz 2 und des Artikels 25a Absatz 13 Unterabsatz 2 der KH-Richtlinie n.F.  


Die neuen Artikel 10a und 25a der KH-Richtlinie n.F. harmonisieren künftig die Entschädigung der Verkehrsopfer 
im Fall der Insolvenz eines Kraftfahrzeughaftpflichtversicherers. Die für die Entschädigung zuständigen Stellen 
der Mitgliedstaaten sind gemäß Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 1 und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 1 der 
KH-Richtlinie n.F. bestrebt, bis zum 23. Dezember 2023 eine Vereinbarung zur Umsetzung dieser Artikel in 
Bezug auf ihre Aufgaben und Verpflichtungen und die Verfahren für Erstattungen gemäß diesen Artikeln zu 
schließen. Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten bis zum 23. Juni 2023 die entsprechende Stelle einzurich-
ten oder zuzulassen und sie zu beauftragen, eine entsprechende Vereinbarung auszuhandeln und abzuschließen 
(Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe a und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe a der KH-
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Richtlinie n.F.). Alternativ können sie auch eine Einrichtung benennen und sie beauftragen, eine solche Verein-
barung auszuhandeln und abzuschließen, deren Vertragspartei die für die Entschädigung zuständige Stelle bei 
ihrer Einrichtung oder Zulassung wird (Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b und Artikel 25a Absatz 
13 Unterabsatz 2 Buchstabe b der KH-Richtlinie n.F.).  


Von der letztgenannten Lösung soll Gebrauch gemacht werden: Die nähere gesetzgeberische Ausgestaltung der 
Aufgaben und Pflichten der für die eigentliche Entschädigung zuständigen Stelle soll erst zu einem späteren Zeit-
punkt innerhalb der Umsetzungsfrist zum 23. Dezember 2023 erfolgen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch 
die Verkehrsopferhilfe gesetzlich anzuordnen, erschiene daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in gleicher 
Weise rechtssicher möglich. Aus diesem Grund soll von der in Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b 
und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b der KH-Richtlinie n.F. eröffneten Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, zunächst nur eine Einrichtung zu benennen, die beauftragt ist, Vereinbarungen nach Artikel 10a 
Absatz 13 Unterabsatz 1 und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 1 der KH-Richtlinie n.F. auszuhandeln und ab-
zuschließen, deren Vertragspartei die von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 10a Absatz 1 und Artikel 
25a Absatz 1 der KH-Richtlinie n.F. einzurichtenden oder zuzulassenden Stellen bei ihrer Einrichtung oder Zu-
lassung werden. Der Verkehrsopferhilfe soll in diesem Sinne zunächst nur der (vorläufige) Aufgabenbereich der 
Verhandlungsstelle über die Regressabkommen zwischen den Insolvenzfonds für Kraftfahrzeugunfälle (Verhand-
lungsstelle) übertragen werden. 


Die Entschädigung der Opfer im Falle der Insolvenz eines Kraftfahrzeughaftpflichtversicherers richtet sich vorerst 
weiter nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PflVG. 


Zu Absatz 1 


§ 14a Absatz 1 PflVG regelt, dass benannte Einrichtung im Sinne der Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b der KH-Richtlinie n.F. die Verhandlungsstelle ist.  


Zu Absatz 2 


§ 14a Absatz 2 PflVG bestimmt, dass die Verhandlungsstelle beauftragt ist, Vereinbarungen nach Artikel 10a 
Absatz 13 Unterabsatz 1 und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 1 der KH-Richtlinie n.F. auszuhandeln und ab-
zuschließen, deren Vertragspartei die von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 10a Absatz 1 und Artikel 
25a Absatz 1 der KH-Richtlinie n.F. einzurichtenden oder zuzulassenden Stellen bei ihrer Einrichtung oder Zu-
lassung werden. Dies dient der Umsetzung der Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b und Artikel 25a 
Absatz 13 Unterabsatz 2 Buchstabe b der KH-Richtlinie n.F. 


Zu Absatz 3 


§ 14a Absatz 3 Satz 1 PflVG sieht vor, dass die Aufgaben und Befugnisse der Verhandlungsstelle mit deren Ein-
verständnis von der in § 13a Absatz 1 Satz 1 genannten Verkehrsopferhilfe wahrgenommen werden. Der Begriff 
der Verkehrsopferhilfe bezeichnet gemäß der dortigen Legaldefinition den rechtsfähigen Verein „Verkehrsopfer-
hilfe eingetragener Verein“.  


§ 14a Absatz 3 Satz 2 PflVG enthält eine Verordnungsermächtigung zur Übertragung der Aufgaben der Verhand-
lungsstelle: Sofern die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse durch die Verkehrsopferhilfe nicht gewähr-
leistet ist, wird das Bundesministerium der Justiz ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die Aufgaben und Befugnisse der Verhandlungsstelle der in § 13 genannten Anstalt oder einer ande-
ren bestehenden juristischen Person zu übertragen, wenn diese bereit ist, die Aufgaben der Verhandlungsstelle zu 
übernehmen und hinreichende Gewähr für die sachgerechte Verhandlung und den Abschluss von Vereinbarungen 
nach Artikel 10a Absatz 13 Unterabsatz 1 und Artikel 25a Absatz 13 Unterabsatz 1 der KH-Richtlinie n.F. bietet. 
§ 14a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 PflVG entspricht den Regelungen für die Entschädigungsstelle in § 13a Absatz 
1 Satz 4 PflVG. § 14a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 PflVG lehnt sich an die Regelung in § 13 Absatz 2 Satz 1 PflVG 
für den Entschädigungsfonds an. 


Zu Absatz 4 


§ 14a Absatz 4 PflVG sieht vor, dass die juristische Person, welche die Aufgaben und Befugnisse der Verhand-
lungsstelle wahrnimmt, insoweit der Aufsicht des Bundesministeriums der Justiz untersteht. Dies lehnt sich in-
haltlich insbesondere an § 13 Absatz 1 Satz 3 PflVG und § 13a Absatz 1 Satz 3 PflVG an. 
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Zu Nummer 9 (Inkrafttreten) 


Der bisherige Artikel 10 (Inkrafttreten) wird Artikel 12. Dieser ordnet das Inkrafttreten am Tag nach der Verkün-
dung an. Die Änderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes in Nummer 8 (Artikel 10 neu) soll am Tag nach 
der Verkündung in Kraft treten. Die Angelegenheit ist eilbedürftig, da die Aufgabe der Universalschlichtungs-
stelle des Bundes zum 1. Januar 2024 neu vergeben werden muss. Daher ist der Bewerberkreis zeitnah zu erwei-
tern, damit sich auch der jetzige Träger der Universalschlichtungsstelle des Bundes erneut im Rahmen des unmit-
telbar bevorstehenden Vergabeverfahrens bewerben darf. Auch die Änderung des Pflichtversicherungsgesetzes in 
Nummer 8 (Artikel 11 neu) soll am Tag nach Verkündung in Kraft treten.  


Berlin, den 10. Mai 2023 


Esra Limbacher 
Berichterstatter 


Stephan Mayer (Altötting) 
Berichterstatter 


Helge Limburg 
Berichterstatter 


Philipp Hartewig 
Berichterstatter 


Fabian Jacobi 
Berichterstatter 


Susanne Hennig-Wellsow 
Berichterstatterin 
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		1. Die Bezeichnung des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst:

		2. Die Fußnote zur Überschrift wird wie folgt gefasst:

		3. Artikel 1 Nummer 21 wird wie folgt geändert:

		a) In § 342k Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „fünfte“ durch das Wort „vierte“ ersetzt.

		b) In § 342o Absatz 2 und § 342p Satz 4 wird jeweils das Wort „zweihunderttausend“ durch das Wort „zweihundertfünfzigtausend“ ersetzt.



		4. In Artikel 2 wird in dem einzufügenden Artikel in den Absätzen 1 und 2 jeweils die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 12“ ersetzt.

		5. In Artikel 7 wird in dem einzufügenden Paragrafen die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 12“ ersetzt.

		6. In Artikel 8 Nummer 4 wird in § 58 die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 12“ ersetzt.

		7. Artikel 9 wird wie folgt gefasst:

		8. Nach Artikel 9 werden die folgenden Artikel 10 und 11 eingefügt:
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Grundsteuer kann trotz Einspruch erhoben werden


Führt der Einspruch zu einer geänderten Bewertung, korrigieren die Finanzämter ihre Bescheide


Legen Bürgerinnen und Bürger Einsprüche gegen Grundsteuerwert- und Grundsteuermess-bescheide
ein, so werden diese in den Datenbanken der Finanzämter erfasst. Eine schriftliche oder telefonische
Eingangsbestätigung bei in Papierform übermittelten Einsprüchen erfolgt nicht. Die Finanzämter bitten
daher von solchen Anforderungen abzusehen.
Wer jedoch den Einspruch über das ELSTER-Portal – hier unter „Alle Formulare“/„Anträge, Einspruch
und Mitteilungen“:
https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/einspruch
abgibt, erhält, ebenso wie bei der Übermittlung einer Steuererklärung, automatisch eine Ver-
sandbestätigung. Auf unsere Pressemitteilung vom 11. April 2023 wird hingewiesen.


Trotz des Einspruchs stellen die Finanzämter den Kommunen die Daten der Grundsteuer-messbeträge
zur Verfügung, so dass Städte und Gemeinden mit dem jeweils geltenden He-besatz die ab 2025 zu
zahlende Grundsteuer berechnen und die Grundsteuerbescheide ver-senden können.


Was passiert, wenn Einsprüche zugunsten der Erklärungspflichtigen entschieden werden?
Sollten zwischenzeitlich Einsprüche zugunsten von Bürgerinnen und Bürgern entschieden werden, so
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 zurück


Nach oben


erlässt das Finanzamt geänderte Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbe-scheide und stellt den
Kommunen entsprechend neue Messbeträge zur Verfügung. Diese werden seitens der Kommunen zu
gegebener Zeit berücksichtigt.


Hinweis zu Einsprüchen zur Verfassungsmäßigkeit
Die Finanzämter gewähren bei Einsprüchen, die sich ausschließlich auf die Verfassungsmä-ßigkeit des
Bewertungsrechts beziehen auch ohne ausdrücklichen Antrag Verfahrensruhe, so dass die weitere
Bearbeitung des Einspruchs zunächst zurückgestellt wird. Sofern Betroffene im Rahmen ihres
Einspruchsverfahrens jedoch deutlich machen, dass sie ein eigenes Ge-richtsverfahren führen möchten,
sind die Finanzämter angehalten, diesem Begehren nachzu-kommen und über den Einspruch zu
entscheiden.


Hrsg.: Landesamt für Steuern, Pressestelle


ÜBER LFST-RLP.DE
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Information zum aktuellen Projektstand 


April 2023: Digitaler Gewerbesteuerbescheid geht live 


Der Digitale Gewerbesteuerbescheid startet ab April 2023. Rund 3,9 Millionen Unternehmen sowie 


über 50.000 Steuerberatungen und Konzernsteuerabteilungen in Deutschland können dann direkt 


bei Abgabe der Gewerbesteuererklärung mitteilen, ob sie den Gewerbesteuerbescheid in digitaler 


Form erhalten wollen. Dazu müssen sie einfach bei „Mein ELSTER“, dem Onlineportal der 


Steuerverwaltungen, den sogenannten „Elektronischen Zustellwunsch“ auswählen. Der 


Gewerbesteuerbescheid wird dann – wenn bei der zuständigen Kommune die technischen 


Voraussetzungen abgeschlossen sind – online in das Postfach von „Mein Unternehmskonto“ 


zugestellt, das bundesweite Unternehmensportal auf Basis von ELSTER.  


Der Digitale Gewerbesteuerbescheid ist für Gewerbesteuererklärungen ab dem Erhebungszeitraum 


2022 möglich: „Mein ELSTER“ ist entsprechend angepasst. Die Online-Formulare stehen ab April 2023 


in ELSTER zur Verfügung.  


Die Besonderheit: Der Digitale Gewerbesteuerbescheid ist menschen- und maschinenlesbar. 


Unternehmen und Steuerberatungen können den Bescheid direkt in die jeweilige Fach-Software 


einlesen und medienbruchfrei verarbeiten. Der Digitale Gewerbesteuerbescheid ermöglicht im 


Vergleich zum Papierbescheid eine schnellere Bearbeitung und einen geringeren Aufwand in der 


Datenerfassung. Die digitale Zustellung ist so rechtssicher wie der Postversand. 


Der Digitale Gewerbesteuerbescheid wird im PDF-A3-Format mit eingebettetem XML versendet. Das 


XML ist bundesweit einheitlich und ergänzt die bislang rund 600 verschiedenen Formate der 


Gewerbesteuerbescheide. Das soll insbesondere Unternehmen mit Standorten in mehreren 


Kommunen sowie Steuerbüros die Arbeit leichter machen.  


Aktuell testen mehr als 30 Pilot-Kommunen in Deutschland den Digitalen Gewerbesteuerbescheid. 


Dazu müssen unter anderem ihre unterschiedlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungssysteme 


angepasst werden. Unternehmen und Steuerberatungen können aber bereits jetzt durch Auswahl 


des elektronischen Zustellwunsches in Mein ELSTER ihr Interesse am Digitalen 


Gewerbesteuerbescheid zeigen: Dann erhalten die zuständigen Kommunen und Finanzverwaltungen 


wertvolle Hinweise zur Nachfrage  – und können die Umstellung der Systeme entsprechend 


priorisieren. Bis dahin versendet die Kommune weiterhin den Gewerbesteuerbescheid wie gewohnt 


auf Papier. 


Der Digitale Gewerbesteuerbescheid ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Bund, den 16 


Bundesländern sowie Pilot-Kommunen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Das Angebot 


wurde im Themenfeld „Steuern & Zoll“ als „Einer-für-Alle“-Lösung (EfA) konzipiert und bereitgestellt. 


Mit dem Digitalen Gewerbesteuerbescheid wurde eine zentrale Lösung für eine EfA-Leistung quer 


über alle Verwaltungsebenen, vom Bund über die Länder bis hin zu den Kommunen, technologisch 


und rechtssicher zur Verfügung gestellt.  


Auch die Kommunen versprechen sich Effizienzvorteile durch den Digitalen Gewerbesteuerbescheid. 


Die digitale Erstellung und Zusendung verkürzt die verwaltungsinternen Prozesse und bietet einen 


Standortvorteil für die ortsansässigen Unternehmen. Außerdem sparen sie Papier: Mehrere 


Millionen Blatt pro Jahr.  


 


Weiterführende Informationen zum Digitalen Gewerbesteuerbescheid auf elster.de: 


https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid  



https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid





 


Stimmen zum Digitalen Gewerbesteuerbescheid:  


• Stefan Langer, Steuern National, Schwarz Gruppe, Neckarsulm: „Der Empfang des Digitalen 


Gewerbesteuerbescheids ermöglicht uns erstmals die maschinelle Verarbeitung von 


deutschlandweit zugestellten Gewerbesteuerbescheiden in unseren Steuersystemen, so dass 


wir die Qualität und die Verarbeitungsgeschwindigkeit weiter erhöhen können. Das stärkt 


den Standort Deutschland.“ 


• Simon Fischbach und Ralph Hikade, Themenfeldfederführer Steuern & Zoll, HMdF: „Wir 


freuen uns über die erfolgreiche länderübergreifende Zusammenarbeit. Dieses gemeinsame 


Projekt zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium des 


Innern und für Heimat, allen 16 Ländern und Kommunen ist schon jetzt eine 


Erfolgsgeschichte.“ 


• Kendra Schöne, Finanzverwaltungsamt - Kommunale Steuern und Abgaben, Rostock: „Der 


Digitale Gewerbesteuerbescheid ermöglicht uns, den weiteren Ausbau unseres digitalen 


Angebots an unsere Bürger und Unternehmen und eine Verbesserung in der Qualität der 


Zustellung. Mit dem Versand des Digitalen Gewerbesteuerbescheids verringern wir 


gleichzeitig den Papierverbrauch und die Kosten für das Briefporto.“ 


• Katja Kahnt, Sächsischer Städte- und Gemeindetag, Dresden: „Die neue Lösung des Digitalen 


Gewerbesteuerbescheids ist ein wesentlicher Baustein hin zu einem volldigitalen 


Steuer(veranlagungs)prozess nicht nur in der Verwaltung, sondern auch bei Steuerpflichtigen 


und Steuerberatern. Die Verkürzung von Durchlaufzeiten in der Verwaltung, in diesem Fall 


insbesondere durch Einsparungen von Druck-, Kuvertier- und Versandzeiten, kommt den 


Städte- und Gemeinden möglicherweise auch unter dem Aspekt des Fachkräftemangels 


zugute.“ 


 


Kontakt Themenfeld Steuern & Zoll: 


• tf-sz@ozg-umsetzung.de  
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Der Digitale Gewerbesteuerbescheid startet – 


Hintergrundinformationen 


Die Hintergrundinformation zum Projektstand begleitet die Freischaltung des so genannten 


elektronischen Zustellwunsches in „Mein ELSTER“: Unternehmen und Steuerberatungen können ab 


April 2023 direkt bei Abgabe einer Gewerbesteuererklärung auswählen, ob sie den 


Gewerbesteuerbescheid digital erhalten möchten. Dies ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 


2022 möglich. 


Die begleitenden Kommunikationsaktivitäten richten sich zunächst an die Verwaltung, an die 


Kommunen, Steuerberatungen und die am OZG interessierte Fachöffentlichkeit. Im Jahresverlauf 


2023 ist dann auch von einem erhöhten Interesse der Zielgruppe Unternehmen auszugehen. 


Vorteile des Digitalen Gewerbesteuerbescheids 


Große Unternehmen mit Standorten in mehreren Kommunen sowie Steuerberatungen profitieren 


besonders vom Digitalen Gewerbesteuerbescheid. Sie können die Bescheiddaten einfach in ihre 


internen Systeme und Software einlesen und verarbeiten. Dieser schlanke und papierlose Prozess 


spart Zeit und Aufwand. Zudem ist der Datensatz bundesweit einheitlich – vorher gab es eine Vielzahl 


unterschiedlicher Formate. Der digitale Gewerbesteuerbescheid ist als PDF mit eingebettetem XML 


sowohl für Menschen als auch Maschinen lesbar. Unternehmen und Steuerberatungen können die 


maschinelle Verarbeitung der Bescheiddaten also problemlos testen. Der Digitale 


Gewerbesteuerbescheid wurde außerdem bereits in rund 20 Pilotkommunen erprobt.  


Erwartungsmanagement 


Ein Teil der rund 11.000 Kommunen in Deutschland wird jedoch 2023 noch keinen digitalen 


Gewerbesteuerbescheid versenden, wenn Unternehmen den elektronischen Zustellwunsch in „Mein 


ELSTER“ auswählen. Es gibt keine bundesweite Übersicht, wann welche Kommune die technischen 


und organisatorischen Vorarbeiten für den Digitalen Gewerbesteuerbescheid abgeschlossen hat.  


In der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation ist daher Erwartungsmanagement wichtig: Indem 


Unternehmen in „Mein ELSTER“ den elektronischen Zustellwunsch angeben, erhalten die Kommunen 


und Länder wertvolle Informationen über die Nachfrage nach dem neuen Angebot. Unternehmen 


entstehen keine Nachteile: Die Kommunen versenden automatisch weiter den gewohnten 


Gewerbesteuerbescheid auf Papier, solange die Umstellung auf das digitale Format läuft.  


Dezentrale Kommunikation 


Branchen- und Unternehmensverbände wie zum Beispiel der DIHK laden ihre Mitgliedsunternehmen 


aktuell dazu ein, sich aktiv bei den jeweiligen Kommunen nach dem Umsetzungsstand des Digitalen 


Gewerbesteuerbescheids zu erkundigen. Der Start des Digitalen Gewerbesteuerbescheids in einer 


Kommune kann daher ein guter Anlass sein, diesen Standortvorteil an die ortsansässigen 


Unternehmen zu kommunizieren. Dafür stehen unter 


https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid Handreichungen, FAQs 


und weitergehende Informationen zur Verfügung. 


 


 


Kontakt Themenfeld Steuern & Zoll: tf-sz@ozg-umsetzung.de   



https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid

mailto:tf-sz@ozg-umsetzung.de






Urteil vom 23. März 2023, III R 5/22
(Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen im Rahmen eines Sponsoringvertrags)


ECLI:DE:BFH:2023:U.230323.IIIR5.22.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst d, GewStG § 8 Nr 1 Buchst e, GewStG § 8 Nr 1 Buchst f, BGB § 535, BGB §§ 535ff, BGB § 581,
BGB §§ 581ff, BGB § 611, BGB §§ 611ff, BGB § 631, BGB §§ 631ff, BGB § 675, BGB §§ 675ff, GewStG VZ 2015


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 11. November 2021, Az: 10 K 29/20


Leitsätze


1. Unter den Begriff der Mietzinsen und Pachtzinsen i.S. des § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG fallen nur Leistungen
aufgrund solcher Verträge, die ihrem wesentlichen Gehalt nach Miet- oder Pachtverträge sind.


2. Enthält der Vertrag neben der entgeltlichen Gebrauchsüberlassung wesentliche nicht trennbare miet- oder
pachtfremde Elemente, die ihn einem anderen Vertragstyp zuordnen oder zu einer Einordnung als Vertrag eigener Art
führen, scheidet eine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Entgelte insgesamt aus.


3. Bei einem Sponsoringvertrag kann es sich um einen atypischen Schuldvertrag handeln, bei dem die einzelnen
Leistungspflichten derart miteinander verknüpft sind, dass sie sich rechtlich und wirtschaftlich nicht trennen lassen, so
dass auch eine nur teilweise Zuordnung der Pflichten zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags ausscheidet.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 11.11.2021 - 10 K 29/20
aufgehoben.


Der Gewerbesteuermessbescheid 2015 vom 19.03.2019 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 07.01.2020 wird
dahingehend geändert, dass im Rahmen des Sponsorings gezahlte Entgelte in Höhe von ... € nicht als Miet- und
Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und in
Höhe von ... € nicht als Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten im Rahmen der
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung berücksichtigt werden.


Die Berechnung des Gewerbesteuermessbetrags wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig sind die gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungen im Zusammenhang mit Aufwendungen für Sponsoring.1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, betreibt einen Großhandel. Sie ist Hauptsponsor eines
Sportvereins (A). Auf der Grundlage einer für jede Saison getroffenen Sponsoringvereinbarung ruft die A, die die
Vermarktungsrechte im Rahmen der Heimspiele hält, jährlich festgelegte Beträge ab, die die Klägerin als
Betriebsausgaben verbucht.


2


Im Streitjahr 2015 wendete die Klägerin einen Sponsoringbetrag von rd. ... € auf. Es bestanden Sponsoringverträge
vom ... (Saison 2014/2015) und vom ... (Saison 2015/2016). Darin räumte die A dem Sponsor (der Klägerin)
verschiedene Sponsorenrechte ein, insbesondere bei den Heimspielen, u.a.:


3
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-    Nutzung des Vereinslogos für Werbezwecke,


-    Werbepräsenz in Form von Firmenlogos des Sponsors auf dem Trikot, der Aufwärmbekleidung, der Kleidung der
Offiziellen (z.B. Trainer),


-    Bandenwerbung.


Die Bandenwerbung fand in der Saison 2014/2015 zunächst durch Anbringen von bereitgestellten Firmenlogos an
festgelegten Positionen auf der Bande statt. Ab der Saison 2015/2016 wechselte die Technik. Werbesequenzen
wurden fortan an festgelegten Positionen auf einer Bande mit lichtemittierenden Dioden (LED) in Rotation mit
anderen Werbesequenzen sowie zusätzlich auf LED-Präsentationsleinwänden eingespielt. Zudem stand der Klägerin
ab der Saison 2015/2016 eine Bodenwerbefläche zur Verfügung.


4


Die Klägerin trug nach § ... der Verträge die für die Werbemaßnahmen anfallenden Design- und Produktionskosten.
Für die Werbung auf Trikots und sonstiger Bekleidung übernahm die Klägerin die Aufwendungen für die
Beflockung. Die Kleidungsstücke stellte die A zur Verfügung.


5


Für das Streitjahr erließ der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ��FA��) zunächst einen
erklärungsgemäßen Gewerbesteuermessbescheid 2015, jedoch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.


6


In einer u.a. für das Streitjahr durchgeführten Außenprüfung vertrat die Betriebsprüfung die Auffassung, dass es sich
bei dem jeweiligen Sponsoringvertrag um einen gemischten Vertrag handele und die vom Vertrag umfassten
Aufwendungen teilweise zu Hinzurechnungen gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d und f des Gewerbesteuergesetzes (GewStG)
führten.


7


Die Betriebsprüfung ordnete die geschätzten Aufwendungen für Bandenwerbung (einschließlich Werbung auf LED-
Präsentationsleinwänden und Bodenwerbeflächen) und Trikotwerbung (und anderer Bekleidung) der
Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG (Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter) sowie
Aufwendungen für Bildmaterial (Überlassung des Vereinslogos zu Werbezwecken) der Hinzurechnungsvorschrift des
§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG (zeitlich befristete Überlassung von Rechten) zu.


8


Zur Ermittlung der Hinzurechnungsbeträge kürzte die Betriebsprüfung den Gesamtaufwand von ... € zunächst um
nach ihrer Auffassung nicht der Hinzurechnung unterliegende Aufwendungen (... €) und ordnete den Restbetrag
(... €) in Abstimmung mit der Klägerin im Schätzungswege zu gleichen Teilen den ihrer Auffassung nach
hinzurechnungsrelevanten Bereichen zu.


9


Konkret ergaben sich folgende Hinzurechnungsbeträge:


§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG


Bandenwerbung   ... € 


Trikotwerbung ... € 


10


Hinzurechnungsbetrag insgesamt ¼ von 1/5: ... €


§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG


Bildmaterial     ... € 


Hinzurechnungsbetrag ¼ von ¼: ... €


11


Das FA erließ entsprechend den Feststellungen der Betriebsprüfung u.a. einen geänderten
Gewerbesteuermessbescheid 2015. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg (Entscheidungen der Finanzgerichte
��EFG�� 2022, 1132).


12


Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.13
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Finanzgerichts (FG) Niedersachsen vom 11.11.2021 - 10 K 29/20 aufzuheben und den
Gewerbesteuermessbescheid für 2015 vom 19.03.2019 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 07.01.2020
dahingehend zu ändern, dass im Rahmen des Sponsorings gezahlte Entgelte in Höhe von ... € nicht als Miet- und
Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und in
Höhe von ... € nicht als Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten im Rahmen der
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung berücksichtigt werden und der Gewerbesteuermessbetrag entsprechend
herabgesetzt wird.


14


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


15


Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Entscheidung in der Sache selbst
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ��FGO��). Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass
die von der Klägerin getätigten Aufwendungen für die Banden- und Trikotwerbung (s. II.1.) und die Überlassung des
Vereinslogos (s. II.2.) dem Gewinn anteilig für gewerbesteuerrechtliche Zwecke hinzugerechnet werden.


16


1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG in der für den Erhebungszeitraum 2015 geltenden Fassung werden zur
Ermittlung des Gewerbeertrags (§ 7 GewStG) dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet ein Viertel der
Summe aus einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, und aus der Hälfte
der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt
worden sind und soweit die Summe der Beträge i.S. von § 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG 100.000 € übersteigt.


17


a) Gegenstand der Hinzurechnung sind Miet- und Pachtzinsen im Sinne des bürgerlichen Rechts (vgl. §§ 535 ff.,
581 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs ��BGB��). Der Nutzungsvertrag muss daher seinem wesentlichen
rechtlichen Gehalt nach ein Miet- oder Pachtverhältnis im Sinne des bürgerlichen Rechts sein (vgl. Urteile des
Bundesfinanzhofs ��BFH�� vom 14.02.1973 - I R 85/71, BFHE 108, 370, BStBl II 1973, 412; vom 09.11.1983 -
I R 188/79, BFHE 139, 408, BStBl II 1984, 149; vom 31.07.1985 - VIII R 261/81, BFHE 145, 134, BStBl II 1986, 304,
und vom 10.07.1996 - I R 132/94, BFHE 181, 337, BStBl II 1997, 226; Senatsurteil vom 01.06.2022 - III R 56/20,
BFHE 277, 397, Rz 24, betreffend Mehrwegsteigen). Durch einen Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, die
Mietsache dem Mieter zu überlassen und sie während der Mietzeit in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch
geeigneten Zustand zu erhalten (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB). Ein Verpächter ist verpflichtet, dem Pächter den
Gebrauch des verpachteten Gegenstandes und den Genuss der ordnungsgemäß zu ziehenden Früchte zu gewähren
(§ 581 Abs. 1 Satz 1 BGB). Für die zivilrechtliche Typisierung des Vertragsverhältnisses ist maßgeblich, mit welchem
Inhalt die Beteiligten das Vertragsverhältnis geregelt und tatsächlich durchgeführt haben (Senatsurteil in BFHE 277,
397, Rz 24 und 31, betreffend Mehrwegsteigen).


18


aa) Ist ein Vertrag seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Miet- oder Pachtvertrag, so wird er steuerlich
als solcher gewürdigt, auch wenn er untergeordnete Nebenleistungen enthält, die dem Vertragstyp "Miete" oder
"Pacht" nicht entsprechen (BFH-Urteil vom 23.07.1957 - I 50/55 U, BFHE 65, 189, BStBl III 1957, 306). Bei einem
entsprechenden Miet-/Pachtvertrag unterliegt dann das gesamte Entgelt der Hinzurechnung.


19


bb) Die Einordnung unter einen dieser beiden Vertragstypen ist hingegen ausgeschlossen, wenn der Vertrag
wesentliche miet- oder pachtfremde Elemente enthält. In diesem Fall ist zu klären, ob der Vertrag in seine durch die
Hauptpflichten bestimmten wesentlichen Elemente zerlegt und teilweise als Miet-/Pachtvertrag angesehen werden
kann (gemischter Vertrag mit trennbaren Hauptpflichten). Eine entsprechende Zerlegung ist möglich, wenn sich der
Vertrag als ein Nebeneinander von Hauptpflichten verschiedener Vertragstypen darstellt, mithin (rechtlich)
trennbare Leistungskomponenten enthält (vgl. Brandis/Heuermann/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 202), die sich einer
unterschiedlichen Beurteilung zuführen lassen (Urteil des FG Münster vom 18.08.2022 - 10 K 1421/19 G, EFG 2022,
1919, Rz 35). In einem Fall der rechtlichen Trennbarkeit der Hauptpflichten ist nur der Teil des Entgelts


20


Seite 3 von 6







hinzuzurechnen, der auf die Gebrauchsüberlassung entfällt (vgl. BFH-Urteil vom 15.06.1983 - I R 113/79, BFHE 139,
286, BStBl II 1984, 17; Schneider/Redeker, Der Betrieb 2017, 1049, 1051).


cc) Eine Trennbarkeit scheidet hingegen aus, wenn der Vertrag wesentliche miet- oder pachtfremde Elemente
enthält, die ihn einem anderen Vertragstyp zuordnen oder zu einer Einordnung als Vertrag eigener Art führen
(Senatsurteil in BFHE 277, 397, betreffend Mehrwegsteigen; BFH-Urteile vom 25.10.2016 - I R 57/15, BFHE 255,
280, BStBl II 2022, 273, Rz 12, m.w.N., und vom 28.06.1978 - I R 131/76, BFHE 126, 43, BStBl II 1979, 47; Sarrazin in
Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. d Rz 37). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die
verschiedenen Leistungspflichten so miteinander verschmolzen sind, dass ein Vertragsgebilde ganz eigener Art
entsteht, welches nicht mehr nur als ein Nebeneinander von Leistungen verschiedener Vertragstypen charakterisiert
werden kann (BFH-Urteil in BFHE 139, 286, BStBl II 1984, 17). Insoweit wird teilweise auch von einem
Typenverschmelzungsvertrag gesprochen (Brandis/Heuermann/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 202; Urteil des FG
Münster in EFG 2022, 1919, Rz 37). In einem solchen Fall scheidet auch eine nur teilweise Zuordnung der
Vereinbarung zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags aus, mit der Folge, dass selbst die im Vertrag enthaltenen
Elemente von Miete und Pacht im Rahmen der Hinzurechnung außer Betracht bleiben (BFH-Urteile in BFHE 65,
189, BStBl III 1957, 306; vom 17.02.1965 - I 174/60 S, BFHE 81, 641, BStBl III 1965, 230, und in BFHE 139, 286,
BStBl II 1984, 17; Urteil des FG Münster in EFG 2022, 1919, Rz 37). Für die Frage, ob ein Vertrag eigener Art vorliegt,
ist auch nicht von entscheidender Bedeutung, ob bei bürgerlich-rechtlicher Betrachtung einzelner streitig
gewordener Rechtsfolgen und Auswirkungen des Vertrags Grundsätze der Miete oder (Rechts-)Pacht unmittelbar
oder entsprechend angewendet werden (vgl. BFH-Urteil vom 12.07.1960 - I 96/59 S, BFHE 71, 368, BStBl III 1960,
387).


21


b) Das FG hat in seiner Entscheidung zwar die dargelegten Rechtsmaßstäbe zugrunde gelegt. Es hat aber zu
Unrecht angenommen, dass die beiden vorliegend zu beurteilenden Sponsoringverträge trennbare wesentliche
Elemente eines Miet-/Pachtvertrags enthalten, soweit die A der Klägerin Flächen und Trikots sowie andere
Bekleidungsstücke zeitweise zu Werbezwecken überlassen hat. Insoweit erweist sich das Urteil als rechtsfehlerhaft.


22


Trotz der Bindung an die tatsächlichen Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) kann der BFH die ��zur
Rechtsanwendung gehörende�� rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern Gewollten am Maßstab der
jeweils einschlägigen Norm nachprüfen, sofern das FG ��wie hier�� revisibles Recht ausgelegt hat (BFH-Urteile
12.02.2020 - XI R 24/18, BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191, Rz 44, und vom 30.01.2019 - II R 26/17, BFHE 264, 47,
BStBl II 2020, 733, Rz 31). Insoweit darf der BFH auch eine unzutreffende rechtliche Qualifikation, welchem
Vertragstypus ein vereinbartes Rechtsverhältnis zuzuordnen ist, richtigstellen (BFH-Urteil vom 27.08.2014 -
VIII R 41/13, BFH/NV 2015, 187, Rz 27; Lange in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 118 FGO Rz 197).


23


Bei den im Streitfall vorliegenden Sponsoringverträgen handelt es sich um im BGB nicht speziell geregelte
atypische Schuldverträge, bei denen die einzelnen Leistungspflichten derart miteinander verknüpft sind, dass sie
sich rechtlich und wirtschaftlich nicht trennen lassen. Aus diesem Grund können die Sponsoringverträge vom ... und
vom ... nicht in einzelne Bestandteile zerlegt und auch keine auf Elemente der Nutzungsüberlassung entfallenden
Teile des Gesamtentgelts (im Schätzungswege) ermittelt werden. Daher scheidet auch eine nur teilweise Zuordnung
der Pflichten zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags und eine darauf basierende Hinzurechnung von Miet- oder
Pachtzinsen aus.


24


aa) Ein Sponsoringvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass der Sponsor dem Gesponserten zur Förderung seiner
Aktivitäten auf sportlichem, kulturellem, sozialem oder ähnlich bedeutsamem gesellschaftspolitischen Gebiet Geld,
Sachmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt und der Gesponserte sich als Gegenleistung dazu verpflichtet,
in bestimmter Weise über die Entfaltung der geförderten Aktivitäten die kommunikativen Ziele des Sponsors zu
unterstützen (Urteil des Oberlandesgerichts ��OLG�� Dresden vom 02.03.2006 - 13 U 2242/05, OLG-Report
��OLGR�� Dresden 2007, 253, unter II.1.; vgl. Weiand, Neue Juristische Wochenschrift ��NJW�� 1994, 227, 230,
und Jedlitschka, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht ��GRUR�� 2014, 842). Im Unterschied zur Werbung
werden mit dem Sponsoring nicht nur reine Werbe-, sondern auch Förderziele verfolgt (Höpfner/Weiß, Praxis
Steuerstrafrecht 2022, 182, m.w.N.). Der Sponsoringvertrag lässt sich keinem der im BGB geregelten besonderen
Schuldvertragstypen zuordnen (Urteil des Bundesgerichtshofs ��BGH�� vom 17.06.1992 - XII ZR 253/90, NJW
1992, 2690; Urteil des OLG Hamm vom 25.08.2004 - 20 U 105/04, OLGR Hamm 2005, 33). Es handelt sich um einen
atypischen Vertrag (BGH-Urteil in NJW 1992, 2690; Erman/Dieckmann, BGB, 16. Aufl., Vorbem. vor § 311 Rz 11 und
11a; Hohloch, Sponsoring-Vertrag - zur Struktur eines "atypischen Vertrags", in Festschrift Westermann, S. 299, 303;
Bürger, Betriebs-Berater ��BB�� 1993, 1850 ff.), der als Vertrag eigener Art von der Vertragsfreiheit gedeckt ist
und den allgemeinen Regeln des Schuldrechts unterliegt, soweit nicht im Einzelfall bestimmte Vorschriften der
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gesetzlich geregelten einzelnen Schuldverhältnisse direkt oder entsprechend anwendbar sind. Vergleicht man einen
Sponsoringvertrag mit den gesetzlich geregelten Verträgen, zeigt sich, dass der Sponsoringvertrag regelmäßig
verschiedene Elemente der gesetzlich geregelten Vertragstypen (Miete, Pacht, Dienstleistung, Werkvertrag,
Geschäftsbesorgung) enthält (vgl. Richtsfeld, Causa Sport 2014, 143; Jedlitschka, GRUR 2014, 842), die dem Vertrag
insgesamt einen eigenständigen Charakter verleihen (vgl. Bürger, BB 1993, 1850 ff.). Der Gesponserte schuldet in
der Regel nicht nur die Überlassung bestimmter Rechte oder Gegenstände (Gestattung der Nutzung von Logos,
Warenzeichen, veranstaltungsbezogene Werbemöglichkeiten), sondern ist regelmäßig auch zur "Entfaltung einer
Aktivität" (Hohloch, a.a.O., S. 299, 304, 305) ��z.B. Durchführung einer sportlichen Veranstaltung�� verpflichtet.
Beide Teilleistungen ��Entfaltung einer Aktivität und Überlassung von Rechten oder Gegenständen�� dienen den
kommunikativen Zielen (insbesondere Werbeeffekt) des Sponsors, der als Gegenleistung regelmäßig einen
bestimmten Geldbetrag zahlt (Hohloch, a.a.O., S. 299, 304).


bb) Auch die hier vorliegenden Sponsoringverträge sind Verträge eigener Art (sui generis) mit nicht trennbaren
Leistungspflichten.


26


(1) Der Vertrag enthält wesentliche Vertragsbestandteile, die nicht unter die Hauptleistungspflichten eines Miet-
und/oder Pachtverhältnisses passen und sich auch nicht lediglich als Nebenleistungen zu einem Miet-/Pachtvertrag
darstellen.


27


Die von der Klägerin erbrachte Pauschalvergütung stand im Zusammenhang mit von der A erbrachten wesentlich
miet- und pachtfremden Leistungen, wie beispielsweise Werbung, Firmenlogo, Netzwerk, Wirtschafts-Club, Public
Relations-Aktionen, bildlicher Hinweis auf Spielankündigungen etc. Diese Leistungen enthalten werk- und
dienstvertragliche Elemente (vgl. §§ 611 ff., 631 ff. BGB), teilweise mit Geschäftsbesorgungscharakter (vgl. §§ 675 ff.
BGB). Bei diesen Vertragsbestandteilen stellte die A der Klägerin nicht nur Gegenstände oder Rechte zur Verfügung.
Vielmehr übernahm sie erfolgs- oder tätigkeitsbezogene Leistungspflichten, die auf die aktive Herbeiführung einer
Werbewirkung zugunsten der Klägerin gerichtet waren. Die A ist bezüglich dieser Werbeträger laut Vertrag in erster
Linie zur Erbringung einer Werbe-/Kommunikationsleistung verpflichtet, die als charakteristische Leistung den
Sponsoringvertrag prägt (Staudinger/Schaub (2018) Vorbem. zu § 581 Rz 96). Insoweit hat das FA selbst bereits
(geschätzte) Entgelte für insoweit vorliegende miet- und pachtfremde Leistungen der A in Höhe von ... € ��mithin
über 60 % des Gesamtentgelts�� nicht in die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung einbezogen.


28


(2) Darüber hinaus stellen aber auch die übrigen ��und hier streitigen�� vom FA hinzugerechneten Entgelte
keine Miet- oder Pachtzinsen i.S. des § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG dar.


29


(a) Bei den (geschätzten) Entgelten für die Zurverfügungstellung von digitalen Werbeflächen und bewegten Bildern
auf Leinwänden und LED-Banden handelt es sich nicht um Miet- oder Pachtzinsen, selbst wenn man die
Zurverfügungstellung der Bande isoliert betrachten würde. Die A hatte sich verpflichtet, die von der Klägerin
überlassene Werbesequenz an verschiedenen Stellen der LED-Bande in bestimmten Formaten während der Spiele in
Rotation mit anderen Werbesequenzen zu zeigen. Es stand nicht die Benutzung der digitalen Fläche, sondern eine
von der A zu erbringende Werbeleistung im Vordergrund. Damit haben die Vertragsparteien ein bestimmtes
Arbeitsergebnis vereinbart (vgl. zur Qualifizierung als Werkvertrag BGH-Urteile vom 26.03.2008 - X ZR 70/06, Neue
Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht ��NJW-RR�� 2008, 1155, und vom 22.03.2018 -
VII ZR 71/17, Wertpapier-Mitteilungen/Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht ��WM�� Teil IV 2018, 1284). Da
die A der Klägerin zudem die (digitalen) Werbeflächen nicht zum eigenen Gebrauch überlassen hat, kommt auch
insoweit ein Mietvertrag nicht in Betracht (vgl. BGH-Urteil in NJW-RR 2008, 1155).


30


(b) Auch soweit das FG die (geschätzten) Aufwendungen für die Trikotwerbung als Mietzinsen eingestuft hat, ist
dem nicht zu folgen. Zwar enthält die Überlassung von Werbeflächen auf eigener Bekleidung des Gesponserten
auch ein mietvertragliches Element. Es ist aber nicht so, dass der Klägerin lediglich die Möglichkeit eröffnet wurde,
auf einer bestimmten angemieteten Fläche werbend tätig zu werden, und dass es in ihrem Belieben stand, ob sie
die ihr zur Verfügung gestellte Fläche selbst nutzt oder nicht. Entscheidend für den Sponsor und Grund für seine
Ausgaben ist die damit im Zusammenhang stehende sportliche Darbietung, bei der die Trikots sichtbar werden. Sinn
und Zweck der Trikotwerbung ist im Kern, "Wahrnehmbarkeit" zu generieren (Wassermeyer, Deutsches Steuerrecht
��DStR�� 2019, 1446, 1447). Die A als "Gesponserte" ist daher verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die
Kleidung der Spieler während der sportlichen Veranstaltung mit der Werbung des Sponsors wahrgenommen wird.
Der wirtschaftliche Wert wird nicht allein durch die Anbringung eines Werbeaufdrucks auf den Trikots geschaffen,
sondern erst durch zusätzliche Tätigkeiten des Gesponserten. Dadurch, dass der Verein seine Spieler bei den
Sportveranstaltungen mit den beflockten Trikots auftreten lässt, erbringt er eine Werbeleistung (Werkvertrag, ggf.
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Geschäftsbesorgung) im weitesten Sinn (vgl. BFH-Urteil vom 09.12.1981 - I R 215/78, BFHE 136, 455, BStBl II 1983,
27, juris, Rz 13). Sofern der Sponsor das Entgelt nicht nur für die Überlassung der Werbefläche ��hier das Trikot��
zahlt, sondern auch dafür, dass der Gesponserte selbst noch zur Nutzung der Werbefläche beitragen muss ��wie
hier, indem die Sportler die Trikots während der Sportveranstaltung tragen�� liegt kein reiner Pacht-/Mietvertrag
vor. Vielmehr handelt es sich um einen gemischten Vertrag, bei dem regelmäßig das werkvertragliche Element
dominiert (Staudinger/Schaub (2018) Vorbem. zu § 581 Rz 81) und keine "separierbare Vermietungsleistung"
vorliegt (Diffring/Anhalt, Finanz-Rundschau ��FR�� 2022, 515, 517).


(c) Obgleich Aufwendungen für die analoge Bandenwerbung ��isoliert betrachtet�� als Miet- oder Pachtzinsen
einzuordnen sein können (vgl. BGH-Urteile vom 19.12.2018 - XII ZR 14/18, Wohnungswirtschaft und Mietrecht 2019,
74; in WM 2018, 1284, und vom 19.06.1984 - X ZR 93/83, NJW 1984, 2406; Schraut/Sillich, BB 2013, 217), ändert
dies nichts daran, dass eine Aufteilung der Entgelte für gewerbesteuerrechtliche Zwecke bei dem hier vorliegenden
Sponsoringvertrag (Vertrag eigener Art) nicht in Betracht kommt. Zu bedenken ist auch bei der analogen
Bandenwerbung, dass die Zahlung der Klägerin nicht dafür erbracht wird, dass die Klägerin eine bestimmte
abgegrenzte Raumfläche benutzen kann, sondern dafür, dass auf den insgesamt gesponserten Sportveranstaltungen
der A für die Klägerin geworben wird; ohne die Sportveranstaltungen der A war auch die analoge Bandenwerbung
für die Klägerin weitgehend nutzlos (vgl. BFH-Urteil vom 07.11.2007 - I R 42/06, BFHE 219, 558, BStBl II 2008, 949,
unter III.1.b bb).


32


(d) Letztlich sprechen auch die Regelungen über die Vergütung (Pauschalvergütung, § ...) und die
Leistungsstörungen (Rückzahlung nur, wenn sämtliche Veranstaltungen ausfallen, § ...) für die Annahme einer
wirtschaftlich und rechtlich einheitlichen und deshalb nicht aufteilbaren Vereinbarung. Aus der Pauschalvergütung
für die Leistungen des Gesponserten, mit der zum einen regelmäßig auch der Förderzweck mit abgegolten wird und
der im Streitfall zum anderen in voller Höhe gezahlt werden muss, wenn nur eine von mehreren
Sportveranstaltungen stattfindet, kann zudem kein marktübliches Entgelt abgegrenzt werden, das der Überlassung
von Nutzungsflächen zugerechnet werden könnte. Nach Auffassung des Senats ließe sich daher auch kein
vernünftiger Schätzungsmaßstab für eine Aufteilung des Entgelts finden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 81, 641, BStBl III
1965, 230).
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cc) Die Einordnung der hier vorliegenden Sponsoringverträge als gemischte Verträge eigener Art führt im Ergebnis
dazu, dass eine Hinzurechnung von Miet- oder Pachtzinsen auch hinsichtlich nur Teilen des Entgelts ausscheidet.


34


2. Da sich ��wie unter II.1. dargestellt�� das Sponsoring-Vertragsverhältnis im Streitfall als ein einheitliches und
unteilbares Ganzes darstellt, scheidet auch eine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG für die Überlassung
des Vereinslogos aus (vgl. Wassermeyer, DStR 2019, 1446, und Diffring/Anhalt, FR 2022, 515, 518).
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3. Danach war die Vorentscheidung, die von anderen rechtlichen Erwägungen ausgegangen ist, aufzuheben und der
Gewerbesteuermessbescheid 2015 ��wie tenoriert�� zu ändern. Die Übertragung der Berechnung des
Gewerbesteuermessbetrags auf das FA beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO.


36


4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.37
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Urteil vom 09. März 2023, IV R 24/19
Zur steuerlichen Berücksichtigung des Beibehaltungswahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB


ECLI:DE:BFH:2023:U.090323.IVR24.19.0


BFH IV. Senat


HGBEG Art 67 Abs 1 S 2, EStR R 6.11, HGB § 249, HGB § 253 Abs 1, HGB § 253 Abs 2, HGB § 255, EStG § 5 Abs 1, EStG §
5 Abs 6, EStG § 6 Abs 1 Nr 3a, HGB § 252, HGB §§ 252ff, EStG VZ 2010 , HGBEG Art 28 Abs 1 S 2, BilMoG Art 1 Nr 10


vorgehend FG Münster, 27. Juni 2019, Az: 8 K 2873/17 F


Leitsätze


1. Der Handelsbilanzwert für Nachsorgerückstellungen bildet auch nach Inkrafttreten des BilMoG gegenüber einem
höheren steuerrechtlichen Rückstellungswert die Obergrenze (Anschluss an BFH-Urteil vom 20.11.2019 - XI R 46/17,
BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195).


2. Der maßgebliche Handelsbilanzwert bestimmt sich unter Berücksichtigung der als GoB zu beurteilenden
Bewertungsgrundsätze des Handelsrechts (§§ 252 ff. HGB) und damit auch unter Berücksichtigung des
Beibehaltungswahlrechts des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 27.06.2019 - 8 K 2873/17 F aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist, welche Rechtsfolgen sich aus der Ausübung des Beibehaltungswahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 des
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) in der Handelsbilanz der Klägerin und Revisionsklägerin
(Klägerin) für die Bewertung einer Nachsorgerückstellung in deren Steuerbilanz zum 31.12.2010 ergeben.


1


Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
ermittelt, ist Eigentümerin von 14 abgeschlossenen Deponien, die im Jahr 2010 (Streitjahr) entweder rekultiviert
wurden oder bereits stillgelegt waren. Die längste Restlaufzeit beträgt ab dem Ende des Streitjahres 22 Jahre. Für
laufende Betriebskosten, ausstehende Rekultivierungs- und Abdichtungskosten und sonstigen zukünftigen Aufwand
für Nachsorgeverpflichtungen bildete die Klägerin eine Rückstellung (Nachsorgerückstellung). Den
Rückstellungswerten lagen Gutachten zugrunde, in denen der zu erwartende Aufwand für den verbleibenden
Nachsorgezeitraum teils deponiebezogen und teils auch deponieübergreifend ermittelt worden war. Zwei
Gutachten, u.a. das der Firma G vom 01.12.2009, enthielten einen pauschalen Sicherheitszuschlag in Höhe von 10 %
auf die ermittelten Werte.


2


Der Teilbericht zu einer für die Jahre 2005 bis 2007 durchgeführten Außenprüfung vom 12.08.2011 stellt fest, dass
es sich bei den der Rückstellung zugrundeliegenden Nachsorgeverpflichtungen der Klägerin um Pflichten aus
§§ 36 ff. des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) handele, die nach § 61 KrW-/AbfG
sanktionsbewehrt seien. Die Sachleistungsverpflichtungen seien mit den in den vorgelegten Gutachten ermittelten
Werten anzusetzen. Lediglich der pauschale Sicherheitszuschlag in Höhe von 10 % sei mangels hinreichender
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Konkretisierung nicht zu berücksichtigen. Allerdings sei im Gegenzug bisher nicht erfasster Aufwand für Kosten der
allgemeinen Verwaltung zu berücksichtigen. Der Sicherheitszuschlag wurde gekürzt den deponieübergreifenden
Aufwendungen zugeordnet.


In der Handelsbilanz auf den 31.12.2010 setzte die Klägerin sonstige Rückstellungen an, in denen die
Nachsorgerückstellung in Höhe von insgesamt 11.873.216,81 € enthalten war. Diesen Wert hatte die Klägerin
ausgehend von dem im Gutachten vom 01.12.2009 festgestellten, zu erwartenden Aufwand für die
Deponienachsorge zum 31.12.2009 unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlags in Höhe von 1.104.120 €
ermittelt. Für die Bemessung der Nachsorgerückstellung zum 31.12.2010 kürzte die Klägerin den Wert zum
31.12.2009 um Inanspruchnahmen im Jahr 2010 in Höhe von 446.783,19 €. Im Anhang zum Jahresabschluss heißt
es, die durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.05.2009 (BGBl I
2009, 1102) entstandenen Auflösungsbeträge würden in Anwendung des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2
EGHGB nicht bilanziell umgesetzt. Die Überdeckung aus der Beibehaltung der höheren Rückstellungsbeträge bei der
Nachsorgerückstellung betrage 2.927.000 €.


4


Unter Anwendung des BilMoG hätte sich die Nachsorgerückstellung (ohne "Sicherheitszuschlag") zum 31.12.2010
auf 7.841.754 € belaufen.


5


Auch für die Jahre 2008 bis 2010 fand bei der Klägerin eine Außenprüfung statt. Der Prüfer setzte für die
Nachsorgerückstellung (ohne "Sicherheitszuschlag") unter Anwendung des BilMoG einen ��um einen Rechenfehler
korrigierten�� Wert von 7.845.756 € an, da das Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB steuerlich nicht
anzuerkennen sei. Er berücksichtigte ��in Anlehnung an die Vorprüfung�� daneben den "Sicherheitszuschlag" in
Höhe von 1.104.120 €, sodass sich zum Stichtag ein Gesamtbetrag für die Nachsorgerückstellung in Höhe von
8.949.876 € ergab. Im Gegenzug setzte der Prüfer auf Antrag der Klägerin eine Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 der
Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) 2012 in Höhe von 2.271.117 € an. Im Rahmen der Berechnung des
Unterschiedsbetrags wurde der "Sicherheitszuschlag" in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorprüfung zum
31.12.2010 um 490.000 € gekürzt.


6


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ��FA��) setzte die Feststellungen des Betriebsprüfungsberichts
im Bescheid für 2010 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und des
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG vom 05.01.2015 um.


7


Mit dem dagegen gerichteten Einspruch begehrte die Klägerin die Berücksichtigung der Nachsorgerückstellung in
Höhe von 11.383.216,81 € (11.873.216,81 € ./. 490.000 €). Sie meint, das von ihr ausgeübte Wahlrecht nach Art. 67
Abs. 1 Satz 2 EGHGB sei auch steuerlich maßgeblich.


8


Dem folgte das FA nicht. Es wies den Einspruch der Klägerin ��nach einem Verböserungshinweis wegen mehrerer
Rechenfehler des Prüfers�� mit Einspruchsentscheidung vom 16.08.2017 als unbegründet zurück und setzte die
Nachsorgerückstellung in Höhe von 8.459.878 € an. Im Gegenzug erhöhte es die Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 EStR
2012 auf 2.586.416 €.


9


Die nachfolgende Klage wies das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 27.06.2019 - 8 K 2873/17 F als unbegründet ab.
Für die Nachsorgerückstellung einschließlich "Sicherheitszuschlag" auf den 31.12.2010 sei kein höherer Wert
anzusetzen als der in der Einspruchsentscheidung ermittelte Wert in Höhe von 8.459.878 €. Das FG sah das
Wahlrecht in Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB als steuerlich unbeachtlich an und gelangte unter Berücksichtigung des
gemäß § 253 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB) abgezinsten Betrags der Nachsorgerückstellung auf den
31.12.2010 in Höhe von 7.845.759 € und des ebenfalls abgezinsten, als "Sicherheitszuschlag" bezeichneten Teils
der Gemeinkosten (Verwaltungskosten) in Höhe von 368.920,64 € zu einem Rückstellungswert am Bilanzstichtag in
Höhe von (höchstens) 8.214.680 €. Die Klägerin sei ��so das FG�� auch nicht durch die fehlerhafte Berechnung
der Rücklage seitens des FA beschwert, da die Summe aus Rückstellung und Rücklage, die sich unter
Zugrundelegung der Auffassung des Gerichts ergebe, mit 11.046.294 € (2.831.614 € + 8.214.680 €) rechnerisch
zufällig exakt der vom FA angesetzten Summe entspreche.


10


Ihre hiergegen gerichtete Revision begründet die Klägerin mit der Verletzung von Bundesrecht.11


Sie beantragt,
das angefochtene FG-Urteil vom 27.06.2019 aufzuheben und den Bescheid für 2010 über die gesonderte und
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG
vom 05.01.2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.08.2017 dahin zu ändern, dass die laufenden
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Entscheidungsgründe


II.


Gesamthandseinkünfte unter Berücksichtigung von Nachsorgerückstellungen in Höhe von insgesamt
11.383.216,81 € sowie ohne Ansatz einer Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 EStR 2012 festgestellt werden.


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13


Das FG habe zutreffend entschieden, dass der in der Handelsbilanz nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB angesetzte
Wert für die Nachsorgerückstellung nicht in die Steuerbilanz zu übernehmen sei. Die Entscheidung stehe im
Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Behandlung handelsrechtlicher Ansatz- und
Bewertungswahlrechte in der Steuerbilanz.


14


Das dem Verfahren beigetretene Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hält das FG-Urteil
ebenfalls für zutreffend und betont ergänzend, dass auch die Begründung zur Einführung von R 6.11 Abs. 3 EStR
2012 (BRDrucks 681/12 (Beschluss), S. 4) dafür spreche, dass die Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1
Satz 2 EGHGB keine Auswirkung auf die Steuerbilanz habe. Es verweist ferner darauf, dass die Bindung des
Steuerrechts an das Handelsrecht nur hinsichtlich des Betriebsvermögens bestehe, das bei Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) auszuweisen sei. Das Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2
EGHGB zähle aber gerade nicht zu den GoB.


15


Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung ��FGO��).


16


Das FG hat zwar zutreffend erkannt, dass die Klägerin dem Grunde nach verpflichtet war, eine
Nachsorgerückstellung zu bilden (hierzu unter 1.). Jedoch hält die Ermittlung der Höhe der Rückstellung durch das
FG der revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand. Das FG hat seiner Berechnung rechtsfehlerhaft den abgezinsten
Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 HGB zugrunde gelegt, anstatt den von der Klägerin zum
31.12.2010 angesetzten handelsbilanziellen Rückstellungswert, der sich nach Ausübung des Wahlrechts gemäß
Art. 67 EGHGB ergeben hat, als Ausgangspunkt zu wählen (hierzu unter 2.). Dies führt zur Aufhebung des
angefochtenen Urteils und ��mangels Spruchreife�� zur Zurückverweisung der Sache an das FG (hierzu unter 3.).


17


1. Das FG hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die Klägerin dem Grunde
nach verpflichtet war, im Streitjahr eine Nachsorgerückstellung zu bilden.


18


a) Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind in der Handelsbilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu
bilden. Das handelsrechtliche Passivierungsgebot für Verbindlichkeitsrückstellungen gehört zu den GoB und gilt
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG auch für die Steuerbilanz (z.B. BFH-Urteile vom 29.09.2022 - IV R 20/19, zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt, Rz 41; vom 17.10.2013 - IV R 7/11, BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, Rz 16; vom
15.03.2017 - I R 11/15, BFHE 258, 8, BStBl II 2017, 1043, Rz 16, jeweils m.w.N.). Voraussetzung für die Bildung einer
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist das Bestehen einer nur ihrer Höhe nach ungewissen
Verbindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit des künftigen Entstehens einer Verbindlichkeit dem
Grunde nach ��deren Höhe zudem ungewiss sein kann�� sowie ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zeit vor
dem Bilanzstichtag. Als weitere Voraussetzung muss der Schuldner ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme rechnen
(BFH-Urteil in BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, Rz 17). Diese Voraussetzungen gelten auch für Verpflichtungen
aus öffentlichem Recht, die auf ein bestimmtes Handeln in Form einer Geldzahlung oder eines anderen
Leistungsinhalts gerichtet sind, sofern die öffentlich-rechtliche Verpflichtung bereits konkretisiert, d.h. inhaltlich
hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt ist (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil in BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, Rz 18, m.w.N.).


19


b) Nach Maßgabe dieser Grundsätze hatte die Klägerin zum Bilanzstichtag eine Nachsorgerückstellung für ihre in
der Nachsorgephase befindlichen Deponien zu bilden (vgl. zu entsprechenden Rückstellungen BFH-Urteile vom
08.11.2016 - I R 35/15, BFHE 256, 253, BStBl II 2017, 768; vom 05.05.2011 - IV R 32/07, BFHE 233, 524, BStBl II
2012, 98), denn sie war nach öffentlichem Recht sanktionsbewehrt (§§ 36 ff., § 61 KrW-/AbfG) zur Nachsorge
verpflichtet. Da dies auch zwischen den Beteiligten unstreitig ist, sieht der Senat von weiteren Ausführungen ab.
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2. Allerdings hält die Ermittlung der Höhe der Nachsorgerückstellung der revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.
Das FG hat seiner Berechnung rechtsfehlerhaft den abgezinsten Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
Satz 1 HGB zugrunde gelegt, anstatt den von der Klägerin zum 31.12.2010 angesetzten handelsbilanziellen
Rückstellungswert, der sich nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 67 EGHGB ergeben hat, als Ausgangspunkt
zu wählen. Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben.


21


a) Die Bewertung von Wirtschaftsgütern in der Steuerbilanz folgt den handelsrechtlichen Vorschriften, soweit dem
steuerrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 5 Abs. 6 EStG). Für die Bewertung der im Streitfall
vorliegenden Sachleistungsrückstellung sieht § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG vor, dass Rückstellungen "höchstens
insbesondere" unter Berücksichtigung der in den Buchst. a bis f der Vorschrift genannten Grundsätze anzusetzen
sind. Danach dürfen die sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG ergebenden Rückstellungsbeträge den
zulässigen Ansatz nach der Handelsbilanz nicht überschreiten (vgl. BFH-Urteile vom 20.11.2019 - XI R 46/17, BFHE
266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 24, m.w.N.; vom 11.10.2012 - I R 66/11, BFHE 239, 315, BStBl II 2013, 676, Rz 14,
zu Zeiträumen vor Inkrafttreten des BilMoG; vom 13.07.2017 - IV R 34/14, Rz 29, ohne Bindungswirkung für den
dortigen Streitfall und ebenfalls zu Zeiträumen vor Inkrafttreten des BilMoG, jeweils m.w.N.).


22


Auch wenn sich die handelsrechtliche Maßgeblichkeit i.S. von § 5 Abs. 1 EStG seit der Einführung des § 6 Abs. 1
Nr. 3a EStG verändert hat, besteht sie zunächst für die Steuerbilanz. Sie wird nur dann und nur insoweit
durchbrochen, als der Gesetzgeber steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungsvorbehalte festgeschrieben hat (§ 5
Abs. 6 EStG). Da durch den "höchstens insbesondere"-Verweis der Bezug zur handelsrechtlichen Bewertung
weiterhin bestehen bleiben sollte, hat dies keine Loslösung der Steuerbilanzwerte von den Handelsbilanzwerten
zur Folge gehabt, selbst wenn die Steuerbilanz durch das BilMoG gegenüber der Handelsbilanz deutlich
verselbständigt wurde (vgl. BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 29). § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG stellt
demnach keine abschließende steuerrechtliche Normierung dar, die die Anwendung der handelsrechtlichen GoB
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG ausschließt (zur Rechtslage vor Inkrafttreten des BilMoG vgl. BFH-Urteil in BFHE 239,
315, BStBl II 2013, 676, Rz 14, und vor Einführung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG bereits BFH-Urteil vom 15.07.1998 -
I R 24/96, BFHE 186, 388, BStBl II 1998, 728, unter II.3., sowie zur Rechtslage nach Inkrafttreten des BilMoG vgl.
BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 30).


23


b) Die steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG haben folglich keinen absoluten Vorrang
vor den handelsrechtlichen Bewertungsregeln, sondern wirken ��wie die Formulierung "höchstens insbesondere"
zeigt�� begrenzend: Überschreitet der steuerrechtliche Wertansatz den handelsrechtlichen Wertansatz, gilt der
niedrigere handelsrechtliche Wert (BFH-Urteile in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 24 ff.; vom 13.07.2017 -
IV R 34/14, Rz 29; in BFHE 239, 315, BStBl II 2013, 676, Rz 14; vgl. z.B. auch Brandis/Heuermann/Krumm, § 5 EStG
Rz 186; BeckOK EStG/Oellerich, 14. Ed. [01.07.2022], EStG § 6 Rz 1982; Schindler in Kirchhof/Seer, EStG, 22. Aufl.,
§ 6 Rz 154; Bünning, Betriebs-Berater ��BB�� 2020, 689; Meurer, BB 2012, 2807, 2808; anderer Ansicht Marx,
Steuern und Bilanzen ��StuB�� 2019, 885, 888 f.; Briesemeister/Joisten/Vossel, Finanz-Rundschau 2013, 164 ff.;
Zwirner, Deutsches Steuerrecht 2012, 2094, 2097; Prinz, StuB 2019, 1, 5 f.; Velte, Die Steuerberatung 2013, 486).
Liegt der handelsrechtliche Wertansatz hingegen über dem steuerlichen Wert, durchbricht § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG die
nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz zu beachtende handelsrechtliche Bewertung. Die steuerrechtlichen
Sonderbestimmungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG führen dann dazu, dass der handelsrechtliche
Wertansatz (Obergrenze) unterschritten wird (vgl. bereits BFH-Urteil in BFHE 239, 315, BStBl II 2013, 676, Rz 14).
Hieraus folgt, dass stets der niedrigere Wert anzusetzen ist (vgl. Schmidt/Kulosa, EStG, 41. Aufl., § 6 Rz 472; Bugge
in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 5 Rz D 235).


24


c) Der maßgebliche handelsrechtliche Wertansatz bestimmt sich unter Berücksichtigung der als GoB zu
beurteilenden Bewertungsgrundsätze des Handelsrechts (§§ 252 ff. HGB, vgl. BFH-Urteil in BFHE 186, 388, BStBl II
1998, 728, unter II.3.; Schmidt/Weber-Grellet, a.a.O., § 5 Rz 33; wohl auch Marx, StuB 2019, 885, 889) und damit
auch unter Berücksichtigung des Beibehaltungswahlrechts des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB.


25


aa) Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB sieht vor, dass, wenn aufgrund der geänderten Bewertung von Verpflichtungen, die
die Bildung einer Rückstellung erfordern, eine Auflösung der Rückstellungen erforderlich ist, diese beibehalten
werden dürfen, soweit der aufzulösende Betrag bis spätestens zum 31.12.2024 wieder zugeführt werden müsste.
Wird von dem Wahlrecht nach Satz 2 Gebrauch gemacht, ist der Betrag der Überdeckung jeweils im Anhang und im
Konzernanhang anzugeben (Art. 67 Abs. 1 Satz 4 EGHGB).


26


Damit hat der Gesetzgeber betroffenen Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt, die bis zum 31.12.2009 nach
altem Recht gebildeten Rückstellungen der Höhe nach beizubehalten, soweit der aufzulösende Betrag spätestens
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bis zum 31.12.2024 wieder zugeführt werden müsste. So sollten zeitlich befristete Rückstellungsauflösungen
vermieden werden (vgl. z.B. Marx, StuB 2019, 885, 887, m.w.N.).


bb) Das Wahlrecht besteht regelmäßig (auch) im Zusammenhang mit Rückstellungen für
Sachleistungsverpflichtungen, soweit deren Restlaufzeit vor dem 01.01.2025 endet, da der Abzinsung in den
folgenden Geschäftsjahren eine entsprechende Aufzinsung gegenübersteht (vgl. z.B. Buchholz, Die
Unternehmensbesteuerung ��Ubg�� 2012, 777, 782; Heinz/Kemper, Neue Wirtschafts-Briefe ��NWB�� 2012,
3543, 3545; Kropp/Wirtz, Der Betrieb ��DB�� 2011, 541, 544).


28


cc) Das Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gewährt demnach einmalig die Möglichkeit, den unter
Berücksichtigung der GoB gemäß § 253 Abs. 2 HGB a.F. ermittelten Rückstellungswert beizubehalten. Es handelt
sich um intertemporales Recht, das keine Regelung des sachlichen Rechts beinhaltet, sondern
Rechtsanwendungsregeln bereitstellt, welche die Kollision verschiedener Normen nach zeitlichen Gesichtspunkten
auflösen (vgl. BFH-Urteil vom 27.03.2007 - VIII R 10/06, BFHE 217, 502, BStBl II 2007, 866, unter II.1.a bb, zu § 52
EStG). Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB begründet ein Rechtsanwendungswahlrecht, denn es bezieht sich nicht auf den
Wertansatz selbst, sondern auf das für den Wertansatz maßgebliche Recht. Wird das Wahlrecht ausgeübt, kommt es
zu einem nach Maßgabe des "alten Rechts" GoB-konformen Wertansatz. Dieser Wert bildet den maßgeblichen
handelsbilanziellen Wert (vgl. im Ergebnis auch Buchholz, Ubg 2012, 777, 782; Marx, StuB 2019, 885, 887, 890;
Heinz/Kemper, NWB 2012, 3543, 3546; Künkele/Zwirner, StuB 2013, 439, 442 f.; anderer Ansicht z.B.
Brandis/Heuermann/Krumm, § 5 EStG Rz 187; Schindler in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 6 Rz 154; vgl. auch Glasenapp, BB
2020, 242). Nimmt der Steuerpflichtige das Wahlrecht nicht in Anspruch, so bildet der sich bei erstmaliger
Anwendung des § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB ergebende, ebenfalls den GoB entsprechende (niedrigere) abgezinste
Erfüllungsbetrag (sog. BilMoG-Wert - so im BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195) den maßgeblichen
handelsbilanziellen Wert.


29


d) Dieses Normverständnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des BFH zum Verhältnis von
handelsrechtlichen und steuerrechtlichen (Passivierungs-)Wahlrechten.


30


aa) Im Zusammenhang mit § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB a.F. hat der Senat entschieden (BFH-Urteil vom 21.10.1993 -
IV R 87/92, BFHE 172, 462, BStBl II 1994, 176, unter I.5.), dass handelsrechtliche Wahlrechte, auch soweit sie sich
auf die Bewertung von Wirtschaftsgütern beziehen, steuerlich zum Ansatz des höchsten nach dem Handels- und
Steuerrecht zulässigen Wertes führen, soweit nicht auch nach dem Steuerrecht ein entsprechendes
Bilanzierungswahlrecht besteht. Übertragen auf die steuerliche Bewertung von Rückstellungen folgt hieraus, dass
ein entsprechendes handelsrechtliches Wahlrecht zum Ansatz des niedrigsten zulässigen Wertes führt, soweit nicht
auch nach dem Steuerrecht ein Bilanzierungswahlrecht besteht.


31


Dies entspricht dem Sinn und Zweck der steuerlichen Gewinnermittlung, die darauf zielt, grundsätzlich den
Periodengewinn so zu erfassen, wie er sich aus den steuerlich maßgeblichen Vorschriften ergibt. Dementsprechend
steht es nicht im Belieben des Kaufmanns, durch handelsbilanzrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten seine
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit steuerrechtlicher Wirkung unzutreffend darzustellen. Vor diesem Hintergrund
hat die Rechtsprechung entschieden, dass handelsrechtliche Bilanzierungswahlrechte nicht ohne eine ausdrückliche
steuerrechtliche Regelung als Grundlage der Besteuerung berücksichtigt werden können (Beschluss des Großen
Senats des BFH vom 03.02.1969 - GrS 2/68, BFHE 95, 31, BStBl II 1969, 291, unter II.3.a; BFH-Urteil in BFHE 172,
462, BStBl II 1994, 176) und es daher ausgeschlossen ist, dem Kaufmann hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen bei
der Gewinnermittlung mit für das Finanzamt bindender Wirkung faktisch ein Wahlrecht zwischen mehreren
vertretbaren Rechtsansichten einzuräumen (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 31.01.2013 - GrS 1/10, BFHE
240, 162, BStBl II 2013, 317, Rz 64).


32


bb) Eine Übertragung dieser Grundsätze auf das Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 EGHGB scheidet aus.33


(1) Zum einen unterscheidet sich das Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB als intertemporales
Rechtsanwendungswahlrecht bereits dem Grunde nach von einem materiellen Ansatz- oder Bewertungswahlrecht,
denn in Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB geht es nicht darum, dem Kaufmann hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen bei
der Gewinnermittlung mit für das Finanzamt bindender Wirkung faktisch ein Wahlrecht zwischen mehreren
vertretbaren Rechtsansichten zuzugestehen (vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 36).
Vielmehr gewährt der Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen in Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB im Zusammenhang mit
einer Gesetzesänderung einmalig die Möglichkeit, die nach Maßgabe der alten Rechtslage gebildete Rückstellung
fortzuführen. Zwischen mehreren vertretbaren Rechtsansichten zur Bewertung der Rückstellung wählen kann der
Steuerpflichtige indes nicht.


34


Seite 5 von 7







(2) Zum anderen findet sich die steuerrechtliche Grundlage für die Anerkennung des Wahlrechts gemäß Art. 67
Abs. 1 Satz 2 EGHGB in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG. Diese Regelung mit dem "höchstens insbesondere"-Verweis nimmt
Bezug auf den Handelsbilanzwert der Rückstellung und schreibt diesen als Obergrenze fest. Sie bestimmt somit den
Handelsbilanzwert für eine Rückstellung auch nach dem Inkrafttreten des BilMoG gegenüber einem höheren
steuerrechtlichen Rückstellungswert als Obergrenze (vgl. BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 24),
und zwar unabhängig davon, ob im konkreten Einzelfall ein Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB besteht
oder nicht und unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige ein bestehendes Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2
EGHGB ausgeübt hat oder nicht. Der von § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG in Bezug genommene maßgebliche
Handelsbilanzwert ist danach auch jener, der sich nach (zulässiger) Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1
Satz 2 EGHGB ergibt und den der Steuerpflichtige in seiner Handelsbilanz zum 31.12.2010 angesetzt hat. Die
Berücksichtigung des handelsrechtlichen Wahlrechts des Steuerpflichtigen beruht mithin auf der steuerrechtlichen
Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG (vgl. BFH-Urteil in BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 36). Dass das
Wahlrecht im EGHGB geregelt ist, spielt daher ��entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung�� keine Rolle.


35


(3) Die Beurteilung des in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gewährten Passivierungswahlrechts durch die BFH-
Rechtsprechung (vgl. Urteile vom 30.01.2002 - I R 71/00, BFHE 198, 420, BStBl II 2003, 279, und vom 27.09.2017 -
I R 65/15) steht dem dargelegten Verständnis des Wahlrechts in Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht entgegen. Art. 28
Abs. 1 Satz 2 EGHGB, der vorsieht, dass für eine mittelbare Verpflichtung aus einer Zusage für eine laufende
Pension oder eine Anwartschaft auf eine Pension sowie für eine ähnliche unmittelbare oder mittelbare
Verpflichtung eine Rückstellung in keinem Fall gebildet zu werden braucht, stellt ein zeitlich nicht begrenztes
Passivierungswahlrecht (so auch BFH-Urteil in BFHE 198, 420, BStBl II 2003, 279, unter II.3.) dar, das im
Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen steht. Als solches unterscheidet es sich bereits dem Grunde nach
maßgeblich von dem einmaligen intertemporalen Rechtsanwendungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB.


36


cc) Aus der Begründung zur Einführung von R 6.11 Abs. 3 EStR 2012 (BRDrucks 681/12 (Beschluss), S. 4) ergibt sich
keine andere Beurteilung des Beibehaltungswahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB.


37


(1) Die Verwaltungsvorschrift, die für Altfälle eine Übergangsregelung enthält, bestimmt, dass ��mit Ausnahme der
Pensionsrückstellungen�� die Höhe der Rückstellung in der Steuerbilanz den zulässigen Ansatz in der
Handelsbilanz nicht überschreiten darf (Satz 1). Für den Gewinn, der sich aus der erstmaligen Anwendung des
BilMoG durch die Auflösung von Rückstellungen ergibt, die bereits in dem vor dem 01.01.2010 endenden
Wirtschaftsjahr passiviert wurden, kann jeweils in Höhe von 14/15 eine gewinnmindernde Rücklage passiviert
werden, die in den folgenden 14 Wirtschaftsjahren jeweils mit mindestens 1/15 gewinnerhöhend aufzulösen ist
(Auflösungszeitraum, Satz 2). Besteht eine Verpflichtung, für die eine Rücklage passiviert wurde, bereits vor Ablauf
des maßgebenden Auflösungszeitraums nicht mehr, ist die insoweit verbliebene Rücklage zum Ende des
Wirtschaftsjahres des Wegfalls der Verpflichtung in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen; Entsprechendes
gilt, wenn sich der Verpflichtungsumfang innerhalb des Auflösungszeitraums verringert (Satz 3).


38


(2) Damit hat der Richtliniengeber zwar letztlich die Auffassung der Oberfinanzdirektion (OFD) Münster und der
OFD Rheinland bestätigt, nach der der Rückstellungsansatz in der Handelsbilanz ��auch unter Geltung des
BilMoG�� die Obergrenze für die steuerrechtliche Rückstellungsbewertung darstellt (vgl. OFD Rheinland,
Verfügung vom 13.07.2012 - S 2133-2011/0003-St 141 (Rhld), und OFD Münster, Verfügung vom 13.07.2012 -
S 2170a-234-St 12-33 (Ms), DB 2012, 1779). Er hat allerdings zugleich ��nach Intervention des Finanzausschusses
des Bundesrates (s. zur Entstehungsgeschichte Prinz/Fellinger, Ubg 2013, 362; Velte, Ubg 2020, 360, 362)�� eine
Übergangsregelung zur Abfederung der hieraus resultierenden steuerlichen Folgen vorgesehen. Die sich aus der
Auflösung von Rückstellungen ergebenden Gewinnauswirkungen sollten durch Bildung einer entsprechenden
Rücklage abgemildert werden.


39


(3) Aus der Tatsache, dass der Richtliniengeber eine Billigkeitsregelung für erforderlich gehalten hat, folgt
��entgegen der Auffassung des Beigetretenen�� nicht, dass der Gesetzgeber den Rückstellungswert nach
Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB als steuerlich unmaßgeblich erachtet hat.


40


Zum einen hat sich der Richtliniengeber mit dem Fall der Wahlrechtsausübung nicht ausdrücklich befasst, obwohl
ihm bewusst gewesen sein muss, dass zum Zeitpunkt seiner Entscheidung zu Beginn des Jahres 2013 die
überwiegende Zahl der Unternehmen ihre Wahl bereits getroffen hatte, und dies zumeist ohne Kenntnis der
erstmals im Juli 2012 veröffentlichten Verwaltungsauffassung (Verfügungen der OFD Rheinland und der OFD
Münster, beide vom 13.07.2012). Zum anderen zeigt die Entscheidung der Finanzverwaltung, die aus dem eigenen
Verständnis des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG resultierenden Gewinnauswirkungen durch eine Billigkeitsregelung
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abmildern zu wollen, allein, dass der Richtliniengeber selbst die aus seinem Gesetzesverständnis resultierenden
Rechtsfolgen als unbillig angesehen hat. Darüber hinaus kann dem Gesetzgeber die von der Finanzverwaltung
vertretene Auffassung zur Auslegung von § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ohnehin nicht als eigenes Gesetzesverständnis
zugerechnet werden.


e) Das FG-Urteil entspricht den dargelegten Grundsätzen nur zum Teil. Das FG hat der Berechnung des von ihm als
zutreffend erachteten Rückstellungswertes zum 31.12.2010 in Höhe von 8.214.680 € nicht den von der Klägerin
zum 31.12.2010 unter Berücksichtigung der GoB ermittelten und angesetzten handelsbilanziellen
Rückstellungswert zugrunde gelegt, der sich nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
ergeben hat, sondern es hat den abgezinsten Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 HGB
angesetzt. Seine Entscheidung war daher aufzuheben.


42


3. Die Sache ist nicht spruchreif, denn eine abschließende Ermittlung des zutreffenden Rückstellungswertes ist dem
Senat auf der Grundlage der Feststellungen des FG nicht möglich.


43


a) Ausgehend von den dargelegten Grundsätzen ist für die Bewertung der streitgegenständlichen
Nachsorgerückstellung zunächst der handelsrechtliche Wertansatz (Obergrenze) zu ermitteln. Liegt dieser unter dem
steuerrechtlichen Wert, bildet er die Obergrenze für den Ansatz der Rückstellung.


44


Danach bildet der von der Klägerin in ihrer Handelsbilanz angesetzte Rückstellungsbetrag in Höhe von
11.873.216,81 €, der ��wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist�� um 490.000 € auf 11.383.216,81 € zu
korrigieren ist, den relevanten handelsrechtlichen Wertansatz (Obergrenze).


45


Der Klägerin stand das handelsrechtliche Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB unstreitig zu. Von diesem
Wahlrecht hat die Klägerin in der nach dem Gesetz vorgesehenen Weise Gebrauch gemacht, sodass sie die
(fortentwickelten) höheren Rückstellungsbeträge für die Nachsorgerückstellung in ihrer Handelsbilanz zum
31.12.2010 beibehalten konnte.


46


b) Die Tatsache, dass der klageweise geltend gemachte Rückstellungsbetrag in Höhe von 11.383.216,81 € diesem
(korrigierten) Höchstbetrag entspricht, führt ��anders als die Klägerin meint�� nicht zur Klagestattgabe.


47


Wie dargelegt, ist die handelsrechtliche Bewertung der Rückstellung nur dann maßgeblich, wenn die
steuerrechtlichen Regelungen in § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG nicht dazu führen, dass der handelsrechtliche
Wertansatz (Obergrenze) unterschritten wird. Ist dies allerdings der Fall, gilt der niedrigere, nach Maßgabe des
Steuerrechts ermittelte Wert. Ob dies vorliegend anzunehmen ist, kann der Senat nicht abschließend feststellen.


48


Zwar dürfte § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG nicht zu einer Unterschreitung des handelsrechtlichen Wertansatzes
führen. Wie das FG zutreffend erkannt hat, ist der Rückstellungsbetrag (auch) nach dieser Regelung nicht
abzuzinsen, da sich sämtliche Deponien der Klägerin im Streitjahr in der Nachsorgephase befanden und die
Erfüllung bereits begonnen hatte. Jedoch kann der Senat auf der Grundlage der Feststellungen des FG nicht
entscheiden, ob sich unter Beachtung der weiteren Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ein niedrigerer
Wertansatz ergibt. Der von der Klägerin gewählte Wertansatz in der Handelsbilanz zum 31.12.2010 beruht im
Ausgangspunkt auf gutachterlich festgestellten Werten sowie einem "Sicherheitszuschlag". Jener
"Sicherheitszuschlag" ist ��den Ergebnissen einer vorlaufenden Außenprüfung folgend�� von den Beteiligten in
einen ��der Höhe nach reduzierten�� Aufwand für Kosten der allgemeinen Verwaltung "umqualifiziert" worden.
Ob der so berücksichtigte Gemeinkostenanteil den Vorgaben des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b EStG entspricht, kann
der Senat nicht überprüfen. Gleiches gilt in Bezug auf die Beachtung der Regelungen in § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c
und f EStG. Der Senat kann nicht feststellen, ob künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Verpflichtung
voraussichtlich verbunden sein werden, nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG möglicherweise
wertmindernd zu berücksichtigen sind. Ebenso wenig kann der Senat entscheiden, ob bzw. inwieweit künftige Preis-
und Kostensteigerungen in den handelsrechtlichen Wert eingeflossen sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f EStG).


49


Das FG wird diese Fragen im zweiten Rechtsgang zu beantworten und sodann den maßgeblichen Rückstellungswert
unter Berücksichtigung der dargelegten Grundsätze zu ermitteln haben.


50


4. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.51
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   FINANZGERICHT BADEN-WÜRTTEMBERG 
 


Im Namen des Volkes 
Urteil 


 
Az.: 6 K 1917/20 
 


In dem Finanzrechtsstreit 
 
Klägerin 
vertreten durch …  
als Rechtsnachfolgerin der A, diese wiederum als Rechtsnachfolgerin der B 
 


-  Klägerin  - 
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 
 


gegen 
 
Finanzamt 
 
 


-  Beklagter  - 
 
wegen Körperschaftsteuer 2009 
 
hat der 6. Senat des Finanzgerichts Baden-Württemberg aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 27. September 2022 durch 
 
Vorsitzende Richterin am Finanzgericht  
Richter am Finanzgericht  
Ehrenamtliche Richterin  
Ehrenamtlichen Richter  


 
für Recht erkannt: 
 
1. Der Körperschaftsteuerbescheid 2009 vom XX.XX.XXXX in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom XX.XX.XXXX wird dahingehend geändert, dass das 
Einkommen um Währungsverluste aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von XXX € 
gemindert wird. 
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2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
3. Die Revision wird zugelassen. 
 
4. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren wird für notwendig erklärt. 
 
5. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 
Der Beklagte kann die Vollstreckung durch einfache Erklärung abwenden, wenn nicht die 
Klägerin vor der Vollstreckung in Höhe des vollstreckbaren Kostenerstattungsanspruchs 
Sicherheit leistet. (Berichtigungsbeschluss vom 6. Februar 2023) 
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Rechtsmittelbelehrung 


 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Revision zu. 
 
Die Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils bei 
dem Bundesfinanzhof schriftlich oder als elektronisches Dokument einzulegen *). 
Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch 
eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihr zu Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
eingereicht werden, sind nach § 52d Satz 1 FGO ab 1.1.2022 als elektronisches 
Dokument zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
Gleiches gilt für die nach der Finanzgerichtsordnung vertretungsberechtigten Personen, 
für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 52a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 FGO zur 
Verfügung steht. 
 
Die Revisionsschrift muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Eine Abschrift oder 
Ausfertigung des Urteils soll ihr beigefügt werden. Die Revision ist innerhalb von zwei 
Monaten  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Auch die Begründung 
ist beim Bundesfinanzhof einzureichen. Die Begründung muss die Erklärung enthalten, 
inwieweit das Urteil angefochten und seine Aufhebung beantragt wird. Sie muss ferner 
die bestimmte Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich eine 
Rechtsverletzung durch das Urteil ergibt; soweit Verfahrensmängel gerügt werden, muss 
sie auch die Tatsachen angeben, aus denen sich der Mangel ergibt. 
 
Bei der Einlegung und Begründung der Revision sowie in dem weiteren Verfahren vor 
dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte durch einen Steuerberater, einen 
Steuerbevollmächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen 
europäischen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten 
Buchprüfer als Bevollmächtigten vertreten lassen . Zur Vertretung berechtigt sind 
auch Gesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die 
durch solche Personen handeln. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 


Postanschrift des Bundesfinanzhofs: 
Hausanschrift: 
Telefax-Anschluss: 


Postfach 86 02 40, 81629 München 
Ismaninger Str. 109, 81675 München 
(0 89) 92 31-2 01 


 
 
*) Der Antrag bzw. die Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht 
elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de bzw. www.justiz.de 
beschrieben. 
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Tatbestand 


 
Streitig ist, ob Fremdwährungsverluste aus Gesellschafterdarlehen an ausländische 


Tochtergesellschaften gemäß § 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 7 des Körperschaftsteuergesetzes 


in der für 2009 (Streitjahr) geltenden Fassung (KStG) dem Gewinn außerbilanziell 


hinzuzurechnen sind. 


 


Die Klägerin ist die Konzernobergesellschaft des ...-Konzerns.  


[...] 


 


Die Klägerin gewährte verschiedene Darlehen an ausländische, mittelbare 


Tochtergesellschaften in der Währung des Ansässigkeitsstaates der jeweiligen 


Darlehensnehmerin, wobei auch die Tilgung des Darlehens in der ausländischen 


Währung zu erfolgen hatte. Im Wirtschaftsjahr 2008/2009 realisierte die Klägerin 


Währungsverluste in Höhe von insgesamt XXX €. Währungskurssicherungsgeschäfte zur 


Absicherung des Währungskursrisikos der Darlehen hat die Klägerin nicht getätigt. 


Folgende Darlehensverhältnisse lagen zugrunde: 


 


Mit Darlehensvertrag vom XX.XX.XXXX, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen 


wird (...), gewährte die Klägerin ihrer mittelbaren Tochtergesellschaft AA zum Zeitpunkt 


der Darlehensvereinbarung firmierend unter C, mit Sitz im EU-Land Z ein Darlehen über 


XXX in der landestypischen Währung. Das Darlehen wurde mit einem festen Zinssatz 


von X,X % p. a. verzinst. Die Zinsen waren jeweils zum Quartalsende zu zahlen, 


erstmals zum XX.XX.XXXX. Das Darlehen wurde für einen Zeitraum von X Jahren 


gewährt, d. h. bis zum XX.XX.XXXX. Tilgungen waren quartalsweise in Höhe von 


jeweils XXX in der landestypischen Währung – mit einer abweichenden ersten 


Tilgungsrate von XXX in der landestypischen Währung – zu leisten. Der 


Darlehensvertrag selbst sah keine Besicherung des Darlehens vor. Im Wirtschaftsjahr 


2008/2009 realisierte die Klägerin einen Währungsverlust aus diesem Darlehen i.H.v. 


XXX €. 


 


Des Weiteren gewährte die Klägerin der im EU-Land Z ansässigen, mittelbaren 


Tochtergesellschaft BB mit Vertrag vom XX.XX.XXXX ein Darlehen über XXX in der 


landestypischen Währung. Dieses wurde in X Teilbeträgen zwischen dem XX.XX.XXXX 
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und dem XX.XX.XXXX valutiert und hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 


XX.XX.XXXX. Das Darlehen wurde zum Prozentsatz der Z Bank Offered Rate zzgl. X,X 


Prozentpunkten verzinst. Ab dem XX.XX.XXXX erfolgten monatliche Zahlungen durch 


die Tochtergesellschaft BB i.H.v. XXX in der landestypischen Währung. Im 


Wirtschaftsjahr 2008/2009 realisierte die Klägerin einen Währungsverlust aus diesem 


Darlehen i.H.v. XXX €. Die Tochtergesellschaft BB war zum Zeitpunkt des 


Vertragsschlusses am XX.XX.XXXX mittelbare und ist seit XXXX unmittelbare 


Tochtergesellschaft der Tochtergesellschaft AA. 


 


Die Tochtergesellschaft AA sowie die Tochtergesellschaft BB waren zum Zeitpunkt der 


Darlehensausreichung und des Währungsverlustes mittelbare Tochtergesellschaften der 


Konzernbereichsholdinggesellschaft D. Dabei gab die D mit Erklärung vom XX.XX.2011 


als Bürge unter Verzicht auf die Vorausklage, Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit eine 


unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten der Klägerin als Gläubigerin 


ab. Die Bürgschaft diente der Absicherung aller bestehenden und künftigen Forderungen 


gegenüber den von der D geführten oder ihr organisatorisch zugeordneten 


Konzerngesellschaften. Auf diese wird wegen der Einzelheiten verwiesen (...). 


 


Schließlich gewährte die Klägerin mit Darlehensvertrag vom XX.XX.XXXX, auf den 


wegen der Einzelheiten verwiesen wird (...), ihrer ebenso im EU-Land Z ansässigen, 


mittelbaren Tochtergesellschaft CC ein Darlehen i.H.v. XXX in der landestypischen 


Währung, welches mit X,X % p. a. verzinst war. Feste Rückzahlungsbeträge und -termine 


waren nicht vereinbart. Spätester Rückzahlungstermin war der XX.XX.XXXX. Im 


Wirtschaftsjahr 2008/2009 realisierte die Klägerin einen Währungsverlust aus diesem 


Darlehen i.H.v. XXX €.  


 


Die Tochtergesellschaft CC war im Zeitpunkt der Darlehensausreichung und im Zeitpunkt 


der Gewinnminderung aufgrund der Währungskurverluste Tochtergesellschaft der 


Konzernbereichsholdinggesellschaft E1 (ab dem XX.XX.XXXX E2). Dabei gab die E2 mit 


Erklärung vom XX.XX.XXXX als Bürge unter Verzicht auf die Vorausklage, Anfechtbarkeit 


und Aufrechenbarkeit eine unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten 


der Klägerin als Gläubigerin ab. Die Bürgschaft diente der Absicherung aller bestehenden 


und künftigen Forderungen gegenüber den von der E2 geführten oder ihr organisatorisch 


zugeordneten Konzerngesellschaften. Auf diese wird wegen der Einzelheiten verwiesen 
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(...). 


 


Die Klägerin war im Zeitpunkt der jeweiligen Darlehensausreichungen als auch noch im 


Zeitpunkt der jeweiligen Gewinnminderungen aufgrund der realisierten 


Währungskursverluste zu (durchgerechnet) 100 % mittelbar an den drei 


Darlehensnehmerinnen Tochtergesellschaft AA, Tochtergesellschaft BB und 


Tochtergesellschaft CC beteiligt. 


 


Bei der Klägerin fand für die Jahre 2007 bis 2010 eine Außenprüfung durch das zentrale 


Konzernprüfungsamt Y (ZBp) statt. Die ZBp vertrat die Auffassung, dass die realisierten 


Währungsverluste aus Gesellschafterdarlehen nach § 8b Abs. 3 S. 4 KStG bei der 


Einkommensermittlung nicht zu berücksichtigen seien. Nach dem Wortlaut der Vorschrift 


seien sämtliche im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen stehenden 


Gewinnminderungen nicht abzugsfähig. Es sei nicht entscheidend, ob die 


Gewinnminderung durch die Beteiligten beeinflussbar sei oder – wie im Falle von 


Währungskursänderungen – außerhalb des Einflussbereichs liege. 


 


Auch der Drittvergleich nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG sei nicht erbracht worden. Bei dem 


Drittvergleich seien nur eigene Sicherungsmittel der Gesellschaft zu berücksichtigen. Die 


bloße Konzernzugehörigkeit (Rückhalt im Konzern) dürfe nach dem Gesetzeswortlaut 


damit nicht berücksichtigt werden. Laut den Darlehensvereinbarungen sei die 


Darlehensgewährung jeweils ohne Sicherheiten erfolgt. Von der Klägerin in Aussicht 


gestellte Bürgschaftsvereinbarungen seien bislang nicht vorgelegt worden. Der 


Nachweispflicht des Steuerpflichtigen sei damit nicht genügt worden. Wegen der 


Einzelheiten wird auf den geänderten Teilbericht über die Außenprüfung vom 12. 


Dezember 2016 (...) verwiesen. 


 


Der Beklagte (das Finanzamt – FA –) folgte den Feststellungen der ZBp und erließ am 


XX.XX.XXXX einen – nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten – 


Körperschaftsteuerbescheid 2009. Der Vorbehalt der Nachprüfung blieb bestehen. 


 


 


Mit Schreiben vom XX.XX.XXXX legte die Klägerin gegen diesen Bescheid Einspruch 


ein. Zur Begründung trug sie im Einspruchsverfahren vor, dass die D– dies ist zwischen 
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den Beteiligten unstreitig – mit Erklärung vom XX.XX.2011 als Bürge eine unbefristete 


und selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten der Klägerin als Gläubigerin abgegeben 


habe. Entsprechende Bürgschaften hätten auch die anderen 


Konzernbereichsholdinggesellschaften gegenüber der Klägerin abgegeben. Die 


betreffenden schriftlichen Vereinbarungen ließen sich leider für den Streitzeitraum nicht 


mehr auffinden. Allerdings lasse sich belegen, dass bereits im Streitzeitraum 


entsprechende Vereinbarungen bestanden haben müssten. Denn im Jahr 2011 seien mit 


der D, der E2 und der F neue Bürgschaftsvereinbarungen geschlossen worden. Dazu 


seien die jeweiligen Konzernbereichsholdinggesellschaften von der Klägerin jeweils mit 


Schreiben vom XX.XX.2011 angeschrieben worden. Aus diesen Anschreiben ergebe 


sich, dass es sich um Anpassungen bestehender Vereinbarungen jeweils vom 


XX.XX.2005 gehandelt habe. Die alten Bürgschaftserklärungen sollten im Original 


zurückgesandt werden, sodass sich daraus ergebe, dass es zugunsten der Klägerin 


entsprechende Bürgschaftsvereinbarungen im Streitzeitraum gegeben habe. Auf die 


neugefassten Bürgschaftserklärungen und die Anpassungsschreiben wird wegen der 


Einzelheiten verwiesen (...). 


 


Die Währungsverluste seien nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst, sodass bereits keine 


Gewinnminderung im Sinne des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG vorliege. § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG 


seien durch das Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008) vom 20. Dezember 2007 (BGBl I 


2007, 3150) eingefügt worden. Aus den Gesetzesmaterialien ergebe sich, dass die 


Darlehensgewährung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein müsse. Dieser 


Intention entsprechend müsse die Gewinnminderung durch das Gesellschaftsverhältnis 


veranlasst sein. Kein Veranlassungszusammenhang bestehe jedoch, wenn die 


Verlustposition durch außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung liegende 


marktbedingte Wertminderungen wie Wechselkursverluste verursacht werde. Ein nicht 


qualifiziert beteiligter Darlehensgeber wäre durch einen Währungsverlust in derselben 


Weise betroffen wie ein qualifiziert Beteiligter. Die Hingabe eines Darlehens, das einem 


Wechselkursrisiko ausgesetzt sei, diene daher nicht der Umgehung der Abzugsverbote 


des § 8b KStG, also von Gestaltungen, die der Gesetzgeber durch § 8b Abs. 3 S. 4 ff. 


KStG habe ausschließen wollen.  


 


Auch aus steuersystematischer Sicht sei eine Berücksichtigung von Währungsverlusten 


geboten. Gewinne aus Währungskursschwankungen bei Darlehensforderungen als nicht 
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gesellschaftsrechtlich verursachte Gewinne seien trotz des Abzugsverbots des § 8b 


Abs. 3 S. 4 KStG steuerpflichtig, während dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 S. 3 KStG 


die Steuerfreiheit von Beteiligungsgewinnen nach § 8b Abs. 2 KStG gegenüberstehe. 


Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 


21. September 2016 I R 63/15 (BStBl II 2017, 357), da dort gerade § 8b Abs. 3 S. 3 KStG 


und nicht § 8b Abs. 3 S. 4 KStG einschlägig gewesen sei. 


 


Zudem sei der Drittvergleich nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG erfüllt. Ein Währungsverlust 


wäre bei jedem Darlehensgeber eingetreten, auch bei einem konzernfremden, und zwar 


auch dann, wenn er sich eigene Kreditsicherheiten durch die Darlehensnehmerin hätte 


gewähren lassen. Ein Währungsverlust wäre nur dann nicht eingetreten, wenn das 


Währungsrisiko am Markt durch ein separates Kurssicherungsgeschäft von der Klägerin 


als Darlehensgeberin ausgeschlossen worden wäre. Mit der Frage der Besicherung im 


Verhältnis Darlehensgeber/Darlehensnehmer habe dies jedoch nichts zu tun. Zudem 


habe die Klägerin Bürgschaften erhalten, die die ZBp noch nicht habe berücksichtigt 


können. 


 


Ansonsten läge ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 des Vertrags 


über die Arbeitsweise der Europäischen Union --AEUV-- (ex-Art. 43 des Vertrags zur 


Gründung der Europäischen Gemeinschaft --EG--) vor. Bereits im Einspruchsverfahren 


sei eine europarechtskonforme Auslegung der Vorschrift geboten und möglich. Nach dem 


Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) X vom 10. Juni 2015 C-686/13 


(IStR 2015, 557) liege keine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit vor, wenn ein 


Mitgliedstaat, der sowohl die Gewinne aus Beteiligungen an Tochtergesellschaften von 


der Körperschaftsteuer befreie als auch den Abzug damit zusammenhängender Verluste 


ausschließe, Wechselkursverluste aus der Veräußerung solcher Beteiligungen nicht zum 


Abzug zulasse. Die vom EuGH genutzte Symmetriethese greife jedoch nicht im Streitfall, 


da Währungsgewinne aus Darlehen voll steuerpflichtig seien. Daher müsse auf die 


Grundsätze des EuGH in der Rechtssache Deutsche Shell (Urteil vom 28. Februar 2008 


C-293/06, BStBl II 2009, 976) zurückgegriffen werden, wonach die Niederlassungsfreiheit 


einer Regelung entgegenstehe, nach der bei der Festsetzung der nationalen 


Besteuerungsgrundlage die Berücksichtigung eines Währungsverlustes – dort aus der 


Rückführung von Dotationskapital – ausgeschlossen sei. 
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Schließlich würde die Versagung des Abzugs der Währungsverluste zu einem Verstoß 


gegen das Gebot der Folgerichtigkeit führen, sodass aus diesem Grund eine 


verfassungskonforme Auslegung der Vorschrift geboten sei. Die Begründung des BFH in 


seinem Urteil zur Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG 


vom 12. März 2014 I R 87/12 (BStBl II 2014, 859) laufe bei Währungsverlusten ins Leere, 


da dort auch die Symmetriethese maßgeblich gewesen sei. 


 


Mit Einspruchsentscheidung vom XX.XX.XXXX wies das FA den Einspruch als 


unbegründet zurück. Die Währungskursverluste unterlägen dem Abzugsverbot des § 8b 


Abs. 3 S. 4 KStG. Mit der h.M. in der Fachliteratur werde davon ausgegangen, dass auch 


Gewinnminderungen bei Fremdwährungsdarlehen infolge von 


Wechselkursschwankungen vom Abzugsverbot erfasst seien, da nach dem Wortlaut der 


Vorschrift der Grund für die Gewinnminderung des Gesellschafterdarlehens ohne 


Bedeutung sei. Diese Gewinnminderungen seien unabhängig davon nicht abzugsfähig, 


ob es sich um Änderungen der Marktverhältnisse oder um gesellschaftsrechtlich 


indizierte Änderungen handele. 


 


Der Fremdvergleich nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG sei nicht erfüllt, da laut den 


Darlehensvereinbarungen die Darlehensgewährung jeweils ohne Sicherheiten erfolgt sei. 


Auf eine Fremdüblichkeit im Sinne des § 1 des Außensteuergesetzes komme es nicht 


an. Fehlende Sicherheiten könnten nicht durch den Rückhalt im Konzern kompensiert 


werden. Der Steuerpflichtige sei der objektiven Beweislast nicht nachgekommen. 


 


Das BFH-Urteil vom 10. April 2019 I R 20/16 (BStBl II 2020, 674) sei auf den Streitfall 


nicht anwendbar, da dem dortigen Urteilsfall in Fremdwährung valutierende Anteile im 


Sinne des § 8b Abs. 2 KStG zugrunde gelegen hätten. 


 


Das Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG sei nach dem BFH-Urteil vom 12. März 


2014 I R 87/12 (BStBl II 2014, 859) verfassungsgemäß, weil der Abzugsausschluss mit 


der Steuerfreiheit nach § 8b Abs. 2 KStG korrespondiere. 


 


Mit Urteil vom 10. Juni 2015 C-686/13 (IStR 2015, 557) habe der EuGH entschieden, 


dass die Nichtabzugsfähigkeit von Wechselkursverlusten bei der Veräußerung von 


Anteilen an einer Tochtergesellschaft im EU-Ausland nicht gegen die 
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Niederlassungsfreiheit verstoße. Wesentlicher Aspekt der Urteilsfindung sei die 


bestehende Symmetrie bei Wechselkursgewinnen und Wechselkursverlusten gewesen. 


Auf diese Symmetriethese beziehe sich auch der BFH in seinem Urteil vom 21. 


September 2016 I R 63/15 (BStBl II 2017, 357). 


 


Mit ihrer am 3. August 2020 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin – teilweise unter 


Wiederholung des Vortrags im Einspruchsverfahren – ihr Begehren weiter. Sie führt 


insbesondere aus, dass bei Auslegung des Abzugsverbots des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG 


nach Entstehungsgeschichte, Systematik, Zweck sowie bei verfassungskonformer 


Auslegung bei den streitigen Währungsverlusten keine Gewinnminderung im 


Zusammenhang mit einer Darlehensforderung im Sinne der Vorschrift vorliege. 


 


Nach der Vorstellung des Gesetzgebers (Gesetzentwurf der Bundesregierung eines 


Jahressteuergesetzes 2008, BTDrucks 16/6290, Seite 73) habe eine Gleichbehandlung 


von gesellschaftsrechtlich veranlasster Eigenkapitalgewährung und 


gesellschaftsrechtlich veranlasster Darlehensgewährung erreicht werden sollen. Schon 


dies belege, dass lediglich Gewinnminderungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation 


der finanzierten Gesellschaft selbst und nicht aufgrund von außen einwirkender 


Umstände in dem notwendigen Veranlassungszusammenhang stehen könnten. Deshalb 


seien auch Währungsgewinne in Bezug auf Gesellschafterdarlehen steuerpflichtig und 


nicht analog § 8b Abs. 2 KStG steuerbefreit. 


 


Auch aus der systematischen Gesetzesauslegung ergebe sich die Notwendigkeit der 


Herstellung einer Symmetrie zwischen der steuerlichen Behandlung von 


Währungsgewinnen und -verlusten durch die steuerliche Berücksichtigung der 


Währungsverluste. Denn bei dem Gesellschaftsanteil im Sinne von § 8b Abs. 2 KStG 


seien sowohl Währungsgewinne als auch -verluste steuerlich nicht zu berücksichtigen. 


 


Nach dem Zweck der Norm seien die Währungskursverluste vom Anwendungsbereich 


des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG auszunehmen, da Währungskursverluste keinen 


beteiligungsspezifischen Charakter hätten, sondern ausschließlich Marktrisiken 


widerspiegelten. 


 


Schließlich gebiete die verfassungskonforme Auslegung eine entsprechende Auslegung 
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der Vorschrift. Denn bei der vom FA angenommenen Auslegung würde die Vorschrift 


aufgrund der fehlenden Symmetrie bei der Erfassung von Gewinnen und Verlusten gegen 


das Leistungsfähigkeitsprinzip verstoßen. Zudem führe die fehlende Symmetrie auch zu 


einem Verstoß gegen das Gebot der Folgerichtigkeit. Die Abweichung vom Gebot zur 


folgerichtigen Umsetzung einer Belastungsentscheidung sei auch nicht durch die 


Verhinderung von Gestaltungen zur Umgehung des Abzugsverbots des § 8b Abs. 3 S. 4 


KStG mittels eines Gesellschafterdarlehens gedeckt. Der Eintritt von finalen 


Währungskursverlusten unterliege nur Einflüssen des Kapitalmarktes, könne jedoch nicht 


vom Steuerpflichtigen gestaltet werden. 


 


Hilfsweise sei darauf hinzuweisen, dass der Klägerin auch der Nachweis nach § 8b Abs. 3 


S. 6 KStG gelinge. Das FA übersehe, dass das Währungskursrisiko kein 


Darlehensausfallrisiko darstelle, das durch eine zu stellende Sicherheit abgedeckt 


werden könnte. Das Währungskursrisiko könnte nur durch ein separates 


Kurssicherungsgeschäft des Darlehensnehmers mit einem Dritten ausgeschlossen 


werden, das neben die Darlehensbeziehung trete. Ob die Klägerin tatsächlich ein 


zusätzliches Währungskurssicherungsgeschäft tätige oder nicht, sei nicht Teil eines 


Drittvergleichs im Rahmen der allein zu betrachtenden Geschäftsbeziehung zwischen 


Darlehensgeber und -nehmer. Die Darlehensgewährung als solche entspreche 


fremdüblichen Kriterien, sodass der Drittvergleich erbracht worden sei. Zudem werde auf 


die Bürgschaftsvereinbarungen zugunsten der Klägerin verwiesen. 


 


Schließlich sei der Klage aufgrund einer europarechtskonformen Auslegung der § 8b 


Abs. 3 S. 4 ff. KStG stattzugeben. Vorrangig anwendbar sei hier die 


Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV, da die § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG nur bei einer 


Beteiligung von mehr als 25 % greife. Dies ermögliche zwar nicht in jedem Fall einen 


sicheren Einfluss auf die Gesellschaft, führe aber nach der EuGH-Rechtsprechung unter 


Heranziehung der konkreten Gegebenheiten des Falls, nämlich der Beherrschung der 


mittelbaren Tochtergesellschaften durch die Klägerin, zu einer vorrangigen Anwendung 


der Niederlassungsfreiheit vor der Kapitalverkehrsfreiheit. 


 


Ein Eingriff in die Niederlassungsfreiheit liege vor. Da Fremdwährungsdarlehen praktisch 


nur im grenzüberschreitenden Kontext vorkämen, seien Auslandsinvestitionen 


gegenüber Inlandsinvestitionen benachteiligt und die Finanzierung mit 
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Fremdwährungsdarlehen sei weniger attraktiv. Aus dieser tatsächlichen Benachteiligung 


von Auslandsinvestitionen gegenüber Inlandsinvestitionen ergebe sich, dass 


Unternehmen aufgrund der steuerrechtlichen Vorschriften davon abgehalten werden 


könnten, untergeordnete Einheiten in anderen Mitgliedstaaten zu gründen und ihre 


Tätigkeiten über diese Einheiten auszuüben. Ein Eingriff sei auch im Lichte der 


Entscheidung des EuGH X vom 10. Juni 2015 C-686/13 (IStR 2015, 557) anzunehmen, 


da dort keine Aussage zur Rechtfertigung eines existierenden asymmetrischen 


Besteuerungszugriffs zulasten des Steuerpflichtigen getroffen worden sei. 


 


Der Eingriff sei auch nicht gerechtfertigt. Eine Rechtfertigung folge insbesondere nicht 


aus einer Kohärenz der Steuervorschriften, da Währungskursgewinne steuerpflichtig 


seien, während Währungskursverluste steuerlich nicht berücksichtigt werden könnten. 


Auch eine Rechtfertigung zur Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der 


Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten komme nicht in Betracht, da der 


Währungsverlust nur in Deutschland berücksichtigt werden könne. Die fehlende 


Rechtfertigung des Verstoßes gegen Niederlassungsfreiheit ergebe sich auch aus den 


Grundsätzen des EuGH in der Rechtssache Deutsche Shell (Urteil vom 28. Februar 2008 


C-293/06, BStBl II 2009, 976) sowie aus den Ausführungen des BFH in seinen Urteilen 


vom 21. September 2016 I R 63/15 (BStBl II 2017, 357) und vom 10. April 2019 I R 20/16 


(BStBl II 2020, 674) zur Symmetrie von Gewinnen und Verlusten. 


 


Im Hinblick auf die im Streitfall des Finanzgerichts (FG) Baden-Württemberg (Urteil vom 


24. September 2020  3 K 1486/19, EFG 2021, 402) vom FA vorgenommene Saldierung 


der Währungsverluste mit Währungsgewinnen, die nach Auffassung des FG den 


verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Erfordernissen Rechnung getragen habe, 


sei darauf hinzuweisen, dass im Falle der Unionsrechtswidrigkeit einer Norm diese selbst 


an das Unionsrecht anzupassen und nicht durch Abmilderung der Anwendung durch 


Verwaltungshandeln unionrechtskonform werden könne (vgl. EuGH-Urteil vom 26. 


Oktober 1995 C-151/94, IStR 1995, 531). 


 


 


Schließlich verböten sich Rückschlüsse aus der zwischenzeitlichen Einfügung des neuen 


§ 8b Abs. 3 S. 6 KStG, wonach Währungskursverluste ab dem Veranlagungszeitraum 


2022 nicht mehr als Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG „gelten“ 
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würden. Es sei das gültige Gesetz methodisch auszulegen. Eine zukünftige 


Gesetzesänderung könne keine Rückwirkung in Bezug auf dessen Auslegung entfalten. 


Ansonsten könnte der Gesetzgeber durch Klarstellungen oder Fiktionen ihm nicht 


genehme Auslegungen durch spätere Gesetzesänderungen konterkarieren. 


 


Die Klägerin beantragt,  
  
1. den Körperschaftsteuerbescheid 2009 vom XX.XX.XXXX in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom XX.XX.XXXX dahingehend zu ändern, dass das 
Einkommen um Währungsverluste aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von XXX € 
gemindert wird, 
 
2. die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu 
erklären, und 
 
3. hilfsweise, die Revision zuzulassen. 


  


Das FA beantragt, 
 


1. die Klage abzuweisen und 
 
2. hilfsweise, die Revision zuzulassen. 


 


Es verweist zum Sachverhalt und zur rechtlichen Begründung auf die 


Einspruchsentscheidung vom XX.XX.XXXX.  


 


Die Währungskursverluste unterlägen dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG. Das 


Gesetz unterscheide in § 8b Abs. 3 S. 4 KStG nicht danach, aus welchen Gründen die 


Darlehensforderung an Wert verloren habe.  


 


Auch das FG Baden-Württemberg habe mit Urteil vom 24. September 2020  3 K 1486/19 


(EFG 2021, 402) entschieden, dass angesichts des klaren Gesetzeswortlauts keine 


Möglichkeit für eine einschränkende Auslegung bzw. teleologische Reduktion des § 8b 


Abs. 3 S. 4 KStG dahingehend bestehe, dass durch Währungsverluste bedingte 


Gewinnminderungen von dessen Anwendungsbereich auszunehmen seien. Das FG 


halte die Entscheidung über die steuerliche Behandlung von Fremdwährungsverlusten 


für eine rechtspolitische Entscheidung, die dem Gesetzgeber vorbehalten sein sollte. 


Auch wenn die in der Gesetzesbegründung („insbesondere“) erwähnten 


Gewinnminderungen nahelegten, dass Währungsverluste nicht im Fokus des 
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Gesetzgebers gestanden hätten, so habe die Neuregelung ausdrücklich für „alle“ 


Gewinnminderungen gelten sollen. Die von der Klägerin dargestellte Asymmetrie sei 


offenbar vom Gesetzgeber in Kauf genommen worden. 


 


In Bezug auf den Drittvergleich nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG sei der Gesetzgeber 


ausweislich der Gesetzesbegründung sehr restriktiv gewesen. Nach der 


Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Jahressteuergesetzes 


2008, BTDrucks 16/6290, Seite 74) sei das Darlehen insbesondere dann nicht 


fremdüblich, wenn es nicht verzinslich gewährt worden sei oder aber trotz Verzinsung 


keine Sicherheiten vereinbart worden seien. Das FA verweist in diesem Zusammenhang 


auch auf das BFH-Urteil vom 27. Februar 2019 I R 73/16 (BStBl II 2019, 394). Der 


Gegenbeweis nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG sei nur erbracht, wenn nicht allein das 


Währungskursrisiko, sondern das gesamte Darlehen fremdüblich abgesichert sei. Im 


Übrigen sei allein auf die Fremdüblichkeit des Darlehens selbst abzustellen, auf die 


Ursache der Gewinnminderungen komme es letztlich nicht an. 


 


Da die Bürgschaftsvereinbarungen in Bezug auf die streitigen Darlehen für das Streitjahr 


nicht vorlägen, könnten diese auch nicht herangezogen werden. Aber auch die 


vorgelegten Bürgschaftsvereinbarungen selbst hielten einem Fremdvergleich nicht stand. 


Eine Bonitätsprüfung sei offensichtlich nicht vorgenommen worden. Zudem seien die 


Bürgschaftsübernahmen unentgeltlich erfolgt, wohingegen ein fremder Dritter für die 


Übernahme des Risikos als Bürge ein Entgelt in Form einer Bürgschaftsprovision verlangt 


hätte. Zudem handele es sich um pauschale und unbefristete Bürgschaften. Bei einer 


Betrachtung des Gesamtkonzerns würde durch die Bürgschaft kein zusätzliches 


Sicherungsmoment eintreten, die Vereinbarung sei vielmehr Ausfluss des im Konzern 


praktizierten Konzernrückhalts. 


 


Im Hinblick auf die Europarechtskonformität der § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG sei darauf 


hinzuweisen, dass die Regelung nicht nach in- oder ausländischem Gesellschafter oder 


in Bezug auf den Darlehensnehmer differenziere. Sämtliche in- wie ausländische 


Gesellschaften würden gleichbehandelt. Der Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit, 


wie auch anderer Grundfreiheiten, sei nicht betroffen. Der Vortrag der Klägerin, dass 


Auslandsinvestitionen gegenüber Inlandsinvestitionen benachteiligt seien, sei nicht 


haltbar. Auslandsinvestitionen seien ohne Fremdwährungsrisiken möglich. Die Darlehen 
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könnten in Euro vereinbart werden. Im Übrigen würden auch in Inlandsfällen 


Fremdwährungsdarlehen aufgenommen werden. Der Sachverhalt hänge also an der 


Vereinbarung der Währung in den Darlehen und gerade nicht am Sitz der Gesellschaft, 


sodass eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit nicht gegeben sei. 


 


Der der Entscheidung des EuGH X vom 10. Juni 2015 C-686/13 (IStR 2015, 557) 


zugrunde liegende Sachverhalt sei nicht auf den vorliegenden Fall der 


Darlehensgewährung übertragbar. 


 


Eine Saldierung von Währungsgewinnen und Währungsverlusten sei im Streitfall nicht 


erfolgt. Die aus den Wechselkursgeschäften resultierenden Gewinne seien der 


Besteuerung unterworfen worden. 


 


Das FA hat im Hinblick auf das anhängige Revisionsverfahren (Az. I R 41/20) gegen das 


Urteil des FG Baden-Württemberg vom 24. September 2020  3 K 1486/19 (EFG 2021, 


402) das Ruhen des Verfahrens beantragt. Die Klägerin hat dem nicht zugestimmt. 


 


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die von den Beteiligten eingereichten Schrift-


sätze nebst Anlagen, die vom FA vorgelegten Akten und auf die Niederschrift über die 


mündliche Verhandlung verwiesen.  


  


 


 


Entscheidungsgründe 
 
I. Die zulässige Klage ist begründet. Der Körperschaftsteuerbescheid 2009 vom 


XX.XX.XXXX in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom XX.XX.XXXX ist rechtswidrig 


und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (vgl. § 100 Abs. 1 Satz 1 der 


Finanzgerichtsordnung – FGO –). Das FA hat zu Unrecht die – zwischen den Beteiligten 


dem Grunde und der Höhe nach unstreitigen – im Wirtschaftsjahr 2008/2009 realisierten 


Währungskursverluste aus den gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 


insgesamt XXX € nicht einkommensmindernd berücksichtigt. § 8b Abs. 3 S. 4 KStG ist 


nach Auffassung des Senats dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass Kursverluste 


bei Fremdwährungsdarlehen nicht vom Anwendungsbereich der Norm erfasst werden. 


Ob die Voraussetzungen des Drittvergleichs nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG im Streitfall 
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gegeben sind, bedarf keiner Entscheidung. 


 


1. Nach § 8b Abs. 3 S. 3 KStG sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem 


in Absatz 2 genannten Anteil entstehen, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu 


berücksichtigen. Zu den Gewinnminderungen im Sinne des Satzes 3 gehören gemäß 


§ 8b Abs. 3 S. 4 KStG auch Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer 


Darlehensforderung, wenn das Darlehen von einem Gesellschafter gewährt wird, der zu 


mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der 


Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war. Satz 4 ist nicht 


anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei 


sonst gleichen Umständen gewährt oder noch nicht zurückgefordert hätte; dabei sind nur 


die eigenen Sicherungsmittel der Gesellschaft zu berücksichtigen (§ 8b Abs. 3 S. 6 


KStG). 


 


2. Die Voraussetzungen des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG liegen nach seinem Wortlaut vor. 


 


a) Der Wortlaut des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG lässt es zu, Wechselkursverluste bei 


Fremdwährungsdarlehen als Gewinnminderungen im Zusammenhang mit 


Darlehensforderungen im Sinne der Vorschrift anzusehen (ganz überwiegende 


Auffassung: Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz 225; M. Frotscher in 


Frotscher/Drüen, § 8b KStG Rz 409; Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 279i; 


Watermeyer in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8b KStG Rz 111; Niedling/Gsödl, Ubg 2017, 


429 ff.). 


 


b) Auch die übrigen Voraussetzungen des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG liegen vor. Erfasst 


werden auch Beteiligungen an ausländischen Kapitalgesellschaften (zutreffend FG 


Münster, Urteil vom 17. August 2016  10 K 2301/13 K, EFG 2016, 1810; Pung in 


Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz 255). Bei mittelbaren Beteiligungen ist auf die 


durchgerechnete Beteiligungsquote abzustellen (zutreffend 


Brandis/Heuermann/Rengers, § 8b KStG Rz 306; M. Frotscher in Frotscher/Drüen, § 8b 


KStG Rz 382). Die qualifizierte Beteiligung muss zu irgendeinem Zeitpunkt während der 


Darlehenslaufzeit erfüllt sein („beteiligt ist oder war“, vgl. BFH-Urteil vom 12. März 2014 


I R 87/12, BStBl II 2014, 859). Die Klägerin war unstreitig im Zeitpunkt der jeweiligen 


Darlehensausreichungen als auch noch im Zeitpunkt der jeweiligen Gewinnminderungen 
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aufgrund der realisierten Währungskursverluste zu (durchgerechnet) 100 % mittelbar an 


den drei in Z ansässigen Kapitalgesellschaften Tochtergesellschaft AA, 


Tochtergesellschaft BB und Tochtergesellschaft CC beteiligt.  


 


3. Der Senat ist der Auffassung, dass eine allein am Wortlaut orientierte Lösung zu 


sinnwidrigen Ergebnissen führt und deshalb § 8b Abs. 3 S. 4 KStG im Wege einer 


teleologischen Reduktion dahingehend auszulegen ist, dass Währungskursverluste nicht 


unter die dort genannten Gewinnminderungen fallen (ebenso z.B. Zynowsky/Jochimsen, 


DStR 2016, 2839, 2841; Rödder/Schuhmacher, DStR 2018, 705, 709; Badde, BB 2019, 


347, 348; a.A. z.B. 3. Senat des FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24. September 2020  


3 K 1486/19, EFG 2021, 402; M. Frotscher in Frotscher/Drüen, § 8b KStG Rz 409; Gosch 


in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 279i). 


 


a) Eine den Wortlaut korrigierende Auslegung wird dann zugelassen, wenn eine allein 


wortlautgemäße Auslegung zu sinnwidrigen Ergebnissen führt und der Schluss 


gerechtfertigt ist, dass der gesetzgeberische Wille planwidrig umgesetzt worden ist. 


Weichen Gesetzeswortlaut und -zweck voneinander ab, so ist der Wortlaut der 


Gesetzesbestimmung ihrem Zweck entsprechend einzuschränken, sofern sich das 


Gesetz gemessen an seinem Zweck als planwidrig zu weitgehend erweist (BFH-Urteil 


vom 27. März 2007 VIII R 25/05, BStBl II 2008, 298 m.w.N.; vgl. auch BFH-Urteil vom 18. 


April 2012 X R 5/10, BStBl II 2013, 785; Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 4 AO Rz 379). 


Hingegen kommt eine teleologische Reduktion grundsätzlich dann nicht in Betracht, 


wenn der weite Wortlaut der Vorschrift Folge einer bewussten rechtspolitischen 


Entscheidung des Gesetzgebers ist (BFH-Urteil vom 27. März 2007 VIII R 25/05, BStBl 


II 2008, 298 m.w.N.; Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 4 AO Rz 379). Eine abändernde 


Rechtsfortbildung kann auch dann geboten sein, wenn eine wortgetreue Auslegung zu 


einem Verstoß gegen Verfassungsrecht oder gegen das Unionsrecht führt (vgl. Drüen in 


Tipke/Kruse, AO/FGO, § 4 AO, Rz 380). 


 


b) Eine solche Divergenz zwischen Wortlaut und Zweck des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG liegt 


nach Auffassung des Senats vor. Zweck der Einfügung der § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG war 


es, Gestaltungen, bei denen durch die Hingabe von Gesellschafterdarlehen anstelle von 


Eigenkapital das anteilsbezogene Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 S. 3 KStG umgangen 


wird, zu verhindern (Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2008, BTDrucks 16/6290, 
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S. 73; BFH-Urteil vom 12. März 2014 I R 87/12, BStBl II 2014, 859). Dabei sollte durch 


das qualifizierte Beteiligungserfordernis sichergestellt werden, dass die 


Darlehensüberlassung gesellschaftsrechtlich veranlasst ist (BTDrucks 16/6290, S. 73). 


Der Gesetzgeber ging offensichtlich davon aus, dass die gesellschaftsrechtliche 


Veranlassung des Darlehens die möglichen Umgehungsgestaltungen klar konturiert. 


Naheliegend ist deshalb, dass – nach der Vorstellung des Gesetzgebers – auch die 


Gewinnminderung aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Veranlassung der 


Darlehensgewährung (bzw. des Stehenlassens des Darlehens) gesellschaftsrechtlich 


veranlasst sein sollte (ebenso Winhard, IStR 2011, 237, 241; Badde BB 2019, 347, 348). 


Nach Auffassung des Senats hat der Gesetzgeber offensichtlich nicht solche Fälle vor 


Augen gehabt, in denen die Gewinnminderung nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst 


sein könnte, obwohl die Darlehensüberlassung eine solche Veranlassung aufweist. Diese 


Fälle, in denen sich beispielsweise keine beteiligungsspezifischen, sondern allein 


marktbestimmte Risiken verwirklichen, waren nicht nach der gesetzgeberischen 


Vorstellung zu erfassen (ebenso Winhard, IStR 2011, 237, 241; Badde BB 2019, 347, 


348; Watermeyer in: Herrmann/Heuer/Raupach EStG/KStG, § 8b KStG Rz. 111); 


insoweit kommt eine Umgehung des anteilsbezogenen Abzugsverbots nach § 8b Abs. 3 


S. 3 KStG auch nicht in Betracht. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass Kursverluste 


bei Fremdwährungsdarlehen nicht Folge von Gestaltungen sind. Die Realisierung dieser 


Verluste ist allein Ausdruck des Marktgeschehens, ist also nicht planbar (ebenso 


Rödder/Schuhmacher, DStR 2018, 705, 709; Niedling/Gsödl, Ubg 2017, 429 ff.). 


 


Etwas anderes ergibt sich nach der Auffassung des Senats auch nicht daraus, dass nach 


der Gesetzesbegründung, „alle“ Gewinnminderungen erfasst werden sollten (BTDrucks 


16/6290, S. 73; a.A. 3. Senat des FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24. September 


2020  3 K 1486/19, EFG 2021, 402). Denn der Gesetzgeber wollte offensichtlich 


sicherstellen, dass sämtliche Gestaltungen, in denen aufgrund des Vorliegens des 


Beteiligungserfordernisses von einer gesellschaftsrechtlichen Veranlassung der 


Darlehensüberlassung und damit der Gewinnminderung im Zusammenhang mit dem 


jeweiligen Darlehen ausgegangen werden kann, erfasst werden. Dazu formulierte er 


ausdrücklich die insbesondere in Betracht kommenden Fallgruppen, wie 


Teilwertabschreibungen, Forderungsausfall und -verzicht (BTDrucks 16/6290, S. 73). 


 


c) Die Divergenz zwischen Wortlaut und Zweck des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG führt nach 
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Auffassung des Senats zu sinnwidrigen Ergebnissen, die vom Gesetzgeber offensichtlich 


nicht gewollt sind. Nach Auffassung des Senats ist der Schluss gerechtfertigt, dass der 


gesetzgeberische Wille planwidrig umgesetzt worden ist.  


 


Das Abzugsverbot für anteilsbezogene Gewinnminderungen gemäß § 8b Abs. 3 S. 3 


KStG korrespondiert mit der Freistellung der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 


KStG. Dagegen fehlt es bei Kursgewinnen aus Fremdwährungsdarlehen an einer 


entsprechenden Befreiungsvorschrift, die eine symmetrische Besteuerung gewährleistet. 


Wechselkursgewinne sind – bis auf die Wertaufholungsgewinne gemäß § 8b Abs. 3 S. 8 


KStG – steuerpflichtig. Diese fehlende Symmetrie in der Behandlung von 


Wechselkursgewinnen und -verlusten ist nach Auffassung des Senates ein sinnwidriges 


Ergebnis, das offensichtlich vom Gesetzgeber nicht gewollt war (ähnlich z.B.  


Zynowsky/Jochimsen, DStR 2016, 2839, 2841; Winhard, IStR 2011, 237, 239). Sie 


spricht entscheidend dafür, dass der gesetzgeberische Wille zur Verhinderung von 


Gestaltungen, bei denen durch die Vergabe von Darlehen das anteilsbezogene 


Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 S. 3 KStG umgangen wird, planwidrig umgesetzt worden 


ist. Aufgrund der fehlenden Symmetrie werden in der Literatur Zweifel an der 


verfassungs- und europarechtlichen Zulässigkeit der Versagung der Abziehbarkeit von 


Währungskursverlusten geäußert (z.B. Badde, BB 2019, 347, 349). Der 


Symmetriegedanke kommt zudem auch in der Rechtsprechung des BFH (Urteile vom 21. 


September 2016 I R 63/15, BStBl II 2017, 357, und vom 10. April 2019 I R 20/16, BStBl 


II 2020, 674, zu § 8b Abs. 3 S. 3 KStG) zum Ausdruck. 


 


Diese Problematik der fehlenden Symmetrie hat der Gesetzgeber nun offensichtlich 


erkannt und mit der Einfügung des § 8b Abs. 3 S. 6 KStG in der Fassung des Gesetzes 


zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl I 2021, 2050) 


geregelt, dass Währungskursverluste nicht als Gewinnminderungen im Sinne der S. 4 


und 5 gelten. Ausweislich der Gesetzesbegründung wollte der Gesetzgeber erreichen, 


dass sich nunmehr Gewinne und Verluste aufgrund von Währungskursschwankungen 


gleichermaßen bei der Ermittlung des steuerlichen Einkommens auswirken und damit die 


bestehenden „Unwuchten“ beseitigt werden (so ausdrücklich BTDrucks 19/28656, S. 25, 


2). Warum der Gesetzgeber aufgrund der ausdrücklichen Anwendungsregelung des § 34 


Abs. 5 S. 2 KStG in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des 


Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl I 2021, 2050) diese Regelung auf 







 Seite 20 


Gewinnminderungen, die nach dem 31. Dezember 2021 eintreten, beschränkt hat, ist für 


den Senat nicht nachvollziehbar. Klarstellend weist der Senat darauf hin, dass bei der 


hier vorzunehmenden Auslegung des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG in der im Streitjahr geltenden 


Fassung eventuelle Rückschlüsse auf das gesetzgeberische Verständnis im Jahr 2021 


grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind, da künftige Regelungen immer auch 


Ausdruck eines gewandelten Rechtsbewusstseins des Gesetzgebers sein können 


(Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 4 AO, Rz 380). 


 


d) Für das gewonnene Ergebnis spricht auch die Gesetzessystematik. Gerade der in § 8b 


Abs.  3 S. 6 KStG vorgesehene Drittvergleich lässt erkennen, dass die Fälle der 


Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen vom Gesetzgeber offensichtlich nicht erfasst 


werden sollten. Währungskursverluste können nämlich lediglich durch separate 


Kurssicherungsgeschäfte verhindert werden. Der Drittvergleich in § 8b Abs.  3 S. 6 KStG 


will dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, die Anwendbarkeit des Abzugsverbots 


durch den Nachweis der Fremdüblichkeit der Darlehensgewährung (bzw. des 


Stehenlassens des Darlehens) zu vermeiden. Lediglich Gewinnminderungen im 


Zusammenhang mit fremdunüblichen, also gesellschaftsrechtlich veranlassten 


Darlehensüberlassungen sollten nach der Vorstellung des Gesetzgebers dem 


anteilsbezogenen Abzugsverbot des § 8b Abs.  3 S. 3 KStG gleichgestellt werden. Eine 


Fremdüblichkeit kann sich bei Wechselkursverlusten jedoch allein im Hinblick auf eine 


eventuelle Absicherung der Kursrisiken ergeben. Der Eintritt der Kursverluste ist jedoch 


völlig unabhängig von der Fremdüblichkeit der Darlehensüberlassung. Insoweit wäre es 


naheliegend gewesen – hätte der Gesetzgeber Wechselkursverluste vom 


Anwendungsbereich der Norm erfasst wissen wollen –, den Drittvergleich insoweit zu 


erweitern, dass (zumindest auch) nachzuweisen ist, dass das Währungsrisiko 


fremdüblich abgesichert ist (so ausdrücklich nun Verfügung des LfSt Niedersachsen vom 


15. April 2020, DStR 2020, 1319). 


 


 


 


e) Die grundsätzliche Erfassung von Währungskursverlusten durch den weiten Wortlaut 


des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG ist damit nach Auffassung des Senates gerade nicht Folge 


einer bewussten rechtspolitischen Entscheidung des Gesetzgebers gewesen (a.A. 


offenbar 3. Senat des FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24. September 2020  3 K 
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1486/19, EFG 2021, 402). Der Entstehungsgeschichte, insbesondere den 


Gesetzesmaterialien, lassen sich keine eindeutigen Hinweise darauf entnehmen, dass 


der Gesetzgeber mit dem Abzugsverbot Währungskursverluste erfassen wollte. Auch der 


Prüfbitte des Bundesrats vom 10. September 2019 im Rahmen des 


Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 


Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften hinsichtlich eines 


fremdüblich abgesicherten Wechselkursrisikos (BRDrucks 356/1/19 Nr. 49, S. 60 f.) lässt 


sich nach Auffassung des Senats lediglich entnehmen, dass die Frage der 


Anwendbarkeit des Abzugsverbots auf Fremdwährungskursverluste den Gesetzgeber 


aufgrund der Diskussionen in der Literatur erreicht hatte und nun eine rechtspolitische 


Entscheidung wünschenswert war. Nicht entnommen werden kann ihr, dass der 


Gesetzgeber bei der Normierung des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG Fremdwährungskursverluste 


in bewusster rechtspolitischen Entscheidung vom Abzugsverbot erfasst wissen wollte. 


 


f) Nichts anderes ergibt sich nach Auffassung des Senats daraus, dass auch die 


Entscheidung, Darlehen an Tochtergesellschaften in Fremdwährung zu begeben, durch 


die Beteiligung veranlasst sein kann. Die sich daraus ggf. im Einzelfall ergebenden 


Abgrenzungsschwierigkeiten lassen jedoch die wertungsmäßig allein maßgebliche 


Ursächlichkeit des Marktgeschehens für die Entstehung der Verluste unberührt (a.A. 3. 


Senat des FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24. September 2020  3 K 1486/19, EFG 


2021, 402). 


 


g) Ob die vom Senat vorgenommene Auslegung auch aufgrund von 


verfassungsrechtlichen bzw. unionsrechtlichen Erfordernissen im Hinblick auf die ohne 


teleologische Reduktion gegebene Asymmetrie der steuerlichen Behandlung von 


Währungskursgewinnen und -verlusten geboten ist (so z.B. Gosch, KStG, 4. Aufl. 2020, 


Rz. 279i; Winhard, IStR 2011, 237, 240; Zinowsky/Jochimsen, DStR 2016, 2839, 2841 f.; 


Niedling/Gsödl, Ubg 2017, 429 ff.; Badde, BB 2019, 347, 349), bedarf keiner 


Entscheidung. 


 


4. Der erkennende Senat braucht nicht zu entscheiden, ob der Gegenbeweis in Form des 


Drittvergleichs nach § 8b Abs. 3 S. 6 KStG gelungen ist. 


 
II. Die Kosten des Verfahrens trägt gemäß § 135 Abs. 1 FGO das FA. 
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III. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten und des 


Vollstreckungsschutzes folgt aus den § 151 Abs. 1 und 3 FGO, § 708 Nr. 10, § 711 der 


Zivilprozessordnung (ZPO). Da gegen Urteile des FG --ebenso wie gegen 


Berufungsurteile der Land- und Oberlandesgerichte-- nur die Revision statthaft ist, ist § 


708 Nr. 10 ZPO entsprechend anwendbar (Gräber/Stapperfend, FGO, 9. Aufl., § 151 


Rz 3, m.w.N. aus der Rechtsprechung). Das FA darf als Kostenschuldnerin in 


entsprechender Anwendung von § 711 S. 1 ZPO die Vollstreckung durch einfache 


Erklärung abwenden, wenn nicht der Kostengläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit 


leistet. Einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung bedarf es nicht (Urteil des FG Baden-


Württemberg vom 26. Februar 1991  4 K 23/90, EFG 1991, 338).  


 


IV. Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache gemäß § 115 


Abs. 2 Nr. 1 FGO und im Hinblick auf das Urteil des 3. Senates des FG Baden-


Württemberg vom 24. September 2020  3 K 1486/19 (EFG 2021, 402) wegen Divergenz 


gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2  2. Alternative FGO zugelassen, weil sich die Rechtsfrage trotz 


auslaufendem Recht weiterhin stellt (vgl. BFH-Beschluss vom 11. Mai 2017 VI B 105/16, 


BFH/NV 2017, 1172). 


 
V. Die Zuziehung des Bevollmächtigten für das Vorverfahren war im Hinblick auf die 


Schwierigkeit der steuerrechtlichen Fragen gemäß § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO für 


notwendig zu erklären.  


 
 
 
 
 


   
 







